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I.

RkhlW
des

Meinen Wermögens.

Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Kaufenden Verwaltung,

ö. Gewinn- und Uertustrechnung.

L. Stand des Keinen Staatsvermögens.

1888.



Ungleichung der Rechnung der Kaufenden Verwaltung fur das Jahr 1888 mit dem Voranschläge
und den Nachkrediten.

Werwattungszweige
der Laufenden Verwaltung.

(N. — Nachkredite.)

Vergleichung mit dem
Voranschläge.

Vergleichung mit-den
Nachtrediten.

Mehrausgaben
und

Mindereinnahmen.

Minderanagaben
und

Mehreinnahmen.

Mehrausgaben
und

Mindereinnahmen.

Minderinagaden
und

Mehreinnahmen.

Fr. R. Fr. R. Fr- R. Fr. R.
I. Allgemeine Verwaltung, N. Fr. 1,340 — 27,505 07 — 28,845 07
ll. Gerichtsverwaltung, N. Fr. 8,275 — — 3,950 07 — — 12,225 07

III. Justiz und Polizei — — 37,499 70 — — 37,499 70
IV. Militär, N. Fr. 4,203. 25 — — 31,377 49 — — 35,580 74
V. Kircheuwesen, N. Fr. 3,820 — — 11,14«. 21 — — 14.906 21

VI. Erziehung, N. Fr. 84,400 50,533 90 — — — 27,806 10
VII. Gemeindewesen — 254 02 — — 254 02

VIII"Armenwesen des ganzen Kantons — 9,817 71 — — 9,817 71 I

VIII." Armenwesen des alten Kantons, N. Fr. 2,800 — — 7,498 12 — — 10,298 12
IX. Bolkswirthschaft rc., N. Fr. 3,809. 70 — — 2,548 47 — — 0,358 17

X. Bauwesen, N. Fr. 01,875 53,280 02 — — — — 8,594 98
XI. Eisenbahnwesen — — 51,013 55 — — 51,013 55

XII Finanzwesen — — 0,791 21 — — 0,791 21

XIII. Bermessungswesen und Entsumpfungen — — 778 05 — — 778 05
XIV. Forstwesen — — 2,831 71 — — 2,831 71
XV. Staatswaldungen, N. Fr. 4,000 — — 34,989 29 — —- 38.989 29

XVI. Domänen, N. Fr. 10,908. 79 — — 13,398 43 — — 24,307 22
XVII. Eisendahnkapital — — 217,051 85 — — 217,051 85

XVIII. Anleihen — — 7,970 15 — — 7,970 15
XIX." Hypothekarkasse — — 29,056 68 — — 29,050 68 l

XIX." Domänenkasse 13,544 30 — — 13,544 30 — — î

XX. Kantonalbank 139,093 07 — — 139,693 07
XXI. Staatskasse 15,101 15 — — 15,161 15 — —

XXII. Bußen und Konfiskationen 2.183 75 — — 2.1 "3 75 — —
XXIII. Jagd, Fischerei und Bergbau, N. Fr. 1,330. 85 — — 311 34 — — 1,048 19
XXIV. Salzhandlung — — 24,601 50 — — 24,601 50
XXV. Stempelgebühr 19,128 71 — — 19,128 71 — —

XXVI." Amts- und Gerichtsschreiberei- und Einregist-
rinlngsgebühren 21,047 01 — — 21,047 01 — —

XXVI." Verschiedene Kanzlei und Patentgebühren — — 13,34" 86 — — 13,348 80
XXVII. Erbschasts- und Schenkungs abgaben — — 20,029 60 — — 20,029 00

XXVIII. Wirthschaftspatentgebühren und Gebühren für
Branntweinfabrikation u. Verkauf, N. Fr. 2,500 590 01 — — — — 1,909 39

XXIX. Ohmgeld 81,808 17 — — 81,808 17 —
XXX. Militärsteuer — — 10,894 78 — — 10,894 78

XXXI. Direkte Steuern im alten Kanton — — 104,583 88 — — 104,583 88
XXXII. Direkte Steuern im Jura 14,745 02 — — 14,745 02 —

XXXIII. Unvorhergesehenes — — 280 85 — — 280 85

418,315 71 670,128 59 307,911 18 748,992 «5

Mehrausgaben 123,358 22 — — 13,544 30
Mindereinnahmen 294,957 49 — — 294,360 88 l

Mehreinnahmen — — 469,147 06 — — 487,302 09
Minderausgaben — — 200,981 53 — — 261,690 50

418,315 71 «70,128 59 307,911 18 748,992 «5

Mehrausgaben
Minderausqaben

Nachkredite

Mehreinnahmen
Mindereinnahmen

Besseres Rechnungs-Ergebniß

123,358
200,981

22
53

77,623 31

13,544
261,690

30
56

248,146
189,268

20
59

409,147
294,957

00
49

487,302
294,366

09
88

174,189 57

58,877

192,935

07

21

>

251,812 88 251,812 88
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Staats-Flechnung des Kantons Mern für das Jahr 1888.

Voranschlag für 1888.

Einnahme». Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R°h- Nein-
Einnahme» Ansgabe». Einnahmen Ausgaben.

Fr- R. Fr. R. Fr. R. Fr- R.

61,130 14 566,125 07 504,994 93
2 — 611,836 93 — — 611,834 93

944,337 08 1,743,417 38 ,— — 799,080 30
660,486 54 891,979 05 — — 231,492 51

2,210 15 985,208 94 — — 982,998 79
87,626 09 2,113,634 99 — —> 2,026,008 90
— — 7,770 98 — — 7,770 98

137,046 92 287,504 21 — — 150,457 29
186,857 14 733,359 02 — — 546,501 88

848,631 36 1,437,567 89 588,936 53
140,896 10 1,579,151 12 — — 1,438,255 02

— — 3,486 45 — — 3,486 45
969 45 121,643 24 — — 120,673 79

2,370 344,816 95 342.446 95
58,029 15 143,937 44 — — 85,908 29

848,620 62 439,331 33 409,289 29 — —
723,331 94 72,233 51 651,098 43 — —

1,172,859 85 37,408 — 1,135,451 85 — —
— — 2,932,369 85 — — 2.932,369 85

3,498,916 61 2,800,859 93 698,056 68 — —
14,151 15 27,695 45 — — 13,544 30

1,546,481 99 1,286,175 06 260,306 93 — —
421,206 46 186,367 61 234,838 85 — —
165,353 20 164,036 95 1,316 25 — —
53,314 59 28,703 25 24,611 34 — —

1,815,535 93 790,934 43 1,024,601 50 — —
458,090 40 36,569 11 421,521 29 — —

786,140 21 90,287 22 695,852 99 — —

117,269 71 920 85 116,348 86 — —

375,860 39 53,130 79 322,729 60 — —

1,001.928 60 419,334 21 582,594 39
1,074,191 83 — — 1,074,191 83 — —

456,361 95 263,967 17 192,394 78 — —
3,007,975 86 161,251 98 2,846,723 88 — —

811,760 89 86,305 91 725,454 98 — —-
280 85 — — 280 85 — —

ZI,480,225 15 — — 11,417,664 57 — —
— 21,449,322 27 — — 11,386,761 69

30,902 88 30,902 88

ZI,480,225 15 21,480,225 15 11,417,664 57 11,417,664 57

374,300
637,700
917,800

669,000

400,000
250,000

3,500
24,300

1,000,000
440,650
717,500

103,000

302,700

583,185

1,156,000
181,500

2,742,140
740,200

11,243,475

220,910
11,464,385

Fr-

532,500
615,785
836,580
262,870
994,145

1,969,475
8,025

160,275
554,000
591,485

1,384,975
54,500

127,465
343,225

88,740

2,940,340

11,464,385

11,464,385

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

IX.

X.
XI.

XII.

XIV.
XV.

XVI.
XVII.

XVIII.

Laufende Verwaltung.
Uebersicht.

Allgemeine Verwaltung
Gerichtsverwaltung
Justiz und Polizei
Militär.
Kirchenwesen
Erziehung
Gemeindewesen

VIII - Armenwesen des ganzen Kantons
VIII? Armenwesen des alten Kantons

Volkswirthschaft und
Gesundheitswesen

Bauwesen
Eisenbahnwesen
Finanzwesen

XIII. Vermessungswesen und Ent
sumpfungen

Forstwesen

Staatswaldungen....
Domänen
Eisenbahnkapitalien
Anleihen

XIX-Hypothekarkasse
XIX? Domänenkasse
XX. Kantonalbank

XXI. Staatskasse
XXII. Bußen und Konfiskationen

XXIII. Jagd, Fischerei und Bergbau
xxiv. Salzhandlung
XXV. Stempelgebühr

XXVI -Amts- und Gerichtsschreiberei-
und Einregistrirungsgebühren

XXVI? Verschiedene Kanzlei- und Patent¬
gebühren

XXVII. Erbschafts- und Schenkungs¬
abgaben

XXVIII. Wirthschaftspatentgebühren und
Gebühren für Branntwein-
sabrikation und Verkauf

Ohmgeld
Militärsteuer
Direkte Steuern im alten Kanton

XXXII. Direkte Steuern im Jura
XXXIII. Unvorhergesehenes

Einnahmen
Ausgaben
Ueberschuß der Einnahmen
Ueberschuß der Ausgaben

XXIX.
xxx.

XXXI.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889.
1«
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888

Boranschlag für 1888.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R°h-
»

kk iu-
Eiunahmt». Ausgabe«. Elnuayme». Ausgabe«. Einnahmen. Ausgadkn.

Fr. I
Fr- Fr. R. Fr- R. Fr- R. Fr- R.

^ Laufende Verwaltung.

Spezielle Wechnungen.

l. Allgemeine Verwaltung.

ì. Großer Rath.

— 46,000 1. Sitzungsgelder, Reiscentschädigungen, Kom¬
missionskosten 1,150 — 34,735 30 — — 33,585 30

— 46,000 1,150 — 34,735 30 — — 33,585 30

». Regierungsrath.

— 59,000 1. Besoldungen der Regierungsräthe — — 56,395 70 — — 56,395 70

— 59,000 — — 56,395 70 — — 56,395 70

O. Rathskredit.

r 1. Rathskosten, Bibliothek 10 80 2,724 37 — 2,713 57

10 000
I 2. Förderung gemeinnütziger Unternehmungen — — 500 — — — 500 —
> 3. Förderung von Wissenschaft und Kunst — 5,700 — — — 5,700 —
i 4. Unterstützungen und Hülfeleistungen — 1,109 — — — 1,109 —

— 10,000 10 80 10,033 37 — — 10,022 57

V. Ständeräthe und Kommissäre.

— 3,000 1. Ständeräthe i — — 2,400 — — — 2,400 —
— 1,000 2. Kommissäre — — 1,001 15 — — 1,001 15

— 4,000 — — 3,401 15 — — 3,401 15

ü. Staatskanzlei.

— 14,000 1. Besoldungen der Beamten — — 13,800 — — — 13,800 —
— 19,600 2. Besoldungen der Angestellten, N. Fr. 1,340*) — — 20,940 30 — 20,940 30
— 7,000 3. Büreaukosten — — 7,005 95 — — 7,005 95

— 20,000 4. Druckkosten 2,829 34 22,841 50 — — 20.012 16

— 4,000 5. Erstellung des bernischen Urkundenwerkes — —î 3,810 — — — 3,810 —
— 7,000 6. Bedienung und Beheizung des Rathhauses 85 — 7,098 70 — — 7,013 70
— 8,600 7. Miethzins — — 7,520 — — —! 7,520 —
— 80,200 2,914 34 83,016 45 — — 80,102 11j

*) N — Nachkredit.
I
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Staats-AechnUng des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Boranschla

Einnahmen.

g für 1888.

Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R-
Einnahme».

h-

Ansgabe».

Kr
Einnahme».

in-
Anagaben.

Fr.

23,000
20,000

Fr.

4,700
10,000

Laufende Verwaltung.

I. Allgemeine Verwaltung.

r. Deutsches Amtsblatt, Tagblatt und Gesetz»

sammluug»

1. Pachtzins des Amtsblattes laut Vertrag
2. Abonnemente der Wirthe
3. Redaktionskosten
4. Druckkosten des Tagblattes und der Gesetz¬

sammlung

« Französisches Amtsblatt «ebsi Betlage«.
1. Pachtzins des Amtsblattes laut Vertrag
2. Abonnemente der Wirthe
3. Redaktionskosten
4. Druckkosten des Tagblattes und der Gesetz¬

sammlung

K? Regieruugsstatthalter.
1. Besoldungen der Regierungsstatthalter
2. Sekretariat des Regierungsstatthalteramtes

Bern
3. Entschädigungen der Stellvertreter
4. Büreaukosten
5. Miethzinse

Amtsschreiber.
1. Besoldungen der Amtsschreiber
2. Entschädigung für Angestellte und Büreaukosten

3. Miethzinse für Kanzleilokale

Fr-

23,000
19,125

R. Fr.

1,870

10,124

R.

95

Fr-

23,000
19,125

R. Fr.

1,870

10,124

R.

95

28,300 — 42.125 — 11,994 95 30,130 05 — —

(D

Q

lI
«D

-lO

fI
2,000
3,500

8,500
6,430

—

660

3,505 10

8,500
6,430

—

660

3,505 10

9,000 — 14,930 — 4,105 10 10,704 90 —

>

>
>

95,800
3,500

3,000
18,000
18,400

—

—

95,800

3,500
1,665

17,080
15,675

05
70

—

— 95,800

3,500
1,665

17,080
15,675

05
70

— 138,700 — — 133,720 75 — — 133,720 75

100,200
115,000

16,700

— — 100,200

113,444
15,017

80
50

— — 100,200

113,444
15,017

80
50

— 231,900 — — 228,062 30 — — 228,662 30
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Staats-Mechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Borauschlag für 1888.
Kanten und Kechnungsrubriken.

Kah- Kein-
Einnahmen. Ausgabe«. Einnahmen. Ausgaben Slnuahmen. Ausgaben

Fr- Fr. Fr- R. Fr- R. Fr- R. Fr. R.

Laufende Verwaltung.

I Allgemeine Verwaltung.

46,000 à. Großer Rath 1,150 34,735 30 __ 33,585 30
— 59.000 k. Regierungsrath — — 56,395 70 — — 56,395 70
— 10.000 v. Rathskredit 10 80 10,033 37 — — 10,022 57
— 4.000 II. Standeräthe und Kommissäre — — 3,401 15 — — 3,401 15
— 80,200 O Staatskanzlei 2,914 34 83,016 45 — — 80,102 11

28.300 — f. Deutsches Amtsblatt, Tagblatt und Gesetz¬

sammlung 42,125 — 11,994 95 30,130 05 — —
9.000 — K. Französisches Amtsblatt, Tagblatt und Gesetz¬

sammlung 14,930 — 4,165 10 10,764 90 — —
— 138,700 ll. Regiernngsstatthalter — — 133,720 75 — — 133,720 75
— 231,900 l. Amtsschreibereien — — 228,662 30 — — 228,662 30

— 532,500
Weniger Ausgaben als veranschlagt Fr. L7.6V6. 07

61,130 14 566.125 07 — — 504.994 93

Nachkredit „ 1,340. —
Weniger Ausgaben als die Kredite Fr. 28,84S. 07

» Gerichtsverwaltung.

à. Obergericht.

— 90,500 1. Besoldungen der Oberrichter — 89,000 89,000
— 1,000 2. Entschädigungen der Suppleanten — — 570 — — — 570 —
— 91,500 — — 89,570 — — — 89,570 —

». Obergerichtskanzlei.

— 13,600 1. Besoldungen der Beamten und Taggelder
des Weibels — — 13,532 50 — — 13,532 50

— 29,600 2. Besoldungen der Angestellten — — 29,621 60 — — 29,621 60
— 3,000 3. Büreaukosten, N. Fr. 400 — — 3,369 50 — — 3,369 50
— 4,375 4. Miethzinse — — 4,375 — — — 4,375
— 500 5. Bibliothek, N. Fr. 250 — — 732 96 — — 732 96
— 51,075 — — 51,631 56 — — 51,631 56

i
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Staats-Wechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Voranschlag für 1888.

Einnahmen! Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

Roh>

Einnahme«. Ausgaben.

ItlN-
Einnahmeu.

Fr. Fr.

93,800

10,800

2,000
43,000

18,000
15,000

2,000
187,200

k Laufende Verwaltung.

II Gerichtsverwaltung.

O. Amtsgerichte.

1. Besoldungen der Amtsgerichtspräsidenten,
N. Fr. 1,992

2. Besoldungen des Vizepräsidenten und des

Untersuchungsrichters von Bern und seines
Sekretärs

3. Entschädig, der Stellvertreter, N. Fr. 2,000
4. Entschädigungen der Mitglieder und Sup

pleanten
3. Büreaukosten, N. Fr. 1,200
6. Miethzinse
7. Außerordentliche Gerichtsbeamte.

100,200

100,000

^4,300
214,500

I». Amtsgerichtsschreibereien.

1. Besoldungen der Amtsgerichtsschreiber, N.
Fr. 2,033 .'

L. Entschädigung für Angestellte und Büreaukosten

.3. Miethzinse für Kanzleilokale

26,300

2,000
4,500

82.800

20,000
6,500

3,000

4,000
5,210

38.710

M?'. Geschwornengerichte.

1. Entschädigungen der Geschwornen
2. Reisekosten und Unterhalt der Kriminalkammer

3. Entschädigungen der Ersatzmänner,
Dolmetscher und Weibel

4. Büreaukosten, N. Fr. 400
5. Miethzinse

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889.

Fr- R. Fr-

97,792

10,800
4,112

41,714
18,910
15,365

360

189,054

102,233

100,089
14,405

210,727

Staatsanwaltschaft.
1. Besoldungen des Generalprokurators und

der Bezirksprokuratoren
2. Büreaukosten des Generalprokurators
3. Büreaukosten der Bezirksprokuratoren

23,548
1,979
4,519

30,047

17,609

6,250

1,332
4,403
5,210

34,80?

R. Fr-

20

5V

57

Fr- R.

97,792

10,800
4,112

41,714
18,908
15,365

360

189,052

102,233

100,089
14,405

2107727

23,548
1,979
4,519

30,047

17,609

6,250

1,332
4,403
5,210

34,805

20

25

80
25

50

35

05

N

50
55
85

90

90

50
17

57

17
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 188k.

Boranschlag für 1888

Si»»ah«ea. Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

zî°h-
Einuahme». Ansgaben.

« el » -

Giuuallmra. Ausgaben.

Fr- Fr.

91,500
51,075

187,200
214,500

32,80»
38,710

«15,785

4,500
2,800
2,500
1,000

745

11,545

1,500
500

2.000

Fr.

^ Laufende Verwaltung,

ll. Gerichtsverwaltung.

A. Obergericht
ll Obergerichtskanzlei
lZ. Amtsgerichte
ll. Amtsgerichtsschreibereien
r. Staatsanwaltschaft
f. Geschwornengerichte

Weniger Ausgaben als veranschlag! Fr. 3,950. 07
Nachkredite „ 8,275. —
Weniger Ausgaben als die Kredite Fr. I2,2^S. 07

R. Fr. R

89,570 —
51,631 56

189,054 50
216,727 40

30,047 90
34,805 57

«11.83« 93

ill Justiz und Polizei.

à. VerwaltungSkoste« der Justizdirettton.
1. Besoldung des Sekretärs
2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreaukosten
4. Rechtskosten
5. Miethzinse

3,975
2,800
2,512

643
745

10.K7K 05

». GesetzgebungSkommisston «ud Gesetz-
revifio«.

1. Revisions- und Reduktionskost««
2. Druckkosten 114

114

Fr. R.
>!

Fr. !>t.

89,570 —
51.631 56

189,052 50
216,727 !4l»!

30,047 >90!

34.305 157

«11,834 W!

3,975
2,800
2,512

635
745

10,«K8

114

114

90
15

05

7»
75
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Voranschlag für 1888

Einuahmtii Aus gate».

Fr- Fr.

4,500
— 21,50»
— 4,500
— 1,925

— 32,425

1,000
3,000 —
— 9,000
— 14,006

j — 21 MI

9,300
— 339,500
— 12,500
— 1,000
— 21,660
— 1,800
— 39,000
— 2,000
— 500

30,000 —

— 397,200

17,000
— 9,000
— 9,390

84,000
— 9,000

18,520

— 146,910

Kanten und Rechnungsrubriken.
R«h-

«iunahmra. Ausgake».

Keia-
eiauah«t». iî Allsgate».

^ Laufende Verwaltung.

in. Justiz und Polizei.

«7. Verwaltungskostcn der Polizeidirektion.

1. Besoldung des Sekretärs
2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreaukosten
4. Miethzinse

I» Aremdenpolizei und Aahndungswesen.

1. Paß- und Fremdeupolizei
2. Allgein. schweiz. Polizeianzeiger.
3. Fahndungs- und Einbringungskosten
4. Transport- und Armenfuhrkosten

I? Landjäger-Corps.

1. Besoldungen der Offiziere
2. Sold der Landjäger
3. Bekleidung
4. Bewaffnung und Ausrüstung
5. Einquartierung
6. Büreaukosten
7. Miethzinse
8. Musterungs- und InspektionSkostcn
9. Kredit des Kommandanten

1V. Grenzbewachung, Vergütung der Eidge¬
nossenschaft

Gefängnisse.

In der Hauptstadt:
a. Nahrung der Gefangenen
b. Verschiedene Verpflegungskosten
c. Miethzinse

In den Bezirken:
a. Nahrung der Gefangenen
b. Verschiedene Berpflegungskosten
c. Miethzinse

Fr-

268

268

9,423

2,288
11,712

R..! Fr.

90

90

4,500
19,560
4,832
1,925

30.817

60

55^

15

494
6,358
8,356

15,021

30,230

5,400 —

165

1,985

36,442 20

43.992 65

54 60

283 .50

338 10

9,300
340,918

11,890
954

21,712
1,799

37,562
1,772

500

1,000
427,410

13,751
7,518
9,390

90
83,162

6,246
18,130

138,248 97

R. Fr. R.

02

02

3,065 35

Fr- R.

4,500
19,560
4,563
1,925

30I48

494

8,356
12,733
18.518

05

40
41

51

64

9,300
335,518

11,890
954

21,547
1,799

35,577
1,772

500

35,442 2ch —
— — 383,417

13,696 84
7,518 63
9,390

82,878 50
6,246 90

18,180 —
137,910 87

99
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Staats-Hlechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888

Boranschla z für 1888.
Kanten und Rechnungsrubriken.

K'h- Kein-
i einnahmen. Anazate» Sl»»ah«e». Aiszabe« Gliuahmen - '

Fr- Fr Fr- R. Fr- R Fr- R. Fr. R.

k Laufende Verwaltung.

ill. Justiz und Polizei.

« Strafanstalten.

1. Strafanstalt Bern:
— 32,500 a. Verwaltung 111 — 31,376 52 — — 31,265 52,

— 600 b. Unterricht 78 75 359 52 — 280 77,

— K9.700 c. Verpflegung 5,250 39 80,412 27 — 75,161 88,

— — ä. Kostgelder 508 — 42 60 465 40 —
4K,«00 — e. Gewerbe 174,191 33 111,813 40 62,377 93 —
— — k. Landwirthschaft (Garten) 2,711 45 1,043 60 1,667 85 —
— 24,000 g. Miethzins — — 24.000 — — 24,000 —
— — k. Inventarvermehrung 1,495 15 9,805 15 — — 8,310 —>

— 80,000 184.346 07 258,853 06 — — 74,506 93!

2. Strafanstalt St. Iohannsen:
— 13,500 n. Verwaltung 187 — 11,342 14 — 11,155 14

— 300 l>. Unterricht — — 156 23 — — 156 23!

— 50,000 e. Verpflegung 6,174 95 58.922 80 — — 52,747 85
3,000 — à. Kostgelder 3,761 65 — — 3,761 65 — —

18,500 — o. Gewerbe 45,938 85 28,829 44 17,109 41 — —
7,300 — k. Landwirthschaft 90,254 63 77,829 36 12,425 27 — —

— 2,500 x. Moorkulturversuche 1,467 08 2,308 80 — — 841 72

— 3,500 l>. Miethzins — — 3,010 — — — 3,010 —
— 5,000 i. Inventarvermehrunq 2,349 55 18,248 î60 — — 15.899 05!

— 46,000 150,133 71 200,647 37 — — 50,513 66

3. Zwangsarbeitsanstalt Thorberg:
— 15,100 a. Verwaltung 427 85 13,370 71 — — 12,942 86î

— 1,850 b. Unterricht — — 1,396 75 — — 1,396 75>

— K3,500 c. Verpflegung 5,640 85 67.085 23 — — 61,444 3«!

3,000 — ä. Kostgelder 3,914 80 38 40 3,876 40 — —
22,050 — e. Gewerbe» 61,719 84 40,953 27 20,766 57 — —
32,900 — k. Landwirtschaft 146.3K5 87 116,341 08 30,024 79 > — —
— 5,000 g. Miethzins — — 5,000 — — — 5,000 —
— — ti. Jnventarvermehrunq 4,K1K 70 8,492 13 — — 3,875 43

— 27,500 222,685 91 i 252.677 57 — — 28,891 66

80.000 1. Strafanstalt Bern 184,346 07

i

'

258,853 06 74,506 99
— 46,000 2. Strafanstalt St. Iohannsen 1 »0,133 ,71 i 200,647 37 — — 50,513 66
— 27,500 3. Zwangsarbeitsanstalt Thorberg 222,685 91 252,677 57 — — 29.991 66

— 153,500 557,165 69, 712,178 — — — 155,012 31,
>



w tS — 67

Staats-Aechnung des Kantons ZZern für das Jahr 1888

Boranschla g für 1888.
Kanten und Kechnungsrubriken.

R- h- z le N -

Einnahmen. Ausgaben. Einnahmen. Ausgàn. Einnahmen. Ausgaben.

Fr. Fr- Fr- R. Fr- R. Fr- R. Fr- R.

Laufende Verwaltung.

m Justiz und Polizei.
»

U Justiz- und Polizeikoste«.

— 85,000 1. Kosten in Strafsachen....... 11 50 76,731 38 — — 76,719 88
110,000 — 2. Kostenrückerstattungen und Gebühren 329,361 69 229,836 40 99,525 29 — —

— 40,000 3. Vergütungen für Gebührenantheile. — — 30,443 60 — — 30,443 60
1,000 — 4. Obergerichtsgebühren in Zustizsachen 1,363 70 868 75 494 95 — —
— 4,000 5. Polizeikosten der Regierungsstatthalter 114 70 3,368 61 — — 3,253 91

— 1,500 6. Inspektion der Löschanstalten — — 598 95 — — 598 95
— 500 7. Konkordat zum Schutze junger Leute in

der Fremde — — 500 — — — 500 —
— 20,000 330,851 59 342 347 69 — — 11,496 10

» Civilstaud.
— 50,000 1. Entschädigungen der Civilstandsbeamten, — — 49,383 60 — — 49,383 60
— 2,000 2. Jnspektionskosten und Anschaffungen — — 2,010 — — — 2,010 —
— 52,000 — — 51,393 60 — — 51,393 60

11,545 ü. Berwaltimgskostcn der Jnstizdirektiou 8 10,6"6 05 10,668 05
— 2,000 k. Gesetzgebungskommission und Gesetzrevision — — 1!4 75 — — 114 75

— 32,425 l). Berwaltungskvsten der Polizeidirektion. 268 90 30,817 02 — — 30,548 12

— 21,000 0. Fremdenpolizei und Fahndungswesen 11,712 15 30,230 66 — — 18,518 51

— 397,200 Landjägerkorps 43,992 65 427,410 64 — — 383,417 99

— 146,910 5. Gefängnisse 338 10 138,248 97 — — 137,910 87
— 153,500 K. Strafanstalten 557,165 69 712,178 — — — 155,012 31

— 20,000 N. Justiz- und Polizeikosten 330,851 59 342,347 69 — — 11,496 10

— 52,000 1. Civilstand — — 51,393 60 — — 51,393 60

— 836,580 944,337 08 1,743.417 38 — — 799.080 30

Weniger Ausgaben als veranschlagt. Fr. 37,499. 7V

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes, 1889.
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Staats-Kechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Boranschla

Einnahme«.

g für 1888.

Ausgabe«.
Kanten und Rechnungsrubriken.

jiah-
Einnahmeu. â Ausgabe«.

Kein-.
Einnahme«. ^ Ausgabe«.

Fr- Fr-

k Laufende Verwaltung.

IV. Militär.

4« Verwaltungsrosten der Direktion.

Fr- R. Fr- R. Fr- R. Fr- R.

>
>
>
>

4,200
9,200
6,000
5,000
1,000

1. Besoldunq des Sekretärs
2. Besoldung des Chefs der Controls
3. Besoldungen der Angestellten
4. Büreaukosten
5. Miethzinse

—

—
4,200
1,333
6,973
4,678
1,000

50
35
35

—

4,200
1,333
6,973
4,678
1,000

50
35
35

— 19,400 — — 18,185 20 — — 18.185 20

N Kantonstriegstommiffariat.

—

5,000
3,600

13,000
4,300
3,300

1. Besoldung des Kantonskriegskommissärs
2. Besoldung des Adjunkten
3. Besoldungen der Angestellten
4. Büreaukosten
5. Miethzinse

104 11

5,000
3,600

12,762
4,364
3,300

90 — —

5,000
3,600

12,762
4,260
3,300

79

— 29,200 104 11 29,026 90 — — 28,922 79

V. Zenghansverwaltnng.

—
5,000

12,500
2,000
1.000

400
2,700

1. Besoldung des Verwalters
2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreaukosten
4. Verschiedene Verwaltungskosten
5. Modellsammlung
6. Miethzinse

«69
172

55
20

5,000
11,998
2,473

852
399

2,700

50
51
55
50

—

—
5,000

11,998
1,603

680
399

2,700

50
96
35
50

— 23,600 1,041 75 23,424 06 — — 22,382 31

v Zeughaus-Wertstätten.

76,970

54,720
15,600
3,150
3,500

1. Arbeitslöhne
2. Werkzeuge und Fabrikations-Material
3. Zins des Betriebskapitals
4. Miethzins
5. Lieferungen
6. Jnventarvermehrunq

80

73,143 58

51,110
15,062
2,565
3,500

611

01
11

15
73,143 58

51,110
14,982

2,565
3,500

611

01
11

15

— — 73,223 58 72,848 27 375 31 —

-



H t2 — 69

Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888

Voranschlclg fiir 1888.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R°h- i» -

Eiunahme». Ausgabt». Eiuuahme». Ausgabe». Sl»»ayme». Ausgabe».

Fr- s Fr. Fr- R Fr. R. Fr- R
> Fr-

Laufende Verwaltung.

IV. Militär.

tl. Kasernen-Verwaltung.

— 3,000 1. Besoldung des Verwalters — — 3,000 — 3,000 —
— 2,000 2. Besoldungen der Angestellten — — 1,681 — — — 1,681
— 18,000 3. Betriebskosten 12,467 43 28,239 04 — — 15,771 61

— 70,700 4. Miethzinse 6,400 — 77,000 — — — 70,600
45.<»>0 — 5. Vergütung der Eidgenossenschaft - 48,157 35 — 48.157 35 —
— 48.700 67,024 78 109,920 04 — — 42,895 26

» Kreisverwaltung.
1. Entschädigung der Kreiskommandanten:

— 20,800 s. Besoldungen — — 20,800 — — — 20,800 —
— 4,200 b. Taggelder — — 4,092 40 — — 4,092 40
— 2,000 2. Büreaukosten der Kreiskommandanten. — — 2,070 63 — — 2,070 63
— 37,000 3. Besoldungen der Sektionschefs — — 37,006 — — 37,006
— 2,000 4. Rekrutenaushebung 72 90 1,952 50 — — 1,879 60

— 66,000 72 90 65,921 53 — — 65,848 63

»». Kantonaler Militärdienst.

— 800 1. Waffenchefs — — 510 — — — 510 —
2. Sold, Verpflegung, Besammlung und

Entlastung:
— 7,500 a. Kosten 20 60 7,536 50 — — 7,515 90
2.500 — b. Vergütung der Eidgenossenschaft 2,191 85 19 «0 2,172 25 — —
— 5,800 2.212 45 8,066 10 — — 5,853 65

U. Konfektion der Bekleidung und Ausrüstung.
>

— 374,750 1. Anschaffungen und Arbeitslöhne 7,026 50 362,794 21 - — — 355,767 71

— 18,000 2. Zins des Betriebskapitals — — 37,600 — — — "37,600
— 5,250 3. Miethzins — — 5,250 — — 5,250

398.000 — 4. Lieferungen 406,952 40 — — 406,952 40 — —
— - 413,978 90 405,644 21 8,334 69 — —



70 - lV- 12

K.

^ Staats-Hlechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Boranschla z für 1888.
Kanten und Kechnungsrubriken.

8- h- llei n -

Einnahmen Ausgaden. Einnahmen. Ansgàn. Einnahme« Ausgabe».

Fr- Fr- Fr- R, Fr- R, Fr- R. Fr- R.

^ Laufende Verwaltung.

IV. Militär.

I Aufbewahrung und Unterhatt des Kriegs¬
materials.

1. Kriegskommissariat:
4,000 — a. Bekleidung und persönliche Ausrüstung 34,903 — 28,602 60 6,300 40 — —
— 2,000 b. Sanitätsmaterial 642 45 488 15 154 30 — —

20,000 — o. Erlös von Kleidern 13,968 75 39 05 13,929 70 — —
2. Zeughaus:

— 22,000 a. Persönliche Bewaffnung 17,916 60 34,079 85 — — 16,163 25
— 20,000 h. Kvrpsnusrüstung 25,743 45 3^,066 03 — — 11,322 58
— 1,500 '

o. Munition 451 40 1,472 15 — — 1,020 75
2,000 — à. Erlös von Kriegsmaterial 2,512 22 395 96 2,116 26 — —
— 5,000 3. Transporte 100 20 4,872 05 — — 4,771 85
— 5,000 4. Assekuranz — — 5,362 35 — — 5,362 35
— 21,670 5. Miethzinse 6,570 — 26,730 — — — 20,160 —
— 51,170 102,808 07 139,108 19 — — 36,300 12

Verschiedene Militäransgabe«.

— 10,000 1. Schützenwesen und Reitkurse 20 — 10,013 80 — — 9,993 80
— 1,000 2. Kriegsgerichte — — 115 70 — — 115 70
— 1,000 3. Winkelriedstiftung — — 1,000 — — — 1,000 —
— 7.000 4. Erstellung neuer Stammkontrolen — — 4,501 80 — — 4,501 80
— — 5. Schießplatz Ostermundigen, N. Fr, 4,203. 25 — — 4,203 25 — — 4,203 25

— 19,000 20 — 19,834 55 — — 19,814 55

19,400 A. Berwaltungskosten der Direktion.... 18,185 20 18,185 20
— 29,200 k. Kantonskriegskommissariat 104 ii 29,026 90 — — 28,922 79
— 23,600 V. Zeughausverwaltung 1,041 75 23,424 06 — — 22,382 31

— — v. Zeughaus-Werkstätten 73,223 58 72,848 27 375 31 — —
— 48,700 ^ Kasernen-Verwaltung 67,024 78 109,920 04 — — 42,895 26
— 66,000 5. Kreisverwaltung 72 90 65,921 53 — — 65,848 6.3

— 5,800 6. Kantonaler Militärdienst 2,212 45 8,066 10 — — 5,853 65
— — ll. Konfektion der Bekleidung und Ausrüstung 413,978 90 405,644 21 8,334 69 — —
— 51,170 1. Aufbewahrung und Unterhalt des Kriegs¬

materials 102,808 07 139,108 19 — — 36,300 12
— 19,000 X. Verschiedene Militärausgaben 20 — 19,834 55 — — 19,814 55

— 262,870 660,486 54 891,979 05 — — 231,492 51

Weniger Ausgaben als veranschlagt Fr. 31,377. 49
Nachkredite „ 4,LV3. 95

-

Weniger Ausgaben als die Kredite Fr. 35,580. 74
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Staats-Aechmmg des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Voranschla

Mnuahinrn.

z für 1888.

Ausgabe«.
Kanten und Kechnungsrubriken.

R-
Eilmahmeu. I

h-

Ausgabeu.

Krin-
Einnahmeu. I Ausgabe«.

Fr. Fr.

300

Laufende Verwaltung.

V Kirchenwesen.

á. VerwaltungSkosten der Direktion.

1. Sekretariats-und Büreaukosten

». Protestantische Kirche.

1. Besoldungen der Geistlichen
2. Besoldungszulagen, N. Fr. 270
3. Wohnungsentschädigungen
4. Beholzungskosten
5. Leibgedinge
6. Beiträge an Kollaturen und äußere Geist¬

liche
7. Beitrag an den reformirten Gottesdienst

in Solothurn
8. Beitrag an die Predigerbibliothek
9. Beiträge an Pfarrbesoldungen

10. Theolog. Prüfungskommission, N. Fr. 1,300
11. Miethzinse

v. Katholische Kirche.

1. Besoldungen der Geistlichen
2. Besoldungszulagen
3. Leibgedinge, N. Fr. 2,250
4. Wohnungsentschädigungen
5. Beitrag an die Besoldung der Bischöfe
6. Synodalkosten und theologische

Prüfungskommisston

A. Berwaltungskosten der Direktion
ö. Protestantische Kirche
l). Katholische Kirche

Weniger Ausgaben als veranschlagt. Fr. 11,146. 21

Nachkredite 3.820. —

Weniger Ausgaben als die Kredite Fr. 14,966. 21

Fr. R. Fr-

217

R.

45

Fr- R-! Fr-

217

R.

45

— 300 — — 217 45 — —! 217 45

1,500

580,000
5,500
9,000

41,000
35,500

6,000

580

200

500
177,650

1,565
575

15

570,454
5,767
8,080

39,195
34,946

5,200

580
200

2,355
177,490

53
20

31

25

29

1,565 15

570,454
5,767
8,080

39,195
34,946

5,200

580
200

1,780
177,490
842.128

53
20

31

25

14— 854,430 2,140 15 844,268 — —

— 124,000
2,100
6,500
1,800
4,615

400
70

—

123,648
2,100
8,733
1,800
4,061

379

45

35

90

50

—
—

123,648
2,100
8,733
1,800
4,061

309

45

35

90

50

20— 139,415 70 — 140,723 20 — — 140,653

— 300
854,430
139,415

2,140
70

15
217

844,268
140,723

45
29
20

—
—

217
842,128
140,653

45
14
20

79— 994,145 2,210 15 985,208 94 — 982,998

-

>

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889.
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Voranschla

Cianahmen.

g für 1888.

Ausgabt«.
Konten und Rechnungsrubriken.

R.

Einnahmen.

ih-
Ansgaben.

Re

Einnahme».

in-
Ansgabe».

Fr- Fr.

4,500
k,000
6,000
1,925
6,000
2,500

k Laufende Verwaltung.
VI. Erziehung.

à. Verwaltungsrosten der Direktion und
der Synode.

1. Besoldung des Sekretärs
2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreaukosten
4. Miethzinse
5. Prüfungskosten, Experten, Reisekosten.
6. Synodalkosten

S Hochschule nnd Thierarzneischule.
1. Besoldungen der Professoren und Honorare

der Dozenten
2. Pensionen
3. Besoldungen der Assistenten
4. Besoldungen der Angestellten
5. Verwaltungskosten (Mobiliar, Beheizung

u. s. w.)
6. Miethzinse
7. Lehrmittel und Subsidiaranstalten:

u. Bibliotheken*)
b. Kunstschule und Kunstsammlungen
e. Poliklinische Anstalt

à Kliniken ' Chirurgische
j ânken, ^ Medizinische

e. Anatomisches Institut, N. Fr. 7,500
k. Physiologie
Z. Augenheilkunde
d. OtiatrischAaryngol. Institut.
i. Pathologische Anstalt, N. Fr. 1,650
ic. Medizin.-chem. Anstalt, N. Fr. 1,750
I. Chemisches Laboratorium.

m. Physikalisches Kabinet u. tellurisches
Observatorium

u. Naturhist. Sammlungen, N. Fr. 1,000
o. Pharmakogn. Sammlung und chem.

Laboratorium der Staatsapotheke
p. Thierarzneischule, N. Fr. 5,200
g. Pharmakolog. Institut, N. Fr. 700

8. Botanischer Garten:
l u. Betriebsrechnung

< b. Pachtzins
I e. Beitrag des Burgerrathes von Bern

9. Matrikelgelder
10. Schulgelder der Thierarzneischule.
11. Beitrag der Einwohnergemeinde Bern an

die poliklinische Anstalt
12. Beitrag an die Kliniken im Jnselspital,

N. Fr. 50,000

*) incl. Fr. 2,VW Beitrag an die Stadtbibliothek.

Fr-

177

2,345

R.

70

90

Fr.

4,500
6,000
6,185
1,925
8,405
2,514

R.

10

90

Fr. R. Fr.

4.500
6,000
6,007
1,925
6,060
2,514

R.

40

— 2K,925 2,523 60 29,530 — — — 27.00K 40

2,500
2,500
1,500

231,000

11,600
17,300
14,500
22,500

31,405

5,400
6,000
8,500
4,500
1,500
3,500
2,000
1,200

800
2,500
3,500
3,000
3,000

1,500
800

9,000
900

12,450

4,000

30

48

1,408

433

1,000
2,547
2,910

1,500

05

90

90

50

230,767
8,600

17,069
14,540

22,542
26,955

5,399
6,000
8.499
4,537
1.500

11,048
2,000
1,206

800
4,154
5,257
3,000

2,988
2,520

806
15,604

1,600

9,431
4,450

46,966

50

10

72

85

35
84
30
05
90
25

17
95
60

80
97

65
31
60

80

1,000
2,547
2,910

1,500

50

226,767
8,600

17,069
14,540

22,512
26,955

5,399
6,000
8.499
4,537
1.500

11,000
2,000
1,206

800
4,154
5,257
3,000

2,988
2,520

806
14,195
1,600

8,997
4,450

46,966

50

10

72

85

35
84
30

90
25

17

95
60

80
97

65
41
60

90

— 391,855 13,878 35 458,248 71 — — 444,370 3K
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Staats-Zìechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Boranschlag für 1888

Einnahmen.
Konten und Rechnungsrubriken.

R-h-
Einnahmen. Ausgabe».

ein-
Cinnahme». Ausgabt«.

Fr.

14,200

- 800

Fr-

8,700
42,500

130,000
266,000

5,200
13,200
6,500

472.100

680,000

35,000

36,000
4,000
8,000

20,000
00,000

1,400
36,300

910,700

5,400
25,700
20,010

12,000

6,490

68.600

H Laufende Verwaltung.

VI Erziehung.

v. Mittelschule«.

1. Kantonsschule Bern, Pensionen....
2. Kantonsschule Pruntrut, Beitrag.
3. Staatsbeiträge an Progymnasien
4. Staatsbeiträge an Sekundärschulen, N.F.700
5. Inspektion
6. Pensionen für Sekundarlehrer
7. Stipendien

1.

V. Primärschule«.

Ordentliche Staatszulagen an Lehrerbesoldungen,

N. Fr. 7,930
2. Außerordentliche Staatszulagen an arme

Gemeinden
3. Leibgedinge, N. Fr. 1,270
4. Beiträge an Gemeindeoberschulen
5. Beiträge an Lehrmittel und Bibliotheken

N. Fr. 2.000
6. Beiträge an Schulhausbauten
7. Mädchenarbeitsschulen, N. Fr. 4,700
8. Turnunterricht
9. Schulinspektoren

Lehrerbildungsanstalten
1. Seminar Hofwyl.

u. Verwaltung
b. Unterricht
a. Verpflegung
ä. Kostgelder
s. Stipendien für Externe
k. Landwirthschaft

Z. Miethzins
b. Handfertigkeitsunterricht
i. Fnventarverminderung

Fr-

1,400
1,400

200

180

225

10

615

2,545
1,250

14,837

1,800

309
2,137

22,880

R. Fr. R.

8,700
42,500

129,342
266,691

5,200
13,050
7,223

472.707

688,131

34,850
37,450
4,000

10,204
12,824
94,714

800
36.300

919,274

17
21>!

50

70

60
70j

88

5,411
27,803
31,302

100
11,235

1,224
6.490

916
1,415

'857898

Fr. R

25

25

80

14,737

576

722

Fr. R

8,700
42,500

129,342
266,691

5,200
13,050
5,823

471,307

687,931

34,850
37,270
4,000

9,979
12,824
94,704

800
36,300

918,659

5,411
25,258
30,052

11,235

6,490
606

63,017

90
35

25

25

40
70
45

80

25
04
62

50

61

69



74 — X° tS

Staats-Wechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Boranschlaqfiir 1888

Einnahmen. Ausgaben.
Kanten nnd Rechnungsrubriken.

R°h-
Einnahmen. Aus gaben.

Rein-
Einnahme». Ausgaben.

Fr-

6.000

5,930

4,875

Fr-

4,750
16,500
18,000

7,500

250

39,000

200
7,100

14,100

530

16,000

3,500
4,300

15,200

2,170

20.295

1,500
1,500

63,600
39,000
16,000
20,295

1,500
140,395

Fr-

k Laufende Verwaltung.

VI. Erziehung.

H Lehrerbildungsanstalten.

2. Seminar Pruntrut.
g.. Verwaltung
b. Unterricht
e. Verpflegung
à. Kostgelder
e. Stipendien für Externe
k. Landwirthschaft
ß. Miethzins für die Turnhalle
b. Jnventarverminderung

3. Seminar Hindelbank.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Verpflegung
6. Kostgelder
e. Landwirthschaft
k. Miethzins
Z. Inventarvermehrung

4. Seminar Delsberg.
u. Verwaltung
d. Unterricht
c. Verpflegung
à. Kostgelder
e. Landwirthschaft
k. Miethzins

A. Jnventarvermehrung

5. Wiederholungskurse und Pensionen,
a. Seminarlehrer-Pensionen

1. Seminar Hofwyl
2. Seminar Pruntrut
3. Seminar Hindelbank
4. Seminar Delsberg
5. Wiederholungskurse und Pensionen

177
10,495

1,185

1,731
13,588 45

17
332

5,975

6,412

79
287

4,875

5,241

R. Fr.

10

35!

4,769
16,461
24,089

6,884
1,185

250

53,640 53

435
7,058

14,257

530
99

22,380

50

50

3,413
4,336

15,337

2,170
366

25,625

— 1,500

1,500

45
22,880
13,588
6,412!—
5,241 50

85,898
53,640
22,380
25,625

1,500
48.122 83 189,045

R Fr. R.! Fr. R.

10,495 !—

1,731 35!

80

5,975

4,875

4,769
16,461
23,912

6,884

250

40052"

!90
!48
!(>5

î

I 5

!25

08

435 94
7,041 04

13,925 82

530 —
11

15 968 80

3,413 !99
4,257 !40

15,050 90

2,170!—
366 >50

20,383 79

1,500 —
1.500

63,017 69
40,052 08
15,968 80
20,383 79

1,500

— 140,922 36



H 12—75

Staats-Aechnung des Kantons Jern für das Jahr 1888.

Boranschlag für 1888,

Einnahmen, Ausgabe«.
Kanten und Kechmmgsrubriken..

R°h-
Einmhmen.

Relu-
Einnahmeu. I! Ausgabe«.

Fr- Fr-

6,250
1,700
1,000

0,400
4,550

22,430

3,470

24,000

3,500
8,500

24,000
3,500

27,500

26,925
391,855
472,100
910,700
140,395
27,500

1,969,475

k Laufende Verwaltung.

VI. Erziehung.

I'. Taubstummenanstalten.

1. Taubstummenanstalt Frienisberg.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Verpflegung
à. Kostgelder
a. Gewerbe
k. Landwirthschaft
g. Miethzins
b. Jnventarverminderung,

2. Taubstummenanstalt Wabern.
a. Beitrag des Staates

1. Taubstummenanstalt Frienisberg
2. Taubstummenanstalt Wabern

Ä. Berwaltungskostender Direktion u. derSynode
k. Hochschule und Thierarzneischule.
L. Mittelschulen
II. Primärschulen

Lehrerbildungsanstalten.......
Taubstummenanstalten

Mehr Ausgaben als veranschlagt. Fr. 58,533. 90
Nachkredite „ 84,400. —
Weniger Ausgaben als die Kredite Fr. 97,866. 10

Fr. R. Fr. R. Fr.

201
6,640
8,428
3,639

2,176
21,086 31

21,086

21,086

2,523
13,878

1,400
615

48,122
21,086
87,626

31

31

3,359
4,540

21,514

7,013
1,215
3,470

215

41,329

46
85
72

25
50

26

04

3,500
3,500

41,329
3,500

44,829

29,530
458,248
472,707
919,274
189,045
44,829

2,113,634 >99

04

04

6,640
1,414
2,423

1,961

Fr. R.

3,359
4,540

21,313

3,470

46
85
30

20,242 73

3,500
3,500

20,242
3,500

23742

27,006
444,370
471,307
918,659
140,922
23,742

2,026.008

73

73

40
36
25
80
36
73
90

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889.
SO



76 - w IS

Staats-Kechnung des Kantons Mern für das Jahr 1888.

Boranschlag für 1888

Einnahmen. Ausgaben.
Konten und Kechnungsrubrike».

R-h-
Cinnahmeu. Ausgabe«.

Kern-
Einnahme». Ausgaben.

Fr- Fr- Fr. R. Fr- R. Fr- R. Fr- R.

/V Laufende Verwaltung.

VII. Gemeindewesen.

à. Verwaltungsrosten der Direktion des
Gemeindewesens.

— 4,500 1. Besoldung des Sekretärs — — 4,091 65 — — 4,091 65
— 1,500 2. Besoldung des Angestellten — — 1,313 30 — — 1,313 30
— 1,500 3. Büreaukosten — — 1,496 03 — — 1,496 03
— 525 4. Miethzinse — — 870 — — — 870 —
— 8,025

Weniger Ausgaben als veranschlagt Fr. 254, 02
— — 7,770 98 — — 7,770 98

VIII k Armenwesen des ganzen Kantons.

^ Verwaltungskoste« der Direktion des

Armenwesens.

— 4,500 1. Besoldung des Sekretärs — — 4,100 — — — 4,100
— 7,800 2. Besoldungen der Angestellten — — 7,800 — — — 7.800
— 6,500 3. Büreaukosten — — 3,517 05 — — 3,517 715

— 440 4. Miethzinse — — 965 — — — 965

— 16,240 — — 16,382 05 — — 16,382 05

». Rettnngsanstalten.
'

1. Rettungsanstalt Landorf.
— 3,200 a. Verwaltung — — 2,390 36 — — 2,390 36
— 2,100 d. Unterricht 200 — 2,134 47 — — 1,934 47
— 16,250 c. Verpflegung 1,710 14 19,317 48 — — 17,607 34
6,500 — ä. Kostgelder 7,980 — 1,214 80 6,765 20 — —
— — e. Gewerbe
2,500 — k. Landwirthschaft 17,265 38 15,253 97 2,011 41 — —
— 2,150 8- Miethzinse — — 2,150 — — — 2,150 —
— — k. Jnventarverminderung 858 28 538 24 320 04 —
— 14,700 28,013 80 42,099 32 — 14985 52



W 12 — 77

Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Voranschla

Einnahme».

g fiir 1888.

Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R°

Einnahmen.

h-

Ausgaben.

Rei n-

Einuahmeu. ^ Ausgaben.

Fr.

8,000

6,000

Fr.

2,600
2,500

21,800

1,825

Laufende Verwaltung.

VIII.» Armenwesen des ganzen Kantons.

S. Rettungsanstalten.

2. Rettungsanstalt Aarwangen.
a. Verwaltung
b. Unterricht
e. Verpflegung
ct. Kostgelder
e. Gewerbe
k. Landwirthschaft
8- Miethzinse
k. Inventarverminderunq

3. Rettungsanstalt Erlach.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Verpflegung
cl. Kostgelder
o. Gewerbe
k. Landwirthschaft
g. Miethzinse
b. Inventarvermehrung

4. Rettungsanstalt Köniz.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Verpflegung
4. Kostgelder
e. Gewerbe
k. Landwirthschaft
F. Miethzinse
d. Jnventarvermehrung

1. Rettungsanstalt Landorf
2. Rettungsanstalt Aarwangen
3. Rettungsanstalt Erlach.
4. Rettungsanstalt Köniz....

Fr-

2,481
7,755

19,531

2,235

R.

ê

35

57

92

Fr-

^

3,442
2,912

19.687
1,110

' 16,508
1,825
1,239

R.

94
39
15

68

Fr-

6,645

3,022

996

R.

89

Fr-

3,442
2,912

17,205

1,825

R.

94
39
80

24i — 14.725 32,002 46,725 16 — — 14,722

6,200

3,000

2,500
2,200

19,000

3,890

20

1,245
7,957

22,956

78

50

85
50

11

50

2,478
1,917

18,163
' 1,135

17,744
3,890
1,698

05
40
59

50

6,822

5,212

50

11

2,457
1,917

16,917

3,890
1,620

55
40
74

j — 18,390 32,258 46 47,026 54 — — 14,768 08

6,000

500

2,600
2,200

13,200

1,420

1,470
7,962

77
1,529

345

97
50
70
42

35

2,465
1,739

15,456
1,123

1,101
1,420

943

80
47
95

20

6,839
77

428

50
70
22

2,465
1,739

13,985

1,420
597

80
47
98

65

— 12,920 11,385 94 24,249 42 — — 12.863 48

—
14,700
14,725
18,390
12,920

28,013
32,002
32,258
11,385

80
92
46
94

42,999
46,725
47,026
24,249

32
16
54
42

—
14,985
14,722
14,768
12,863

52
24
08
48

60,735 103,661 12 161,000 44 — — 57,339 32



78 - W lS

Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jayr 1888

Boranschla z für 1888.
Konten und Rechnungsrubriken.

Ko h- lein-
Einnahme«. Ausgaben. Einnahmen. Ansgaben Annahmen. Ausgabe».

Fr- Fr. Fr- R. Fr- R. Fr- R. Fr- R.

^ Laufendb Verwaltung»

VIII.5 Armenwesen des ganzen Kantons.

v. Bezirksarmenanstalten.

— 3,000 1. Orpkolinat in Lai^nologicr — — 3,000 — — — 3,000 —
— 4,000 2. Hospice <lcs pauvres in Pruntrut — — 4,000 — — — 4,000 —
— 4,500 3. Armenanstalt von Courtelary — — 3,843 75 — — 3,843 75

2,500 4. Armenanstalt in Wangen — — 1,740 — — — 1,740 —
— 2,800 5. Armenanstalt von Konolfingen — — 2,121 25 — — 2,121 25
— 2,500 6. Armenanstalt im Steinhölzli — — 2,187 70 — — 2,187 70

— 19,300 — 16,892 70 — — 16.892 70

I». Verschiedene Unterstützungen.

— 10,000 1. Berufsstipendien 655 — 8,612 50 — — 7,957 50
— 48,000 2. Spenden an Irre, Gebrechliche und Kranke 32,730 80 78,528 07 — — 45,797 27
— 4,000 3. Spenden an Unheilbare — — 4,088 45 — — 4,088 45
— 2,000 4. Beiträge an Hülfsgesellschaften — — 2,000 — — — 2,000 —
— 64,000 33,385 80 93,229 02 — — 59,843 22

16,240 A. Verwaltungskosten der Direktion des Armen¬
wesens — — 16,382 05 — — 16,382 05

— 60,735 k. Rettungsanstalten 103,661 12 161,000 44 — — 57,339 32
— 19,300 l). Bezirksarmenanstalten — — 16,892 70 — — 16,892 70
— 64,000 v. Verschiedene Unterstützungen 33,385 80 93,229 02 — — 59,843 22

— 160,275 137,046 92 287,504 21 — — 150,457 29

Weniger Ausgaben als veranschlagt Fr. 9,817. 71



.x° 12 — 79

Staats-Mechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Voranschlag für 1888.

Einnahmen, Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrnbriken.

R«

Einnahmen,

h-

Ausgabeu.

Re

Einnahme».

in-
Ansgabe».

Fr- Fr.

/v Laufende Verwaltung.

VIII.K Armenwesen des alten Kantons.

Fr. R, Fr- R, Fr- R. Fr- R,

—
430,000

82,500

4,000

à. Rotharmenpflege.

1. Beiträge an die Gemeinden
2. Unterstützung auswärtiger Notharmer, N,

Fr, 2,800
3. Armeninspektoren

1,285

— 424,054

86,611
3,764

88

85
05

— 424,054

85,326
3,764

88

85
05

— 516,500 1,285 — 514,430 78 — — 513,145 78

44,000
2,500
0,000

4,500
54,000

3,000
1,000

». Verpflegungsanstalten.

t, Verpflegungsanstalt Bärau.
a. Verwaltung
d. Verpflegung
c. Kostgelder
à. Gewerbe
o. Landwirthschaft
k. Miethzins
U. Jnventarverminderung

127
2,109

49,020
5,644

37,476

13,593

90
90

75
30

45

6,564
61,505

721
2,327

43,121
3,000

696

70
50
05
20

65

48,298
3,317

12.896

50
70

80

6,436
59,395

5,644
3,000

10
80

90

— 10,000 107,972 30 117,936 10 — — 9,963 80

43,000
3.000
6,000

3,700
52,500

3,300

2. Verpflegungsanstalt Hindelbank.
a. Verwaltung
b. Verpflegung
e. Kostgelder
à. Gewerbe
e. Landwirthschaft
k. Miethzinse
A. Jnventarverminderung

50
1,400

44,726
4,479

25,665

1,277

40
85

54
65

40

3,870
51,787

60
1,499

19,414
3,300
1,060

90
56

30
38

44,666
2,980
6,251

217

24
27

40

3,820
50,386

3,300

50
71

— 7,500 77,599 84 80,992 14 — 3,392 30

— 8,500
3,500
8.000

3. Bezirks-Verpflegungsanstalten, Beiträge.
a. Oberländische Anstalt Utzigen
b. Seeländische Anstalt Worben

Mittelländische Anstalt Riggisberg

— — 8,500
3,500
8,000

— — — 8,500
3,500
8,000

—

— 20,000 — — 20,000 — — — 20,000 —
>

î

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. IWtt.



80 — 12

Staats-Hìechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Boranschla

Siuuahmeu.

g für 1888.

Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R-
Eiunahmr«.

>1-

Ausgabeu.

Ke

Eiiluahmeu.

i n -

Ausgaben.

Fr- Fr-

10,000
7,500

20,000

Laufende Verwaltung.

Vlll.d Armenwesen des alten Kantons.

L. Verpflegungsanstalten.

1. Verpflegungsanstalt Bärau
2. Verpflegungsanstalt Hindelbank....
3. Bezirks-Verpflegungsanstalten

A. Notharmenpflege
ö. Berpflegnngsanstalten

Weniger Ausgaben als veranschlagt. Fr. 7,498. 12
Nachlredit 2,800. —
Weniger Ausgaben als die Kredite Fr. 10,298. 12

IX Uolkswirthschast k Gesundheitswesen.

^ Berwaltnngskofle« der Direttio« des

Inner«.
1. Besoldung des Sekretärs
2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreaukosten
4. Miethzinse

Fr-

107,972
77,599

R.

30
84

14

Fr-

117,936
^ 80,992

20,000

R.

10
14

Fr- R. Fr-

9,963
3,392

20,000

80
30

10,— 37,500 185,572 218,928 24 — — 33,350

516,500
37,500

1,285
185,572
180.857

14
514,430
218,928

78
24

513,145
33,356

78
10

88— 554,000 14 733,359 02 — — 540,501

4,250
7,000
3,000
1,485

10 80

80

4,250
6,670
3,029
1,485

43

4,250
6,670
3,018
1,485

63

— 15,735 10 15,434 43 — — 15,423 63

i



^ 12 — 81

Staats-Zlechnung des Kantons Aern für das Zayr 1888.

Boranschla g für 1888.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R-» h - Re iu-
Einnahmen. Ausgabe«. Eluuaymen. î Ausgabe». Cluuahme». I Ausgabt».

Fr. Fr. Fr. R. Fr. R. Fr- R. Fr- R.

k Laufende Verwaltung.

IX. Näswirthschaft K Gesundheitswesen.

». Statistik.

— 4.800 1. Besoldungen — 4,800 — — — 4,800 —
— 1,500 2. Bnreankosten und Druckkosten 139 50 1,531 35 — — 1,391 85
— 1,000 3. Eidgenössische Volkszählung — 754 75 — 754 75

7,300 139 50 7,086 10 — — 6.946 60

<1. Handel und Gewerbe.

— 4,000 1. Förderung von Handel und Gewerbe im
Allgemeinen, N. Fr. 809. 70 2,780 — 7,589 70 — — 4,809 70

— 40,000 2. Fach-, Kunst- und Gewerbeschulen 42,994 08 83,119 08 — — 40,125 —
— 5,000 3. Muster- und Modellsammlung 3,000 — 8,000 — — — 5,000 —

1,200 4. Hufbeschlaganstalt 2,800 90 4,031 17 — — 1,230 27

— 50,200 51,574 98 102,739 95 — — 51,164 97

?» Gesundheitswesen.

4,000 I. Sanitätskollegium, Inspektionen 197 90 3,980 40 — — 3,782 50
4,000 2. Allgemeine Sanitätsvorkehren — — 1,209 40 — ' — 1,209 40
4,500 3. Impfwesen 2,012 70 6,351 50 — — 4,338 80
2,000 4. Wartgelder an Aerzte — — ' 1,990 — — — 1,990 —

— 14,500 2,210 60 13,531 30 — — 11,320 70

V.. Krankenanstalten«

115,000 1. Beitrag des Staates an die Nothfallstuben
(Bezirkskrankenanstalten) — — 113,594 — — — 113,594

25,000 2. Beitrag des Staates an das Jnselspital
zum ordentlichen Unterhalt der Kliniken — — 12,500 — — — 12,500

170,000 3. Erweiterung der Jrrenpflege — — 182,639 25 — — 182,639 25
700 4. Miethzinse — — 700 — — — 700 —

— 310,700 — — 309,433 25 — — 309,433 25



82 — 12

Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr
Boranschla g für 1888.

Kanten und Rechnungsrubriken.
h- zlein-

Einnahme«. Ausgabe». Einnahmen. Ans gaben. Einnahmen. Ausgabe».

Fr- Fr- Fr. R. Fr- R. Fr- R. Fr R.

k Laufende Verwaltung.

IX. Nolkswirthschast K Gesundheitswesen.

Entbindungs» und Frauenkrankenanstalt
und Hebammenschule.

— 12,000 1. Verwaltung 201 60 11,651 32 — — 11,449 72
— 3,600 2. Unterricht 624 20 2,117 31 — — 1,493 11

— 25,000 3. Nahrung 543 06 27,065 26 — — 26,522 20

— 24,815 4. Verpflegung 2,210 18 29,447 92 — — 27.237 74
10,000 — 5. Kostgelder von Pfleglingen 10,170 — — — 10,170 — — —

3,500 — 6. Kostgelder von Hebammenschülerinnen. 4,280 — 160 — 4,120 — — —
— 15,085 7. Miethzins — — 15,085 — — 15,085 —
— — 8. Jnventarverminderung 1,031 65 458 70 572 95 — —
— 67,000 19,060 69 85,985 51 — — 66,924 82

Irrenanstalt Waldau.

— 53,000 1. Verwaltung 955 — 53,388 28 — — 52,433 28
— 1,600 2. Unterricht 16 — 1,212 02 — — 1.196 02-

— 106,810 3. Nahrung 22,195 16 122,171 53 — — 99,976 37
— 74,730 4. Verpflegung 9,633 82 93,229 13 — — 83,595 !3I
5,240 — 5. Gewerbe 20,715 90 17,329 41 3,386 49 — —

î
4,900 — 6. Landwirthschaft 110,918 79 104,634 03 6,284 76 — —^

166,000 — 7. Kostgelder 180,180 — 489 10 179,690 90 — —
— — 8. Inventarvermehrung 1,603 05 13,838 75 — — 12,235 70

— 60.000 346,217 72 406,292 25 — — 60,074 53

II. Staatsapotheke.

— 4,300 1. Besoldung des Staatsapothekers — — 4,300 — — — 4,300 —
— 7,100 2. Besoldungen der Angestellten — — 7,056 50 — — 7,056 50
— 735 3. Miethzinse — — 1,150 — — — 1,150 —
— 4,600 4. Verwaltungs- und Betriebskosten 596 30 5,165 40 — — 4,569 10
— 14,415 5. Waarenankauf 42 30 26,696 80 — — 26,654 50!

31,200 — 6. Waarenverkauf 43,977 25 96 20 43.881 05 — -—
— 150 7. Zinse in Conto-Corrent — 150 95 — — 150 95

100 — 8. Verschiedene Einnahmen — — — — — — —!

— — 9. Inventar l —
— — 44.615 85 44.615 85 — î —!

I

Ij
b

I



12 — 83

Staats-Aechnung des Kantons Jern für das Zahl 1888.

Voranschla g für 1888.
Kanten und Rechnungsrnbriken.

R« h- z ein -

Einnahmen. Ans gaben. Einnahmra.
^

Knsgaven. Einnahmen. Anaganen

Fr- Fr. Fr. R. Fr- R. Fr- R. Fr- R.

k Laufende Verwaltung.

IX. Uolkswirthschaft K Gesundheitswesen.

Maß und Gewicht.

— 1,000 I. Besoldung des Inspektors — — 1,000 — — — 1,000 —
— 800 2. Bureau- und Reisekosten desselben. — — 150 — — — 150 —
— 4,000 3. Jnspektiouskosten der Eichmeister — — 4,003 — — — 4,003 —
— 500 4. Alaße, Gewichte und Apparate
— 6,300 — — 5,153 — — — 5,153 —

Landwirthschaft.

— 11,000 1. Förderung der Landwirthschaft im All¬
gemeinen, N. Fr. 3,000 5,382 — 19,116 72 — — 13,734 72

2. Pferdezucht:
— 18,500 a. Prämien 12,290 — 30,115 — — 17,825 —
— 4,000 b. Zuchthenqstankäufe 10,320 78 14,696 70 — — 4,375 92

— 1,100 o. Schaukosten — — 1,085 90 — — 1,085 90

— 700 à. Allgemeine Kosten 948 50 1,626 35 — — 677 85
3. Rindviehzucht:

— 38,700 a,. Prämien 36,609 — 74,280 — — — 37,671 —
— 2,500 d. Schaukosten — — 2,261 90 — — 2,261 ch(>

— 1,000 e. Allgemeine Kosten 4 — 718 50 — — 714 50
45.00» — 4. Beitrag aus der Vieheutschädigungskasse 45,000 — — — 45.000 — — —
— 4,000 5. Besoldungen der Angestellten — — 3,955 — — 3,955 —
— 1,000 6. Büreaukosten 10 — 1,048 59 — 1,038 59

— — 7. Obstbaustatistik 2,500 2,398 10 101 90 — —
— 37,500 113,064 28 151,302 76 — — 38,238 48

Ackerbauschnle.

1. Kosten der Schule:
— 11,400 n. Verwaltung 276 — 11,374 06 — — 11,098 06

— 12,400 b. Unterricht 2,913 20 13,671 80 — — 10,758 60

— 32,000 c. Verpflegung 14,039 35 34,326 49 — — 20,287 14

24.000 — ct. Kostgelder. 20,811 — 385 — 20,426 -— — —
5,000 — o. Arbeit der Zöglinge 5,557 20 — — 5,557 20 — —
— — k. Jnventarvermehrung 32,738 70 36,639 29 — — 3,900 59

2. Ertrag der Wirthschaft:
2,000 — a. Viehstand 45,704 44 43,668 99 2,035 45 — —
5,000 — b. Ackerbau 72,198 53 70,616 04 1,582 49 — —
— 200 e. Verschiedene Wirthschaftszweige 67,644 — 71,766 28 — — 4,122 28

— — à. Arni-Aktien 7,762 50 7,500 — 262 50 — —
— 20,000 269,644 92 289.947 95 — — 20,303 03

Beilagen zum Tagblalt des Großen Rathes. 1889.
22
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Staats-Mechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Boranschla g für 1888.
Kanten und Kechnungsrubriken.

N-h- e i u -

Einnahmen. Ausgaben. Einnahme». Ausgabe» Einnahmen. Ausgaben

Fr- Fr. Fr- R. Fr. R. Fr. R. Fr- R.

H Laufende Verwaltung.

IX. Volkswirthschaft k Gesundheitswesen.

IN. Molkereischule.

— 1,500 1. Verwaltung (Besoldung des Werkführers) — — 850 — — — 850 —
2. Unterricht:

— 1,000 n. Besoldungen der Lehrer — — 996 25 — — 996 25

— 1,000 d. Verschiedene Unterrichtskosten 17 — 1,461 69 — — 1,444 69

— — o. Geräthe und Apparate 515 85 2,622 05 — — 2,106 20

— 400 à. Versuchskosten — — 115 55 — — 115 55
2,250 — 5. Bundesbeitrag 1,559 17 — 1,559 17 —
— 2.250 2,092 02 6,045 54 — — 3,953 52

15,755 /ì. Verwaltungskosten der Direktion. 10 80 15,434 43 15,423 65

— 7,500 k. Statistik 139 50 7,086 10 — — 6,946 60!

— 50,200 l). Handel und Gewerbe 51,574 98 102,759 95 — — 51,164 97!

— 14,500 v. Gesundheitswesen 2,210 60 13,531 50 — 11,520 70
— 510,700 r. Krankenanstalten — — 309,453 25 — — 509,453 25

— 67,000 5. Entbindungs- und Frauenkrankenanstalt und
Hebammenschule 19,060 69 85,985 51 — — 66,924 82

— 60,000 K. Irrenanstalt Waldau 346,217 72 406,292 25 — — 60,074 55

— — ». Staatsapotheke 44,615 85 44,615 85 — — — —
— 6,300 1. Maß und Gewicht — — 5,153 — — — 5,153 —
— 57,500 K. Landwirthschaft 113,064 28 151,502 76 — — 38,238 48
— 20,000 Ackerbauschulc 269,644 92 289,947 95 — — 20,303 03
— 2,250 IVI. Molkereischule 2,092 02' 6,045 >54 — — 5,953 52

— 591,485
Weniger Ausgaben als veranschlagt. Fr. 2,548. 47

848,631 36 1,437.567 89 — — 588,936 53

Nachkredite „ 3,309. 70

Weniger Ausgaben als die Kredite Fr. 6,358. 17

'i. Bauwesen.

^ Verwaltungskosten der ceutraleu Ban-
verwaltung.

— 15,000 1. Besoldungen der Beamten, N. Fr. 875 — — 15,875 — — — 15,875 —!
— 10,000 2. Besoldungen der Angestellten — — 10,060 — — — 10,060 —
— 6,500 3. Bureau- und Reisekosten — — 6,436 80 — —! 6,436 80
— 2,275 4. Miethzinse — — 2,275 — — —> 2,275 —!

— 33,775 — — 34,646 80 - —^ 34,646 80



w 12 — 85

Staats-Mechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Boranschla

Einnahmen.

g für 1888,

Ausgaben.
Kanten nnd Rechnungsrubriken.

R°
Einnahme».

h-

Anggabk».

Re

Einnahmen.

ln-
Ansgabeu.

Fr- Fr.

27,000
8,700
8,000

Laufende Verwaltung.

X. Bauwesen.

U. Vezirksbehörden.

1. Besoldungen der Bezirksingenieure,
2, Besoldungen der Angestellten
0. Bureau- und Reisekosten

4). Unterhalt der Staatsgebäude.

1. Amtsgebäude, N. Fr. 30,000
2. Pfrundgebäude, N. Fr. 10,000
3. Kirchengebäude
4. Oeffentliche Plätze
5. Wirthschaftsgebäude, N. Fr. 15,000

Reue Hochbauten.

1. Vorarbeiten und Aufsicht
2. Meiringen, Gefängniß
3. Rütti, Ackerbauschule
4. Bern, Entbindungsanstalt
5. Bern, Staatskanzlei
6. Thorberg, Strafanstalt
7. Hoftvyl, Seminar
8. Koppigen, Pfarrhaus
9. Bern, Schützenmattkloake

10. Aarwangen, Schloß
11. Viel, Gefängniß

IS. Unterhalt der Straße«.

1. Wegmeisterbesoldungen
2. Material und Arbeiten
3. Wasserschaden und Schwellenbauten
4. Verschiedene Kosten
5. Erlös von Straßengras, Landabschnitten w.

Fr- R. Fr-

23,250
8,760
7,350

R.

70

70

Fr- R. Fr-

2.3,250
8,760
7,350

R.

7»

— 43,700 — — 39,360 — — 39,360 70

00,000
45,000
14,000

1,500
20,000

276
28

30

335

75

85

90,271
61,070
13,994

1,218
.35,064

65
25
30
70

—
—

89,994
61,042
13,994

1,218
35,033

90
25
30
70
15

— 140,500 60 201,618 90 — — 201.283 30

— 100,000
—

—
10,759
4,647
9,618

27,772
.3,285

13,561
5,859
1,360
6,000
3,269

1.3,860

75
85
30
55
20
30
70

05

—

—

10,759
4,647
9,618

27,772
3,285

13,561
5,859
1,360
6,000
3,269

1.3,860

75
85
30
55
20
30
70

05

70— 100,000 — — 99,993 70 — — 99,993

4,000

290,000
000,000

60,000
6,000

7,234
299

3,026
10.560

60

72

295,095
307,233

60,189
3,313

30
45
30
68

3,026 72

295,095
299,999
59,889

3,313

30
45
70
68

— 658,000 32 665,831 73 — — 655,271 41



86 - H l2

Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Zahr 1888.

Boranschlag für 1888.

Einnahme»
Kanten und Rechnungsrnbriken.

Koh- ein -

Einnahme!l. Ausgaben. Einnahmen. Ausgabe».

Fr- R. Fr- R. Fr- R. Fr- R.

4,670 60 4,670 60
— 4,621 60 — — 4,621 60
— 8,000 — — — 8,000
— 5,000 — — — 5,000
— 19,235 65 — — 19,235 65

— 5,000 — — — 5,000 —
— 3,280 — — — 3,280 —
— 8,947 30 — — 8,947 30

— 5,000 — — — 5,000 —
— 2,495 — — — 2,495 —
— 5,000 — — — 5,000 —
— 5,000 — — — 5,000 —
— 5,000 — — — 5,000 —
— 4,133 60 — — 4,133 60
— 10,000 — — — 10,000 —
— 1,742 60 — — 1,742 60

— 3,045 85 — — 3,045 85

— 7,000 — -— 7,000 —
— 6,314 15 — 6,314 15

— 3,000 — — — 3,000 —
8,304 — — — 8,304 —

70,000 — — — 70,000
— 4,000 — — — 4,000 —
— 2,500 — — — 2,500 —
— 2,000 — — — 2,000 —
— 2,029 85 — — 2,029 85

— 4,607 30 — — 4,607 30
580 35 9,766 70 — — 9,186 35
500 — 2,322 75 — — 1,822 75

— — 5,000 — — — 5,000 —
— — 5,000 — — — 5,000 —
— — 2,272 40 — — 2,272 40
— — 3,800 — — — 3,800 —
— — 2,500 — — — 2,500 —
— — 36 — — — 36 —
— — 3,500 — — 3,500 —
— — 3,000 — — — 3,000 —
— — 1,393 50 — — 1,393 50
— — 738 — — — 738 —
— — 1,800 — — — 1,800 —
1,080 35 251,056 85 — — 249,976 50

Fr- Fr

— 250,000

250,000

H Laufende Verwaltung.

X. Bauwesen.

I'. Reue Straßeubauteu.

1. Vorarbeiten, Bauaufsicht
2. Ruchmühlebrücke
3. Laufen-Birsbrücke
4. Grimsel-Straße
5. Zweilütschinen-Grindelwald-Straße.
6. Thierachern-Blumenstein-Straße.
7. Höchstetten-Stalden-Straße
8. Wangen-Wiedlisbach-Straße
9. Beru-Wohlen-Illiswyl-Straße

10. Ortschwaben-Zollikofen-Straße
11. Fuet-Reconvillier-Straße
12. Pruntrut-Damvant-Straße
13. Pruntrut-Büre-Straße
14. PruntrutBeurnevosin-Straße
15. Bonfol-Beurnevssin-Straße
16. Krauchthal-Krauchthalberg-Straße
17. Grauenstein-Hettiswyl-Straße
18. Bern, Klösterlistutz
19. Erlach-Neuenstadt, Dampfschiff
20. Montavon-Develier-Straße
21. Seleute-St. Ursanne-Straße
22. Amortisation der Straßenbauvorschüsse
23. Gampelen-Gals-Straße
24. Thun-Homberg-Straße
25. Bleiken-Heimeuschwand-Straße
26 Wohley, Aarbrücke
27. Steffisburg, Zulgbrücke
28. Bern-Holligen-Köniz-Straße
29. Siselen-Zihlbrück-Straße
30. Siselen-Zihlbrück-Straße, Mühlerain
31. Simmenthal-Straße zu Erlenbach
32. Ostermundigen-Vechigen-Straße
33. Emmenbrücke bei Dieboldswyl
34. Gsteig-Pillon-Straße
35. Gstaad-Lauenen-Straße
36. Siselen-Zihlbrück-Straße, Hofmattstutz
37. Erlach-Gampelen-Straße
38. Heimenschwaud-Linden-Straße
39. Wengen-Mürren rc. Touristenwege.
40. Bleiken-Heimenschwand-Straße



t2 — 87

Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Boranschla zfiir1888.
Kanten und Rechnungsrubriken.

zî- h- Rein -

Einnahme«. Ausgaben. Einnahmen. Ausgaben. Einnahme« Ausgaben.

Fr. Fr. Fr- R. Fr. R. Fr. R. Fr. N.

H Laufende Verwaltung.

X. Bauwesen.

<H. Wasserbauten.

— 4,000 1. Schleusenmeister und Schwänmeister — — 2,654 80 — 2,654 80
— 155,000 2. Wasserbauten 128,919 83 283,987 64 — 155,067 81

— 159,000 128,919 83 286,642 44 — — 157,722 61

33,775 à. VerwaUiingskosten der centrale» Bauver-
waltung — — 34,646 80 — — 34,646 80

— 43,700 k. Bezirksbehörden — — 39,360 70 — — ì 39,360 70

— 140,500 lZ. Unterhalt der Staatsgebiiude 335 60 201,618 90 — — 201,283 30
— 100,000 I). Neue Hochbauten — — 99,993 70 — — 99,993 70
— 658,000 Unterhalt der Straßen 10.560 32 665,831 73 — — 655,271 41

— 250,000 5. Neue Straßenbauten 1,080 35 251,056 85 — 249,976 50
— 159,000 K. Wasserbauten 128,919 83 286,642 44 — — 157.722 61

— 1,384,975
Mebr Ausgaben als veranschlagt Fr. 5g,LS0. 03

140,896 10 1,579,151 12 — — 1,438.255 02

Nachkredite 61,875. —
Weniger Ausgaben als die Kredite Fr. 8,594. 98

XI Eisenbahnwesen.

à. Verwaltnngskosten der Direktion.

— .2,200 1. Besoldungen — — 2,200 — — — 2,200 —
— 1,000 2. Büreaukosten — — 663 20 — — 663 20
— 300 3. Miethzinse — — — — — — — —
— 3,590 — — 2,863 20 — — 2,863 20

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889.



88 — 12

Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Boranschlag für 1888

Einnahmen. Ausgabe«.
Kanten und Kechnungsrubriken.

R°h-
Einnahmen. Ausgabe».

Rein-
Einuahmen. Ausgabe«.

Fr- Fr-

1,000
50,000
51,000

3,500
51,000
54,500

4,500
5,000

10,600
4,100

700
24,900

Fr- R-

^ Laufende Verwaltung.

XI Eisenbahnwesen.

U. Aufficht und Förderung des Eisenbahu-
weseus.

1. Aufsichtskosten
2. Beitrag an die Brünigbahn

fi Verwaltungskosten der Direktion....
k. Aufsicht und Förderung des Eisenbahnwesens

Weniger Ausgaben als veranschlagt. Fr. 51,013. 55

XII Knanzwesen.

Berwattuugskosteu der Finanzdirektio«
und Domäuendtrektio«.

1. Besoldung des Sekretärs
2. Besoldung des Kantonalbank-Jnspektors
3. Besoldungen der Angestellten
4. Bureau- und Reisekosten
5. Miethzinse

563

503

Fr- R- r. R. Fr. R.

623 25

— 623 25

2,863 20
623 25

3,486 45

4,500
5,000

10,446
4,215

700

24,861

85

85

623

— 623

2,863 20
623 25

— 3.486 45

4,500
5,000

10,446
3,652

700
85

— — 24,298 85

»



H ì2 — 59

Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Zahr 1888.

Boranschlag für 1888,
Kanten und Kèchnungsrubriken.

R°h- Ke in-
Einnahmen. Ausgaben. Einnahme n. Ausgaben Einnahmen. Ausgabeu

Fr. Fr, Fr. R. Fr. R. Fr- R. Fr- R.

k Laufende Verwaltung.

XII. Finanzwesen.

S. Kantonsbuchhalterei.

— 9,500 1. Besoldungen der Beamten — — 9,500 — — — 9,500 —
— 22,500 2. Besoldungen der Angestellten — — 21,865 — — — 21,865 —
— Z,000 3. Büreaukosten 170 45 1,952 97 — — 1,782 52

— 2,500 4. Druckkosten und Buchbinderkosten — — 2,455 90 — — 2,455 90
— 1,000 5. Miethzinse — — 1,000 — — — 1,000 —
— 38,500 170 45 36,773 87 — — 36,603 42

tt. Allgemeine Kasse« (Kantonskasse nnd

-

Amtsschaffnereieu).

— 00,000 1. Besoldungen der Kassiere — — 57,761 65 — — 57,761 65
— 3,800 2. Büreaukosten 236 — 1,980 87 — — 1,744 87

— 265 3. Miethzinse — — 265 — — — 265 —
— 64,005 236 — 60,007 52 — — 59,771 52

24,900 A. Verwaltnngskosten der Finanzdirektion nnd
Domiinendirektion 563 — 24,861 85 — — 24,298 85

— 38,500 k. Kantonsbuchhalterei 170 45 36,773 87 — — 36,603 42
— 64,065 L. Allgemeine Kassen 236 — 60,007 >52 — — 59,771 5A

— 127,465 969 45 121,643 24 — — 120,673 79

Weniger Ausgaben als veranschlagt Fr. 6,791. L1 ì



W — IS

Boranschlag für 1888.

Einnahmen.

Staats-Wechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Konten und Rechnungsrubriken.
R°h-

Einnahmeu. Ausgaben.

tln-
Einnahmen. Ansgaben.

Fr- Fr.

4,800
10,000
2,500
1,925

19.225

15,000
4,000

19,000

200,000
30,000
30,000
45,000

305,000

19,225
19,000

305,000
343,225

Fr-

k Laufende Verwaltung.

XIII Nermessungswesen und

Entsumpfungen.

ì. Verwaltungskosten der Direktion.

1. Besoldung des Kantonsgeometers
2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreaukosten
4. Miethzinse

u Vermessungswesen.

1. Vermessungskosten
2. Kantonskarte.

R,

1,660
710 —

2,370 —

Fr-

4,800
9,935
2,498
1,925

19,158

16,658
4,000

<1. Entsumpfungen.

1. Beitrag an die Iuragewässerkorrektion:
a. Für das Unternehmen
d. Für den Schwellenfonds

2. Beitrag an die Haslethalentsumpfung >

3. Beitrag an die Gürbekorrektion (Amortisation

der Staatsvorschüsse)

A. Verwaltungskosten der Direktion
k. Vermessungswesen
v. Entsumpfnngen

Weniger Ausgaben als veranschlagt Fr. 778. 05

2,370

2,370

20,658

R. Fr- R.

55

40

40

200,000 —
30,000 —
30,000 !—

45,000
305M0

19,156
20,658

305,000
344,816

Fr. R

4,800
9,935
2,498
1,925

19,158

50
05

55

14,998 40
3,290 >—

18,288 40

200,000
30,000
30,000

45,000
305,000

19,158
18,288

305,000

— 342,446

55^

40

95



H 12-91

Staats-Mechnung des Kantons Zssern für das Jahr 1888.

Voranschla z für 1888.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R° h- Rr> N -

Einnahmen. Ausgaden. Einnahme»i. Ansgaden. Einnahmen. Aussaden.

Fr, Fr- Fr. R, Fr, R, Fr. R, Fr, R,

Laufende Verwaltung.

XIV Forstwesen.

Verwaltungskosten der centrale» Forst-
Verwaltung.

— 4,200 1. Besoldung des Sekretärs — — 4,200 — — — 4,200 —
— 7,000 2. Besoldungen der Angestellten — — 7,000 — — — 7,000 —
— 2,000 3. Bureau- und Reisekosten 4,257 95 6,259 10 — — 2,001 15

— 1,140 4. Miethzinse — — 1,140 — — — 1,140 —
— 14,340 4,257 95 18,599 10 — — 14,341 15

U Forstpolizei.

1. Forstinspektoren:
— 13,500 u. Besoldungen der Forstinspettoren — — 13,500 — — — 13,500 —
— 1,500 b. Büreaukosten — — 1,169 87 — — 1,169 87

— 3,600 e. Reisekosten — — 2,573 65 — — 2,573 65
— 800 ä. Miethzinse — 790 — — — 790 —

2. Kreisförster:
— 57,200 a. Besoldungen der Kreisförster — — 57,100 — — — 57,100 —
— 3,000 b. Büreaukosten — — 3,002 85 — — 3,002 85
— 12,000 c. Reisekosten — — 12,000 — — — 12,000 —
— 3,200 <1. Miethzinse — — 3,000 — — — 3,000 —
— 10,000 3. Oberbannwarte und Waldausseher — — 9,589 80 — — 9,589 80

52.400 — 4. Antheil der Staatswaldungen an den Kosten
der Forstinspektoren und Kreisförster 52,400 — — — 52,400 — — —

— 52,400 52,400 — 102,72« 17 — — 50,326 17

v. Förderung des Forstwesens.

— 5.000 1. Beiträge an Waldwirthschaftspläne und
Förderung des Forstwesens im Allgemeinen — — 4,397 32 — — 4,397 32

— 2,000 2. Bannwartenkurse 1,371 20 3,214 85 — — 1,843 65
— 15,000 3. Verbauungen von Wildbächen und Auf¬

forstungen im Hochgebirge — — 15,000 — — — 15,000 —
— 22,000 1,371 20 22,612 17 — — 21,240 97

14,340 st. Verwaltungskosten 4,257 95 18,599 10 14,341 15

— 52,400 k. Forstpolizei 52,400 — 102,726 17 — — 50,326 17

— 22,000 v. Förderung des Forstwesens 1,371 20 22,612 17 — — 21,240 97

— 88,740
Weniger Ausgaben als veranschlagt Fr, 2,831, 71

58,029 15 143,937 44 — — 85,908 29

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes, 1889.
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Staats-Aechnung des Kantons Mern für das Jahr 1888.

Boranschlag für 1888.
Kanten und Kechnungsrubriken.

K-h- z1e lll-
Einnahme». Ausgaben. Annahmen. Ausgaben - Einnahmen. Ansgaben.

Fr- Fr- Fr- R. Fr. R. Fr- R. Fr- R.

Laufende Verwaltung.

XV Staatswaldungen.

à. Haupt- und Zwischennutzungen.

717 000 sl. Hauptnutzungen 584,535 60 — — 584,535 60 — —
f2. Zwischennutzungen 176,715 41 — — 176,715 41 — —

717.000 — 701,251 01 — — 701.251 01 — —

« Rebennntznnge«.

1.300 — 1. Stocklosungen 1,736 36 581 30 1,155 06 — —
1,000 — 2. Grubenlosungen, Torf 685 35 160 — 525 35 — —

23,000 — 3. Weid- u. Lehenzinse, Gras- u. Lischenraub 26,282 76 6,081 — 20,201 76 — —
25.300 — 28,704 47 6,822 30 21,882 17 — —

v. Wirthschastskoste«.

— 21.000 1. Waldkulturen 20,646 65 41,646 65 — — 21,000 —
— 28.000 2. Weganlagen — — 28,000 — — — 28,000 —
— 34,000 3. Hutlöhne (Bannwartenlöhne) 7,935 40 39,330 85 — — 31,395 45
— 130.000 4. Rüstlöhne u. verschiedene Wirthschaftskosten — — 144,948 52 — — 144,948 52

— 3,000 5. Marchungen, Vermessungen — — 226 45 — — 226 45
— 6,000 6. Steigerungs- u. Verkaufskosten, N. Fr.4,000 1,121 — 8,853 09 — — 7,732 09
— 2,000 7. Rechtskosten — — 607 95 — — 607 95

— 5.600 8. Aufforstungen 1,996 05 7,596 05 — — 5,600 —
— 229,000 31,699 10 271,209 50 — — 239,510 40

I» Beschwerden.

— 15,000 1. Lieferungen an Berechtigte und Arme 114 65 14,960 73 — — 14,846 08

— 28,000 2. Staatssteuern 13,306 59 39,717 09 — — 26,410 50

— 43,000 3. Gemeindesteuern 13,544 80 54,221 65 — — 40,676 85

— 86,000 20,906 04 108.899 47 — — 81,933 43



5lî 12 — 93

Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Voranschlag für 1888,

Einnahme». Ausgaben.
Kanten und Kechnungsrnbriken.

Rah-
Einnahmen. Ausgaben.

ern-
Einnahmen. Ausgaben.

Fr. Fr.

52,409

717,000
25,300

374,300

125,750
42,000
34,000

380,910
119,240
707,000

52,400

229,600
86,000
52,400

Fr. R

H Laufende Verwaltung.

XV. Staatswaldungen.

IZ. Verwattungslosten.

I. Antheil der Staatswaldungen an den Kosten
der Forstinspektoren und Kreisförster

ü. Haupt- und Zwischennutzungen
3. Nebennutzungen
v. Wirthschaftskosten
v. Beschwerden
^ Berwaltungskosten

Mehr Einnahmen als veranschlagt
Nachkredit

Mehr Einnahmen als die Kredite

761,251
28,704
31,699
26,966

848,620

r. 34,989. 29
4 000. —

Fr. 38,989. 29

XVI. Domänen.

à. Haupt«utzu«gen.

1. Pachtzinse von Civildomänen
2. Pachtzinse von Pfrunddomänen.
3. Pachtzinse von Kirchenaebäuden
4. Pachtzinse von Amtsgebäuden
5. Pachtzinse von Militärgebäuden

136,026
36,163
34,590

385,820
119,240
711,833 91

Kr. R.

52.400
52,400

6,822
271,209
108,899
52,400

439,331

969
763

1,732

Fr. R. Fr. R

761,251
21,882

33 409,289 29

135,057
35,399
34,590

385,820
119,240

65 710,107 26

52,400
52,400

239,510
81,933
52,400

46
43



94 - 12

Staats-Wechnung des Kantons Mern für das Jahr 1888

Boranschla l! fiir 1888.
Kanten und Rechnungsrubriken.

Roh- iüe n -

Einnahmen. Ausgaben. Einnahmen. Ausgaben. Einnahmen. Ausgabe»

Fr. Fr- Fr. R. Fr- R. Fr- R. Fr- R.

k Laufende Verwaltung.

XVI. Domänen.

» Nebennutzungen.

1,500 — I. Erlös von Produkten 749 81 — — 749 81 — —
100 — 2. Verschiedene Einnahmen 215 10 — — 215 10 — —

— — 3. Lastwaage in Bern 4,025 50 — — 4,025 50 — —
1.600 — 4,990 41 — — 4,990 41 — —

4!. Wirthschaftskoste«.

— 8,000 1. Kulturarbeiten und Verbesserungen. — — 2,871 58 — — 2,871 58
— 1,000 2. Marchungen, Vermessungen — — 241 25 — — 241 25

— 800 3. Aufsichtskosten — — 688 25 — — 688 25

— 2,000 4. Kaufs- u. Verpachtungskosten, N. Fr. tb.lKS. 28 — — 12,166 28 — — 12,166 28

— 40,000 5. Brandversicherungskosten 3 84 27,438 46 — — 27,434 62
1,000 — K. Steigerungsvorbehälte 1,145 25 — — 1,145 25 — —

— 50,800 1,149 09 43,405 82 — — 42,256 73

V. Beschwerden.

— 10,000 1. Staatssteuern, N. Fr. 147. 41 278 71 10,426 12 — — 10,147 41
— 11.000 2. Gemeindesteuern, N. Fr. 595. 10 5,073 82 16,668 92 — — 11,595 10

— 21,000 5,352 53 27,095 04 — — 21,742 51

707,900 A. Hauptnutzungen 711,839 91 1,732 65 710,107 26
1,000 — S. Nebennutzungen 4,990 41 — — 4,990 41 —

— 50,800 0. Wirthschaftskosten 1,149 09 43,405 82 — — - 42,256 73

— 21,000 0. Beschwerden 5,352 53 27,095 04 — — 21,742 51

637,700 — 723,331 94 72,233 51 651,098 43 — —!

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. 13,398. 43
Nachkredite 10,908. 79

Mehr Einnahmen als die Kredite Fr. 94,307. 29



.IV° 12 — 95

Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Voranschla

Einnahmen.

g für 1888.

Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R«

Einnahmen.

h-

Ausgaben.

Kr
Einnahmen.

in-
Ausgaben.

Fr.

250,000
100,000

330,000

Fr.

20,000

Laufende Verwaltung.

XVII. Eisenbahnkapital.

Staatsbahn.

1. Pachtzins (Vertrag Art. 8)
2. Mehreinnahmen (Vertrag Art. 8)
3. Einnahmen außer Betriebsdienst
4. Vollendungsbauten (Vertrag Art. 5)
5. Außerordentliche Kosten (Vertrag Art. 6)

». Eisenbahn-Aktie«.

1. Jurabahn-Aktien
2. Centralbahn-Aktien
3. Emmenthalbahn, Prioritätsaktien
4. Tramlingenbahnaktien

»

A. Staatsbahn
k. Eisenbahn-Aktien

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. 2l7,651. 85

Fr.

250,000
140,799

3,380

R.

85

Fr.

32,924
4,483

R.

65
35

Fr.

250,000
140,799

3,380

R.

85

Fr.

32,924
4,483

R.

65
35

394,179 85 37,408 — 356,771 85 —

570,000
800

14,000
3,000

—
' 760,400

1,000
14,280
3,000

—
— —

760,400
1,000

14,280
3,000

—
— —

587,800 — 778,680 — — — 778,680 — — —

330,000
587,800

394,179
778,680

85 37,408 356,771
778,680

85

917,800 — 1,172,859 85 37,408 — 1,135,451 85 —

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889.



Sk — L- 12

Staats-Mechnung des Kantons Mern für das Jahr 1888

Boranschla

Einnahme«.

g für 1888.

Ausgabe».
Kanten und Kechnungsrubriken.

R°
Einnahmen.

h-

Ausgabcu.

Rein-
Cinnahmen. ^ Ausgaben.

Fr- Fr-

k Laufende Verwaltung.

XV m Anleihen.

Fr- R. Fr. R Fr. R. Fr. R.

— 362,000
2,532,640

^ Rückzahlung und Verzinsung.

1. Rückzahlung
2. Verzinsung, Fr. 63,316,000 2,343,955 2,343,955

— 2,894,64V — — 2,343,955 — — — 2,343,955 —

—
7,500
4,000
3,500

30,700

N. Anleihenskosten.

1. Provisionen
2. Transportkosten
3. Druckkosten und Publikationskosten zc

4. Amortisation der Anleihenskosten von 1885
5. Amortisation der Anleihenskosten von 1887

— — 7,512

184
30,718

550,000

75

10

—

>
>I
>

î

7,512

184
30,718

550,000

75

10

— 45,700 — 588,414 85 — — 588,414 85

2,894,640
45,700

st Rückzahlung und Verzinsung
k. Anleihenskosten

^

A
^

0252

9V

^
^
LO

52

»0>

Ol"

85
2,343,955

588,414 85

— 2,940,840 — — 2,932,369 85 — — 2,932,369 85
Weniger Ausgaben als veranschlagt Fr. 7,970. 15



H 18 — 97

Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888

Voranschlag für 1888.
Kanten und Rechnungsrubriken.

h- Re i n-

Einnahmen. Ausgaben. Einnahmen. Ansgàn. Einnahmen. Ausgaven.

Fr- Fr. Fr- R. Fr. R. Fr- R, Fr. R.

^ Laufende Verwaltung.

xix a Hypothekarkasse.

Rohertrag.

Z, 159,000 — i. Zinse von Hypothekar-Darlehn 3,236,955 80 1,516 70 3,235,439 10 — —
32,000 — 2. Zinse von Gemeinde-Darlehn und zeit¬

weiligen Geldanlagen 193,181 56 — — 193,181 56 — —
25,000 — 3. Provisionen 16,643 20 1,944 55 14,698 65 — —
16,200 — 4. Miethzins vom Anstaltsgebäude 17,800 — 1,990 81 15,809 19 — —
— 1,735,000 5. Zinse der Depots auf Kassascheine. 206 25 1,926,230 95 — — 1,926,024 70

— 232,500 6. Zinse der Depots in Conto-Corrent — — 260,172 17 — — 260,172 17

— 403,000 7. Zinse der Spareinlagen — — 388,279 65 — — 388,279 65

— — 8. Zinse für zeitweilige Geldaufnahmeu — — — — — — — —
— 13,000 9. Verluste und Abschreibungen 224 — 34,917 95 — — 34,693 95

— 80,000 10. Grund- und Einkommenssteuern — — 79,650 — — — 79,650 —
762,700 — 3,465,010 81 2.694,702 78 770,308 03 — —

u Verwaltungskosten.

— 8,000 1. Taggelder der Verwaltungsbehörden — — 6,305 — — — 6,305 —
— 26,500 2. Besoldungen der Beamten — — 26,900 — — — 26,900 —
— 45,600 3. Besoldungen der Angestellten 2,561 25 45,414 — — — 42,852 75

— 6,000 4. Miethzinse — — 6,000 — — — 6,000 —
— 7,000 5. Büreaukosten. 4,670 20 10,331 85 — — 5,661 65
— 600 6. Rechts- und Betreibungskosten 12,260 55 11,206 30 1,054 25 — —
— — 7. Emoluments 14,413 80 — — 14,413 80 — —-

— 93,700 33,905 80 106,157 15 — — 72,251 35

762,700 /ì. Rohertrag 3,465,010 81 2,694,702 78 770,308 03
— 93,700 ö. Verwaltungskosten 33,905 8« 106,157 15 — — 72,251 35

669,000 — 3,498,916 61 2,800.859 93 698,056 68 — —

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. L9,05k. 68



98 — X- IS

Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Boranschla g für 1888.
Kanten und Kechnungsrubriken.

!io h- ür in-
Eiiinahmen. Ausgaben. Elnnliymen. Ausgabe« Clunahmt». Kusgabeu

Fr- Fr- Fr. R, Fr- R. Fr- R. Fr. R.

Laufende Verwaltung.

xix.b Domänenkasse.

16,000 A. Ziuse für Guthaben 14,151 15 14,151 15
— 16,000 v. Zinse für Kaufschulden — — 27,695 45 — — 27,695 45
— — 14,151 15 27,695 45 — — 13,544 30

Mehr Ausgaben als veranschlagt. Fr. 13,644. 30

XX Kantonalbank.

Betriebsertrag.

175,000 — 1- Zinse 708,543 45 605,551 52 102,991 93
540,000 — 2. Wechselertrag 571,693 75 — — 571,693 75 — —

50,000 — 3. Provisionen 149,306 18 2,356 51 146,949 67 — —
— — 4. Kursgewinn auf Werthschriften.... 88,469 98 — — 88,469 98 — —

15. Aufbewahrungsgebühren 9,176 30 — — 9,176 30 — —
15,000 — <6. Verschiedene Einnahmen 5,636 28 — — 5,636 28 — —

^7. Spesen in Conto-Corrent 10,118 63 1,881 23 8,237 40 — —
— 70,000 8. Banknotensteuer — — 70,000 — — — 70,000 —
— 6,000 9. Kantonale und Gemeindesteuern — — 5,101 55 — — 5,101 55
— 14,000 10. Abschreibungen 3,537 42 30,935 40 — — 27,397 98
— 240,000 11. Verwaltungskosten — — 261,303 48 — — 261,303 48

450,000 — 1,546,481 99 977,129 69 569,352 30 — —

». Ertragsverwendung.

— 40,000 1. Deckung früherer Verluste — — 241,295 37 — 241,295 37
— 10,000 2. Einlage in die Bankreserve — — 67,750 — — — 67,750 —

50,000 — — 309,045 37 — — 309,045 37

450,000 A. Betriebsertrag 1,546,481 99 977,129 69 569,352 30
— 50,000 S. Ertragsverwendung — — 309,045 37 — ,— 309,045 37

400,000 — 1,546,481 99 1,286,175 06 260,306 93 — —
Weniger Einnahmen als veranschlagt Fr. 139,603. 07



H ts — 99

Staats-Aechnung des Kantons ZKern für das Jahr 1888

Boranschlag für 1888.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R-'h- üe

inEinnahme«. Ausgaben. Einnahmen. Ausgaben Annahmen. Ausgaben.

Fr- Fr. R, Fr, R, Fr- R. Fr. R.

X. Laufende Verwaltung.

XXI Staatskasse.

^ Zinse von Guthaben.

175,000 — 1. Zinse von Geldanlagen 265,137 69 11 55 265,126 14
2. Zinse von Vorschüssen:

35.000 — a. SpezialVerwaltungen 56,315 95 4,143 65 52,172 30 — —
118.000 — d. Oeffentliche Unternehmen 89,343 60 3,765 91 85,577 69 — —

2.000 — 3. Zinse von verschiedenen Guthaben 7,711 56 3,402 57 4,308 99 — —
— 4. Verschiedene Einnahmen 1,622 86 — — 1,622 86 — —

330.000 — 420,131 66 11,323 68 408,807 98 — —

s. Zinse für Schulde«.

1. Zinse für Depots:
— 60.000 a. SpezialVerwaltungen — — 155,158 54 — — 155,158 54
— 18.000 b. Gerichtliche Geldhinterlagen 8 — 11,560 54 — — 11,552 54
— 500 e. Administrative Geldhinterlagen — — 1,021 58 — — 1,021 58
— — à. Spezialfonds 486 80 88 15 398 65 — —
— 1.300 e. Verschiedene Depots 580 — 2,105 87 — — 1,525 87
— 200 k. Hinterlagen der Landesfremden — — 321 75 — — 321 75
— — 2. Zinse für Geldaufnahmen — — — — — — — —
— — 3. Verlust — — 4,787 50 — — 4,787 50
— 80.000 1,074 80 175,043 93 — — 173,969 13

330.000 à. Zinse von Guthaben 420,131 66 11,323 68 408,807 98
— 80.000 k. Zinse für Schulden 1,074 80 175,043 93 — — 173,969 13

250.000 —
Weniger Einnahmen als veranschlagt Fr. 15,161. 15

421,206 46 186,367 61 234,838 85 — —

.Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889.



100 — <Vî 12

Staats-Wechnung des Kantons Aern für das Jahr 18W.

Boranschlag für 1888.

jsinuahmeu Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R°h-
Einnahme«. Ausgaben.

Rein-
Einiiahmen. Ausgabe».

Fr-

150,000

500

Fr.

70,000
1,000

3,500
2K,000

5,000
22,500
22,500

Laufende Verwaltung,

xxil Bußen und Konfiskationen.

^ Buße«.

1. Gesprochene Bußen
2. Umgewandelte Bußen
3. Verjährte Bußen
4. Administrativbußen
5. Bezugskosten
6. Belohnungen
7. Beitrag an die Landjäger-Jnvalidenkasse
8. Antheil der Gemeinden
9. Antheil des kant. Kranken- u. Armenfonds

10. Verschiedene Bußenantheile
11. Vortrag zu vertheilender Antheile

s. Ersatz und Konfiskationen.

1. Ersatz
2. Konfiskationen

fi. Bußen
S. Ersatz und Konfiskationen

Weniger Einnahmen als veranschlagt. Fr. L,183. 75

Fr-

128,783

1,383

31,264

R.

65

32

58

Fr-

50
59,441
4,357

2,216
18,180
5,000

15,912
15,912

1,177
39,184

161,431

R.

74
30

75

10
30
30
06

55

Fr-

128,733

1,383

R.

65

32

Fr-

59,441
4,357

2,216
18,180
5,000

15,912
15,912

1,177
7,919

N.

74
30

75

10
30
30
48>

— — 161,431 55 — — — —

3,000
500

3,447
474

45
20

2,605 40 842
474

05
20

3,500 — 3,921 65 2,605 40 1,316 25 — —

3,500
161,431

3,921
165.353

55
65

20

161,431
2,605

55
40 1,316 25

3.500 — 164,036 95 1,316 25^ —



5b 12 — 101

Staats-Wechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Boranschla

Einnahme».

g für 1888.

Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R°
Einnahmen.

h-

Ansgaben.

Re

Einnahmen.

in-
Ansgaben.

Fr.

38,000

2.000

Fr-

7,700
0,800

Laufende Verwaltung.

xxiii. Jagd, Fischerei und Bergbau.

Jagd.

1. Fagdpatentgebühren
2. Antheil der Gemeinden
3. Aufsichts- und Bezugskosten, N- Fr. 202. 85
4. Vergütung der Eidgenossenschaft

». Fischerei.

1. Fischezenzinse
2. Aufsichts-- und Bezugskosten
3. Hebung der Fischzucht, N. Fr. 1,134
4. Ankauf von Fischezenrechten

v. Bergbau.

1. Besoldung des Minen-Inspektors
2. Eisenerzgebühren
3. Steinbrüche:

g.. Konzessionsgebühren
b. Stockernsteinbruch, Ausbeutung

Jagd
5. Fischerei
0. Bergban

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. 311. 34
Nachkredite 1.33k. 85

Mehr Einnahmen als die Kredite Fr. 1,K4S. 19

Fr.

37,547

1,498

R.

30

73

Fr-

864
7,130
7,002

R.

60

85

Fr-

36,682

1,498

R.

70

73

58

Fr-

7,130
7,002

R.

85

25.500 — 39.04K 03 14,997 45 24,048 — —

3,000
200

3,500
4,000

4,619

3,655
—

55
161

8,289
4,000

80
4,564

161

4,634
4,000

80

804,700 8,274 — 12,505 80 — — 4,231

4,000

500
200

1,200
5,474

519

70

86

1,200
— 5,474

519

70

86

1,200
—

3,500 — 5,994 5« 1,200 — 4,794 5« —

25,500

3,500
4,700

39,046
8,274
5,994

03

56

14,997
12,505

1,200

45
80

24,048

4,794

58

56
4,231 80

24,300 — 53,314 59 28,703 25 24,611 34 — —

-

-



102 — Ilk IS

Staats-Klechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Boranschla g für 1888.
Konten und Nechnungsrubriken.

h- zle in-
Einnahme». Ausgaben. Einnahmen. Ansgaben. Einnahme». Allsgaben.

Fr- Fr. Fr. R. Fr- R. Fr- R-. Fr- R.

/v. Laufende Verwaltung.

XXIV. Salzhandlung.

Salzverkauf.

— — i. Salzvorräthe auf 1. Jänner — — 82,179 10 — — 82,179 10

1,218,400 — 2. Kochsalz 1,698,165 — 449,843 40 1,248,321 60 — —
300 — 3. Tafelsalz 1,500 — 1,050 — 450 — — —

1,500 — 4. Meersalz 1,900 — 750 — 1,150 — — —
4,000 — 5. Düngsalz 20,502 — 15,549 75 4,952 25 — —

500 — 6. Denaturirtes Kochsalz 6,858 — 5,976 50 881 50 — —
— — 7. Salzvorräthe auf 31. Dezember. 78,275 97 — — 78,275 97 — —

1,224,700 — 1,807,200 97 555,348 75 1,251,852 22 — —

U Betriebskosten.

— 16,000 1. Zins des Betriebskapitals' — — 16,000 — — — 16,000 —
— 75,000 2. Transportkosten — — 75,466 89 — — 75,466 89
— 91,000 3. Auswägerlöhne — — 93,150 60 — — 93,150 60
— 2,250 4. Magazinlöhne — — 4,401 — — — 4,401 —
— 13,000 5. Vergütungen für Baarzahlung — — 13,319 95 — — 13,319 95

— 2,300 6. Verschiedene Betriebskosten — — 1,163 65 — — 1,163 65

— — 7. Verschiedene Einnahmen 29 79 — — 29 79 — —
3,500 — 8. Sconti, Zinsvergütung, Kursgewinn 4,505 17 57 25 4,447 92 — —

— 196,050 4,534 96 203,559 34 — — 199,024 38

v. Verwattnngskosten.

»

— 15,900 1. Besoldungen der Beamten — — 15,750 — — — 15,750 —
— 1,800 2. Besoldungen der Angestellten — — 900 — — — 900 —
— 1,000 3. Büreaukosten — — 2,186 34 — — 2,186 34
— 9,950 4. Miethzinse 3,800 — 13,190 — — — 9,390 —
— 28,650 3,800 — 32,026 34 — — 28,226 34

1,224,700 A. Salzverkauf 1,807,200 97 555,348 75 1,251,852 22
— 196,050 k. Betriebskosten 4,534 96 203,559 34 .— — 199,024 38
— 28,650 0. Verwaltungskosten 3,800 — 32,026 34 — — 28,226 34

1,000,000 — 1,815,535 93 790,934 43 1,024,601 50 — —

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. L4,601. 50



U 12 — 103

Staats-Wechnnng des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Voranschla

Einnahmen.

; für 1888.

Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R-
Eiunahmen.

h-

Ausgaben.

Rri
Einnahme«.

» -

Ausgaben.

Fr,

80,000
320,000

20,000

Fr,

^ Laufende Verwaltung.

XXV. Stempel- und Banknoten-Steuer.

Stempelsteuer.

1. Stempelpapier
2. Stempelmarken
3. Spielkarten-Stempel

». Banknotenfteuer.

1. Kantonalbank

«. Betriebskosten.

1. Rohmaterial (Papier, Marken u. s. w.)
2. Unterhalt der Geräthe
3. Provisionen der Stempelverkäufer

». Verwaltnngskosten.

1. Besoldungen der Angestellten
2. Büreankosten
3. Büreaumiethe

st. Stempelgebühren
S. Banknotenstener
lZ Betriebskosten
o. Verwaltungskosten

Weniger Einnahmen als veranschlagt Fr, 19,128. 71

Fr-

59,260
318,352

20,146

R,

60

80

Fr.

154

R.

25

Fr-

59,106
318,352
20,146

R.

35

80

Fr. R.

420,000 — 397,759 40 154 25 397,605 15 —

60,000 60,000, 60,000
60,000 — 60,000 — — 60,000 — — —

— 8,000
200

22,400

331 — 8,223
13

20,755

65
40
66
71

»

— 7,892
13

20,755

65
40
66

— 30,600 331 — 28,992 — — 28,661 71

— 4,500
3,500

750

— — 4,500
2,397

525
15

— — 4,500
2,397

525
15

— 8,750 — — 7,422 15 — — 7,422 15

420,000
60,000

30,600
8,750

397,759
60,000

331

40 154

28,992
7,422

25

71
15

397,605
60,000

15

28,661
7,422

71
15

440,650 — 458,090 40 36,569 11 421,521 29 — —

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes, 1889,
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Staats-Mechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Boranschla

Einnahme«.

g für 1888.

Ausgaden.
Kanten und Kechnungsrubnken.

K-
Einuahmr».

h-

Ansgaben.

jîe
Einnahmen.

lN-
Ausgaben.

Fr.

100,000
90,000

Fr-

400
100

Laufende Verwaltung.

xxvi.â Amts- und Gerichtsschreiberei- und

Einregistrirungs-Gebühren.

-4.. Fixe Gebühren der Amts- nnd Gerichts¬
schreiber.

1. Fixe Gebühren der Amtsschreiber
2. Fixe Gebühren der Gerichtsschreiber
3. Kosten der Gebührenmarken
4. Verschiedene Bezugskosten

u. Prozentgebühre« ber Amts- und Gerichts¬
schreiber.

1. Prozentgebühren der Anitsschreiber.
2. Prozentgebühren der Gerichtsschreiber
3. Bezugskosten

v. Einregistrirnngsgebühren.
1. Einregistrirungsgebühren
2. Antheil der Gemeinden
3. Bezugskosten:

a. Besoldung des Einregistr.-Direktors
b. Besoldungen der Einnehmer.
e. Bureau- und Druckkosten

»

Fr-

94,710
82,635

R. Fr.

1,107
160

1,267

R.

90

90

Fr-

94,710
81,527

176,077

R.

10

10

Fr-

160

R.

189,500 — 177,345 —

400,000
120,000

500

423,518
87,067

12
96

291
105
346

75

60

423,226
86,962

37
96

346 60

519,500 — 510,586 08 743 35 509,842 73 —

75,000
55,000

1,000
7,300
3,200

98,209 13 25,744
51,854

1,000
7,300
2,376

56
64

77

72,464 57
51,854

1,000
7,300
2,376

64

77

8,500 — 98,209 13 88,275 97 9,933 16 —
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Staats-Aechnung des Kantöns Aern für das Jahr 1888.

Boranschlag für 1888.

Einnahmen. Ausgabe«.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R-h-
Sinnahme«. !I Ausgaben.

itlN -

Einnahmen. Ausgaben.

Fr-

180,500

519,500

8,500
7177500

24,000

24.000

6,000

07000

100
7,400
7.500

Fr. Fr-

Laufende Verwaltung.

XXVI.» Amts- und Gerichtsschreiberei- und

Cinregistrirungs - Gebühren.

A. Fixe Gebühren der Amts- und Gerichts¬
schreiber

k. Prozentgebühren der Amts- und Gerichts-
schreiber

lZ. Einregistrirungsgebühren

Weniger Einnahmen als veranschlagt. Fr. 21,647. 61

177,345

510,586
98,209

786140

^xvi" Verschiedene Kanzlei und Patent-
Gebühren.

Staatskanzlei.

1. Emoluments, Patentgebühren und Naturali¬
sationsgebühren 35,070

35,070

« Gerichtskanzleie«.

1. Obergericht, Gebühren in Civilsachen, Kanzlei-
und Patentgebühren

(Gebühren in Strafsachen, siehe III, H, 2.)
5.800

57800

tl. Jnstiz und Polizei.
1. Gebühren der Justizdirektion.
2. Gebühren der Polizeidirektion

600
8,321^
8,921

R.

20
201

Fr-

1,267

743
88,275
907287

152

152

13

13

141

141

Fr-

176,077

509,842
9,933

695,852

34,917
34,917

5,787

5,787

65
600

8,179
65 8,779

R.

25

25

55

55

Fr- R.
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Staats-Mechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Voranschlal

Einnahmen.

fiir 1888.

Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R°
Einnahmen.

h-

Ausgaben-

Re

Einnahmen.

n-

Ausgabrn.

Fr.

5,000
5,000

Fr.

^ Laufende Verwaltung.

XXVI? Verschiedene Kanzlei- und Patent-
Gebühren.

0. Direktion des Inner«.
1. Konzessionsgebühren
2. Emolumente und Berufspatentgebühren

ü« Finanzdirektion.

1. Emoluznente und Salzauswägerpatente
2. Gebühren für Markt- und Hausirpatente.

Staatskanzlei
k Gerichtskanzleien
v. Justiz und Polizei
o Direktion des Innern

Finanzdirektion

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. 13,348. 86

Fr-

4,697
6,031

R.

33
98

Fr-

462

R.

80

Fr.

4,697
5,569

R.

33
18

Fr. R.

10,000 — 10,729 31 462 80 10,266 51 ^ !—

100
55,400

99
56,650

20
150 65

99
56,499

20
35

55,500 — 56,749 20 150 65 56,598 55 — —

24,000
6,000
7,500

10,000
55,500

— 35,070
5,800
8,921

10,729
56,7-49

20
31
20

152
13

141
462
150

75

65
80
65

34,917
5,787
3,779

10,266
56,598

25

55
51
55

— —

103,000 — 117,269 71 920 85 116,348 86 — —
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Boranschla

Einnahmen.

z für 1888.

Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R'
Einnahmen.

h>

Ausgaben.

Kei
Einnahmen.

« -

Ansgabe«.

Fr-

340,000

3,000

Fr-

33,000

k Laufende Verwaltung.

XXVII. Erbschasts- und Hchenkungs-
Steuer.

^ Ertrag der Erbschafts» und Scheukuugs-
Steuer.

1. Ordentliche Abgaben
2. Antheil der Gemeinden 10°/o
3. Bußen

« Bezugskosten.

1. Bezugsprovisionen
2. Verschiedene Bezugskosten

A. Erbschafts- und Schenkungs-Steuer
ö. Bezugskosten

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. 20,029. KO

Fr.

373,344
83

2,432

R,

72
30
37

Fr-

10,233
35,336

R,

19
79

Fr-

363,111

2,432

R.

53

37

Fr-

35,253

R.

49

310,000 — 375,860 39 45,569 98 330,290 41 — —

6,800
500

7,384
176

61
20

7,384
176

61
20

— 7,300 — — 7,560 81 — — 7,560 81

310,000
7,300

375,860 39 45,569
7,560

98
81

330,290 41
7,560 81

302,700 — 375,860 39 53,130 79 322,729 60 —

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes, 1889.
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Staats-Kechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Boranschla

Einnahmen.

g für 1888.

Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

Ko

Einnahmen.

h-

Ausgaben.

Re

Einnahmen.

iu-
Ansgalien.

Fr-

940,000
1,000

Fr-

14,000
94,000

49,815
202,000

k Laufende Verwaltung.

XXVIII Wirthschaftspatentgebiihren und

Branntwein - Kabrikations - und

Perkaufs-Gebühren.

Wirthschastspatentgebühren.

1. Patentgebühren
2. Patentübertragungen
3. Untersuchungskosten, N. Fr. 1,500
4. Antheil der Gemeinden 10 °/o
5. Konzessionsentschädigungen:

a. Zins
b. Amortisation

« Verkaufsgebühren.

1. Patentgebühren
2. Untersuchungskosten
3. Antheil der Gemeinden 50 °/„

<?. Fabritations-Gebtthren.
1. Fabrikationsgebühren
2. Emoluments und Formulare
3. Jnspektions- und Taxationskosten

V. Berwaltuugs- uu» Bezugskoste«.

1. Besoldungen der Angestellten
2. Bezugskosten, N. Fr. 1,000

Fr-

967,639
811

3,268

R.

20
80

Fr-

32,014

18,649
94,100

49,815
202,000

R.

70

96

Fr-

935,624
811

R.

50
80

Fr-

15,381
94,100

49,815
202,000

R.

96

581,185 — 971,719 — 390,579 0« 575,139 34 — —

11,000
1,000
5,000

23,075
100

23.175

40

40

702
1,155

14,934
16,79^

10

50
00

22,373

0,383

30

80

1,055
14,934 50

5,000 —

3,000

2,000

6,253

31

0,284

20

20

57

149

80

80

6,195 40

40
118

—

1,000 — 200 0,077 — —

4,000 750 4,735
1,021 15

3,985
1,021 15

— 4,000 750 — 5,750 15 — — 5,000 15
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Boranschlag für 1888.

Einnahmen.
Kanten und Kechnungsrubriken.

R-h-
Einnahmen. Ausgaben.

lei«'
Einnahmen. Ausgaben.

581.185
5,000
1,000

1,078,000
78,000

Fr- Fr.

4,000
58.8,1851 —

Laufende Verwaltung.

xxvili. Wirthschaftspatentgebühren und

Branntwein-Fabrikations- und

Perkaufs-Gebiihren.

à. Wirthschaftsnatentgebühren
k. Verkaufsgebuhren
0 Fabrikationsgebühren
0. Berwaltungs- und Bezngskosten....

Weniger Einnahmen als veranschlagt Fr. 590. 61
Nachkredite 2,500. —
Mehr Einnahmen als die Kredite Fr. 1,909. 39

971.719
23,175

6,284
750

1.005928

1,156,000 —

XXIX. Ohmgcld.

A. Bundesersatz für das Ohmgeld
ö. Bundesersatz für die Branntweinfabrikativns-

gebühren

Weniger Einnahmen als veranschlagt Fr. 81,808. 17

1,074,191

1,074,191

R. Fr-

396,579
401 16,791
20 206
—! 5,756
60 419,334

83

83

R. Fr-

575,139
6,383
6,077

582.594

1,074,191

1,074,191

R.

39

83

83
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888

Borauschlag für 1888.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R- 1- ßein-
Siuuahmeu. Ausgabe«. «wualimtu. Ailsgabe» ElMllchlNtll. Ausgaben

Fr. Fr. Fr. R. Fr. R. Fr- R. Fr- R.

Laufende Verwaltung.

XXX. Militärsteuer.

4. Militärsteuer.

400,000 — 1. Landesanwesende Ersatzpflichtige 420,254 35 16,390 75 403,863 60 —
12,000 — 2. Landesabwesende Ersatzpflichtige 26,691 10 474 65 26,216 45 — —
8,000 — 3. Ersatzpflichtige Wehrmänner 9,415 70 985 70 8,430 — — —
— 210,000 4. Antheil der Eidgenossenschaft — — 219,255 03 — — 219,255 03

210,000 — 456,361 15 237,106 13 219,255 02 — —

». Taxations- und Bezugskost««.

— 7,000 1. Taxationskosten — — 6,999 97 — — 6,999 97
— 21,500 2. Bezugskosten, Druckkosten, Rechtskosten — 80 19,861 07 — — 19.860 27

— 28,500 — 80 26,861 04 — — 26,860 24

210,000 a. Militärsteuer 456,361 15 237,106 13 219,255 02
— 28,500 ö. Taxations- und Bezugskosten — 80 26,861 04 — — 26,860 24

181,500- —
Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. 10,894. 78

456,361 95 263,967 17 192,394 78 — —
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Staats-Rechnung des Kantons Mern für das Jahr 1888.

Voranschla

Einnahme«.

z für 1888.

Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R-
Sinnahmen.

h-

Ansgaben.

Keia-
Sinnahmen. Anogabra.

Fr.

1,230,000
8,000
8,000

Fr.

Laufende Verwaltung.

XXXI. Direkte Steuern im alten Kanton.

Grundsteuer.

1. Grundsteuer von Fr. 630,907,110 zu 2 °/oo
2. Nachbezüge
3. Steuerbußen

». Kapitalsteuer.

1. Kapitalsteuer von Fr. 321,978,633 zu 2 "/»»
2. Nachbezüge
3. SteuerbuHen

v. Eiukommeussteuer l. Klaffe.
1. Einkommenssteuer von Fr. 20,949,600 zu

3°/°
2. Nachbezüqe
3. Steuerbußen -

I» Eiukommeussteuer II Klasse.

1. Einkommenssteuer von Fr. 379,100 zu 4 °/o
2. Nachbezüge
3. Steuerbußen

Fr-

1,261,814
7,865

10,475

R

22
37
30

Fr-

1,037

R.

59

59

Fr-

1,260,776
7,865

10,475

R.

63
37
30

Fr- R.

1,246,000 — 1,280,154 89 1,037 1,279,117 30 — —

676,000
8,000
6,000

643,956
13,816
6,054

77
69!

13

1,320 22 642,636
13,816
6,054

55
69
13

690,000 — 663,827 59 1,320 22 662,507 37 — —

555,000

300
200

—
628,488

6,987
6,960

20,535 70 607,952
6,987
6,960

30

555,500 — 642,435 — 20.535 70 621,899 30 — —

12,000 15,164 428 14,736 —

12,000 — 15,164 428 — 14,736 —

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889.
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Boranschlag für 1888.

Einnahmen.
Kanten und Kechnungsrubriken.

R°h-
Einaahmen. Ausgaben.

rin-
Einnahmen. Ausgaben.

Fr-

340,000
15,000
8,000

363,000

Fr-

38,000

3,600
5,500

27,500

5,300

1,200
8,000

89,100

8,500
19,400
3,500
1,360
2,500

35,260

k Laufende Verwaltung.

XXXI. Direkte Steuern im alten Kanton.

«« Einkommenssteuer IN. Klaffe.

1. Einkommenssteuer von Fr. 7,304,200, 5 "/»
2. Nachbezüge
3. Steuerbußen

r. Taxations- und Bezngskoste«.

1. Bezuasprovifionen für Grund- und Kapitalsteuern,

2 °/o
2. Entschädigungen an die Gemeinden
3. Bezirkskommissionen und Vertreter des

Fiskus
4. Bezugsprovisionen für Einkommenssteuern,

3°/°
5. Bezugsprovisionen für Nachbezüge und

Steuerbußen, 10 "/»
6. Verschiedene Bezugskosten
7. Druckkosten

« Verwaltnngstoste«.
1. Besoldungen der Beamten
2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreau- und Reisekosten
4. Miethzinse
5. Centralkommission

Fr-

365,210
25,823
13,685

404,719

12

30

17

1,601

1,660

15

15

R.

25

25

Fr-

11,655

11,655

34,982
3,174

4,919

29,811

9,028
1,293
9,026

92,235

8,500
18,600

3,320
1,360
2,259

34,036

Fr-

353,555
25,823
13,685

393.064

75

05
80

R.

13

Fr- R.

34,982 54
3,174 20

4,907

29,781

9,011
1,293
7,425

90,575

8,500
18,600
3,305
1,360
2,259

34,024

30

76

37
05
20

42

75

05

80
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Voranschlag für 1888.

Einnahme».! Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

Ro

Einnahmen.

h-

Ausgaden.

Re

Einnahmen.

i n-
Ansgabe».

Fr-

1,243,000
690,000
555,500

12,000
363,000

Fr-

89,100
35,260

k Laufende Verwaltung.

XXXI Direkte Steuern im alten Kanton.

4. Grundsteuer
ö. Kapitalsteuer
lZ. Einkommenssteuer I. Klasse
11. Einkommenssteuer II. Klasse

Einkommenssteuer III. Klasse
kv Taxations- und Bezugskosten
6. Verwaltungskosten

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. 104,583. 88

XXXII Direkte Steuern im Jura.

-à. Grundsteuer.

1. Grundsteuer von Fr. 297,726,600 zu
1,80 °/o»

« Einkoulmenssteuer I. Klaffe.

1. Einkommenssteuer von Fr. 8,948,400 zu
2,70°/°

2. Nachbezüge
3. Steuerbußen

Fr.

1,280,154
663,827
642,435

15,164
404,719

1,660
15

R.

89
59

13
25

Fr-

1,037
1,320

20,535
428

11,655
92,235
34,039

R.

59
22
70

67
80

Fr-

1,279,117
662,507
621,899

14,736
393,064

R.

30
37
30

13

Fr-

90,575
34,024

R.

42
80

2,742/140 3,007,975 86 161,251 98 2,846,723 88 — —

536,400
535,907 98 535,907 98

536,400 535,907 98 — — 535,907 98 — —

221,400

221.400

—
241,606

641
80
70

50

37,126

"377126

21 204,480
641

59
70

— —

242,248 21 205,122 29 — —
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Staats-Wechnnng des Kantons Aern für das Zahr 1888.

Boranschlag für 1888.

Einnahmen. Ausgaben.
Kanten und Kechnungsrubriken.

R-h
Einnahmen.

Kein
Einnahmen. Ausgaben.

irr-

2,500

2,500

23,000
1,000

500

24,500

Fr.

16,100
7,400

2,000

1,500
27,000

9,600
2,700
3,800

900
600

17,000

k Laufende Verwaltung.

XXXII. Direkte Steuern im Jura.

v. Einkommenssteuer II. Klaff«.

1. Einkommenssteuer von Fr. 82,400 zu 3,60 "/»
2. Nochbezüge
3. Steuerbußen

v Einkommensstener III. Klaffe.

1. Einkommenssteuer von Fr. 551,900zu 4,50°/«
2. Nachbezüge
3. Steuerbußen

WZ. Taxations- und Bezngskoste«.

1. Bezugsprovision für die Grundsteuer, 3 °/„
2. Bezugsprovision für die Einkommenssteuer,

3 °/°
3. Bezirkskommissionen und Vertreter des

Fiskus
4. Verschiedene Bezugskosten

n Verwaltnngskosten für Grnndstener und
Kataster.

1. Besoldungen der Beamten
2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreau- und Reisekosten
4. Miethzinse
5. Vermessungen
6. Bezugsprovision für die Rückzahlung der

Katastervorschüsse

Fr. R

2,966
212

3,178

24,835
1,138

226

26,200

4,218
47218

Fr.

988

988

15,534

8,489

1,558
975

26,557

Fr-

20

2V

2,959
212

3,171

20

20

23,847
1,138

226
25,211

9,600
2,680
3,803

900
600

4,042
21,626

85

64

49
175

20
40

60

80

97

Fr. R

15,534

8,489

1,558
968

26,550

9,600
2,680
3,803

900
600

28

10
55

81

85

17,407 88
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888

Boranschla für 1888.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R- h- Ke n-
Einnahme». Ansgaben. Einnahmeu. Ansgabea. Einnahmen. Ansgaben.

Fr. Fr- Fr- R. Fr- R. Fr- R. Fr- R.

Laufende Verwaltung.

XXXII Direkte Steuern im Jura.

536,400 A. Grundsteuer 535,907 98 535,907 98
221,400 k. Einkommenssteuer I. Klasse 242,248 50 37,126 21 205,122 29 — —

2,500 0. Einkommenssteuer II. Klasse 3,178 80 7 20 3,171 60 — —
24,500 II. Einkommenssteuer III. Klasse 26,200 — 988 20 25,211 80 — —

27,000 Taxations- und Bezugskosten 7 — 26,557 81 — — 26,550 81

17,600 Verwaltungskosten für Grundsteuer und
Kataster 4,218 61 21,626 49 — — 17,407 88

740,200 —
Weniger Einnahmen als veranschlagt Fr. 14,745. 02

811,760 89 86,305 91 725,454 98 — —

XXXIII Unvorhergesehenes.

— Erblose Verlassenschaften 280 85 — — 280 85 — —

—
Die Einnahmen übersteigen den Vor¬

280 85 — — 280 85 — —

anschlag um Fr. 280. 85

Beilagen zuin Tagblatt des Großen Rathes. 1889.
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Voranschlag

Einnahmen.

für 1888.

Ansgabeu.
Kanten und Rechnungsrubriken.

K«

Einnahmen.

h-

Ansgabe».

Ke

Einnahmen.

in-
Ansgaben.

Fr-

543,000

Fr-

149,200

k Gewinn- und Verlust¬
rechnung.

tr. Vermehrungen und
Verminderungen des Vermögens.*)

1. Rechnung der Laufenden
Verwaltung (Seite 5)

2. Amortisation der Anleihen (in
den Ausgaben der Laufenden
Verwaltung inbegriffen) :

4'/s^/» Anleihen von 1880
3. Rückerstattung der Amortisation

der Brünigbahnaktien von 1887
4. Kantonalbank-Reserve:

Uebertragung zu den Spezial-
fonds

s. Berichtigungen.*)
1. Mehrerlös von Waldungen
2. Mehrerlös von Domainen
3. Schätzungsberichtigung von

Domainen

4. Reduktion der Schätzung der

Staatsbahn
5. Vermehrungen des Verwaltungsinventars

Fr-

21,480,225

202,000

50,000

21.732.225

R.

15

Fr.

21,449,322

77,472

R.

27

Fr-

30,902

202,000

50,000

R.

88

Fr-

77,472

R.

393,800 — 15 21,526,794 27 205,430 88 — —

—
—

24,003
22,609

165,700

154,793

50
50

28

8,160
17,949

50,000

32,145

75

07

15,843
4,659

165,700

122,648

50
75

21

50,000

—

— — 367.106 28 108,254 82 258,851 46 —

393,800 — à Vermehrungen und Verminde¬
rungen des Vermögens

ö. Berichtigungen
Summa Vermögensveränderungen

0. Reines Staats¬
vermögen.

Stand am 1. Jänner
Vermehrung, wie oben

Stand am 31. Dezember

21,732,225
367,106

15
28

21,526,794
108,254

27
82

205,430
258,851

88
46

—

393,800 — 22,099,331 43 21,635.049 09 464,282 34 —

47,787,248
393,800

48,682,733
22,099,331

76
43 21,635,049

49,147,016
09

10

48,682,733
464,282

76
34

49,147,016 1048,181,048
70,782,065 19 70,782,065 19 — — — —

-

*) Gesetz vom 31. Juli 1872, z 31.
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Staats-Aechnung des Kantons Mern für das Jahr 1888.

Stand des Staatsvermögens am St. Dezember t»«7. Vermögens-

Soll. Haben. Konten und Rechnuugsrubrikeu. Soll.
Fr- R, Fr. R, Fr. R.

I. Stammvermögen.

16,471,270 30 A. Waldungen. Waldankäufe 459,740
Mehrerlös 24,003 50

16,471,270 30 — — Summe der Aktiven. Summe der Vermehrungen 483,743 50

L. Domänen.

21,955,769 98 1. Gebäude und Grundstücke. Domänen-Ankäufe 1,777,909 37

Mehrerlös 22,203 50
Schatzungsberichtigungen 165,700 —

194 — — — 2. Fischereirechte. Mehrerlös 406 —
21,955,963 98 — — Summe der Aktiven. Summe der Vermehrungen 1,966,218 87

v. Eisenbahnen.

19,650,000 — — — 1. Staatsbahn.
19,010,000 — — — 2. Jurabahnaktien. — — —

800.000 — — — 3. Emmenthalbahnaktien. — — —
18,040 — — — 4. Centralbahnaktien. — — —

39,478.040 — — — Summe der Aktiven. — — —

Nicht im Uermögensetit aufzenommene

Sisàhumrthe:
1,402,000 — — — 1. Gotthardbahn-Subvention.

150,000 — — — L. Tramlingen-Dachsfelden-Bahn-Aktien — — —
50,000 3. BrUnigbahn-Aktien. — —

I,K02.000 — — — — — —
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Veränderungen. Stand des Staatsvermögens am 31. Dezember 1888.

Haben. Komen und Rechnuugsrubriken. Soll. Haben.
Fr- R.

I. Stammvermögen.

Fr- R. Fr- R.

105,943
8,160

50 Waldverkäufe (Erlös).
Mindererlös.

ä. Waldungen. 16,840,910 30 — —

114,103
369,640

50 Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

Summe der Aktiven 16,840,910 30 — —

ö. Domänen.

-

122,665
17,949

75
75

Domänenverkäufe (Erlös).
Mindererlös.

1. Gebäude und Grundstücke 23,780,967 35 — —

600 Verkauf. 2. Fischereirechte — — — —
141,215

1,825,003
50
37

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

Summe der Aktiven 23,780,967 35

0. Eisenbahnen.

50,000
—

Schätzungsreduktion. 1. Staatsbahn
2. Jurabahnaktien
3. Emmenthalbahnaktien
4. Centralbahnaktien

19,600,000
19,010,000

800,000
18,040

—
— —

50,000 — Summe der Verminderungen. Summe der Aktiven 39.428,040 — — —

50,000

—

Rückerstattung der Amortisation
von 1887.

Nicht im Nermiigevsetat aufgenommene
Sisenlmhnwerthe:

1. Gotthardbahn-Subvention
2. Tramlingen-Dachsfelden-Bahn-Aktien
3. Briinigbahn-Aktien

1,402,000
150,000

—

sv.ooo — Verminderung. ISS2.000 — - —

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889.
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Staats-Aechnung des Kantons Mern für das Jahr 1888.

Stand des Staatsvermögens am 31. Dezember 1887. Bermögens-

S-ll. Haben. Konte« und Rechnungsrubriten. S-ll.
Fr. R. Fr- R.

I. Stammvermögen,

o, s. Hypothekarkasse.

Fr. R.

77,880,896
832,558
759,377
172,915
63,664

375,000
193,940

2,653,500

39
50
30
18

32

30

49,796,030
6,861,318

11,539,748

1,022,891
711,363

60
10

65
64

1. Darlehn auf Grundpfand.
2. Darlehn an Gemeinden.
3. Staatskafse, Konto-Korrent.
4. Domänenkasse, Konto-Korrent.
5. Obligationen.
6. Immobilien.
7. Kasse.
8. Depots gegen Schuldscheine.
9. Depots in Konto-Korrent.

10. Sparkasse-Einlagen.
11. Zinse von Guthaben, Provisionen rc,
12. ZinsevonSchulden, Abgaben, Unkosten.
13. Ertrags-Konto.

Neue Darlehn
Neue Darlehn
Neue Depots
Neue Vorschüsse

Einnahmen

Depot-Rückzahlungen

Einlagen-Rückzahlungen
Neue Aktivzinse rc. (Seite43)
Abzahlung von Zinsen rc.
Ertrags-Äblieferung.

7,196,650
156,000

7,521,425
197,532

29,711,316
3,988,100
1,027,071
6,645,455
3,498,916
2,700,886

711,363

05

54
71

55

72
55
61
88
64

82,931,351 99 69,931,351
13,000,000

99 Summen der Aktiven und der Passiven.
Reine Aktiven.

Summe der Vermehrungen 63.354,719 25

0, b. Domänenkasse.

355,136

4,200

84

80
21,465

172,915

50

18

1. Guthaben für Verkäufe.

2. Schulden für Ankäufe.
3. Kapitalanlagen.
4. Hypothekarkasse, Konto-Korrent.

Neue Guthaben:
Von Waldverkäufen
Von Domänenverkäufen
Von Fischereirechten

Abzahlung von Kaufschulden

Einnahmen

105,943
122,665

600
172,377

153.233

50
75

26

85
359,337 64 194,380

164,956
68
96

Summen der Aktiven und der Passiven.
Reine Aktiven.

Summe der Vermehrungen
Reine Veminderung.

554,820
2,008,440

36
12

-
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Staats-Mechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Veränderungen. Stand des Staatsvermögens am 31. Dezember 1838.

Haben. Konten und Rechnuugsrubriken. So«. Haben

Fr. R. Fr- R. Fr- R.

I. Stammvermögen.

o, a. Hypothekarkasse.

4,188,348 90 Rückzahlungen. 1. Darlehn auf Grundpfand 80,888,697 54 — —
45,199 45 Rückzahlungen, 2. Darlehn an Gemeinden 943,359 05 — —

4,374,053 09 Rückzüge. 3. Staatskasse, Konto-Korrent.... 3,906,749 75 — —
180,929 30 Rückzahlungen, 4. Domänenkasse, Konto-Korrent. - 189,518 59 — —

9,335 90 Rückzahlungen. 5. Obligationen 54,328 10 — —
10,000 — Abschreibung, 6. Immobilien 365,000 — — —

29,623,584 27 Ausgaben. 7. Kasse 281,672 60 — —
8,985,300 — 8. Depots gegen Schuldscheine — — 54,793,230 —
1,281,551 77 1

ue Nepals, 9. Depots in Konto-Korrent — — 7,115,798 65

7,672,326 95 Neue Einlagen. 10. Sparkasse-Einlagen — — 12,566,619 50
3,485,173 01 Eingang von Zinsen ?c. 11. Zinse von Guthaben, Provisionen rc. 2,667,243 90 — —
2,800,859 93 Neue Passivzinse:c. (Seite 43). 12. Zinse von Schulden, Abgaben, Unkosten — — 1,122,864 70

698,056 68 Neuer Ertrag. 13. Ertraqs-Konto — — 698,056 68

63,354719 25 Summe der Verminderungen. Summen der Aktiven und der Passiven 89,296,569 53 76,296,569 53
Reine Aktiven 13,000,000 —

0, b. Domänenkasse.

-

154,981 05 Eingang von Guthaben. 1. Guthaben für Verkäufe 429,365 04
Neue Schulden: s

459,740 —
' Waldankäufe. >2. Schulden für Ankäufe — — 2,086,737 61

1,777,909 37 Domänenankäufe. j
792 80 Ablösungen. 3. Kapitalanlagen 3,408 — — —

169,837 26 Ausgaben. 4. Hypothekarkasse, Konto-Korrent — — 189,518 59

2,563,260 48 Summe der Verminderungen. Summen der Aktiven und der Passiven 432,773 04 2,276,256 20
Reine Passiven 1,843,483 16
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Stand des Staatsvermögens am 31. Dezember 1887. Vermögens-

Soll. Haben. Konten ««d Rechnungsrubriken. So«.
Fr-

10,000,000
10,000,000

6,348,082
10,060,571
5,892,664

265,430
3,103,784
5,279,544

1,644,596

232,722
68,358

10,893,815

841,160
16,000

63,024
648,474

4S,3SS,22S 65

Fr.

30,472
10,000,000

3,103,784
1,450,552

13,889,517
1,690,886
4,199,500

10,600

108,229
157,186

200,000
517,500

3S,3SS,22S
10,000 000

50,316,000

1,035,600

51,351,600

R.

SS

l. Stammvermögen.

Kantonalbank.*)

1. Kapitaleinschuß des Staates.
Summe der Aktiven.

*) Bestand der Kapitalien «nd Aerkehr der Bank.

Reservefonds.
Notenemission.
Kassa.
Schweizerwechsel.
Fremdwechsel.
Hinterlagenwechsel.
Hauptbank und Filialen.
Kreditrechnungen.
Depotrechnungen.
Korrespondenten.
Kassascheine.
Darlehn.
Hypothekaranlagen.
Hypothekarschulden.
Werthschriften-Conto.
An- und Verkauf von Werthschristen.
Coupons-Conto.
Delegationen-Conto.
Anweisungen-Conto.
Immobilien-Conti.
Mobiliar-Conto.
Acceptationen
Zinsausstiwde, Marchzinse und Change.
Liquidations-Conto.
Spezialreserve zum Liquidations-Conto.
Gewinn- und Verlust-Conto.
Summen der Aktiven und der Passiven.
Reine Aktiven (Stammkapital).

Neue Guthaben und Rückzahlung
von Schulden

Summe der Vermehrungen

5. Anleihen.

1. Anleihen von 1880, 4 °/v.

2. Anleihen von 1885, 4 °/°
(Siehe auch Seite 74).

Summe der Passiven.

Rückzahlung des Anleihens
von 1880

Uebertragung zu d. Anleihen
der Staatskasse

Verminderungen d. Anleihen

Fr.

181,024,329
169,342,748
41,346,807

804,469
84,773,658
39,610,939

188,479,952
200,263,901

346,000
280,800

21.250
160

45,920,007
763,604
293,648

17,472,795
895,049

106
304,551
624,400

13,658

3,163,716

S7S,74S,K0S

50,316,000

50,000

50,366,000
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Staats-Mechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Veränderungen. Stand des Staatsvermögens am 31. Dezember 1888.

Haben. Konte« und Rechnungsrubriker». Soll. Haben.
Fr- R,

I. Stammvermögen.

Kantonalbank.*)

Fr. R. Fr- R.

— — —> 1. Kapitaleinschuß des Staates 10,000,000 — — —
— — — Summe der Aktiven 10,000.000 — — —

SV,098

181,074,774
109,081,107
49,065,708

842,219
84,773,658
39,S6S,247

186,628,697
199,841,589

10,000
269,911

57,684

47,756,768
753,638
284,637

17,488,820
900,380

32,250
2,106

212,354
641,094
198,387

3,215,569

90

62
59
87
55
48
06
38
76

35
40

75
24
44
17
57

70
66
42

14

Neue Schulden und Eingänge
von Guthaben.

*) KeAind der Kapitalien and Kerkehr der Dank.

Reservefonds
Notenemission
Kassa
Schweizerwechsel
Fremdwechsel
Hinterlagemvechsel
Hauptbank und Filialen
Kreditrechnungen
Depotrechnungen
Korrespondenten
Kassascheine
Darlehn
Hypothekaranlagen
Hypothekarschulden
Werthschristen-Conto
An- und Verkauf von Werthschriften
Coupons-Eonto
Delegationen-Conto
Anweisungen-Conto
Immobilien-Conti
Mobiliar-Conto
Acceptationen
Zinsausstände, Marchzinse und Change.
Liquidations-Conto
Spezialreserve zum Liquidations-Conto.
Gewinn- und Verlust-Conto

6,297,637
10,322,212
5,173,763

227,680
3,079,693
5,353,298

2,938,794

243,611
31,923

9,057,053
9,966

13,670

808,910
14,000

54,638
463,745

09
21
45

28
45

65

60

75
75

14
37

80,570
10,000,000

3,079,693
1,478,564

12,038,162
2,562,773
3,863,500

10,440

4,658
16,024
5,330

16,032
165,544

200,000
569,352

90

28

45
53

88
95
65

40
40

30

975,74k,K0S 05 Summe der Verminderungen. Summen der Aktiven und der Passiven
Reine Aktiven (Stammkapital)

44,090,K47 74 Z4,K9II,K47
10,000,000

74

5 Anleihen.

50,316,000 — Neues Anleihen zu 3'/^ "/». I. Anleihen von 1887, 3'/- °/° - - — — 50,316,000 —

— — — 2. Anleihen von 1885, 4 °/o (Siehe
auch Seite 75)

— 985,600 —

50,316,000
50,000

Vermehrungen der Anleihen.
ReineVermind. der Anleihen.

Summe der Passiven — — 51,301600 —

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889. ^
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Staats Aechnung des Kantons Z5ern für das Jahr 1888.

Stand des Staatsvermögens am 3 t. Dezember 1887. Vermögens-

Soll. Haben. Konte« und Rechnungsrubriken. Soll.
Fr.

16,471.270
21,955.963
39,478,040
82,931,351

359,337
10,000,000

R.

30
98

99
64

Fr-

69,931,351
194,380

51,351,600

R.

99
68

67
24

I. Stammvermögen.

Zusammenzug des Stamm¬
vermögens.

k. Waldungen. Seite 64
8. Domänen. 64
8. Eisenbahnen. 64
II, a. Hypothekarkasse. 66
0, b. Domiinenkassc. 66
^ Kantonalbank. 68

Anleihen. 68

Summen der Aktiven und der Passiven.
Reine Aktiven.

II. Betriebsvermögen.

lZ, a. Betriebskapital der Staatskasse.

âpejiàerwaltlluie».

(Vorschüsse!?. Staatskasse u. Depots bei derselben.)

a. Kassen.
b. Allgemeine Verwaltung.
c. Gerichtsverwaltung,
à. Justiz und Polizei,
e. Militärverwaltung,
k. Erziehung.
A. Armenwesen,
ll. Volkswirthschaft,
i. Finanzwesen,
k. Forstverwaltung.
I. Entsumpfungen.

Summen der Aktiven und der Passiven.
Reine Aktiven,

Neue Guthaben und
Abzahlungen von Schulden

Summe der Vermehrungen

Neue Vorschüsse und
Rückzahlungen von Depots

Summe der Vermehrungen
Reine Verminderung

Fr.

483,743
1,966,218

63,354,719
554,820

50,366,000

R.

50
87

25
36

98171,195,963 91 121,477,332
49,718,631

116,725,501

49,000
21,186
59,905

1,044,449
10,866
8,920
3,607

2,693,705
135,964

25
57
38
01
87
82
88

1,278

40,032

306
1,835

1,823,058
248,660

5,873

30

58

25
35
42
25
20

5,990,225
26,000
3,200

207,825
1,202,529

170,245
69,785

1,803,871
112,105,792

984,021
31,281

60

81
65

10
34
48
80
78
68

4,027,605 78 2,121,044
1,906,561

35
43

122,594,777
3,641,612
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Staats-Aechnung des Aantons Aern für das Jahr 1888.

Veränderungen. Stand des Staatsvermögens am 3t. Dezember tSM.

Haben. Konten und Rechnungsrubriken. Soll. Haben.

Fr-

114,103
141,215
50,000

68,354,719
2,563,260

50,316 000

116,539,298
186,203

6.990.225
27,681

3,200
197,997

1,315,032
172,112
70,695

1,885,625
115,442,379

1.122.226
9,214

126,236,390

R.

50
50

25
48

73
25

60

92

99
42
27
27
59
40
46

Neue Schulden und
Rückzahlungen von Guthaben.

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

Neue Depots und Vorschuß-
Rückzahlungen

Summe der Verminderungen.

Fr-

I. Htammvcrmögen.

Znsammenzug des Stamm-
Vermögens.

à. Waldungen Seite 65
k. Domänen 65
v. Eisenbahnen 65

0, a. Hypothekarkasse 67

0, b. Domänenkasse 67
Kantonalbank 69

lv Anleihen 69

Summen der Aktiven und der Passiven
Reine Aktiven

16,840,910
23,780,967
39,428,040
89,296,569

432,773
10,000,000

179,779,260

II. Betriebsvermögen.

L, a. Betriebskapital der Staatskasse.

Sxt>iàn»à«lnl.
(Vorschüsse d. Staatskasse u. Depots bei derselben.)

a. Kassen
b. Allgemeine Verwaltung
a. Gerichtsverwaltung
ck. Justiz und Polizei
e. Militärverwaltung
k. Erziehung

ss. Armenwesen
b. Volkswirthschaft
i. Finanzwesen
k. Forstverwaltung
I. Entsumpfungen

Summen der Aktiven und der Passiven
Reine Passiven

49,000
21,186
77,652

931,947
8,998
7,798

892
2,410,914

122,874
16^194

3,647,458
1,735,051

R-

30
35

53
04

22

62
22
39
22
36
88
36
20

25
25

Fr- R.

76,296,569
2,276,256

51,301,600

53
20

129,874,425
49,904,834

73
49

2,959

47,952

94
80,874

4,876,854
373,774

30

06

01
41
84

5,382,509 50
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Stand des Staatsvermögens am 31. Dezember 1337. Vermögens-

Soll. Haben. Konten und Rechnungsrubriken. Soll.

Fr. R> Fr- R. Fr- R.

II. Betriebsvermögen.

K, a. Betriebskapital der Staatskasse.

L. Geldanlagen.

2,128,347 30 1. Kantonalbank, Depot. Neue Depots 16,327,068 —
2,935,500 — — — 2. Werthschriften. Ankauf — —
5,063,874 30 — — Summe der Aktiven. Summe der Vermehrungen 16,327,068

0. Laufende Verwaltung, Santo-Corrent.

3,708,388 88 — — 1. Vorschüsse (Siehe auch Rechnung 4, Neue Vorschüsse: Ausgaben
Seite 77). der Laufenden Verwal¬

tung 21,449,322 27

3,708,388 88 — — Summe der Aktiven. Summe der Vermehrungen 21,449,322 27
Reine Verminderung 30,902 88

v. Worschnfft an öffentliche Zlatemehmangen.

131,906 69 — — 1. Katastervorschüsse. 30,017 32

— — 223,162 38 2. Brandversicherungsanstalt. 1,102,591 23
5,519 05 — — 3. Simmen-Korrektion. 54 40

4. Gürbe-Korrektion:
99,441 82 — — a. Mittlere Abtheilung. — —

188,787 60 — — b. Obere Abtheilung. 8,495 40
5. Haslethal-Entsumpfung: Neue Vorschüsse

114,149 41 — — a. Wildbäche. — —
111,000 — 81,226 41 b. Liquidation. 40,230 50

1,756,487 70 — — 6. Juragewässer-Korrektion. 279.622 57
12,373 60 — — 7. Erlach-Mullen-Tschugg. 371 20

614,344 60 — — 8. Straßenbauten und Hochbauten. 280,092 30
24,267 34 2,006 01 9. Forstpolizeiliche Aufforstungen. 66,564 36

3,058,277 81 306,394 80 Summen der Aktiven und der Passiven. Summe der Vermehrungen 1,808,039 28
2,751,883 01 Reine Aktiven. Reine Verminderung 557,653 42
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Veränderungen. Stand des Staatsvermögens am 3t. Dezember t«8S.

Haben. Ko,»ten und Rechnungsrnbrike«. Soll. Haben.
Fr- R. Fr. R. Fr. R.

II. Betriebsvermögen.

K. s. Betriebskapital der Staatskasse.

L. Geldanlagen.

11,717,154 80 Depot-Rückzüge. 1. Kantonalbank, Depot 6,738,287 50 —
46,000 — Rückzahlung. 2. Werthschriften 2,889,500 — ' — >

11,763,154 80 Summe der Verminderungen. Summe der Aktiven 9,627,787 50 — î

4,563.913 20 Reine Vermehrung.

6!- Lausende Verwaltung, Conto-Corrent.

»

Vorschuß-Rückzahlungen: 1. Vorschüsse (Siehe auch Rechnung 4,
21,489,225 15 Einnahmen der Laufenden Seite 77) 3,677,486 — —

Verwaltung.

21,480,225 15 Summe der Verminderungen. Summe der Aktiven 3,677,486

v Vorschüsse an össentliche Unternehmungen.

60,265 81 1. Katastervorschüsse 101,658 20 —
1,206,853 65 2. Brandversicherungsanstalt — — 827,424

5,573 45 3. Simmen-Korrektion — — — —
4. Gürbe-Korrektion:

45,000 — a. Mittlere Abtheilung 54,441 82 — —
— — d. Obere Abtheilung 197,283 — — —

^Vorschuß-Rückzahlungen. 5. Haslethal-Entsumpfung:
— — a. Wildbäche 114,149 41 — —
35,500 — b. Liquidation 75,500 — 40,995 91

654,653 60 6. Juragewässer-Korrektion 1,381,456 67 — —
— — 7. Erlach-Mullen-Tschugg 12,744 80 — —
299,111 19 8. Straßenbauten und Hochbauten 595,325 71 — —

58,735 — 9. Forstpolizeiliche Aufforstungen 39,710 13 9,619 44 >

2.365,692 70 Summe der Verminderungen. Summen der Aktiven und der Passiven 2,572,269 74 378,040 15
Reine Aktiven 2,194,229 59

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889.
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Staats-Mechnung des Kantons ZZern für das Jahr 1888.

Stand des Staatsvermögens am 3t. Dezember 1887. Vermögens-

Soll. Haben. Koute« ««d Rechnungsrubrikcn. Soll.
Fr- R. Fr, R.

II. Betriebsvermögen.

K.» Betriebskapital der Staatskasse,

Depots bei der Staatskasse.

Fr. R.

— —

366,114
36,581
28,965

119,994

48
35
60

94

1. Hinterlagen bei den Gerichten.
2. Hinterlagenb.d. Regierungsstatthaltern.
3. Hypothekarkasse, Depots für Darlehn.
4. Spezialfonds, Konto-Korrent.
5. Verschiedene Depots.

Depot-Rückzahlungen

841,088
123,643

4,573.062
256,618
98,248

20
45
50
90
83

— — 551,656 37 Summe der Passiven.
Summe der Verminderungen

der Depots
Reine Vermehrung der

Depots

5,892,661

273,528

88

70

Anleihen.

— — 11,964,400

1,107,000

— 1. Anleihen von 1880 und 1885, 4 °/o
(Siehe auch Seite 68).

2. Anleihen von 1880, 4Vs°/o-

Rückzahlungen

Rückzahlungen 202,000

—

13,071,400 Summe der Passiven.
Summe der Verminderung

der Anleihen 202,000

<1- Kasse-

189,184
128,316

07
64

476,934 02 1. Amtsschaffnereikassen.
2. Kantonskasse.
3. Gegenrechnungskasse.

Kassa-Einnahmen ^

Einnahmen durch Abrechn gn.

18,924,196
11,293,060

278,135,720

51
49
93

317,450
159,483

71
31

476,934 02 Summen der Aktiven und der Passiven.
Reine Passiven.

Summe der Einnahmen 308,352.977 93

»
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Staats-Mechnung des Kantons Wem für das Jahr 1888.

Veränderungen. Stand des Staatsvermögens am 3t. Dezember t888.

Haben. Konten und Rechnungsrubriken. Soll. Haben
Fr. R, Fr- R. Fr. R.

II. Betriebsvermögen.

K.» Betriebskapital der Staatskasse.

A. Depots bei der Staatskasse-

1,119,138 33 1. Hinterlagen bei den Gerichten. 644,164 61

117,937 27 2. Hinterlagen b. d. Regierungsstatthaltern — — 30,875 17

4,568,869 50 tNeue Depots. 3. Hypothekarkasse, Depots für Darlehn — — 24,772 60
256,618 90 4. Spezialfonds, Kouto-Korrent — — —> —
103,626 58 5. Verschiedene Depots — — 125,372 69,

6,166,190 58 Summe der Vermehrungen der Summe der Passiven 825,185 07
Depots.

Anleihen.

»

50,000 Uebertragung von d. Anleihen 1. Anleihen von 1885, 4°/o — —> 12,014,400 —
des Stammvermögens. (Siehe auch Seite 69.)

— — — 2. Anleihen von 1880, 4Va°/o - - - — — 905,000 —
50,000 — Summed.Vermehr.d.Anleihen

12,919,400152,000 — Reine Vermind. der Anleihen. Summe der Passiven — — —

0. Kasse.

18,792,496 83 1. Amtsschaffnereikassen 231,570 72 387,670 99
11,226,347 82 i Kassa-Ausgaben. 2. Kantonskasse 195,029 31 — —

278,135,720 93 Ausgaben durch Abrechngn. 3. Gegenrechnungskasse — — —> —
308,154,565 58 Summe der Ausgaben. Summen der Aktiven und der Passiven 426,600 03 387,670 99

198,412 35 Reine Vermehrung. Reine Aktiven 38,929 04
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Stand des Staatsvermögens am 3t. Dezember 1887. Bermögens-

Soll. Haben. Konten und Rechnungsrubriken. Soll.
Fr, R. Fr- R,

II. Betriebsvermögen.

K.» Betriebskapital der Staatskasse.

H, Ausstände (Fällige Guthaben und Schulden).

Fr. R.

1,391,480
9,116

08
95

20,102
930,710

12
25

a. Aktiv au s stände (fällige Guthaben).
b. Passivausstände (fällige Schulden).

Neue Aktivausstände
Abzahl. v. Passivausständen

307,958,581
308,154.565

58
58

1,400,597 03 950,812
449,784

37
66

Summen der Aktiven und der Passiven.
Reine Aktiven.

Summe der Vermehrungen
Reine Verminderung

616,113,147
230,543

16
37

77,472 — — — K." Kantonalbank-Reserve. — —

77.472 — — — Summe der Vermehrungen — —

1,611,841 80 — — ». Rechnung des alten Kantonstheils.
(Gesetz vom 19. Dezember 1865.)

Domänenkapital-Ertrag*)
Feudallastenkapital-Ertrag*)
Zusatzsteuer, V°°**) -

*) Durch d. Gesetz fixirte Summe».
**) 2/20 X Fr. 2,846,723. 88

(Siehe Seite 59).

231,000
85,000

284,672 38

1.611,841 80 Summe der Aktiven. Summe der Vermehrungen 600,672 38

l. Rechnung der Lausenden Verwaltung.

— — 3,708,388

1,611,841

88

80

1. Rechnung mit der Staatskasse.
(Siehe auch Rechnung G, v, Seite 72.)

2. Rechnung mit dem alten Kantonstheil.
Vorschuß-Rückzahlungen

30,902

548,008

88

28

— — 5,320,230 68 Sunlme der Passiven.
Summe der Verminderungen

der Schuld
Reine Vermehrung derselben

578,911
21,761

16
22

X. Mobilieninventar.

828,855
1,199,783

468,427

95
40
45

—
1. Inventar der Allgemeinen Verwaltung.
2. Inventar der Staatsanstalten.
3. Kriegsinventar.

Jnventarvermehrung ^
65,766
30,682
80,259

25
63
90

2,497,066 80 Summe der Aktiven. Summe der Jnveutarvermehr. 176,708 78
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Veränderungen. Stand des Staatsvermögens am 3l. Dezember 1888.

Haben. Konten und Rechttuugsrubrike«. Soll. Haben.
Fr. R.

II. Betriebsvermögen.

K.» Betriebskapital der Staatskasse«

L. Ausstände (FMige Guthaben und Schulden).

Fr- R. Fr- R.

308,352,977
307,990,712

93
60

Eingang v, Aktivausständen.
Neue Passivausstände.

a. Aktiv au sständ e (fällige Guthaben)
b. Passivausstände (fällige Schuldeil)

1,013,734
9,143

63
99

36,753
766,884

02
31

616,343,690 53 Summe der Verminderungen. Summen der Aktiven und der Passiven
Reine Aktiven

1,022,878 62 803,63?
219,241

33
29

77,472 -- Uebertragung zu den Spezial-
fonds-

K." Kantonalbank-Rescrve. — — — —

77,472 — Summe der Verminderungen — — — —

548,008 28

s

Kosten des Armenwesens des
alten Kantonstheils.

(Siehe Seite 26.)

8. Rechnung des alten Kantonstheils.
(Gesetz vom 19. Dezember 186S.)

1.664,505 90 — —

548,008
52,664

28
10

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

Summe der Aktiven 1,664,505 90

1. Rechnung der Laufenden Verwaltung.

600,672 38

Vorschüsse der Staatskasse.

Vorsch. d. AltenKantonstheils.

1. Rechnung mit der Staatskasse
(Siehe auch Rechnung d, e, Seite 73.)

2. Rechnung mit dem alten Kantonstheil

— — 3,677,486

1,664,505 90

600,672 38 Summe d. Vermehr, d. Schuld Summe der Passiven — — 5,341,991 90

K. Mobilieninventar.

215
29,293

2,635

30
97
80

^ Jnventarverminderung.
1. Inventar der Allgemeinen Verwaltung
2. Inventar der Staatsanstalten
3. Kriegsinventar

894,406
1,201,172

546,051

90
06
55

32,145
144,563

07
71

Summe d. Jnventarvermind.
Reine Vermehrung.

Summe der Aktiven 2,641,630 51

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889.
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.

Stand des Staatsvermögens am 31. Dezember 1887. Vermögens-

Soll. Haben. «oute« und Rechuuugsrubrike«. Soll.
Fr- R. Fr- R.

II. Betriebsvermögen.

Zusammenzug des Betriebs¬
vermögens.

K, a. Betriebskapital der Staatskasse:

Fr- R.

4,027,605
5,063,874
3,708,388
3,058,277

317,450
1,400,597

78
30
88
81

71
03

2,121,044

306,394
551,656

13,071,400
476,934
950,812

35

80
37

02
37

-à. Apejialuernialtnnge«. Seite 70

L, Geldanlagen. 72

0. Znnfende Perwaltnng, Konto-Karrrnt. 72

v- Norschiiffe an öffentliche Unternehmungen 72

Depots dri der Staatskasse. 74

Anleihen. 74

6- Kasse. 74
H. Aasssäxde. 76

Neue Schulden und
Rückzahlungen von Guthaben.

122,594,777
16,327,068
21,449,322

1,808,039
5,892,661

202,000
308,352,977
616,113,147

78

27
28
88

93
16

17,576.134
77,472

1,611,841

2,497,066

51

80

80

17,478,241

5,320,230

91 Summa Betriebskapital d.Staatskasse.
K, b Kantonalbankreserve. 76
8. Rechnung des alten Kantons. 76
1. Rechnung d. Laufend. Verwaltung. 76

Mobilieninventar. 76

1.092,789,994

600,672
578,911
176,708

80

38
16
78

21,762,575
1,035,897

11
48

22,798,472 59 Summen der Aktiven und der Passiven.
Reine Passiven.

Summe der Vermehrungen 1,094,096,28k 62
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Staats-Aechnung des Kantons Mern für das Jahr 1888.

Veränderungen. Stand des Staatsvermögens am St. Dezember 18«».
»

Haben. Kont«« und Rechuuugsrubriken. Soll. Haben.

Fr- R. Fr- R. Fr. R.

II. Betriebsvermögen.

Znsammenzug des Betriebs¬
vermögens.

/

L, a. Betriebskapital der Staatskasse.

126,236,390 46 SPtiiàrwànM Seile 71 3,647,458 25 5,382,509 50

11,763,154 80 L. Geldanlage» 73 9,627,787 50 — —
21,480,225 15 0 Laufende Verwaltn»«. Kouta-Korrent 73 3,677,486 — — —

j 2,365,692 70 v. Porschnffe au öffentliche Katernehmnnlen 73 2,572,269 74 378,040 15

6,166,190 58 D. Nepals bei der Stiatsbaffe 73 — — 825,185 07

50,000 Anleihen 7S — — 12,919,400 —
308,154,565 58 Neue Guthaben und AbS- K-ffe 73 426,600 03 387,670 99

616,343,690 53 zahlungen von Schulden H. Ausstände 77 1,022,878 62 803,637 33

!1,092,559.909 80 Summa Betriebskapital d. Staatskasse. 20,974,480 14 20,696,443 04
77,472 — K, b. Kantonalbankreserve 77 — — — —

548,008 28 8. Rechnung des alten Kantons 77 1,664,505 90 — —
600,672 38 1. Rechnung d. Laufend. Verwaltung 77 — — 5,341,991 90

32,145 07 K. Mobilieninventar 77 2,641,630 51 — —
1,098,818,207 58 Summe der Verminderungen. Summen der Aktiven und der Passiven 25,280,616 55 26,038,434 94

278,079 09 Reine Vermehrung. Reine Passiven 757,818 39

-
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Staats-Aechnung des Kantons Mern fur das Jahr 1888.

Stand des Staatsvermögens am 3t. Dezember t887. Vermögens-

Soll. Haben. Koute« und Rechuuugsrubriken. Soll.
Fr- R. Fr- R. Fr- R.

Bilanz.

Vermögensbestandtheile
(Aktiven und Passiven).

(Rechnung II, Seite 63—79,)

171,195,963 91 121,477,332 67 I. Stammvermögen. Seite 70 Neue Guthaben und Ab- ^ 116,725,501 98

21,762,575 11 22,798,472 59 II. Betriebsvermögen. „ 78 Zahlungen von Schulden^ 1,094,096,286 62

192,958,539 02 Summe der Aktiven, Vermehrungen der Aktiven
144,275,805 26 Summe der Passiven.

und Verminderungen der

Passiven 1,210,821,788 60

48,682,733 76 Reines Vermögen. Seite 62 Verminderungen des reinen

(Rechnung I, Seite 3—62,)
Vermögens 21,635,049 09

192,958539 02 192,958,539 02 1,232,456,837 69
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Staats-Wechnung des Kantons Aern für das Jahr 1888.
Veränderungen. Stand des Staatsvermögens am St. Dezember t»L».

Haben. Nonte« ««d Rech«ungSrubrtte«. Soll. Habe».
Fr. R

Bilanz.

Bermögensbestandtheile
(Aktiven und Passiven).

(Rechnung II, Seite 63—79.)

Fr- R. Fr- R.

116,539,298 73 )Neue Schulden und Ab- I. Stammvermögen Seite 71 179,779,260 22 129,874,425 73

1.093,818,297 53 I Zahlungen von Guthaben. II. Betriebsvermögen „ 79 25,280,616 55 26,038,434 94

1,210,357,50« 2« Verminderungen der Aktiven

und Vermehrungen der

Summe der Aktiven
Summe der Passiven

>

205,059,87« 77
155,912,860 «7

Passiven.

22,099,331 43 Vermehrungen des reinen

Vermögens.

Reines Vermöge» Seite 62

(Rechnung I, Seite 3—62.)

49,147,01« 10

1,232,456,837 «9 205,059,87« 77 205,059,876 7?

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889.
35
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Anhang.

HchnunM

der

Spezicr^-Aonds des Kcrntons Mern

für das Jahr

1883.

Die Spezial-Fonds gehören nicht zum Staatsvermögen und sind in demselben nicht inbegriffen; hingegen ist die

Verwaltung derselben dem Staate unterstellt, und es ist in der Staatsrechnung darüber Rechnung zu legen. Gesetz vom

31. Juli 1872, Z 33.
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1888.

Stand des Vermögens am 3t. Dezember t«»7. Vermögens

Aktiven. Passiven. Spezial-Fonds. Einnahmen.
Fr. R. Fr. R. Fr- R.

493,504 — — — 1. Kantonaler Kranken- und Armen-Fonds.
Hypothekarkasse Fr. 493,504. —

Bußenantheile
Zinse

15,912
18,468

30
90

Summe der Vermehrungen 34,381 20

1,413,702 25 — — 2. BiehentschSdigungskasse.
Hypothekarkasse Fr. 1,413,702. 25

Zinse
Erlös von Viehscheinen
Bußen
Rückerstattungen

52,972
45,556

557

65

45

Summe der Vermehrungen 99,086 10

73,790 25 3. Pferdescheinkasse.
Hypothekarkafse Fr. 73,790. 25

Zinse
Erlös von Pferdescheinen

2,837
5,670

80

Summe der Vermehrungen 8,507 80

689,535 12 — — 4." Biktoriastiftung.
Viktoriagut Fr. 198,750. —
Mobilien „ 52,514. —
Hypothekarkasse „ 359,694. 17
Werthschriften „ 77,472. 89
Kasse und

Kostgeldausstand „ 1,104. 06

Fr. 689,535. 12

Zinse
Beiträge und Geschenke

15,827
3,200

75

Summe der Vermehrungen 19,027 75

2,670,531 62 — — Uebertrag 161,002 85
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1888.

Veränderungen. Stand des Vermögens am 31. Dezember 1388.

Ausgaben. Spezial-Fonds. Aktiven. Passiven.
Fr- R. Fr- R. Fr. R.

1,000 — Rückerstattung (Schulgut Opp-
ligen).

1. Kantonaler Kranken- und Armen-Fonds
Hypothekarkasse Fr, 526,835. 20

526,885 20 — —

1,000
33,381 20

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

600
4,570

45,000
7,412

11,505
354

85

40

20

Beiträge.
Kosten der Viehscheine.
Beitrag an dieViehprämirung.
Viehgesundheitspolizei.
Vergütungen für Viehverlust.
Verwaltungskosten.

2, Biehentschiidigungskasse
Hypothekarkasse Fr- 1,443,345. 90

1,443,345 90 — —

«9,442
29,643

45
65

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

394
1,591

25 Kosten der Pferdescheine.
Entschädigung f.Pferdeverlust.

3. Pferdescheinkasse

Hypothekarkasse Fr. 80,312. 80
80,312 80

1,985
K,522

25
55

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

2,396
15,064

47

50
47
12

Abschreibungen.
Kosten der Erziehungsanstalt.
Abgaben.

4." Viktoriastiftung
Viktoriagut Fr, 198,750. —
Mobilien „ 52,690. —
Hypothekarkasse „ 363,478. 32
Werthschriften „ 75,547. 39
Kasse und

Kostgeldausstand „ 589. 07

691,054 78 — —

Fr. 691,054. 78
17,508

1,519
09
66

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

89,935 79 Uebertrag 2,741,598 68 — —

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes, 1889.
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1888.

Stand des Vermögens am 3t. Dezember t»«7. Bermögens-

Aktive«. Passiven. Spezial-Fonds. Einnahmen.

Fr- R. Fr- R, Fr- R.

2,670,531 62 Uebertrag 161,002 85

20,654 08 4." Erziehnngsfonds der Bitoriastiftnng. Zinse 774 52

Hypothekarkasse Fr. 20,654. 08 Kostgeldantheile 1,396 08

Summe der Vermehrungen 2.170 K0

9,282 16 5. Erziehungsfonds der Rettnngsanstatt Zinse 474 05
Landors. Kostgeldantheile 1,170 —
Hypothekarkasse Fr. 9,100. — Beiträge 425 —
Aktivsaldo „ 182. 16 Summe der Vermehrungen 2,0K9 05

Fr. 9,282. 16

10,500 206 55 6. Erziehungsfonds der Rettungsanstatt Zinse 644
Aarwangeu. Kostgeldantheile 1,110 —
Hypothekarkasse Fr. 10,500 — Beiträge 100 —
Passivsaldo „ 206. 55 Summe der Vermehrungen 1,854 —

Fr. 10,293. 45

2,710,967 86 206 55 Uebertrag 167,096 50
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1888.

Veränderungen. Stand des Vermögens am 3t. Dezember IMUî.

Ausgaben. Spezial-Fonds. Aktiven. Passiven.

Fr- R. Fr. R. Fr. R.

89,935 79 Uebertrag 2,741,598 68

1.970
200

60 Ausstattungen u. Lehrgelder.
Verwaltungskosten.

4.i> Erziehungsfonds der Bitoriastiftung
Hypothekarkasse Fr. 20,654. 08

20,654 08

2,170 «0 Summe der Verminderungen.

385
1,264 85

Lehrgelder.
Unterstützungen.

5. Erziehungsfonds der Rettungsaustalt
Landorf
Hypothekarkasse Fr. 9,453. 05

9,701 36

1.K49
419

85
20

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

Aktivsaldo „ 248. 31

Fr. 9,701. 36

375
1,012 40

Lehrgelder.
Unterstützungen.

6. Erziehungsfonds der Rettnugsanstalt
Aarwangen
Hypothekarkasse Fr. 11,143. 90

11,143 90 383 85

1,387
466

40
60

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

Passivsaldo „ 383. 85

Fr. 10,760. 05

-

95,143 64 Uebertrag 2,783,098 02 383 85
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1888.

Stand des Vermögens am St. Dezember l«87. Vermögens-

Aktiven Passiven. Spezial-Fonds. Einnahmen.
Fr- R. Fr- R. Fr- R.

2,710,967 86 206 55 Uebertrag 167,096 50

3,890 45 — — 7. Erziehungsfonds der Rettungsanstalt
Erlach.
Hypothekarkasse Fr. 3,500. —
Aktivsaldo „ 390. 45

Zinse
Kostgeldantheile
Beiträge

187
1,135

400

55

Fr. 3,890. 45 Summe der Vermehrungen 1,722 55

27.298 05 — — 8. Erziehungsfonds der Rettungsanstalt
Köniz.
Hypothekarkasse Fr. 25,567. —
Aktivsaldo „ 1,731. 05

Zinse
Kostgeldantheile
Beiträge

1,474
1,123

20

Fr. 27,298. 05 Summe der Vermehrungen 2,597 20

187,823 65 — — 9. Landjiiger-Jnvalidenkasse.
Hypothekarkasse Fr. 187,823. 65

Zinse
Beitrag des Staates.
Beiträge der Landjäger
Verschiedene Einnahmen

7,176
6,000

14,339
148

70

20
45

Summe der Vermehrungen 27,KK4 35

2,929,980 01 206 55 Uebertrag 199,080 60
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Rechnungen der Shezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1888.

Veränderungen. Stand des Vermögens am 31. Dezember 1888.

Ausgaben. Spezial-Fonds. Aktive« » Passiven5

Fr. R- Fr. R. Fr. R.

95,143 64 Uebertrag 2,783,098 02 383 85

460 Lehrgelder. 7. Erziehungsfonds der Rettungsanstalt 4,726 80
426 20 Unterstützungen. Erlach

Hypothekarkasse Fr. 4,132. 55
Aktivsaldo „ 594. 25

886 20 Summe der Verminderungen. Fr. 4,726. 80
836 35 Reine Vermehrung.

Lehrgelder. 8. Erziehnngsfonds der Rettungsanstalt
Köniz

29,418 83
476 42 Unterstützungen.

Hypothekarkasse Fr. 29,041. 20
Aktivsaldo „ 377. 63

476 42 Summe der Verminderungen. Fr. 29,418. W
2,120 78 Reine Vermehrung.

26,361 90 Pensionen. S. Landjiiger-Jnvalidenkasse 188,015 20
180 — Unterstützungen. Hypothekarkasse Fr. 188,015. 20
930 90 Rückerstattungen.

27,472 80 Summe der Verminderungen.
191 55 Reine Vermehrung.

>

123,979 06
»

Uebertrag 3,005,258 85 383 85

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 188N.
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Rechnungen der Shezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1888.

Stand des Vermögens am 31. Dezember 1837. Vermögens-

Aktive«. Passiven. Spezial-Fonds. Einnahmen.
Fr. R, Fr. R. Fr. R.

2,929,980 01 206 55 Uebertrag 199,080 60

807,103 10. Mnshafen-Fonds. Zinse 29,997 25

Hypothekarkasse Fr. 807,103. — Stipendien-Rückzahlung. 62 50

Summe der Vermehrungen 30,059 75

103,589 80 11. Schulseckel-Fonds Zinse 3,818 15
Hypothekarkasse Fr. 103,589. 80 Beitrag aus d. Mushafenfonds 3,200 —

Bundesbeitrag 200 —
Rückerstattungen 21 15

Summe der Vermehrungen 7,239 3V

09,889 95 12. Kantonsschul-Fonds. Zinse 2,621
Hypothekarkasse Fr. 69,889. 95 Inventar-Erlös 68 50

Summe der Vermehrungen 2,689 50

3,910,562 76 206 55 Uebertrag
-5

239,069 15

/
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1888.

Veränderungen. Stand des Vermögens am 3t. Dezember 133».

Ausgaben. Spezial-Fonds. Aktiven» Passiven.

Fr- R> Fr. R. Fr. R.

123,979 06 Nebertrag 3,005,258 85 383 85

24,391 55 Stipendien, 10. Mushafen Fonds 808,477
1,080 — Schulgeldbeiträge. Hypothekarkasse Fr. 808,477. —

14 20 Verwaltungskosten.
3,200 — Beitrag an d. Schulseckelfonds.

28,685 75 Summe der Verminderungen.
1,374 — Reine Vermehrung.

2,150 Reisestipendien. 11. Schulseckel-Fonds 106,193 25

1,875 — Reisegelder. Hypothekarkasse Fr. 106,193. 25
600 — Preise.

10 85 Fädmingerstipendium.
— — Verwaltungskosten.
4,635 85 Summe der Verminderungen.
2,603 45 Reine Vermehrung.

1,300 Stipendien. 12. Kantonsschul-Fonds 71,279 45
Hypothekarkasse Fr. 71,279. 45

1,300 — Summe der Verminderungen.
1,389 50 Reine Vermehrung.

158,600 66 Uebertrag 3,991,208 55 383 85
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Rechnungen der Shezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1888.

Stand des Vermögens am 31. Dezember 1887. Vermögens

Aktiven. Passiven. Spezial-Fonds. Einnahmen.

Fr. R. Fr. R. Fr. R.

3,910,562 76' 206 55 Uebertrag 239,069 15

4,448 45 13. Jnvalidenkasse des Jnstruktionskorps.
Hypothekarkasse Fr. 4,448. 45

Zinse
Beitrag der Militärbußenkasse

111
302

95
10

Summe der Vermehrungen
Reine Verminderung. .'

414
4,448

05
45

99,861 05 14. Militärbußenkasse.
Hypothekarkasse Fr. 99,861. 05

Militärbußen
Zinse

3,761
2,968

80
65

Summe der Vermehrungen 6,730 45

32,255

t

15. Taubstummen-Substitutions-Fonds. Zinse 1,209 55
Hypothekarkasse Fr. 32,255. — Summe der Vermehrungen 1,209 55

41,636 58 — — 16. Unterstützungsfonds der Taubstummen¬
anstalt Frienisberg.
Hypothekarkasse Fr. 5,574. 95
Ersparnißkasse Aarberg „ 31,198. —
Wunderlich, L, „ 4,347. 83
Rechnungssaldo „ 515. 80

Zinse
Eintrittsgelder
Unterhaltungsgelder.
Geschenke

1,730
280
315

5,072

20

Fr. 41,636. 58

Summe der Vermehrungen 7,397 20

4,088,763 84 206 55 Uebertrag 254,820 40
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Rechnungen der Sdezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1888.

Veränderungen. Stand des Vermögens am 31. Dezember 1338.

Ausgaben. Spezial-Fonds. Aktiven » Passiven »

Fr. R, Fr- R. Fr- R.

158,600 66 Uebertrag 3,991,208 55 383 85

4,862 50 Pensionen. 13. Jnvalidenkasse des Jnstruktionskorps

4,862 50 Summe der Verminderungen.

160
302

30
10

Bußenantheile des Bundes.
Beitrag an die Jnvalidenkasse

des Instruktivnskorps.

14. Militärbußenkasse
Hypothekarkasse Fr. 106,129. 10

106,129 10

462
6,268

40
05

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

15. Taubstummen-Substitutions-Fonds. 33,464 55

1,209 55
Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

Hypothekarkasse Fr. 33,464. 55

1,202
8

15
70

Unterstntzungen.
Abgaben.

16. Unterstützungsfonds der Taubstummen¬
anstalt Frienisberg
Hypothekarkasse Fr. 47,332. 13

Rechnungssaldo „ 490. 80

47,822 93 — —

Fr. 47,822. 93

1,210
6,186

85
35

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

165,136 41 Uebertrag 4,178,625 13 383 85

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes, 1889.



148 — iVî tL

Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1888.

Stand des Vermögens am 3t. Dezember t»S7. Vermögens-

Aktiven Passiven. Spezial-Fonds. Einnahmen.

Fr. R. Fr. R. Fr. R.

4,088,763 84 206 55 Uebertrag 254,820 40

26,585 30 17. Müslin'sches Legat.
Hypothekarkasse Fr. 26,585. 30

Zinse 991 25

Summe der Vermehrungen 991 25

6,802 51 — — 18 Unterstützungsfonds für arme Wöch¬
nerinnen der Entbindungsanstalt.
Hypothekarkasse Fr. 6,200. —
Ausstehendes Legat „ 500. —
Rechnungssaldo „ 102. 51

Zinse
Beiträge

232
100

50

Fr. 6.802. 51

Summe der Vermehrungen 332 50

4,098 60 19. Haller'sche Preismedaille.
Hypothekarkasse Fr. 4,098. 60

Zinse 153 65

Summe der Vermehrungen 153 65

4,475 05 20. Lücke-Stipendium
Hypothekarkasse Fr. 4,475. 05

Zinse 166 20

Summe der Vermehrungen 166 20

4,130,725 30 206 55 Uebertrag 256,464 —
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Rechnungen der Shezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1888.

Veränderungen. Stand des Vermögens am Sl. Dezember 188«.

Ausgaben. Spezial-Fonds. Aktiven. Passive«.
Fr- R. Fr. R. Fr R.

165,136 41 Uebertrag 4,178,625 13 383 85

600 Preise. 17. Müslin'sches Legat
Hypothekarkasse Fr. 26,976. 55

26,976 55

«00
391 25

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

157 55 Unterstützung armer Wöch¬
nerinnen.

18. Ullterstützuugsfonds für arme Wöch¬
nerinnen der Entbindungsanstalt
Hypothekarkasse Fr. 6,400. —
Ausstehendes Legat „ 500. —
Rechnungssaldo „ 77. 46

Fr. 6,977. 46

6,977 46 — —

157
174

55
95

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

Medaille.

X

19. Haller'sche Preismedaille
Hypothekarkasse Fr. 4,252. 25

4,252 25

153 65
Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

147 Stipendien. 20. Lücke-Stipendium
Hypothekarkasse Fr. 4,494. 25

4,494 25

147
19 20

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

166,040 96 Uebertrag 4,221,325 64 383 85
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern far das Jahr 1888.

Stand des Vermögens am S1. Dezember 1S8K. Vermögens-

Aktiven Passiven. Speziat-Fonds. Einnahmen.
Fr- R, Fr- R. Fr- R.

4,130,725 30 206 55 Uebertrag 256,464

3,628 25 — — 21. Lazarus-Preis.
Hypothekarkasse Fr. 3,628. 25

Zinse

Summe der Vermehrungen

136

13k

05

05

4,216 04 22. Guthnick-Stiftung
Hypothekarkasse Fr. 4,000. —
Rechnungssaldo „ 216. 04

Zinse 150

Fr. 4,216. 04
Summe der Vermehrungen
Reine Verminderung

150
66 25

1,824 80 23. Linder-Legat.
Hypothekarkasse Fr. 1,824. 80

Zinse 57 15

Summe der Vermehrungen
Reine Verminderung

57
1,092

15
85

10,769 50 24. Haller-Stistung.
Hypothekarkasse Fr. 10,769. 50

Zinse 403 85

Summe der Vermehrungen 403 85

4,151,163 89 206 55 Uebertrag 257,211

'

05
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Zahr 1888.

Veränderungen. Stand des Vermögens am St. Dezember 188«.

Ausgaben. Spezial-Fonds. Aktiven5 Pasfiven »

Fr- R. Fr- R. Fr. R.

166,040 96 Uebertrag 4.221,325 64! 383 85

» 21. Lazarus-Preis
Hypothekarkasse Fr. 3,764. 30

3,764 30

136 05
Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

-

8
207

35
90

Gräser-Sammlung.
Revision und Ergänzung der

botanischen Sammlungen.

22 Guthnick-Stistung
Hypothekarkasse Fr. 4,000. —

- Rechnungssaldo „ 149. 79

Fr. 4,149. 79

4,149 79

21K 25 Summe der Verminderungen.

1,150 Stipendien. 23. Linder-Legat
Hypothekarkasse Fr. 731. 95

731 95

1,150 Summe der Verminderungen.

24. Haller-Stiftuug
Hypothekarkasse Fr. 11,173. 35

11,173 35

403 85
Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

167,407 21 Uebertrag 4,241,145 03 383 85

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes, 1889.
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Rechnungen der Spezinlfonds des Kantons Bern für das Jahr 1888.

Stand des Vermögens am 3t. Dezember 1887. Vermögens-

Aktiven. Passiven. Spezial-Fonds. Einnahmen.
Fr- R. Fr- R. Fr- R.

4,151,15.3 89 206 55 Uebertrag 257,211 05

601,810 75 — — 25. Erweiterung der Jrrenpflege.
Hypothekarkasse Fr. 601,810. 75 ^

Zinse
Beitrag des Staates
Summe der Vermehrungen

22.085
182,639

204,725

95 j

25

20

1,361,127 55 12,664 62 26. Waldau-Fonds.
Liegenschaften Fr. 928,000. —
Inventar „ 225,163. 30
Zinsschriften „ 195,097. 15
Laufende Guthaben „ 12,867. 10

Fr. 1,361,127. 55
Schulde« Fr. 10,712. 42
Passivsaldo „ 1,952. 20

„ 12,664. 62

Pachtzinse
Kapitalzinse
Jnventarvermehrung

2,434
7.316

12,2.35

15!
70!

Fr. 1.348.462. 93

Summe der Vermehrungen 21,985 85

12,294 25 — — 27. Legat Mühlemann.
Hypothekarkasse Fr. 12,294. 25

Zinse
Summe der Vermehrungen

461
4K1

—

139,728 22 — — 28. Moser-Stistung
Spitalackergut Fr. 73,700. —
Hypothekarkasse „ 66,630. 20

Fr. 140,330. 20
Passivsaldo „ 601. 98

Fr. 139,728. 22

Pachtzinse
Kapitalzinse

2,431
2,560

25!
80

Summe der Vermehrungen 4,992 05

6,266,124 66 12,871 17 Uebertrag 489,375 15
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Rechnungen der Shezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1888.

Veränderungen. Stand des Vermögens am 3l. Dezember IM«.
Ausgaben. Spezi a l-Fon ds. Aktiven. Passiven

Fr R. Fr- R. Fr. R.

167,407 21 Uebertrag 4,241,145 03 383 85

25. Erweiterung der Jrrenpflege
Hypothekarkasse Fr. 806,535. 95

806,535 95

204,725 20
Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

-

— — — 26. Waldau-Fonds
Liegenschaften Fr. 928,000. —
Inventar „ 237,399. —
Zinsschriften „ 202,413. 30
Laufende Guthaben „ 13,699. 57
Kassasaldo „ 1,066. 94

Fr. 1.382,578. 81
Laufende Schulden „ 12,130. 03

Fr. 1,370,448. 78

1,382,578 81 12,130 03

21,985 85

Summe der Verminderungen
Reine Vermehrung.

27. Legat Mühlemann 12,755 25

461
Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

Hypothekarkasse Fr. 12,755. 25

315
4

292 08

Leibrente.
Verwaltungskosten.
Abgaben.

28. Moser-Stistuvg
Spitalackergut Fr. 73,700. —
Hypothekarkasse „ 71,691. —

145,391 — 1,764 01

482 20 Gebäudeunterhalt. Fr. 145,391. —
Passivsaldo „ 1,764. 01

1,093
3,898

28
77

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

Fr. 143,626. 99

168,500 49 Uebertrag 6,588,406 04 14,277 89
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Rechnungen der Sdezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1888.

Stand des Vermögens am 3t. Dezember 1887. Bermögens-

Aktiven Passiven. Spezial-Fonds. Einnahmen.
Fr- R, Fr- R. Fr- R.

6,266,124 66 12,871 17 Uebertrag 489,375 15

26,423 75 29. Stipendienfonds der christkatholischen Legate und Gaben 1.970 50
Fakultät. Zinse 1,044 50
Hypothekarkasse Fr. 26,423. 75

- Vermehrungen 3,015 —

39. Kantonalbank-Reserve. Uebertragung 77,472
Neue Einlage 67,750 —
Zinse 3,098 90

Vermehrung 148,320 90

«,292.548 41 12,871 17 Totale Summen der Aktiven u. der Passiven. Totale Summe d.Vermehrung. «40,711 05
6.279,677 24 Reine Aktiven.

-
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1888.

Veränderungen. Stand des Vermögens am 3 t. Dezember 1333.

j Ausgaben. Spezial-Fonds. Aktiven' Passiven.
Fr- R. Fr- R. Fr- R.

158,500 49 Uebertrag 6,588,406 04 14,277 89

- — — 29. Stipendienfonds der christkatholischen
Fakultät.
Hypothekarkasse Fr. 29,438. 75

29,438 75 — —

3,015
— Summe der Verminderungen.

Reine Vermehrung.

— — — 30. Kantonalbank-Reserve
Kantonalbank Fr. 148,320. 90

148,320 90 — —

168,500
472.210

49
56

Totale Summe d. Verminder.
Reine Vermehrung.

Totale Summen der Aktiven u. der Passiven
Reine Aktiven '

6.766.165 69 14,277
6,751,887

89
80

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 188S.
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Vorliegende Staatsrechnung des Kantons Bern für das Rechnungsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 1888

ist übereinstimmend mit den Pasfirten Rechnungen der Verwaltungen und Kassen und mit den Visakontrolen der

Kantonsbuchhalterei dargestellt.

Bern, den 27. April 1889.

Der Kantonsbuchhalter:
A. Kügli.
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Jericht
über die

Staats-Wechnung des Kantons Wern

für öcrs IcrHr 1888.

Herr Finanzdirektor!

Die Kantonsbuchhalterei legt Ihnen hiemit zu Handen
des Regierungsrathes und des Großen Rathes die
Staatsrechnung des Kantons Bern für das Jahr 1888 vor.
Nach derselben hat das Staatsvermögen am Ende des

Jahres 1888 folgenden Bestand (Seite 81):
Aktiven '

Fr. 205,059,876. 77

Passiven „ 155,912,860. 67

Reines Staatsvermögen. Fr. 49,147,016. 19

Hierin sind die Aktiven und Passiven der Kantonalbank

nicht vollständig inbegriffen, und es ist in die
Staatsrechnung nur das reine Grundkapital der Kantonal¬

bank aufgenommen (Seite 69). Rechnet man auch die

übrigen Aktiven und Passiven der Kantonalbank mit je
Fr. 34,090,647.74 hinzu, so ergeben sich folgende Summen:
Aktiven - - Fr. 239,150,524. 51

Passiven „ 190,003,508. 41

Reines Staatsvermögen Fr. 49,147,916. 19
Am Anfange des Jahres hat
dasselbe nach der vom Großen Rathe
am 21. November 1888 genehmigten

Staatsrechnung für das Jahr
1887 betragen „ 48,682,733. 76

und es hatsichsomit vermehrt um Fr. 464,282. 34

l. Die Rechnung über

(Seite

Die Vermögensvermehrung von Fr. 464,282. 34
ist aus folgenden Vermehrungen und Verminderungen
zusammengesetzt (Seite 62):

Vermehrungen:
Einnahmen der Laufenden

Verwaltung Fr. 21,480,225. 15

Anleihen-Rückzahlung aus der
Laufenden Verwaltung „ 202,000. —

Uebertrag Fr. 21,682,225. 15

das reine Vermögen.

3-623

Uebertrag Fr- 21,682,225. 15

Rückerstattung der Amortisation der

Bvünigbahn-Subvention von 1887 50,000, —
Mehrerlös von Waldungen 24,003. 50
Mehrerlös von Domänen 22,609. 50
Schätzungsberichtigung v. Domänen 165,700. —
Vermehrungen des Verwaltungs-

Jnventars 154,793. 28

Summe der Vermehrungen Fr. 22,999,331. 43
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Verminderung en:

Ausgaben der Laufenden Verwaltung Fr.
Uebertragung der Kantonalbankreserve

zu den Spezialfonds „
Mindererlös von Waldungen „
Mindererlös von Domänen „
Reduktion der Schätzung der Staatsbahn

„
Verminderungen des Verwaltungs-

Jnventars
Summe der Verminderungen

Vermehrungen
Verminderungen
Reine Vermehrung, wie oben.

Fr-

21,449,322. 27

77,472. —
8,160. —

17,949. 75

50,000. —

32,145. 07

21.635.949. »9

Fr-

Fr.

22,099,331. 43
21,635,049. 09

464,282. 34

Mindereinnahmen:
XX. Kautonalbank Fr. 139,693. 07

XXIX. Ohmgeld-Ersatz „ 81,808. 17

XXVIu. Amts- und Gerichts-
schreiberei- und Ein-
registrirungsgebühren „ 21,647. 01

XXV. Stempelgebuhr „ 19,128. 71

XXI. Staatskasse „ 15,161. 15

XXXII. Direkte Steuern im
Jura „ 14,745. 02

XXII. Bußen und Konfiska¬
tionen „ 2,183. 75

XXVIII. Wirthschaftspatent¬
gebühren w „ 590. 61

Summe der Mindereinnahmen Fr. 294,957. 49

ì. Wechnung der Laufenden Verwaltung.

Die Einnahmen der Laufenden Verwaltung
betragen, wie oben angegeben, Fr. 21,489,225. 15, die

Ausgaben Fr. 21,449,322. 27, oder wenn man bloß
die reinen Einnahmen und Ausgaben der einzelnen
Verwaltungszweige in Betracht zieht, die reinen
Einnahmen Fr. 11,417,664- 57, die reinen Ausgaben
Fr. 11,386,761. 69. Die erstem waren zu Fr. 11,243,475,
die letztern zu Fr. 11,464,385 veranschlagt. Die
Einnahmen haben demnach den Voranschlag um Fr. 174,189. 57

überschritten und die Ausgaben sind um Fr. 77,623. 31

hinter demselben zurückgeblieben. Das Rechnungsergebniß
ist um Fr. 251,812. 88 günstiger als der Voranschlag,
und es besteht statt eines Ueberschusses der Ausgaben
von Fr. 220,910 ein Ueberschuß der Einnahmen von
Fr. 39,992. 88. Dieser Ueberschuß würde viel größer
geworden sein, wenn nicht vom Ertrage der Kantonalbank

eine Summe von Fr. 241,295. 37 zur Deckung
früherer Verluste der Kantonalbank verwendet worden
wäre. Es ist auch noch beizufügen, daß in die
Kantonalbankreserve Fr. 67,750 eingelegt und daß die
Rückerstattung der Amortisation der Brünigbahn-Subvention
von 1887, Fr. 50,000, nicht der Laufenden Verwaltung
zugeführt, sondern zur Ausgleichung einer entsprechenden
Schätzungsreduktion der Staatsbahn verwendet worden ist.

Die Abweichungen vom Voranschlage vertheilen sich

folgendermaßen auf die einzelnen Verwaltungszweige:

lin der a u s g a beu.

Mehreinnahmen:
XVII. Eisenbahnkapital.

XXXI. Direkte Steuern im
alten Kanton

XV. Staatswaldungen
XIX. Hypothekarkasse

XXIV. Salzhandlung
XXVII. Erbschafts-und Schen-

kungsabgahen
XXVIb. Verschiedene Kanzlei-

und Patentgebühren
XVI. Domänen

XXX. Militärsteuer
XXIII. Jagd, Fischerei und

Bergbau
XXXIII. Unvorhergesehenes

Summe der Mehreinnahmen

XI. Eisenbahnwesen Fr. 51,013. 55

III. Justiz und Polizei 37,499. 70
IV. Militär 31,377. 49

I. Allgemeine Verwaltung „ 27,505. 07
V. Kirchenwesen. 11,146. 21

Villa. Armenwesen des ganzen
Kantons 9,817. 71

XVIII. Anleihen 7,970. 15

Vlllb. Armenwesen des alten
Kantons 7,498. 12

XII. Finanzwesen 6,791. 21

II. Gerichtsverwaltung 3,950. 07
XIV. Forstwesen 2,831. 71

IX. Volkswirthschaft 2,548. 47

XIII. Vermessungswesen und
Entsumpfuugen 778. 05

VII. G emeind e wes en - 264. 02

Summe der Minderausgaben Fr. 299,981. 53

Mehrausgaben:
VI. Erziehung
X. Bauwesen

XlXb. Domänenkasse
Summe der Mehrausgaben

Fr-

<5r.

56,533. 90
53,280. 02
13,544. 30

123,358. 22

Mehreinnahmen Fr.
Mindereinnahmen „

469,147.
294,957.

06
49

Fr. 217,651. 85

„ 104,583. 88

„ 34,989. 29

„ 29.056. 68

„ 24,601. 50

„ 20,029. 60

Minderausgaben Fr. 200,981. 53
Mehrausgaben „ 123,358. 22

Fr. 174,189. 57

Günstigeres Ergebniß gegenüber

dem Voranschlage, wie oben.

13,348. 86
13,398. 43
10,894. 78

311. 34
280. 85

Fr. 469,147. 96

„ 77,623. 31

Fr. 251,812. 88

Für diese Abweichungen der Rechnung vom
Voranschlage wird auf die Verwaltungsberichte der bezüglichen

Direktionen verwiesen, und es werden hier darüber
nur folgende Bemerkungen angebracht:

Allgemeine Verwaltung. Die Kosten des

Großen Rathes sind um Fr. 12,414. 70 geringer, als
sie veranschlagt waren. Die übrigen Ersparnisse vertheilen
sich in kleinern Beträgen auf verschiedene Rubriken.

Gerichtsverwaltung. Die Kosten der
Amtsgerichte und der Amtsgerichtsschreibereien haben den

Voranschlag überschritten, die erstem um Fr. 1,852. 50, die



letztern um Fr, 2,227. 40, Diese Mehrkosten sind aber
durch Ersparnisse auf den Kosten des Obergerichtes, der

Staatsanwaltschaft und der Geschworneugerichte mehr
als ausgeglichen.

Justiz und Polizei. Von den Krediten der
Direktionen der Justiz und Polizei sind diejenigen der

Strafanstalten St. Johannsen und Thorberg überschritten
worden, ersterer um Fr. 4,513. 66, letzterer um Fr.
2,491. 66. Dagegen bestehen für die übrigen Kredite
kleinere oder größere, zum Theil bedeutende Ersparnisse,
worunter namentlich diejenigen auf den Kosten des

Landjägerkorps, Fr. 13,782. 01, vorzugsweise den Sold der-
Landjäger und die Miethzinse betreffend, und diejenigen
auf den Kosten der Gefängnisse, Fr. 8,999. 13 und auf
den Justiz- und Polizeikosten, Fr- 8,503. 90, hervorzuheben

sind.

Militär. Die Kreditersparniß der Militärdirektion
besteht zum Theil in Minderausgaben, zum Theil in
Mehreinnahmen. Die erstern betreffen größtentheils den

Unterhalt und die Aufbewahrung des Kriegsmaterials,
insbesondere die persönliche Bewaffnung, Fr. 5,836. 75,
und die Korpsausrüstung, Fr. 8,677. 42, die letzKrn
die Zeughauswerkstätten, Fr. 375. 31, die Konfektion
der Bekleidung und Ausrüstung, Fr. 8,334. 69 und die
Vergütung des Bundes für die Benutzung der Kaserne
in Äern, Fr. 3,157. 35.

Kirchenwesen. Die Minderausgabe für das Kirchenwesen

betrifft zum größten Theil die Besoldungen der
protestantischen Geistlichen, welche zwar Fr. 6,298. 31
mehr betragen als im Jahr 1887, aber hinter dem
Voranschlage um Fr. 9,545. 47 zurückbleiben.

Erziehung. Die Ausgaben für das Erziehungswesen

zeigen eine stetige Zunahme. Zwar sind die
totalen Ausgaben in 1888 um Fr. 4,976. 77 geringer
als im Jahr 1887. Zieht man aber die außerordentlichen

Zahlungen an die Jnselverwaltung für Einrichtung
der poliklinischen Anstalt rc., 1887 Fr. 83,900 und 1888
Fr. 46,966, ab, so betragen die Ausgabensummen in
1887 Fr. 1,947,085. 67 und in 1888 Fr. 1,979,042. 90,
und es ergibt sich für das letztere Jahr eine Vermehrung
der Ausgaben von Fr. 31,957. 23. Obwohl die
Nachkredite für das Erziehungswesen für das Jahr 1888
Fr. 84,400 betragen, so bleibt doch die Ueberschreitung
des Voranschlages hinter dieser Summe bedeutend zurück
und beträgt Fr. 56,533. 90, indem auf mehrern Krediten
wesentliche Ersparnisse eintraten, von welchen namentlich
folgende zu erwähnen 'sind: Besoldungen der Professoren,
Fr. 4,232. 50; Pensionen der Hochschullehrer, Fr. 3,000,
Miethzinse Fr. 4,450; Beiträge an Schulhausbauten,
Fr. 7,175. 30 und Taubstummenanstalt Frienisberg,
Fr. 3,757. 27.

Armenwesen des ganzen Kantons. Die
Ausgaben für das Armenwesen des ganzen Kantons sind
nahezu gleich groß, wie im vorhergehenden Jahre, bleiben
aber hinter dem Voranschlage um Fr. 9,817. 71 zurück.
Die Kreditersparnisse betreffen: die Rettungsanstalt Erlach,
Fr. 3,621. 92, die Beiträge an Bezirksarmenanstalten,
Fr. 2,407. 30, die Berufsstipendien, Fr. 2,042. 50,
und die Spenden an Irre, Gebrechliche und Kranke,
Fr. 2,202. 73.

Armenwesen des alten Kantons. Die reinen
Kosten für das Armenwesen des alten Kantons sind um
Fr. 2,232. 96 höher als im Jahr 1887 ; aber es besteht

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889.
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auch hier gegenüber dem Voranschlage eine Ersparniß
von Fr. 7,498. 12, obwohl für die Unterstützung
auswärtiger Notharmer ein Nachkredit von Fr. 2,800
erforderlich war. Die Kreditersparnisse betreffen zum größern
Theile die Verpflegungsanstalt Hindelbank, zum kleinern
Theile die Beiträge an die Gemeinden für die
Notharmenpflege.

Volkswirthschast und Gesundheitswesen.
Die reinen Ausgaben fü» Volkswirthschaft und
Gesundheitswesen haben den Voranschlag um Fr. 2,548. 47
überschritten. Infolge eines neuen Vertrages mit der

Jnselverwaltung betreffend die Entschädigung für den

Unterhalt der Kliniken ist der Beitrag des Staates,
welcher bisher von der Direktion des Innern geleistet
worden ist, vom 1. Juli 1888 an dahingefallen,
beziehungsweise in der Entschädigung inbegriffen, welche
aus dem Kredite für die Hochschule (VI, k) geleistet
wird. Dadurch trat auf dem bezüglichen Kredite der
Direktion des Innern eine Ersparniß von Fr. 12,500
ein. Dagegen stieg der dem Ertrage der Extrasteuerquote
entsprechende Betrag, welcher dem Fonds für Erweiterung
der Jrrenpflege zuzuweisen war, auf Fr. 182,639. 25,
während derselbe nur zu Fr- 170,000 veranschlagt war,
wodurch auf dem bezüglichen Kredite eine Mehrausgabe
von Fr. 12,639. 25 entstund. Kleinere
Kreditüberschreitungen bestehen für folgende Rubriken: Förderung
von Handel und Gewerbe im Allgemeinen, Fr. 809. 70,
Förderung der Landwirthschaft, Fr. 2,734. 72,
Ackerbauschule, Fr. 303. 03 und Molkereischule, Fr. 1,703. 52.
Diese werden jedoch durch Ersparnisse auf andern Rubriken
großenteils ausgeglichen. Die bedeutendste derselben
betrifft die allgemeinen Sanitätsvorkehren mit Fr. 2,790. 60,
für welche Fr. 4,000 berechnet waren, aber nur Fr.
1,209. 40 ausgegeben worden sind.

Bauwesen. Die Ausgaben für das Bauwesen
betragen Fr. 108,306. 40 mehr als im Jahre 1887 und
Fr. 53,280. 02 mehr, als der Voranschlag. Die
Mehrausgaben betreffen die Kredite für Unterhalt der
Staatsgebäude, Fr. 60,783. 30 und Besoldungen der Beamten,
Fr. 875, und es sind dafür entsprechende Nachkredite
bewilligt worden.

Eisenbahnwesen. Der Staat hat im Jahr 1887
das Unternehmen der Brünigbahn mit einer Aktienübernahme

von Fr. 475,000 unterstützt. Die Aktien-Einzahlung

wurde von der Staatskasse vorschußweise geleistet,
und es sollte dieser Vorschuß nach und nach aus der
Laufenden Verwaltung amortisirt werden. Im Jahr
1887 hat bereits eine Abzahlung von Fr. 50,000 an
diesem Vorschusse stattgefunden, und im Voranschlage für
1888 war ein Kredit von Fr. 50,000 für eine fernere
Abzahlung ausgesetzt worden. Durch den Beschluß der

Generalversammlung der Aktionäre der Jura-Bern-Luzern-
Bahn-Gesellschaft vom 29. Dezember 1888 wurden die
Aktien der Brünigbahn den Aktien der Jura-Bern-
Luzern-Bahn in allen Rechten gleichgestellt, mit dem

einzigen vorübergehenden Unterschiede, daß sie für das

Jahr 1888 keinen Dividenden-Coupon tragen, und
infolge hievon stieg der Kurswerth der Brünigbahn-Aktien
über den Nominalwerth derselben. Es zeigte sich die

Gelegenheit zu einem vortheilhaften Verkaufe der Krünig-
bahn-Aktien des Staates, und dieselben wurden zum
Zwecke des Verkaufes der Kantonalbank zum Nominalwerthe

von Fr. 475,000 abgetreten (Beschluß des Großen
Rathes vom 16. Jänner 1889). Dadurch wurde der

41
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Vorschuß der Staatskasse für die Aktien-Einzahlung
vollständig gedeckt, und es ergab sich noch ein Ueberschuß
im Betrage der Amortisation von >887, Fr. 50,000,
welcher zur Ausgleichung einer entsprechenden Reduktion
des Schätzungswerthes der Staatsbahn verwendet worden
ist. Ueberdies fiel die im Voranschlage vorgesehene
Amortisation von Fr. 50,000 für 1888 dahin und der

entsprechende Kredit kam nicht zur Verwendung. Kleinere
Ersparnisse traten auch auf den Krediten für Verwaltungskosten

der Eisenbahndirektion ufid für Aufsichtskosten ein,
so daß auf dem Kredite für das Eisenbahnwesen im
Betrage von Fr. 54,500 eine Ersparniß von Fr. 51,013. 55
besteht.

Finanzwesen. Die Kosten für das Finanzwesen
sind zwar um Fr. 5,398. 87 höher als im Jahr 1887,
bleiben aber um Fr. 6,791. 21 hinter dein Voranschlage
zurück, welche Kreditersparniß sich auf verschiedene Rubriken
vertheilt.

Vermessungswesen und Entsumpfungen.
Die Ausgaben dieses Verwaltungszweiges kommen durchwegs

ganz oder nahezu mit dem Voranschlage überein,
und es besteht im Ganzen auf dem Kredite von Fr.
343,225 eine Ersparniß von Fr. 778. 05.

Forstwesen. Ebenso weichen die Ausgaben für
das Forstwesen von dem Voranschlage wenig ab. Im
Ganzen besteht auf dem Kredite von Fr. 88,740 eine

Ersparniß von Fr. 2,831. 71, welche sich auf verschiedene
Rubriken vertheilt.

Staatswaldungen. Der Ertrag der Waldungen
übersteigt den Voranschlag um Fr. 34,989. 29. Der
Ertrag der Nebennutzungen ist zwar um Fr. 3,417. 83
hinter dem Voranschlage zurückgeblieben. Dagegen
übersteigt der Ertrag der Haupt- und Zwischennutzungen den

Voranschlag um Fr. 44,251. 01, welcher Mehrertrag
zum größern Theile auf die Zwischennutzungen fällt.
Dem höhern Ertrage gegenüber haben auch die Kosten
in einzelnen Rubriken den Voranschlag überschritten,
nämlich die Rüstlöhne um Fr. 14,948. 52 und die

Steigerungs- und Verkaufskosten um Fr. 1,732. 09. Auf
andern Ausgaben bestehen dagegen Kreditersparnisse,
nämlich Beschwerden Fr. 4,066.57, Hutlöhne Fr. 2,604. 55,
Marchunqen und Vermessungen Fr. 2,773. 55 und Rechtskosten

Fr. 1,392. 05.

Domänen. Der Ertrag der Domänen ist um
Fr. 14,104. 81 geringer als im Jahr 1887, übersteigt
jedoch den Voranschlag um Fr. 13,398. 43. Bei den

Hauptnutzungen besteht eine Mehreinnahme von Fr.
2,207. 26, bei den Nebennutzungen eine solche von
Fr. 3,390. 41, welche letztere dadurch entstanden ist, daß
der Ertrag der Lastwage in Bern, welche früher der

Ohmgeldverwaltung zugetheilt war, nun von der Domänendirektion

verwaltet wird. Hiezu kommen folgende
Kreditersparnisse: Kulturarbeiten und Verbesserungen, Fr.
5,128. 42; Marchungen und Vermessungen Fr. 758. 75,
und Brandversicherungskosten Fr. 12,565. 38. Auf dem
Kredite für Kaufs- und Verpachtungskosten besteht
dagegen eine Ueberschreitung von Fr. 10,166. 28, welche
vorzugsweise durch die Kaufskosten für die vom Staate
angekauften Güter der Jnselkorporation entstanden ist.

Eisenbahnkapital. Der Ertrag des Eisenbahnkapitals

des Staates ist um Fr. 77,875. 80 höher, als
im Jahr 1887, und um Fr. 217,651. 85 höher als der
Voranschlag. Der Ertrag der Staatsbahn ist zwar um

Fr. 20,274. 20 geringer als in 1887, aber immerhin
übersteigt er den Voranschlag um Fr. 26,771. 85, und
die Jurabahn-Aktien des Staates, welche in 1887 3'/â °/<>

abgeworfen haben, deren Ertrag jedoch im Voranschlage
für 1888 nur zu 3 °/n berechnet war, ergaben einen
Ertrag von 4 "/» oder Fr. 190,400 mehr als veranschlagt
war. Der Ertrag der übrigen Eisenbahnaktien des Staates
übersteigt den Voranschlag um Fr. 480. —.

Anleihen. Im Voranschlage war für Rückzahlungen
auf den Staatsanleihen eine Snmme von Fr. 362,000
und für Verzinsung derselben eine solche von Fr. 2,5.32,640
berechnet. Da aber dem Beschlusse des Großen Rathes
vom 7. November 1887 entsprechend das 4 "/»
Anleihen von 1880 im restanzlichen Betrage von Fr. 50,316,000
auf 31. März 1888 gekündet und durch ein neues
Anleihen vom nämlichen Betrage zu 3'/ü °/„ ersetzt worden
ist, so hat sich die Rechnung anders gestaltet, als es im
Voranschlage vorgesehen war. Das neue Anleihen ist in
den Jahren 1891 bis 1940 zu amortisiren. Damit fallen
für die Jahre 1888, 1889 und 1890 die Rückzahlungen
dahin und es blieb deshalb der Kredit von Fr. 362,000
unèerwendet. Infolge der Zinsreduktion ergab sich auf
dem Zinse eine Ersparniß von V- V« für Jahre im
Betrage von Fr. 188,685, so daß im Ganzen für
Rückzahlung und Verzinsung der Anleihen Fr. 550,685
weniger ausgegeben worden sind, als veranschlagt worden
war. Dagegen sind von den Kosten der Änleihens-
konversion Fr. 550,000 amortisirt worden, wofür im
Voranschlage kein Kredit bestund. Die Kosten der
Konversion betragen:

Kursdifferenz 1 "/» Fr. 503,160. —
Garantiekommission „ 251,580. —
Konversions- und Subscriptions-

kommission 'I °/o „ 125,790. —
Einlösungsprovision für die nicht

konvertirten Obligationen des

alten Anleihens, Fr. 25,407,000,
l/4 °/° „ 63,517. 50

Erstellung der neuen Obligationen. „ 8,848. —
Verschiedene Kosten, Publikationen

U. s. W „ 50,347. 75

Summe der Kosten Fr. 1,003,243. 25

Hievou sind, wie bereits erwähnt,
in 1888 getilgt worden Fr. 550,000. —

nach dem Voranschlage werden in
1889 ferner abbezahlt.... „ 260,000. —

und es bleiben für das Jahr 1890
noch zu amortisiren „ 193,243. 25

Zusammen, wie oben, Fr. 1,003,243. 25

Das alte Anleihen erforderte für
die Rückzahlung und Verzinsung
einen jährlichen Aufwand von Fr. 2,306,793. —

das neue Anleihen, welches aus den
gleichen Zeitpunkt getilgt werden
soll, der für das alte vorgesehen
war, verlangt einen jährlichen
Aufwand oder eine Annuität von „ 2,145,158. —

so daß die bezüglichen Ausgaben
jährlich un? Fr. 161,635. —

geringer sein werden.

Hypothekarkasse. Der Reinertrag der Hypothekarkasse

ist um Fr. 13,306. 96 geringer als im Jahr 1887,



jedoch um Fr. 29,056. 68 höher, als er im Voranschlage
berechnet war. Im Grunde besteht eine Zunahme des

Ertrages; aber das Ergebniß wurde durch Abschreibung
von Verlusten um Fr. 24,917. 95 reduzirt. Auf dem
Schätzungswerthe des Anstaltsgebäudes wurden wie im
früheren Jahre Fr. 10,000 abgeschrieben und derselbe
wurde dadurch auf die Summe von Fr. 365,000 reduzirt.

D o mänen k a s s e. Im Jahr 1887 haben die Aktivzinse

der Domänenkasse die Passivzinse derselben noch um
Fr. 9,368. 60 überstiegen; für das Jahr 1888 waren
dieselben im Voranschlage gegenseitig gleich hoch
veranschlagt. Infolge von Domänen- und Waldankäufen ist
aber im Jahr 1888 das Vermögen der Domänenkasse
erschöpft worden, so daß am Ende des Jahres eine reine
Schuld der Domänenkasse von Fr. 1,843,483. 16 besteht.
Dies hatte zur Folge, daß die Passivzinse die Aktivzinse
überstiegen, so daß die Ertragsrechnung der Domänenkasse

für das Jahr 1888 mit einer Mehrausgabe von
Fr. 13,544. 30 abschließt.

K a nto n alb ank. Der Betriebsertrag der Kantonalbank,

welcher in 1887 Fr. 517,500 betragen hat und
für 1888 zu Fr. 450,000 veranschlagt war, stieg auf
Fr. 569,352. 30. Die Vermehrung betrifft vorzugsweise
den Gewinn auf Werthschriften und die Provisionen.
Von dem Ertrage der Bank sind Fr. 241,295. 37 für
Deckung früherer Verluste derselben verwendet und Fr.
67,750 der Kantonalbankreserve zugewendet worden, so

daß der Laufenden Verwaltung von diesem Ertrage
nur Fr. 260,306. 93 zu gut kommen (Beschluß des

Regierungsrathes vom 18. April 1889). Diese beiden
Ausgaben überschreiten die entsprechenden Posten des

Voranschlages um Fr. 259,045. 37, und es ergibt sich

infolge hievon im Ganzen gegenüber dem Voranschlage
eine Mindereinnahme von Fr. 139,693. 07.

Staatskasse. Der Reinertrag der Staatskasse,
welcher in 1887 Fr. 251,452. 10 betragen hatte und
für 1888 zu Fr. 250,000 veranschlagt war, beträgt nur
Fr. 234,838. 85; Fr. 15,161. 15 weniger als der
Voranschlag. Die Aktivzinse betragen zwar Wohl Fr.
55,675. 25 mehr als im Jahr 1887 ; aber auch die
Passivzinse find höher und zwar um Fr. 72,288. 50.
Es kommt dies daher, daß die Staatskasse der Hypothekarkasse

für ihre Depot einen Zins von 3^ vergütet
hat, während der Zins, den die Kantonalbank der Staatskasse

für ihre Depot vergütet, weniger, zeitweilig nur
2'/s °/o betrug, und daß dabei das Depot der Hypothekar-
kaffe bei der Staatskasse zeitweilig auf die hohe Summe
von Fr. 6,000,000 angewachsen war. Die Staatskasse
hat dadurch eine nicht unbedeutende Zinseinbuße erlitten,
welche jedoch der Kantonalbank und der Hypothekarkasse

zu gut kam. Die verschiedenen Einnahmen im Betrage
von Fr. 1,622. 86 betreffen nicht zur Einlösung
gekommene und verjährte Zahlungsanweisungen; der Verlust

von Fr. 4,787. 50 rührt von den Unterschlagungen
und Fälschungen des gewesenen Angestellten der Kantons-
buchhalterei, Chr. Stalder, im Jahre 1886 her.

Bußen und Konfiskationen. Der Ertrag der
Geldstrafen fällt nicht mehr in die Staatskasse, ' sondern
kommt, nach Abzug der Ausgaben für Belohnungen,
Bezugskosten und für den Beitrag an die Landjäger-Jn-
validenkasse, zur Hälfte den Gemeinden und zur Hälfte
dem kantonalen Kranken- und Armenfonds zu. In die

Staatskasse fällt nur der dem Staate zugesprochene
Schaden-Ersatz, der übrigens größtentheils wieder den
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bezüglichen Verwaltungszweigen zugeführt wird, und der
Erlös von konfiszirten Gegenständen; zwei Einnahmeposten,

welche nicht bedeutend und überdies großen
Schwankungen unterworfen sind. Für 1888 ist der
Ertrag derselben um Fr. 2,183. 75 hinter dem Voranschlage

zurückgeblieben. Der Rechnung über die Bußen
und Konfiskationen werden die sämmtlichen Bußen rc.
nach Mitgabe der ausgefällten Urtheile zu gut geschrieben
und dieselbe wird dagegen für die unerhältlich gewordenen
Beträge wieder belastet. Aus diesem Grunde kann den
Gemeinden und dem kantonalen Kranken- und Armenfonds

jeweilen nicht genau der Ueberschuß vertheilt werden,
den die Rechnung ergibt, sondern es muß jeweilen am
Ende des Jahres ein Betrag reservirt bleiben, 'welcher
den noch ausstehenden Bußenforderungen entspricht, wofür
ein besonderes Kontokorrent errichtet worden ist. Im
Jahr 1888 sind auf dieses Kontokorrent Fr. 7,919. 48
übertragen worden.

Jagd, Fischerei und Bergbau. Der Ertrag
der Jagdpatentgebühren blieb um Fr. 6,942. 87 hinter
demjenigen von 1887 und um Fr. 1,451. 42 hinter dem

Voranschlage zurück. Die Fischezenzinse sind ebenfalls,
doch nicht bedeutend geringer als im Jahr 1887 ;

dagegen betragen die Ausgaben für Hebung der Fischzucht
circa Fr. 2,000 mehr als im frühern Jahre, und es kam
eine neue Ausgabe von Fr. 4,000 für Ankauf von
Fischereirechten hinzu. Die im Voranschlage für den

Stockernsteinbruch vorgesehene Einnahme von Fr. 200
trat nicht ein; dagegen haben die Eisenerzgebühren einen
verhältnißmäßig bedeutend höhern Ertrag abgeworfen als
im frühern Jahre und als im Voranschlage vorgesehen war.

S alz h a n dlu ng. Das Salzregal ergab einen
Reinertrag von Fr. 1,024,601. 50. Derselbe ist um Fr.
6,466. 33 höher als im Jahr 1887 und übersteigt den

Voranschlag um Fr. 24,601. 50.

Stempel- und Banknoten st euer. Der
Ertrag der Stempelgebühren ist um Fr. 10,774 geringer
als im frühern Jahre und bleibt um Fr. 22,394. 85

hinter dem Voranschlage zurück. Durch etwelche Ersparnisse

auf den Krediten für Betriebs- und Verwaltungskosten

wird dieser Ausfall gegenüber dem Voranschlage
auf Fr. 19,128. 71 reduzirt.

Amts- und Gerichtsschreiberei- und
Einregist rirungs-Gebühren. Die fixen Gebühren sind
gegenüber dem frühern Jahre sowohl bei den
Amtsschreibereien als bei den Gerichtsschreibereien etwas
zurückgegangen; dagegen zeigt sich bei den Prozentgebühren
der Gerichtsschreiber eine kleine Vermehrung, obwohl sie

weit hinter dem Voranschlage zurückbleiben, und die

Prozentgebühren der Amtsschreiber übersteigen den
Ertrag von 1887 um Fr. 19,120. 18 und den Voranschlag
um Fr. 23,226. 37. Im Ganzen ist der Ertrag um
Fr. 18,105. 79 höher als im frühern Jahre, aber um
Fr. 21,647. 01 geringer, als er veranschlagt war.

Verschiedene Kanzlei- und Patentgebühren.
Diese Gebühren betragen etwas mehr als im Jahr
1887 und übersteigen den Voranschlag um Fr. 13,348. 86.
Von dieser Mehreinnahme betreffen Fr. 10,917. 25 die
Gebühren der Staatskanzlei.

Erbschafts- und Schenkungsstener. Der
Ertrag der Erbschafts- und Schenkungssteuer weicht von
dem Ertrage von 1887 verhältnißmäßig wenig ab und
übersteigt den Boranschlag um Fr. 20,029. 60.
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Wirthschaftspatentgebühren und
Branntweinfabrikations- und Verkaufsgebühren.
Der Ertrag dieser Gebühren ist infolge des Wegfallens
der Fabrikationsgebühren um Fr. 207,098. 95 geringer
als im frühern Jahre, kommt aber mit dem Voranschlage
nahezu überein.

Ohmgeld. Der Bundesersatz für das Ohmgeld,
welcher für 1888 zu Fr. 1,078,000 veranschlagt war,
beträgt Fr. 1,074,191. 83. Der Voranschlag enthält
überdies einen Posten von Fr. 78,000 für Ersatz für
die Branntweinfabrikationsgebühren, welchem keine

Einnahme entspricht. Der Kanton hat, gestützt auf Art. 6

der Uebergangsbestimmungen zur Bundesverfassung, diesen

Ersatz beim Bunde beansprucht, welcher aber das
Begehren abgelehnt hat, womit jedoch die Frage noch nicht
als erledigt betrachtet werden kann. Infolge dieser
Verhältnisse besteht nun gegenüber dem Voranschlage in der

Rechnung ein Ausfall von Fr. 81,808. 17.

Militärsteuer. Der Ertrag der Militärsteuer zeigt
gegenüber dem Jahre 1887 eine Vermehrung von Fr.
6,399.82 und übersteigt denVoranschlag um Fr. 10,894.78.

Direkte Steuern im alten Kanton. Der
Ertrag der direkten Steuern im alten Kanton ist um
Fr. 17,708. 67 höher als im frühern Jahre und
überschreitet den Voranschlag um Fr. 104,583. 88. Grundsteuer,

Kapitalsteuer und Einkommenssteuer II. Klasse
lieferten nahezu den nämlichen Ertrag, wie im Jahr 1887 ;

die Einkommenssteuer I. Klasse beträgt Fr. 46,596.17 mehr,
die Einkommenssteuer III. Klasse dagegen Fr. 31,142. 87
weniger als im vorhergehenden Jahre. Den Voranschlag
hat einzig die Kapitalsteuer nicht erreicht.

Direkte Steuern im Jura. Der Ertrag der
direkten Steuern im Jura beträgt Fr. 14,745. 02 weniger
als veranschlagt war. Der Ausfall betrifft fast
ausschließlich die Einkommenssteuer I. Klasse. Dieselbe ist um
Fr. 33,308. 65 gegenüber der frühern Rechnung und um
Fr. 16,277.71 gegenüber dem Voranschlage zurückgeblieben.

Im Ganzen beträgt der Ertrag der direkten Steuern
im Jura Fr. 35,723. 32 weniger als im Jahr 1887.

Diesen Bemerkungen über die Rechnungsergebniffe der
einzelnen Verwaltungszweige der Laufenden Verwaltung
wird hier noch eine Uebersicht der Abweichungen derselben
von denjenigen des Jahres 1887 beigefügt.

Mindereinnahmen.

XXVIII. Wirthschaftsp at ent-
gebühren u. s. w. Fr. 207,098. 95

XX. Kantonalbank 39,693. 07
XXXII. Direkte Steuern im

Jura 35,723. 32
XXI. Staatskasse 16,613. 25
XVI. Domänen ff 15,104. 81

XIX». Hypothekarkasse ff 13,306. 96
XXIII. Jagd, Fischerei und

Bergbau 12,431. 19
XXV. Stempelgebühr 10,835. 23
XIX. Ohmgeld 4,025. 78

XXII. Bußen und Konfiska¬
tionen 1,963. 24

XXXIII. Unvorhergesehenes „ 111. 15

Summe der Mindereinnahmen Fr. 356,906. 95

Mehreinnahmen:
XV. Staatswaldungen Fr. 78,730. 14

XVII. Eisenbahnkapital „ 77,875. 80

XXVIa. Amts- und Gerichts-
schreiberei-Gebühren
und Einregistrirungs-
Gebühren „ 18,105. 79

XXXI. Direkte Steuern im
altenKanton „ 17,708. 67

XXIV. Salzhandlung „ 6,466. 33
XXX. Militärsteuer „ 6,399. 82

XXVIb. Verschiedene Kanzlei-
und Patentgebühren. „ 6,017.31

XXVII. Erbschafts- und Schen¬
kungssteuer „ 3,025. 57

Summe der Mehreinnahmen Fr. 214,329. 43

Mehrausgaben:
X. Bauwesen Fr. 108,306. 40

XlXb. Domänenkasse „ 22,912. 90
IX. Volkswirthschaft und

Gesundheitswesen „ 16,875. 11

V. Kirchenwesen. „ 7,103.26
I. Allgemeine Verwaltung „ 6,467. 26

XII. Finanzwesen. „ 5,398. 87
Vlllb. Armenwesen des alten

Kantons „ 2,232. 96
VIII». Armenwesen des ganzen

Kantons „ 378. 82

Snmme der Mehrausgaben Fr. 169,675 58

Minderausgaben:
XI. Eisenbahnwesen
III. Justiz und Polizei

XVIII. Anleihen
VI. Erziehung
IV. Militär

XIV. Forstwesen
II. Gerichtsverwaltung

XIII. Vermessungswesen und
Entsumpfungen

VII. Gemeindewesen
Summe der Minderausgaben

Mindereinnahmen Fr. 356,906. 95
Mehreinnahmen „ 214,329. 43

Fr. 142,577. 52
Mehrausgaben Fr. 169,675. 58

Minderausgaben „ 99,113. 94

„ 70,561. 64

Reine Mindereinnahmen Fr. 213,139. 16

Wenn die Fr. 241,295. 37, welche zur Deckung
früherer Verluste der Kantonalbank verwendet worden
sind, der Rechnung der Laufenden Verwaltung verblieben
wären, so würde das Rechnungsergebniß derselben gegenüber

dem Vorjahre, statt um Fr. 213,139. 16 ungünstiger,
um Fr. 28,156. 21 günstiger ausgefallen sein, und es
würde sich ein Ueberschuß der Einnahmen von Fr.
272,198. 25 ergeben haben. Dieses Ergebniß ist um so

erfreulicher, als es vorzugsweise von Verhältnissen
herrührt, deren günstige Wirkung in den folgenden Jahren

Fr- 49,992. 47
23,794. 80
11,667. 94
4,976. 77

ff 4,917. 86

ff 1,166. 65

ff 1,056. 10

ff 1,007. 85

ff 533. 50

Fr. 99.1137744



andauern wird, so daß die Vorschüsse der Staatskasse,
welche aus der Laufenden Verwaltung zu decken sind,
eine frühere Ausgleichung finden können, als bisher
vorgesehen war.

v. Gewinn- und Werlnst-Wechnung.

Die Rechnung der Laufenden Verwaltung umfaßt den

größten Theil der Vermehrungen und Verminderungen
des reinen Vermögens. Dieses erleidet aber auch noch
andere Veränderungen, welche die Rechnung der Laufenden

Verwaltung nicht berühren. In der Gewinn- und
Verlust-Rechnung, von welcher die Rechnung der Laufenden

Verwaltung eine Unterabtheilung ist, sind die sämmtlichen

Veränderungen des reinen Staatsvermögens
zusammen gestellt.
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Wie bereits angeführt worden ist, betragen die sämmtlichen

Vermehrungen des reinen
Vermögens Fr. 22,099,331. 43

und die sämmtlichen Verminderungen

desselben „ 21,635,049. 09
und das reine Staatsvermögen

hat sich demnach, wie schon
angegeben, um Fr. 464,282. 34

vermehrt.

Der Reservefonds der Kantonalbank ist dem Beschlusse
des Großen Rathes vom 23. November 1888 entsprechend
vom Staatsvermögen ausgeschieden worden. Derselbe
tritt nun im Anhange zur Staatsrechnung als nicht zum
Staatsvermögen gehörender Spezialfonds auf.

!>. Die Rechnung über die Vermögensdestandtheile.

Das im ersten Theile der Staatsrechnung nachgewiesene

reine Staatsvermögen besteht nach dem zweiten
Theile derselben aus folgenden Aktiven und Passiven
(Seite 81):

Aktiv en:

Waldungen
Domänen
Eisenbahnen.
Hypothekarkasse
Domänenkasse
Kantonalbank
Staatskasse
Rechnung des alten Kantons
Mobilien-Jnventar.

Summe der Aktiven

Fr. 16,840,910.
23,780,967.
39,428,040.
89,296,569.

432,773.
10,000,000.
20,974,480.

1,664,505.
2,641,630.

30
35

53
04

14
90
51

Fr. 205,059,87«. 77

76,296,569.
2,276,256.

51,301,600.
12,919,400.
7,777,043.

53
20

04

Soll — Vermehrungen der Aktiven und Verminderungen
der Passiven

Haben — Verminderungen der
Aktiven und Vermehrungen
der Passiven

Reine Vermehrung des

Vermögens, wie hievor
Am.Anfange des Jahres hat

das reine Vermögen
betragen

und am Ende des Jahres
beträgt dasselbe

nämlich:
I. Stammvermögen (S. 71)
II. Betriebsvermögen

(reine Schuld, S. 79)

Fr. 1,210,821,788. 60

1,210,357,506. 26

Fr. 464,282. 34

48,682,733. 76

Fr. 49,147,016. 10

Fr. 49,904,834. 49

757,818. 39

Fr. 49,147,016. 10

5,341,991. 90

Passiven:

Hypothekarkasse Fr.
Domänenkasse „
Anleihen: Stammvermögen Fr.

Staatskasse „
Staatskasse (übrige Passiven) „
Rechnung der Laufenden

Verwaltung
Summe der Passiven

Aktiven
Passiven

Reines Vermögen
Die Aktiven haben sich im Laufe des Jahres um

Fr. 12,101,337. 75, die Passiven um Fr. 11,637,055. 41

vermehrt. Diese Vermehrungen betreffen zum größern
Theile die Aktiven und Passiven der Hypothekarkasse.

Im Ganzen beträgt die Bewegung der.Vermögens¬
bestandtheile :

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889.

Fr. 155,912,860. 67

Fr. 205,059,876. 77

„ 155,912,860. 67

Fr749,147,016" 10

l. Stammvermögen.
(Seite 70 und 71.)

Am Ende des Jahres hat das Stammvermögen
folgenden Bestand:

Aktiven Fr. 179,779,260. 22

Passiven „ 129,874,425. 73

Reines Stammvermögen. Fr. 49,904,834. 49
Am Anfange des Jahres betrug

dasselbe 49,718,631. 24

und es hat sich vermehrt um Fr. 186,203. 25

Diese Vermehrung besteht in folgenden Veränderungen:

Vermehrungen:
Mehrerlös von Waldungen Fr. 24,003. 50

Mehrerlös von Domänen „ 22,609. 50
Schätzungsberichtigung von Domänen „ 165,700. —
Anleihen-Reduktion „ 50,000. —

Fr. 262,313. -
42
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Verminderungen:
Mindererlös von Waldungen Fr. 8,160. —
Mindcrerlös von Domänen „ 17,949. 75
Schätzunqsreduktion der Staatsbahn 50,000. —

Fr. 76,109 75

Reine Vermehrung, wie oben, Fr. 186,203. 25

Im Ganzen beträgt die Bewegung des Stammvermögens

(Seite 70 und 71):

Soll — Vermehrungen der Aktiven und Verminderungen
der Passiven Fr. 116,725,501. 98

Haben — Verminderungen der
Aktiven und Vermehrungen der

Passiven „ 116,539,298. 73

Reine Vermehrung, wie oben, Fr. 186,203. 25

Dieser Verkehr betrifft zum größten Theil die Hypo-
thekarkaffe und die Konversion des Anleihens von 1880.

v. Waldungen.
(Seite 64 und 65.)

Der Schätzungswerth der Waldungen hat am
Anfange des Jahres Fr. 16,471,270. 30, am Ende
desselben Fr. 16,840,910. 30 betragen. Derselbe hat sich

um Fr. 369,640 vermehrt und zwar durch folgende
Veränderungen:

Waldankäufe Fr. 459,740. —
Mehrerlös „ 24,003. 50

Fr. 483,743. 50
Waldverkäufe Fr. 105,943. 50
Mindererlös „ 8,160. —

„ 114,103. 50

Reine Vermehrung, wie oben, Fr. 369,640. —

Unter den Ankäufen sind hervorzuheben: Der Loskauf

eines Rechtes der Gemeinde Biglen für 115 Ster
Holz und der Ankauf der Waldungen des Jnselspitals
in den Gemeinden Köniz, Bümpliz, Muri und Stettlen,
unter den Verkäufen die Veräußerung der Grubenberge
bei Saanen und des Hopfenegg- und Flühbergwaldes
bei Därstetten.

». Domänen.
(Seite 64 und 65.)

Der Schätzungswerth der Domänen hat sich um
Fr. 1,825,197. 37, von Fr. 21,955,769. 98 auf Fr.
23,780,967.35 vermehrt. Die Veränderungen betreffen:

Domänenankäufe Fr. 1,777,909. 37

Mehrerlös „ 22,203. 50
Schätzungsberichtigungen

„ 165,700. —
— Fr. 1,965,812. 87

Domänenverkäufe Fr. 122,665. 75
Mindererlös „ 17,949. 75

„140,615. 50

Reine Vermehrung, wie oben. Fr. 1,825,197. 37

Die Domänenankäufe betreffen zum größten Theil die
vom Jnselspital erworbenen Domänen, welche zusammen

eine Kaufsumme von Fr. 1,708,290 erreichen. Die
Schätzungsberichtigungen bestehen in der Aufnahme neu
erstellter Gebäude in den Domänen-Etat (Gefängniß in
Viel, neue Oekonomiegebäude der Ackerbauschule und
Jsolirhaus der Entbindungsanstalt).

Von den Fischereirechten des Staates sind diejenigen
auf dem Jrfigbach zu Kandersteg und auf dem Mühlebach

und Luterbächlein zu Warben verkauft worden. Die
Fischereirechte des Staates waren im Vermögensetat nur
soweit aufgenommen, als die Summe der Ankäufe seit
1872 höher war, als die Summe der Verkäufe. Durch
die angeführten Verkäufe ist die bezügliche Rechnung
ausgeglichen, und es steht nun für die Fischereirechte kein

Schätzungswerth mehr im Vermögensetat des Staates.

<D. Eisenbahnen.
(Seite 64 und 65.)

Das Eisenbahnkapital des Staates hat durch Reduktion

des Schätzungswerthes der Staatsbahn eine

Verminderung von Fr. 50,000 erlitten und beträgt am Ende
des Jahres Fr. 39,428,040, wovon Fr. 19,600,000 die

Staatsbahn und Fr. 19,010,000 die Jurabahnaktien des

Staates betreffen. Die Brünigbahnaktien des Staates
im Nominalwerthe von Fr. 475,000 sind nicht aus dem

Stammvermögen, sondern durch einen Vorschuß der

Staatskasse bezahlt worden, welcher aus der Laufenden
Verwaltung zu amortisiren war; dieselben gehörten
deshalb nicht zum Eisenbahnkapital. Der Verkauf dieser
Aktien ist bereits erwähnt worden.

Die infolge desselben eingetretene Rückerstattung der
Vorschuß-Abzahlung von Fr. 50,000 vom Jahr 1887
gab Anlaß zu der entsprechenden Schätzungsrcduktion des

Staatsbahn-Kapitals. Im klebrigen ist das Eisenbahnkapital

des Staates unverändert geblieben. Es sind
zwar auf der Aktieuübernahme des Staates bei der

Langenthal-Huttwylbahn in 1888 fernere Fr. 160,000
eingezahlt worden; die geleisteten Einzahlungen sind aber
aus einem Vorschusse der Staatskasse bestritten worden,
und die entsprechenden Aktien gehören bis zur Tilgung
dieses Vorschusses zum Betriebskapital derselben.

», -ì. Hypothekarkasse.
(Seite 66 und 67.)

Das Grundkapital der Hypothekarkasse im Betrage
von Fr. 13,000,000 ist unverändert geblieben. Dagegen
haben die Aktiven wie die Passiven derselben um Fr.
6,365,217. 54 zugenommen. Die Vermehrung betrifft
bei den Aktiven vorzugsweise die Darlehn auf Grundpfand

und das Depot bei der Staatskasse, bei den Passiven
vorzugsweise die Depots gegen Schuldscheine. Der Verkehr

beträgt in Soll wie in Haben im Ganzen Fr.
63,354,719. 25.

», ì». Domänenkasse.
(Seite 66 und 67.)

Das Kapital der Domänenkasse hat sich um Fr.
2,008,440. 12 vermindert, und während am Anfange
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des Jahres noch ein reines Vermögen der Domänenkasse
von Fr, 164,956. 96 vorhanden war, besteht am Ende
des Jahres eine reine Schuld derselben im Betrage von
Fr, l,843,483, 16, Die Verminderung ist aus folgenden
Veränderungen zusammen geseht:

Verminderungen:
Waldankäuse
Domänenankäufe

Fr. 459,740. —
1,777,909. 37

Fr. 2,237,649. 37

Vermehrungen.
Waldverkäufe Fr.
Domänenverkäufe „
Fischereirecht-Ver-

käufe „

105,943. 50
122,665. 75

600, —

„ 229,209. 25

Reine Verminderung, wie oben. Fr 2,(>08,440. 12

^!. Kantonalbank.
(Seite 68 und 69,)

Das Grundkapital der Kantonalbank hat keine

Veränderungen erlitten und beträgt am Ende des Jahres,
wie am Anfange desselben Fr. 10,000,000. Die übrigen
Aktiven und Passiven der Bank sind nicht in die
Staatsrechnung aufgenommen; aber es ist eine Uebersicht des

Bestandes und der Veränderungen der Kapitalien der
Bank der Staatsrechnnng als Anmerkung beigefügt.
Sowohl die Aktiven wie die Passiven der Bank haben sich

um Fr. 1,267,580. 91 vermindert und am Ende des

Jahres betragen die erstern Fr. 44,090,647. 74, die

lehtern Fr. 34,090,647. 74.

I Anleihen.
(Seite 68 und 69.)

Die Anleihen des Stammvermögcns haben sich um
Fr. 50,000 vermindert, indem von denselben ein der

Schätzungsreduktion der Staatsbahn entsprechender
Betrag zu den Anleihen der Staatskasse übertragen worden
ist.' Die Konversion des Anleihens von 1880 ist bereits
erwähnt worden. Durch die Rückzahlung desselben hat
sich die Anleihenssumme um Fr. 50,316,000 vermindert,
durch die Aufnahme des neuen 3'/s °/o-Anleihens dagegen
um so viel vermehrt. Am Ende des Jahres betragen
die Anleihen des Stammvermögens:

Anleihen von 1887/88, 3V- °/° -

Antheil am Anleihen von 1885,
Fr. 13,000,000, 4 °/o

Zusammen Fr. 51,301,600.

II. Betriebsvermögen.
(Seite 78 und 79.)

Am Ende des Jahres ist das Betriebsvermögen des

Staates folgendermaßen zusammengesetzt:

Aktiven:
Staatskasse Fr. 20,974,480. 14
Guthaben des alten Kantons „ 1,664,505. 90
M obilien-Inventar „ 2,641,630. 51

Summe der Aktiven Fr. 25,280,616. 55

Passiven:
Staatskasse Fr. 20,696,443. 04
Schuld der Laufenden Ver-

waltun.g
Summe der Passiven

Reine Schuld desBetriebs-
vermögens

Am Anfange des Jahres betrug
diese Schuld

dieselbe hat sich somit um
vermindert.

Diese Vermögensvermehrung ist durch folgende
Veränderungen herbeigeführt worden:

5,341,991. 90

Fr. 26,038,434. 94

Fr. 757,818. 39

1,035,897. 48

Fr. 278,079. 09

Vermehrungen:

Mehreinnahmen der Laufenden
Verwaltung

Anleihenrückzahlung aus derselben
Rückerstattung der Amortisation von

1887 auf der Brünigbahn-Sub-
vention

Vermehrungen des Mobilien-Jnventars
Summe der Vermehrungen

Verminderungen:

Uebertragung der Kantonalbankreserve
zu den Spezialfonds

Uebertragung von Fr. 50,000 von den

Anleihen des Stammvermögens zu
denjenigen des Betriebsvermögens

Verminderungen des Mobilien-Jnventars

Summe der Verminderungen

Reine Vermehrung, wie oben,

Fr. 30,902. 88

„ 202,000. —

„ 50,000. —
„ 154,793. 28

Fr. 437,69k. 16

Fr. 77,472. —

„ 50,000. —

„ 32,145. 07

Fr. 159,617. 07

Fr. 278,079. 09

Fr. 50,316,000. —

„ 985,600. —.

<5, Betriebskapital der Staatskasse.
(Seite 78 und. 79.)

Das Betriebskapital der Staatskasse besteht am Ende
des Jahres aus folgenden Aktiven und Passiven:

Aktiven:

Vorschüsse an SpezialVerwaltungen

Fr. 3,647,458. 25

Geldanlagen „ 9,627,787. 50

Vorschüsse an die Laufende
Verwaltung „ 3,677,486. —

Uebertrag Fr. 16,952,731. 75
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Uebertrag Fr. 16,952,731. 75

Vorschüsse an öffentliche
Unternehmen „ 2,572,269. 74

Kassen, Aktivsaldi „ 426,600. 03

Aktivausstände, fällige
Forderungen „ 1,022,878. 62

Summe der Aktiven Fr. 20,974,480. 14

Passiven:

Depots der SpezialVerwaltungen
Fr. 5,382,509. 50

Depots Von öffentlichen
Unternehmen „ 378,040. 15

Depots in Consignation „ 825,185. 07

Anleihen „ 12,919,400.—
Kassen, Passivsaldi - - -, - „ 387,670. 99

Passivaus st ände, fällige
Schulden „ 803,637. 33

Summe der Passiven Fr. 29,696,443. 94

ReinesBetriebskaPital der
Staatskasse Fr. 278,037. 10

Am Anfange des Jahres betrug
dasselbe

'
97,952. 60

und es hat sich vermehrt um Fr. 180,084. 50

Diese Vermehrung ist aus folgenden Veränderungen
zusammengesetzt:

Vermehrungen:
Anleihen-Rückzahlung Fr. 202,000. —
Rückerstattung der Amortisation der

Brünigbahn-Subvention „ 50,000. —
Summe der Vermehrungen Fr. 252,000. —

Verminderungen:
Uebertragung von den Anleihen des

Stammvermögens zu den Anleihen
der Staatskasse Fr. 50,000. —

Uebertragung aus dem Betriebsvorschusse

der Zeughausverwaltung zum
Mobilien-Jnventar „ 21,915. 50

Summe der Verminderungen Fr. 71,915. 50

Reine Vermehrung, wie oben, Fr. 180,084. 50

Die Uebertragung von Fr. 50,000 von den Anleihen
des Stammvermögens zu den Anleihen der Staatskasse
mußte stattfinden, um die Verminderung des

Stammvermögens durch die Reduktion des Schätzungswerthes
der Staatsbahn einerseits und die Vermehrung des

Betriebsvermögens durch die Rückerstattung der Amortisation
von 1887 auf der Brünigbahnsubvention anderseits
auszugleichen, da das Stammvermögen hiedurch keine
Verminderung erleiden durfte.

Die Vorrathsbestandtheile für die außer Dienst
gestellten Einlader-Gewehre konnten nicht mehr als
Fabrikationsmaterial gelten und sind deshalb aus dem
Fabrikationsmaterial zum Kriegsinventar übertragen worden;
letzteres wurde dadurch um den Schätzungswerth derselben,

Fr. 21,915. 50, vermehrt, und um den gleichen Betrag
ist der Betriebsvorschuß der Zeughausverwaltung, der
dem Werthe des Fabrikationsmaterials entsprechen soll,
reduzirt worden, wodurch eine entsprechende Verminderung
des Betriebskapitals der Staatskasse eingetreten ist.

Die Bewegung des Betriebskapitals der Staatskasse
erreichte im Jahr 1888 folgende Summen:

Soll (Vermehrungen).

Kontokorrente, Auszahlungen Fr.
Anleihen, Rückzahlungen „
Kassen, Einnahmen:

u) Baareinnahmen. „
b) Gegenrechnung „

Aktivausstände, neue
Guthaben „

Passivaus st ände, Abzahlungen

(Bezugsanweisungen) „

168,071,869. 21

202,000. —

30,217,257. —
278,135,720. 93

307,958,581. 58

308,154,565. 58

Summe der Vermehrungen Fr. 1,092,739,994 30

Haben (Verminderungen).

Kontokorrente, Einzahlungen Fr.
Anleihen, Uebertragung „
Kassen, Ausgaben:

u) Baarausgaben „
b) Gegenrechnung „Aktivan s st ände, Eingänge „

Passivaus st ände, neue
Schulden (Zahlungsanweisungen) „

Summe der Verminderungen Fr. 1,092,559,909. 80

168,011,653. 69
50,000. —

30,018,844. 65
278,135,720. 93
308,352,977. 93

307,990,712. 60

Reine Vermehrung, wie oben, Fr. 180,084. 50

Sowohl die Aktiven wie die Passiven des Betriebskapitals

der Staatskasse zeigen eine bedeutende Zunahme;
dieselbe betrifft bei den erstern hauptsächlich die
Geldanlagen, bei den letztern die Depots der SpezialVerwaltungen.

spefiàrwàugeu.
(Seite 70 und 71.)

Die neuen Vorschüsse und die Depotrückzahlungen an
die SpezialVerwaltungen betragen Fr. 122,594,777. 78,
die Vorschußrückzahlungen und die neuen Depots
derselben Fr. 126,236,390. 46, und es ergibt sich eine reine
Verminderung dieses Vermögensbestandtheiles im Betrage
von Fr. 3,641,612. 68, zusammengesetzt aus einer
Verminderung der Aktiven von Fr. 380,147. 53 und einer
Vermehrung der Passiven von Fr. 3,261,465. 15.

Am Ende des Jahres haben diese Vorschüsse und
Depots folgenden Bestand:

Vorschüsse.

Allgemeine Verwaltung.
Awtsschreiber, Gebührenmarkenvorschüsse

Fr. 49,000. —
Gerichtsverwaltung.

Gerichtsschreiber, Gebührenmarkenvorschüsse

„ 21,186. —
Uebertrag Fr. 70,186. —
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Uebertrag Fr. 70,186. —
Justiz und Polizei.

Strafanstalten, Saldi in Kontokorrent

„ SS,846. 89
Polizeidirektion, Gebührenmarkenvorschuß

„ 3,912. 28
Streitige Forderungen „ 17,893. 4S

Militär.
Kantonskriegskommissariat,

Betriebsvorschüsse „ 907,182. 02
Zeughaus-Verwaltung,

Betriebsvorschüsse „ 24,76S. 20

Erziehung.
Erziehungsanstalten, Saldi in

Kontokorrent „ 8,998. 39

Armenwes'en.
Armenanstalten, Saldi in

Kontokorrent „ 7,798. 22

Volkswirthschaft.
Ackerbauschule und Entbindungsanstalt

„ 892. 36

Finanzwesen.
Ertrags-Saldi:

Staatsbahn „ 106,771. 85
Jurabahnaktien „ 760,400. —
Kantonalbank „ 260,306. 93
Hypothekarkasse „ 98,0S6. 68

Salzhandlung, Betriebsvorschuß. „ 400,000. —
Langenthal - Huttwylbahn - Aktien,

Vorschuß „ 240,000. —
Kosten des Anleihens von 1887 „ 451,523. 25
Streitige Forderungen „ 21,786. 82
Verschiedene Kontokorrent-Saldi. „ 72,069. 35

Forstverwaltung.
Staatswaldungen, Kontokorrent. „ 122,874. 36

Entsumpfungen.
Haslethal-Entsumpfung „ 16,194. 20

Summe der Vorschüsse Fr. 3,647,458. 25

Depots.

Allgemeine Verwaltung.
Staatskanzlei,^ Kontokorrent

Justiz und Polizei.
Erbschafts-Liquidationen
Bußen-Antheile

Armenwesen.
Rettungsanstalten

Volkswirthsch aft.
Waldau-Anstalt
Eidgenössische Alkohol-Verwaltung

Fr. 2,959. 30

8,768. —
39,184. 06

94. 88

10,366. 66
70,507. 35

Fr. 131,880. 25

„ 69,536. 44
23,614. 43

„ 61,000. —
„ 464010.

„ 4,258,693.
50
04

373,774. 84

Fr. 5,382,509. 50

Uebertrag Fr. 131,880. 25
Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889.

Uebertrag
Finanzwesen.

Salzhandlung
Militärsteuerantheil des Bundes
Fällige Staatsschuldscheine
Fällige Zins-Coupons
Hypothekarkasse, Kontokorrent

Forstwesen.
Staatswaldungen, Kontokorrent.

Summe der Depots

Von den Vorschüssen für Eisenbahn-Subventionen ist
derjenige für die Brünigbahn-Aktien durch den Verkauf
derselben ausgeglichen worden, während sich der Vorschuß
für die Langenthal-Huttwylbahn-Aktien durch neue
Einzahlungen um Fr. 160,000 vermehrt hat und am Ende
des Jahres Fr. 240,000 beträgt.

Die Hypothekarkasse hat in ihrem Kontokorrent Fr.
8,029,511. 43 eingezahlt und Fr. 4,843,898. 99
zurückgezogen, und ihr Guthaben beträgt am Ende des Jahres
Fr. 4,258,693. 04.

L. Geldanlagen.

(Seite 72 und 73.)

Der Vermehrung des Depot der Hypothekarkasse
entsprechend haben sich auch die Geldanlagen bedeutend
vermehrt. Die Depoteinzahlungen der Staatskasse bei der
Kantonalbank betragen im Jahr 1888 Fr. 16,327,068. —,
die Depotrückzüge dagegen nur-Fr. 11,717,154. 80. Am
Ende des Jahres beträgt das Guthaben der Staatskasse
bei der Bank Fr. 6,738,287. 50.

Von den Werthschriften sind Fr. 46,000 infolge der
Ausloosung zurückbezahlt worden. Dieselben haben am
Ende des Jahres folgenden Bestand:

Berner Staatsobligationen:
3'/2 "/», 1887, 2217 Stücke Fr. 2,217,000. —
4V- 1880, 979 „ - - „ 489,500. —

Luzerner Staatsobligationen:
4 °/°, 188(), 183 Stücke „ 183,000. —

Fr. 2,889,500.

v. Vorschüsse derWtaatskasse an die Zausende Verwaltung.

(Seite 72 und 73.)

Die Vorschüsse der Staatskasse an die Laufende
Verwaltung vermehren sich durch die Ausgabenüberschüsse der
Letztern und vermindern sich durch die Einnahmenüber-
schüsse derselben und überdies, bis die vor 1880
entstandenen Defizits ausgeglichen sind, durch die Amortisation
des Anleihens von 1880 oder nun des Anleihens von
1887. Da auf diesem Anleihen in 1888 keine
Rückzahlung stattgefunden hat, so verminderten sich die
Vorschüsse der Staatskasse in diesem Jahre nur um den
Einnahmenüberschuß der Laufenden Verwaltung.
Die Rückzahlungen (Einnahmen für die Laufende

Verwaltung) betragen Fr. 21,480,225. 15
die neuen Vorschüsse (Ausgaben für

dieselbe) „ 21,449,322. 27
Die Verminderung der Vorschüsse

beträgt Fr. 30,902. 88
und am Ende des Jahres betragen dieselben noch Fr.
3,677,48«. (S. Seite 115.)
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0. Vorschüsse a« öffentliche Anternehme«.

(Seite 72 und 73.)

Die neuen Vorschüsse und die Depotrückzahlungen an
öffentliche Unternehmen betragen Fr. 1,808,039. 28 und
die Vorschußrückzahlungen und die neuen Depot derselben
Fr. 2,365,692. 70. Der größere Theil dieses Verkehrs
betrifft dieBrandversicherungsanstalt, für welche
Fr. 1,102,591. 23 ausgezahlt worden sind, während ihre
Einzahlungen Fr. 1,206,853. 65 betragen. Dieselbe hat
am Ende Hes Jahres ein Guthaben bei der Staatskasse
von Fr. 327,424. 80. Der Vorschuß an die Gürbe-
ko r rektio n II. A btheilu n g, welcher aus der Laufenden

Verwaltung des Staates amortisirt wird, beträgt
am Ende des Jahres noch Fr. 54,441. 82 und wird
in 1889 abbezahlt werden. An die obere Abtheilung

der Gürbekorrektion hat die Staatskasse
einen Vorschuß von Fr. 197,283. — geleistet, ohne
daß bis jetzt über die Tilgung dieses Vorschusses
Beschlüsse gefaßt worden sind. Dasselbe Verhältniß besteht
auch für den Vorschuß von Fr. 114,149. 41 für die

Wildbachv erbauungen im Gebiete derHasle-
th al-EntsumPfun g. Die Rechnung über die
Liquidation des Unternehmens der Haslethal-
Entsumpfung wird dagegen nach dem bestehenden
Amortisationsplane im Jahre 1890 vollständig
ausgeglichen werden. Die neuen Vorschüsse an das
Unternehmen der Juragewässerkorrektion betragen Fr.
279,622. 57, die Rückzahlungen desselben Fr. 654,653. 60,
und es besteht am Ende des Jahres noch ein Vorschuß
von Fr. 1,381,456. 67. Die Forderungen der Staatskasse

an die Grundeigenthümer sind auf 1. Jänner 1889
an die Hypothekarkasse abgetreten worden und nach dem
Beschlusse des Großen Rathes vom 22. Februar 1889
wird die Vorschußrechnung der Staatskasse für das
Unternehmen der Juragewäfferkorrektion im Jahre 1891
ausgeglichen werden können. Die neuen Vorschüsse für
Straßenbauten, Wasserbauten und
Hochbauten betragen Fr. 280,092. 30, die Rückzahlungen
Fr. 299,111. 19 und die Vorschüsse betragen am Ende
des Jahres Fr. 595,325. 71. Dieselben sind aus den
entsprechenden Büdgetkrediten der folgenden Jahre zu amor-
tisiren. Am Ende des Jahres betragen die Vorschüsse
an öffentliche Unternehmen im Ganzen Fr. 2,572,269. 74
und die Depots derselben Fr. 378,040. 15.

L. Depots bei der Staatskasse.

(Seite 74 und 75.)

Die Depoteinzahlungen betragen Fr. 6,166,190. 58,
wovon Fr. 4,568,869. 50 die Depots der Hypothekarkasse

für Darlehn-Auszahlungen und Fr. 1,119,138. 33
die gerichtlichen Hinterlagen betreffen. DieDepot-
rückzahlungen erreichen dagegen nur die Summe von
Fr. 5,892,661. 88; davon betreffen Fr. 4,573,062. 50
die Darlehnauszahlungen für die Hypothekarkasse
und Fr. 841,088. 20 die gerichtlichen Hinterlagen.

II Anleihen.

(Seite 74 und 75.)

Es ist bereits erwähnt worden, daß von den Anleihen
des Stammvermögens Fr. 50,000 zu den Anleihen der

Staatskasse übertragen worden sind. Dagegen ist von
dem 4'/s "/»'Anleihen von 1880 ein Betrag von Fr.
202,000 aus der Laufenden Verwaltung zurückbezahlt
worden. Dieses Anleihen wird in den nächsten vier
Jahren vollständig getilgt werden. Durch diese beiden
Veränderungen hat sich die Summe der Anleihen der
Staatskasse um Fr. 152,000 vermindert und sie beträgt
am Ende des Jahres noch Fr. 12,919,400.

Im Ganzen haben die Staatsanleihen des Kantons
Bern am Ende des Jahres folgenden Bestand:

Anleihen des Stammvermögens. Fr. 51,301,600
Anleihen der Staatskasse „ 12,919,400

Summe der Anleihen Fr. 64,221,WO

nämlich:
3V- "/« Anleihen Von 1887 Fr. 50,316,000
4 °/o Anleihen von 1885 „ 13,000,000
40/2 V» Anleihen von 1880 „ 905,000

Zusammen, wie oben, Fr. 64,221,000

Kasse.

(Seite 74 und 75.)

Die Baareinnahmen derKassen betragen Fr. 30,217,257,
die Baarausgaben Fr. 30,018,844. 65. Dazu kommen

Einnahmen und Ausgaben durch Gegenrechnung
(Zahlungen Dritter an Dritte für Rechnung der Staatskasse
und gegenseitige Abrechnungen zwischen den verschiedenen
Abtheilungen der Staatsverwaltung) im Betrage von
Fr. 278,135,720. 93.

H. Ausstände.

(Seite 76 und 77.)

a. Aktivausstände.
Die im Laufe des Jahres ausgestellten Bezugsanweisungen

betragen:

Fr. 116,539,298. 73
168,061,653. 69

77,472. —

Stammvermögen (S. 71)
Staatskasse (S. 79, A—II
Kantonalbank-Reserve(S.79)
Rechnung des alten Kantons

(S. 79)
Rechnung der Laufenden

Verwaltung (S. 79)
Mobilieninventar (S. 79)
Gewinn- und Verlust-Rechnung

(S. 62)
Summe der Bezugsanweisungen

(S. 76)

Aktivausstände am 1. Jänner
Bezugsanweisungen, wieoben
Einnahmen in 1888 für Rechnung

von 1889

548,008. 28

600,672. 38
32,145. 07

22,099,331. 43

Fr. 307,958,581. 58

Fr. 1,391,480. 08

„ 307,958,581. 58

„ 36,753. 02

Zusammen Fr. 309,386,814. 68

Einnahmen in 1887 für Rechnung
von 1888 Fr. 20,102. 12

Einnahmen in 1888 (S. 74) „ 308,352,977. 93
Aktivausstände am 31. Dezember „ 1,013,734. 63

Zusammen, wie oben. Fr. 309,386,814. 68



b) Passivausstände.
(Seite 76 und 77.)

Die neuen Zahlungsanweisungen betragen:

Stammvermögen (S. 70) Fr. 116,725,501. 98
Staatskasse (S.78,k,g,,^—?) „ 168,273,869. 21

Rechnung des alten Kantons
(S. 78) „ 600,672. 38

Rechnung der Laufenden
Verwaltung (S. 78) „ 578,911. 16

Mobilieninventar (S. 78) „ 176,708. 78
Gewinn- und Verlust-Rechnung

(S. 62) „ 21,635,049. 09

Summe der Zahlungsanweisungen

(S. 77) Fr. 307,990,712. «0

Passivausstände am 1. Jänner „ 930,710. 25

Zahlungsanweisungen, wie
oben. „ 307,990,712. 60

Ausgaben in 1888 für Rechnung
von 1889 „ 9,143. 99

Zusammen Fr. 398,930,56k. 84
Ausgaben in 1887 für Rechnung

von 1888 Fr. 9,116. 95

Ausgaben in 1 888 (S. 75) „ 308,154,565. 58
Passivausstände am 31. Dezember „ 766,884. 31

Zusammen, wie oben, Fr. 308,939,566. 84

Der Verkehr ist bedeutend größer als im frühern
Jahre, wozu namentlich die Rückzahlung des Anleihens
von 1880 und die Aufnahme eines entsprechenden neuen
Anleihens beigetragen haben. Dagegen sind die nicht
erledigten Aktivausstände wie die nicht erledigten
Passivausstände etwas geringer, als am Anfange des Jahres.

o, ì». Kantonalbank-Reserve.
«.Seite 76 und 77.)

Es ist bereits erwähnt worden, daß der Reservefonds
für die Kantonalbank aus dem Staatsvermögen
ausgeschieden und zu den Spezialfonds übertragen worden
ist. Durch diese Uebertragung ist das bezügliche Spezial-
konto des Betriebsvermögens ausgeglichen worden.

H Rechnung des alten Kantonstheils.
(Seite 76 und 77.)

Das Guthaben des alten Kantonstheiles am ganzen
Kanton hat sich im Jahr 1888 um Fr. 52,664. 10
vermehrt. Dem alten Kanton sind nach dem Gesetze vom
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19. Dezember 1865 Fr. 600,672. 38 zu gut geschrieben
worden, während derselbe nur für Fr. 548,008. 28 zu
belasten war.

k Rechnung der Laufenden Verwaltung.
(Seite 76 und 77.)

Die Schuld der Laufenden Verwaltung an den alten
Kantonstheil hat sich um die angeführten Fr. 52,664. 10
vermehrt; dagegen um den Ueberschuß
der Einnahmen im Betrage von „ 30,902. 88
vermindert. Die reine Vermehrung
beträgt Fr. 21,761. 22

Am Ende des Jahres beträgt die Schuld der Laufenden

Verwaltung:
Vorschüsse der Staatskasse Fr. 3,677,486. —
Schuld an den alten Kantonstheil „ 1,664,505. 90
Summe der Schuld der Laufenden

Verwaltung Fr. 5,341,991. 99

Die Vorschüsse der Staatskasse sind, soweit sie die
Defizits, welche vor 1880 entstanden sind, betreffen, durch
die Amortisation der Anleihen von 1885 und 1887,
soweit sie seit 1879 entstanden sind, durch Einnahmenüberschüsse

der Laufenden Verwaltung zu tilgen. Die erstern
betragen noch Fr. 3,300,656. 05 und sind im Jahr 1888
unverändert geblieben, weil in diesem Jahre auf den

genannten Anleihen keine Rückzahlungen stattgefunden
haben. Diese Vorschüsse werden durch die Anleihens-
rückzahlungen bis und mit dem Jahre 1896 abgetragen
werden. Die Vorschüsse, welche den seit 1879 entstandenen
Defiziten der Laufenden Verwaltung entsprechen, betrugen
am Anfange des Jahres Fr. 407,732. 83 und sind durch
den Einnahmenüberschuß von Fr. 30,902. 88 auf die
Summe von Fr. 376,829. 95 reduzirt worden.

K Mobilieninventar.
(Seite 76 und 77.)

Der Schätzungswerth des Mobilieninventars hat sich

durch die Jnventarrevisionen um Fr. 122,648. 21 und
durch die erwähnte Uebertragung von dem Fabrikationsinventar

des Zeughauses zum Kriegsinventar um Fr.
21,915. 50 vermehrt und beträgt am Ende des Jahres
Fr. 2,641,630. 51. Das Fabrikationsmaterial des
Zeughauses, wie dasjenige des Kantonskriegskommissariates
sind nicht im Mobilieninventar inbegriffen, weil diese

beiden Jnventare den Werth der bezüglichen
Betriebsvorschüsse repräsentiren.
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!!I. Bilanz.
(Seite 80 und 81.)

Die Bilanz enthält die Zusammenstellung der Summen
der Rechnungen über das reine Vermögen und über die

Vermögensbestandtheile und weist die Uebereinstimmung
der beiden Rechnungen durch folgende Gleichungen nach:

Verkehrsbilanz.
Vermehrungen der

Vermögensbestandtheile Fr. 1,210,821,788. 60

Verminderungen des reinen
Vermögens 21,635,049. 09

Verminderungen der
Vermögensbestandtheile Fr. 1,210,357,506. 26

Vermehrungen des reinen
Vermögens „ 22,099,331. 43

Summen im Haben, wie oben, Fr. 1,232,456,837. 69

Ausgangsbilanz.
Aktiven Fr. 205,059,876. 77

Passiven Fr.
Reines Staatsvermögen

155,912,860. 67
49,147,016. 10

Summen im Soll Fr. 1,232,456,837. 69 Zusammen, gleich den Aktiven, Fr. 265,659,876. 77

!V. Bestand und Veränderungen der Spezialfonds.
(Seite 83 bis 99.i

Das reine Vermögen der sämmtlichen Spezialfonds
hat sich um Fr. 640,711. 05 vermehrt und um Fr.
168,500. 49 vermindert. Die reine Vermögensvermehrung
beträgt Fr. 472,210. 56 und das Vermögen, welches am
Anfange des Jahres Fr. 6,279,677. 24 betragen hatte, hat
am Ende des Jahres einen Bestand von Fr. 6,i51,887. 86,
worin jedoch das Vermögen des Jnselspitales und
des Außerkrankenhauses nicht inbegriffen ist. Von
der Vermögensvermehrung von Fr. 472,210. 56 betreffen
Fr. 77,472 die Uebertragung des Reservefonds
der Kantonalbank aus dem Staatsvermögen zu den

Spezialfonds. Dieser hat sich durch eine neue Einlage
um Fr. 67,750 und durch Zinse um Fr. 3,098. 90
vermehrt. Die übrige Vermehrung fällt größtentheils auf
den Fonds für Erweiterung der Jrrenpflege,
welcher um Fr. 204,725. 20 zugenommen hat. Das
Vermögen des Jnvalidenfonds des Jnstruktions-
korps ist durch die Ausrichtung noch bestehender Pensionen
im Laufe des Jahres gänzlich erschöpft worden, und es

muß nun für die Ausrichtung dieser Pensionen, bis sie

gänzlich erloschen, die Militärbußenkasse in
Anspruch genommen werden, wie es seinerzeit bei der letzten
Revision des Reglementes der Jnvalidenkasse und bei der
Feststellung der Pensionen für diesen Fall vorgesehen
worden ist.

Der Bestand und die Bewegung des in der Rechnung
der Spezialfonds nicht aufgenommenen Vermögens des

Jnselspitals und des Außerkrankenhauses ist
im Jahre 1887 folgender (die Rechnungen für 1888 sind
noch nicht passirt und die Staatsrechnung für 1887
enthält die bezüglichen Angaben für 1886, nicht für 1887):

I. Jnselspital.
Einnahmen
Ausgaben

Vermögensvermehrung
Vermögen am 1. Jänner
Vermögen am 31. Dezember

nämlich:
1. Stiftungsvermögen
2. Tscharnerlegat (Hälfte)
3. Znselbaufonds
4. Badesteuerfonds
5. Bitziusfonds
6. Weihnachtsfonds
7. Zeerlederstiftung
8. Reisegelderfonds

Summe, wie

Fr. 311,608. 17
245,224. 61

„ 66,383. 56

„ 5,950,477. 77

Fr. 6,016,861. 33

Fr- 4,693,604. 89
177,926. 92
999,288. 69

12,528. 51
15,000. —
2,300. —

15,400. —
100,812. 32

oben, Fr. 6,016,861. 33

II. Außerkrankenhaus.
Einnahmen
Ausgaben

Vermögensvermehrung
Vermögen am 1. Jänner
Vermögen am 31. Dezember

nämlich:
1. Stiftungsvermögen
2. Tscharnerlegat (Hälfte)

Fr. 69,569. 27
60,175. 01

Fr. 9,394. 26

„ 1,372,311. 72

Fr. 1,381,705. 98

Fr. 1,203,779. 06

„ 177,926. 92

Summe, wie oben, Fr. 1,381,705. 98

Herr Finanzdirektor! Die vorliegende Staatsrechnung des Kantons Bern für das Jahr 1888 wird Ihnen
zu Handen des Regierungsrathes und des Großen Rathes zur Genehmigung empfohlen.

Mit Hochachtung!
Bern, den 6. Mai 1889.

Der Kautiustmchhalter:

F. Hügli.
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Kericht der Austizdirektion

zu dem

Bundesgesetze über Schuldbetreibung und Konkurs

an den

Regierungsrath zu Handen des Großen Rathes.

(Oktober 1889.)

Herr Regierungspräsident,
Herren Regierungsräthe!

Das am 17. Wintermonat nächsthin zur Volksabstimmung

gelangende Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs ist für den Kanton Bern nicht nur die
letzte Erfüllung des Art. 64 der Bundesverfassung betreffend
Rechtseinheit, sondern dasselbe ersetzt uns gleichzeitig
eine seit langer Zeit dringend nothwendig gewordene
Revision der kantonalen Gesetzgebung über diese Materie.
Wesentlich aus diesem letztern Gesichtspunkte erachtet es
der Unterzeichnete als seine Pflicht, Ihnen, Tit., über
den Stand der Angelegenheit Bericht zu erstatten.

I.

Gegenwärtig gelten in unserm Kanton für die
Schuldbetreibung und den Konkurs folgende Gesetze:

1. Im ganzen Kantonsgebiete finden Anwendung:
n) das zweite Hauptstück des Gesetzbuches über das

gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen,

Vollziehungsverfahren in Schuldsachen,
vom 2. April 1850;

b) das Gesetz über einige Abänderungen des Güter¬
abtretungsverfahrens, vom 25. April 1854;

o) der Art. 228 des Strafgesetzbuches für den
Kanton Bern.

2. Nur für den alten Kantonstheil, mit Inbegriff des

Amtsbezirks Viel, gelten:
Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889.

a) der Z 8 des Gesetzes zur Verhinderung betrü¬
gerischer und muthwilliger Geltstage, vom 22.
Dezember 1823;

b) der Z 5 des Gesetzes wider die Betrügereien
zahlungsflüchtiger Schuldner, vom 26. Mai 1848;

o) die ZZ 96, 97, 98 u. 104 der Wechselordnung,
vom 3. November 1859.

3. Nur für den neuen Kantonstheil, mit Ausschluß
des Amtsbezirks Viel, sind anwendbar:

n) der Z 5 des Promulgationsdekrets zum Voll¬
ziehungsverfahren in Schuldsachen, vom 2.

April 1850;
b) aus dem französischen Civilgesetzbuche die Art.

1265—1270 über Güterabtretung und 2093 ff.
über Rangordnung der Gläubiger;

o) die Art. 826 bis 831 des französischen Civil¬
prozeßgesetzbuches, handelnd von der Kaisie-
rovenckivation;

ck) aus dem französischen Handelsgesetzbuche die
Art. 437 bis 614 von den Fallimenten und
Bankerotten, sowie die Art. 631, 632, 635 und
638 von der Kompetenz der Handelsgerichte
betreffend Wechselforderungen.

Alles in Allem 448 Gesetzesartikel.

II.
Schon seit längerer Zeit ist die Revision dieses

Gesetzeszustandes an der Tagesordnung.
Im Jahre 1881 brachte der Regierungsrath beim

Großen Rathe einen Gesetzesentwurf ein, durch welchen
44
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die unbefugte Betreibungspraxis von nicht patentirten
Geschäftsleuten möglichst beseitigt, das Beschwerdeverfahren
gegen Vollziehungsbeamte und Bevollmächtigte vereinfacht,
trölerhafte Einsprüche gegen das Betreibungsverfahren
nach stattgefundener Ankündigung des Vollziehungsbefehls
erschwert, die Gantfrist bei Beweglichkeiten verlängert,
die mehrfachen Gantpublikationen gegen den nämlichen
Schuldner vermindert, Abschlagsvertheilungen aus dem

Massavermögen bei obwaltenden Hindernissen betreffend
die Beendigung der Liquidation vorgeschrieben, die richterliche

Festsetzung der Auslagenrechnung des
Gerichtsschreibers und der Verwaltungsrechnung des Massaverwalters

eingeführt und endlich angemessene Vorschriften
gegen Ueberschreitungen des Gebührentarifs Seitens der

Betreibungsagenten aufgestellt werden sollten. — Der
Große Rath ist in der Novembersession von 1881 auf
die Berathung des Gesetzesentwurfes eingetreten und hat
denselben, nach Anhörung der Berichterstattungen des

Regierungsraths und seiner Kommission, sozusagen ohne
Diskussion angenommen; gleichzeitig wurde grundsätzlich
die Aufnahme von Vorschriften über den Nachlaßvertrag
und die Einschaltung derselben an Platz des Z 555 des

Gesetzes beschlossen. — Die in diesem Gesetzesvorschlage
enthaltenen Neuerungen markiren einige der gröbsten
Uebelstände und Mißbräuche, welche sich in der bisherigen
Gesetzgebung und Praxis zeigten.

Die Justizdirektion glaubte, den Entwurf, wie er aus
der ersten Berathung des Großen Rathes hervorgegangen
ist, mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Sache, einer
Kommission von Sachverständigen zur nochmaligen Prüfung

unterbreiten zu sollen. Die daherigen Berathungen
ergaben vielfach neue Vorschläge. Als solche werden
hier erwähnt: Vereinfachung des gerichtlichen
Verfahrens in Vollziehungsstreitigkeiten, — Normirung
des Gerichtsstandes für die Schuwbetreibung nach Mitgäbe
der bundesrechtlich anerkannten Grundsätze, — Anpassung
an die Vorschriften des Bundesgesetzes über das
Obligationenrecht, — wesentliche Verschärfung der
Repressivmaßnahmen gegen unbefugte Betreibungspraxis, —
Erweiterung des Rechts, eine infolge unterlassenen
Widerspruchs bezahlte Nichtschuld zurück zu fordern, — Vorschrift
an den Weibel, Liegenschaften nur dann zu pfänden oder
als Pfand anzunehmen, wenn Beweglichkeiten dazu nicht
hinreichen, — Ausdehnung der von der Pfändung befreiten
Gegenstände auf die Bezüge aus Kranken-, Hülfs- oder
Sterbekassen, und auf die Gehalte, Besoldungen, Dienstoder

Arbeitslöhne bis zu einem für die Nothdurft des
Lebens erforderlichen Betrage, sowie auf Entschädigungen
aus Grund erlittener Körperverletzung, — Strafbestimmungen

gegen die Verheimlichung von pfandbarem
Vermögen, — gepfändete Werthpapiere, die einen Börsenoder

Marktpreis haben, sind durch den Weibel aus freierHand
zu verkaufen, und gepfändete Forderungsrechte dem Gläubiger

nach seiner Wahl zur Einziehung oder an Zahlungsstatt
zuzusprechen, — Aufhebung des Art. 2093 des französischen

Civilgesetzbuches, betreffend Theilnahme sämmtlicher
Chirographargläubiger an dem zu Gunsten des betreibenden
Gläubigers erzielten Ganterlöse, — Recht des Schuldners,
die Eröffnung des Konkurses ohne vorausgegangene
Betreibung, auf seine Erklärung der Zahlungsunfähigkeit
hin, anzubegehren, — Befreiung der Hyothekargläubiger
von der Eingabepflicht, soweit es sich um die
Kapitalforderung und den laufenden Zins handelt, — Vorschriften
über den Nachlaßvertrag, — Aufstellung von Fristen
für die Vermögensliquidation, — Vorschriften für die

kostenlose Erledigung von Ansprüchen Dritter auf die zur
Masse gezogenen Gegenstände, — Vorschriften über die

Anfechtung von Rechtsgeschäften zum Nachtheil der

Gläubiger, — Vorschriften über die Wiedereinsetzung
des Konkursiten in die bürgerliche Ehrenfähigkeit, —
Schuldbetreibung in Wechselsachen, — Herstellung der

Rechtseinheit (mit Ausnahme der Rangordnung der

Gläubiger) zwischen den beiden Kantonstheilen und
demgemäß Aufhebung der bezüglichen Vorschriften der
französischen Civil-, Civilprozeß- und Handelsrechtsgesetze.

Im März 1883 nahm der Große Rath die zweite
Berathung des Gesetzesentwurfes vor und hat dabei auch
die neuen Anträge der Justizdirektton ohne wesentliche
Modifikationen angenommen. Infolge dessen stund man
vor einer durchgreifenden Revision des Gesetzes, welche
die Aufstellung entsprechender Schluß- und
Uebergangsbestimmungen nothwendig machte. Letztere wurden hier-
seits vorbereitet; die daherige Vorlage datirt vom 24.
März 1883 (Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes
Nr. 15, Seite 105). Wie es bei dem Flicken eines
baufälligen Hauses zu geschehen pflegt, daß während der
Arbeit immer wieder neue Mängel zum Vorschein komnten,
so war man auch hier noch nicht am Ende der Gesetzesrevision

angelangt. Mehr und mehr hat sich im Verlaufe
der Berathungen die Ueberzeugung Bahn gebrochen, daß
ohne die Einführung von Betreibungsbeamten nur halbe
Arbeit gemacht sei. Herr Oberst Flückiger spricht sich auf
Seite 219 des Tagblattes von 1883 dahin aus: „So
„lange wir nicht dazu kommen, die Kosten auf ein Mini-
„mum zu reduziren und die Vollziehungsmaßregeln in
„Schuldsachen, wie dies in andern Kantonen, z. B. Zürich,
„Luzern u. f. w., der Fall ist, eigenen Beamten zu
übertragen, wird das Volk sich nicht zufrieden geben."
Herr Oberst Müller reichte folgenden Anzug ein (Seite
217 des nämlichen Tagblattes): „Der Regierungsrath
„wird eingeladen, die Frage zu untersuchen und darüber
„Bericht zu erstatten, ob nicht das gesammte Betreibungs-
„verfahren besondern Beamten zu übertragen sei, und in
„welcher Weise dies eventuell geschehen könnte."

In diesem Stadium befand sich die Angelegenheit,
als im Mai 1883 die Verfassungsrevision vom Volke
beschlossen wurde. Während den Berathungen des
Verfassungsraths blieb die Thätigkeit des Großen Raths
als Gesetzgeber thatsächlich eingestellt. Als es sich nach
Erledigung der Verfasfungsrevisionsfrage um die
Wiederaufnahme der Revision des Schukdbetreibungsgesetzes
gehandelt hätte, war mittlerweilen der Erlaß eines bezüglichen

Bundesgesetzes durch Beschlüsse der Bundesversammlung

wesentlich gefördert worden. In dem
Verwaltungsberichte für das Jahr 1884 wurde daher hierseits
die Ansicht ausgesprochen, daß unter den obwaltenden
Umständen der Gang der Dinge bei der Bundeslegislative
abzuwarten und die gesetzgeberische Thätigkeit im Kanton
erst dann wieder aufzunehmen sei, wenn das Zustandekommen

eines Bundesgesetzes für die nächste Zukunft
unwahrscheinlich sein sollte. Durch die Genehmigung des

Verwaltungsberichtes hat sich der Große Rath dieser
Ansicht angeschlossen.

III.

Eine Prüfung des nunmehr fertig erstellten Bundesgesetzes

auf seinen Inhalt ergibt das erfreuliche Resultat,
daß in demselben nicht nur allen Reformbestrebungen des



kantonalen Gesetzgebers aus den Jahren 1881 bis 1883,
theilweise sogar in wesentlich verbesserter Form, Rechnung
getragen ist, sondern daß überdies Neuerungen Eingang
gefunden haben, welche für die wirthschaftlichen und sozialen
Verhältnisse, speziell in unserm Kantone, von unschätzbarem

Werthe sind.

I« Die Organisation der Betreibungsbehörden
wird sich nach hierseitiger Ansicht im Kanton

Bern dahin gestalten, daß in jedem Amtsbezirke ein
Betreibungsbeamter aufgestellt und demselben gleichzeitig
das Konkursamt übertragen wird; einzig in den größten
und verkehrsreichsten Amtsbezirken kann es sich fragen,
ob nicht, im Interesse eines korrekten Geschäftsganges,
das Betreibungs- und das Konkursamt an zwei Funktionäre
zu übertragen sei. Als Aufsichtsbehörden wären erst-
instanzlich der Gerichtspräsident und oberinstanzlich eine
aus 3 Mitgliedern bestehende Abtheilung des
Obergerichts zu bezeichnen.

Für die richtige Handhabung eines jeden Gesetzes, speziell
aber eines Prozeßgesetzes, als welches das Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs sich präsentirt, ist
neben der Tüchtigkeit und Gewissenhaftigkeit der unmittelbaren

Funktionäre, eine wohlgeordnete und zuverlässige
Aufsicht die nothwendige Voraussetzung. Ein mangelhaftes
Gesetz kann in den Händen von tüchtigen Beamten gleichwohl

Gutes wirken, während umgekehrt ein gutes Gesetz
bei mangelhafter Handhabung desselben seinen Zweck
vollständig verfehlt. Die richtigste Aufsichtsinstanz ist nun
offenbar ein Collegium von 3 Mitgliedern des Obergerichts,
welche sich ausschließlich mit diesem Zweige der Rechtspflege

befassen.
Die Beamten und erforderlichen Angestellten wären

fix zu besolden und für ihre Auslagen zu entschädigen,
wogegen die tarifmäßigen Gebühren in die Staatskasse
fließen würden. Auf diese Weise werden die betreffenden
Personen jeder Versuchung enthoben, sich gegenüber den

Betheiligten einer Ueberforderung schuldig zu machen.
Sollten Fälle von Plusmacherei gleichwohl vorkommen,
so sind die Aufsichtsorgane dafür da, Remedur zu schaffen

Es mag einiges Interesse bieten, gegenüber der
Einführung dieser neuen Beamtungen, sich den dermaligen
Zustand etwas genauer anzusehen. Gegenwärtig beschäftigen

sich in unserm Kanton mit der Schuldbetreibung:
106 patentirte Bevollmächtigte (97 Fürsprecher und 9

Rechtsagenten), 30 Gerichtsschreiber und 221 Weibel
(30 Amtsgerichtsweibel, 3 Weibel für den ganzen Bezirk
in Delsberg, Freibergen und Pruntrut, und 188 Unter-
weibel), also im Ganzen 357 patentirte und amtliche
Funktionäre, mit einer entsprechenden Anzahl von
Angestellten. Nebenher läuft-dann noch, was das Schlimmste
am gegenwärtigen Zustande ist, ein ungezähltes Heer
von nicht patentirten Geschäftsleuten, deren Praktiken jeder
staatlichen Aufsicht sich entziehen. — Zukünftig wird sich

die Zahl der patentirten Agenten sehr beträchtlich
vermindern, vorerst weil der Verkehr des Gläubigers mit dem

Betreibungsbeamten der Art einfach geordnet ist, daß
auch der gewöhnliche Bürger sich in kurzer Zeit zurecht
finden kann, von den Handelsleuten, Kapitalisten und
Geldinstituten gar nicht zu reden — und sodann, weil
das Gewerbe seinen Mann nicht mehr lohnend beschäftigt.
Wird die Forderung zwischen Gläubiger und Schuldner
oder ein Rechtsverhältniß zwischen dem Erstern und
dritten Person streitig, dann allerdings wird, nach wie

vor, für den Gläubiger das Bedürfniß sich geltend
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machen, zu der gerichtlichen Verhandlung einen
Rechtsbeistand anzusprechen, in gleichem Maße wie dies bei
allen sonstigen Rechtsstreitigkeiten zu geschehen pflegt.
Zukünftig fallen ferner die 221 Weibel ganz weg. indem
der einzig noch übrig bleibende Dienstzweig derselben,
Abwart bei den Gerichtsaudienzen, füglich durch einen
am Bezirksorte stationirten Landjäger versehen werden
kann. Die Gerichtsschreiber werden ihrer Hauptfunktion,
der Verschreibung der Gerichtsverhandlungen,
wiedergegeben, wodurch es ermöglicht werden soll, mehr und
mehr die Mündlichkeit in den Prozeßgang einzuführen und
dadurch kostspielige Weitläufigkeiten zu vermindern. Endlich

wird durch die Wirkung des Gesetzes das „wilde Heer"
der unpatentirten Geschäftsleute aus dem Gebiete der
Schuldbetreibung von selbst verschwinden, aus dem einfachen
Grunde, weil es von den Schuldnern keine Kosten mehr zu
beziehen gibt. Allerdings müssen den Betreibungs- und
Konkursbeamten ebenfalls Angestellte beigegeben werden,
mehr oder weniger an der Zahl, je nach der Größe und
den Verkehrsverhältnissen der einzelnen Bezirke; allein die
Gesammtzahl derselben im ganzen Kanton wird gegenüber
der jetzigen Zahl der in diesem Erwerbszweige beschäftigten

Gehülfen, in Berücksichtigung der wesentlichen
Vereinfachung des Verfahrens, eine ganz bedeutend
geringere sein.

Ganz abgesehen von dem bessern Gange der Maschinerie,

werden durch diese neue Einrichtung des
Schuldbetreibungswesens, nach der vollendeten Ueberzeugnng des

Unterzeichneten, jährlich mehrere Hunderttausende von
Franken an bisherigen Kosten erspart werden.

Vom Standpunkte der Gewaltentrennung aus wird
die Einsetzung des Bundesrathes, als oberste Rekursinstanz
gegen gesetzwidrige Entscheide und Rechtsverweigerung oder
Rechtsverzögerung der kantonalen Aufsichtsbehörden, vielfach

getadelt. Der Unterzeichnete neigt in dieser Frage
auch mehr der Civilgerichtsbarkeit zu und hat gegebenen
Orts beantragt, das Bundesgericht mit diesen Funktionen
zu betrauen, ist aber der gegentheiligen Strömung unterlegen.

In der That liegt es im Zuge der gegenwärtigen
Zeit, die Administrativzustiz mit möglichst vielen Attributen

auszustatten. Vom praktischen Standpunkt aus läßt
sich nicht viel dagegen einwenden, zumal in der Regel
ein rascheres und billigeres Verfahren erzielt werden kann.
Zudem erscheinen die Funktionen der Betreibungs- und
Konkursbeamten als solche der nichtstreitigen Rechtspflege,
ähnlich denjenigen der Grundbuchführer, Fertigungsbehörden,

Handelsregisterführer, Civilstandsregisterführer und
Notare, wo überall bei uns ebenfalls die Administrativbehörden

als Beschwerdeinstanz eingesetzt sind.

2. Die Einleitung der Schuldbetreibung erfolgt
in allen Fällen durch die Zustellung eines Zahlungsbefehls

an den Schuldner, mit verschiedener Zahlungsfrist,

je nachdem es sich um einen gewöhnlichen Fall,
oder um die Betreibung auf Pfandverwerthung, oder
endlich um eine Wechselbetreibung gegen den im Handelsregister

eingeschriebenen Schuldner handelt. Das Bundesgesetz

kennt weder den Vollziehungsbefehl, noch die
Vollziehungsbewilligung des kantonalen Gesetzes. Für den

Jura entspringt daraus in's Besondere der Vortheil,
daß künftighin sowohl die Handels- (amts-) gerichtlichen
Urtheile in Wechselsachen gegen Personen, die im Handelsregister

eingeschrieben sind, als die gerichtlichen Hypotheken

wegfallen, welche in den katholischen Amtsbezirken,
gestützt auf eine Vollziehungsbewilligung, gegen jeden



174 — H 13

Schuldner genommen werden konnten. Was das zu
bedeuten Hat, begreift man sofort, wenn man weiß, daß
jedes solche handelsgerichtliche Urtheil, bei welchen in
99 Fällen gegen 1 eine Bestreitung der Schuldpflichk gar
nicht vorliegt, im Minimum Fr. 25 Kosten verursacht,
und eine gerichtliche Hypothek nur auf einen notarialischen
Akt hin wieder geloschen werden kann, der Fr 5

allein an Stipulationsgebühr kostet, nicht eingerechnet
die Stempel-, die Einregistrirungs- und die Löschungsgebühr.

— Im Uebrigen wird es gegenüber dem jetzigen
Gesetze zukünftig allerdings nicht mehr möglich sein,
gestützt auf ein rechtskräftiges Urtheil, oder einen
andern mit exekutorischer Kraft ausgerüsteten Titel, sofort
mit dem Vollziehungsbefehle gegen den Schuldner
vorzugehen, eine etwelche Erschwerung der gläubigerischen
Rechte, die indessen in dem Institute der Rechtsöffnung
annähernde Ausgleichung findet. Umgekehrt ist die
bisherige 30tägige Zahlungsfrist für die Regel auf eine

20tägige herabgesetzt, weil das Gesetz von der Tendenz
ausgeht, den Gläubiger möglichst bald durch Pfändung
zu sichern, um nachher dem Schuldner längere Gantfristen
als bis dahin gewähren zu können.

Die Fortsetzung der Schuldbetreibung, gestützt

auf einen unwidersprochen gebliebenen Zahlungsbefehl,
oder einen durch Rechtsöffnung beseitigten Rechtsdarschlag,
oder endlich auf ein gerichtliches Urtheil, durch welches
die bestrittene Forderung zuerkannt wurde, erfolgt in der

Regel durch Pfändung. Das Gesetz enthält über die

Rangordnung, in welcher die Vermögensgegenstände des

Schuldners in die Pfändung fallen sollen, sehr
zweckmäßige Vorschriften, wobei das unbewegliche Vermögen
nur gepfändet werden darf, soweit das bewegliche zur
Deckung der Forderung nicht ausreicht, oder wenn Gläubiger

und Schuldner gemeinsam es verlangen.
Bei dinglichenÄnsprüchendritterPersonen

auf die gepfändeten Sachen wird ein vorzügliches
Verfahren zur Erledigung derselben eingeführt, welches
geeignet ist, die Kosten der bisherigen Vindikationsprozeffe
in vielen Fällen zu vermeiden: je nachdem die gepfändete
Sache im Gewahrsam des Schuldners oder des dritten
Ansprechers sich befindet, wird dem pfändenden Gläubiger,

im erstern Falle eine Frist zur Bestreitung des

Anspruchs, im zweiten Falle zur Klagserhebung gegen
den Dritten eingeräumt; erfolgt keine Bestreitung Seitens

des Gläubigers, oder im zweiten Falle keine

Klagserhebung von seiner Seite, so gilt der Anspruch
des Dritte» als anerkannt; bestreitet dagegen im erstern
Falle der Gläubiger den Anspruch des Dritten, so wird
dem Letztern eine Frist zur Klagserhebung gesetzt, deren
Ablauf als Verzicht auf den Anspruch ausgelegt wird;
die Erklärungen über Bestreitung geschehen bei dem
Betreibungsbeamten und die Fristsetzungen durch
denselben; gerichtlich wird die Angelegenheit erst mit der
Klagserhebung.

Ein beachtenswerthes Institut ist die
Anschlußpfändung, d. h. das Recht derjenigen Gläubiger,
welche innerhalb 30 Tagen nach dem Vollzuge einer
Pfändung das Pfändungsbegehren stellen, an dem
Ergebnisse dieser Pfändung nach Mitgabe der gesetzlichen

Rangordnung Theil nehmen zu können. Es ist dies
ein Konkurs in der Spezialliquidation, dessen Bedeutung

wesentlich darin liegt, die Hetzjagd der Gläubiger
auf das Vermögen des Schuldners zu mildern. Von
besonderer Wichtigkeit ist die Anschlußpfändung im
alten Kantonstheile für das Frauengut, weil ohne die¬

selbe die Ehefrau mit gebundenen Händen zusehen müßte,
wie die Gläubiger. des Ehemannes das Vermögen des

letztern liquidiren, ohne daß sie von ihrem Forderungsrechte

für den Werth des zugebrachten Gutes Gebrauch
machen könnte. Das kantonale Einführungsgesetz wird
das Anschlußrecht der Ehefrau und dasjenige der Kinder,
Mündel und Verbeiständeten des Schuldners für
Forderungen aus dem elterlichen oder vormundschaftlichen
Verhältnisse zu normiren und gleichzeitig zu bestimmen
haben, mit welchem Zeitpunkte in einem solchen Falle
die güterrechtliche Trennung der Ehegatten eintritt. Das
Institut der Anschlußpfändung hat eine modifizirte
Ähnlichkeit mit der Betheiligung sämmtlicher Gläubiger am
Ganterlöse, wie solche im Zura gestützt auf den Art. 2093
des französischen Civilgesetzbuches besteht, unter
Vermeidung der Unzukömmlichkeiten dieses letztern Systems.

Die Gantfrist beträgt bei Beweglichkeiten 30 Tage
und bei Liegenschaften S Monate. Geht die Betreibung
von vornherein auf Pfandverwerthung, so treten diese

Fristen «an Stelle der zwanzigtägigen Zahlungsfrist im
Zahlungsbefehle. — Bewegliche Sachen und Forderungen
werden frühestens 10 und spätestens 30 Tage, nachdem
der Gläubiger das Verwerthungsbegehren gestellt hat,
verkauft und zwar in der Regel auf dem Wege einer
öffentlichen Steigerung und gegen Baarzahlung; der
Betreibungsbeamte kann einen Zahlungstermin von höchstens

20 Tagen gestatten. Die Hingabe erfolgt, sobald das
Angebot den Schatzungswerth erreicht und gleichzeitig den

Betrag allfälliger, dem betreibenden Gläubiger vorgehender,

pfandrechtlich versicherter Forderungen übersteigt. Ist
kein solches Angebot gefallen, so wird auf spätestens
einen Monat eine zweite Steigerung angeordnet, an
welcher hingegeben wird, so wie das Angebot den
Betrag vorgehender pfandrechtlich versicherter Forderungen
übersteigt. In gewissen Fällen kann an die Stelle der

Versteigerung Verkauf aus freier Hand treten.
Geldforderungen des Schuldners, welche keinen Markt- oder
Börsenpreis haben, werden auf Verlangen der Gläubiger
entweder denselben zum Nennwerthe an Zahlungsstatt
angewiesen, oder zur Einkassierung auf Rechnung ihrer
betriebenen Forderung überlassen. — Liegenschaften werden

im Laufe des zweiten Monats nach der Stellung
des Verwerthungsbegehrens öffentlich versteigert; die
Steigerung wird mindestens einen Monat vorher öffentlich

bekannt gemacht und dem Gläubiger, Schuldner,
dritten Pfandbesitzer, sowie den Hypothekargläubigern
speziell angezeigt. Die Hingabe geschieht unter den
nämlichen Voraussetzungen, wie bei Beweglichkeiten. Erfolgt
kein hinreichendes Angebot, so wird spätestens in zwei
Monaten, auf nochmalige gleiche Bekanntmachung hin,
eine zweite Steigerung abgehalten, an welcher der Zuschlag
vor sich geht, sobald das Angebot den Betrag allfälliger
dem betreibenden Gläubiger im Range vorgehender
Hypothekarforderungen übersteigt. Durch das kantonale
Einführungsgesetz kann bestimmt werden, welche
Hypothekarschulden bei ihren Titelsrechten verbleiben und
dem neuen ErWerber auf Rechnung des Kaufpreises
überbunden werden, immerhin in der Meinung, daß der
betreibende Hypothekargläubiger berechtigt ist, Baarzahlung
seines Antheils am Kaufpreise zu verlangen. Im Uebrigen
geschieht die Versteigerung gegen Baarzahlung oder
unter Gewährung eines Zahlungstermins von höchstens

6 Monaten. — Bei Beweglichkeiten- sowohl als bei
Liegenschaftssteigerungen fällt die Betreibung in Hinsicht
auf das Gantobjekt dahin, wenn bei dem zweiten Termine



kein genügendes Angebot erfolgt. — Die hauptsächlichsten
Neuerungen im Abschnitte von der Vergantung, gegenüber

dem bisher geltenden Gesetze, bestehen in der
Verdoppelung der Gantfrist (30 statt 14 Tage bei
Beweglichkeiten, 6 statt 3 Monate bei Liegenschaften), in einer
zweckmäßigeren, den Interessen aller Betheiligten besser

entsprechenden Art und Weise der Steigerungspublikation
und insbesondere darin, daß nicht mehr, wie bisher, der

Steigerungsgegenstand unter allen Umständen liquidirt
wird, selbst dann, wenn gar kein Angebot gefallen ist.
Man könnte versucht sein, anzunehmen, die bisherige
Vorschrift, wonach das Gantobjekt nicht unter ^/s des

Schatzungswerthes hingegeben, bezw. den Gläubigern an
Zahlungsstatt zugeschlagen werden darf, berücksichtige
besser, als dies im Bundesgesetz der Fall ist, die Interessen

des Schuldners. Dem ist jedoch entgegenzuhalten,
daß die zweimalige Steigerung, mit jeweilen einen vollen
Monat vorausgehender Bekanntmachung derselben, wohl
hinreichende Gewähr dafür bieten dürfte, daß ein
Zuschlag unter dem Verkaufswerthe in der Regel nicht
erfolgt.

3. Die Eröffnung des Konkurses findet statt:
auf Begehren eines Gläubigers, wenn der Schuldner

unbekannten Aufenthalts ist, oder die Flucht ergriffen
hat, um sich seinen Verbindlichkeiten zu entziehen, wenn
er betrügerische Handlungen zum Nachtheile der Gläubiger
begangen oder zu begehen versucht hat, und wenn er bei
Vornahme der Pfändung Bestandtheile seines Vermögens
verheimlicht hat;

auf Anrufen des Schuldners, wenn er sich zahlungsunfähig

erklärt;
von Amtes wegen, bei erblosen Verlaffenschaften.
Im Vergleiche zum gegenwärtig geltenden kantonalen

Gesetze kennt das Bundesgesetz drei Konkursfälle mehr,
nämlich den unbekannten Aufenthalt des Schuldners, den

Betrug oder Betrugsversuch zum Nachtheil der Gläubiger

und die Vermögensverheimlichung bei'r Pfändung, —
umgekehrt ist dem letztern Gesetze die Konkurseröffnung
auf Begehren des Gläubigers aus Grund der Insolvenz
des Schuldners nicht bekannt.

Der Unterzeichnete erachtet dieses System als ein

ganz vorzügliches: unredliches Verhalten des Schuldners
gegen seine Gläubiger führt auf Begehren der letztern
zum Konkurs, — wo dagegen kein Vermögen zur
Verkeilung unter die Gläubiger vorhanden ist, hat es keinen
Zweck, eine Generalliquidation anzuordnen. Nnn kann
man zwar bezüglich des letztern Falles einwenden, die

amtliche Inventur sei im Stande. Vermckgensgegenstände
aufzudecken, welche dem Auge des die Pfändung
vollziehenden Beamten entgangen seien; mit andern Worten,
man mißt dieser Jnventarisation durch die Konkursbe-
amteu ungefähr die Wirkung bei, welche der große Rechen

hat, den der Landwirth nach stattgefundener Einsamm-
lung der Garben über das Stoppelfeld ziehen läßt, um
die vereinzelt liegenden Getreidehalme zusammen zu bringen,

bevor die armen Leute sich einstellen, die Aehren
aufzulesen. In vereinzelten Fällen mochte bisher die

Geltstagsinventur diesen Effekt haben, in weitaus der
großen Mehrzahl derselben kam aber wirklich nichts zum
Vorschein, welche deßhalb in einer vulgären Geschäftssprache

die Bezeichnung „Gratis -Geltstage" erhielten.
(ML. Diese Kategorie von Geltstagen ist übrigens,
seitdem der Gläubiger zum Kostenvorschusse verpflichtet ist,
so zu sagen ganz verschwunden.)
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Bei der ersterwähnten Minderzahl, sieht das Bundesgesetz

ein mindestens ebenso wirksames Korrektiv vor,
nämlich die gesetzliche Pflicht des Schuldners, der Pfändung

beizuwohnen und seine Vermögensgegenstände
anzugeben, unter Strafandrohung im Widerhandlungsfalle,
in Verbindung mit dem Recht des Gläubigers, wegen
Verheimlichung von Vermögensgegenständen auf
Konkurseröffnung anzutragen. — Eine andere Bedeutung wird
diesem Rechtsmittel des Gläubigers auch noch beigelegt
vom Standpunkte der ehrenschmälernden Wirkung des

Geltstages aus, indem man sich sagt, daß manch' Einer
die letzten Kräfte zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten
aufbiete, um nicht den Besitz seiner bürgerlichen Ehrenrechte

zu verlieren. Es liegt in dieser Argumentation
ein wichtiges psychologisches Moment, das auch als
solches behandelt sein will. Vorerst ist mit Rücksicht auf
das derselben zu Grunde liegende Motiv mit Genugthuung

zu konstatiren, daß demnach die bürgerliche
Ehrenfähigkeit auch für den ärmsten Mann ein nicht gern
preiszugebendes Gut ist, — freuen wir uns dessen im
Interesse des demokratischen Staates. Sodann aber darf
nicht vergessen werden, daß der Zustand der Vermögens-
losigkeit auch einen solchen der Resignation mit sich führt,
zu welcher sehr leicht derjenige der Verbitterung hinzutreten

kann, wenn der strenge Gläubiger zum Entzüge des

letzten Gutes schreitet, das dem Bürger in der staatlichen
Gesellschaft noch einen Werth verleiht, und um dessen

Besitz er nun mit demselben markten soll. Sei man daher
lieber darauf bedacht, nicht mehr von Gesetzes wegen, um
einiger materieller Vortheile willen, oder auch aus bloßer
Rachsucht, Parias der Gesellschaft zu schaffen.

Das Recht des Schuldners, die Konkurseröffnung zu
bewirken, wenn er sich beim Gerichte zahlungsunfähig
erklärt, gibt ihm ein Mittel in die Hand, um ein allzu
heftiges Anstürmen der Gläubiger in einem Momente, wo
die ökonomischen Verhältnisse nicht ausreichen, überall Rede
und Antwort zu stehen, zu mildern, weil diese Gläubiger
bei dem in Aussicht stehenden Konkurse ihre Betreibungspfandrechte

verlieren würden, — oder um das Zustandekommen

eines Nachlaßvertrages zu ermöglichen, in welchem
sie ein gesichertes Zahlungsversprechen dem unsichern
Ergebnisse einer gerichtlichen Liquidation vorziehen.

4. Besondere Vorschriften stellt das Gesetz

auf über Schuldbetreibung gegen die im
Handelsregister aus eigenem Recht eingetragenen
Personen (also nicht als Prokuristen und Organe
juristischer Personen) und gegen Gesellschaften,
indem dieselben in der Regel (Ausnahmen in Art. 41 und
43) unmittelbar auf Konkurs betrieben werden. Dieses
besondere Recht des Handelsstandes beruht auf der
besondern Natur der kaufmännischen Kreditverhältniffe:
das in fortwährendem Muffe befindliche kaufmännische
Vermögen läßt den Besitzer desselben in einem gewissen
Sinne als Verwalter fremder Sachen erscheinen; die

kaufmännischen Verbindlichkeiten erfordern prompte
Erfüllung; der kaufmännische Geschäftsverkehr bringt eine
weit verzweigte Kreditorschaft mit sich, bei welcher eine

genaue Ueberwachung des geschäftlichen Gebahrens des

Debitors unmöglich ist. Alle diese Momente führen
im Zeitpunkte der eingetretenen finanziellen Krisis mit
logischer Nothwendigkeit zur möglichst raschen
Generalliquidation des noch vorhandenen Vermögens.

Die Fortsetzung der Schuldbetreibung erfolgt daher
hier durch eine Konkursandrohung auf 20 Tage, nach

4ö
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deren Ablauf das Konkursbegehren gestellt werden kann.
Bei der Wechselbetreibung beträgt die Frist des

Zahlungsbefehls 5 Tage ohne nachfolgende Konkursandrohung,
mit direktem Konkursbegehren.

Ueber die Voraussetzungen der Betreibung auf Konkurs,
und der Wechselbetreibung, entscheidet der Betreibungsbeamte

von Amtes wegen, vorbehältlich des Beschwerderechts

der Betheiligten an die Aufsichtsbehörde. Die
Gerichtsstelle, welche über die Konkurseröffnung verfügt,
hat überdies den Fall von Amtes wegen der Aufsichtsbehörde

zu überweisen, wenn sie findet, daß der Schuldner
nicht der Konkursbetreibung unterliegt, oder daß ein
nicht handlungsfähiger Schuldner in gesetzwidriger Weise
betrieben ist.-

Die Konkurseröffnung gegen eine im Handelsregister
eingeschriebene Person kann von jedem Gläubiger, auch
ohne vorgängige Betreibung, verlangt werden, wenn der
Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat, oder wenn
der Nachlaßvertrag verworfen, bezw. die vorausgegangene
Stundung widerrufen worden ist.

3. Das Konkurs recht ist für alle Schuldner das
nämliche, ohne daß hier, wie im Jura, ein Unterschied
zwischen Kaufmann und Nicht-Kaufmann gemacht wird.
Die Praxis wird die Sache innerhalb des Rahmens des

Gesetzes voraussichtlich insofern verschieden gestalten, als
die den Gläubigern eingeräumte Befugniß der Selbstverwaltung

mehr bei den kaufmännischen Liquidationen, die
amtliche Verwaltung umgekehrt mehr bei allen übrigen
Konkursen Platz greifen wird. — Das materielle
Konkursrecht, d. h. die Vorschriften über die Wirkungen des

Konkurses auf das Vermögen des Schuldners und auf
die Rechte der Gläubiger, hat im Allgemeinen eine mustergültige

Ausarbeitung erhalten. Es-würde zu weit führen,
hier auf das Detail der Materie einzutreten; nur das
sei erwähnt, daß die Behandlung des Frauengutes im
Großen und Ganzen dem altbernischen Recht entspricht,
immerhin mit den beiden Abweichungen, daß die
Pfandgläubiger unter allen Umständen vorgehen, und daß die
Frau mit der zweiten Hälfte der Forderung auch während
bestehender Ehe konkurrirt, mit den Gläubigern der
laufenden Forderungen. Die ersterwähnte Abweichung, welche
rechtlich eine gewisse Zurücksetzung des Frauengutes
bedeutet, ist thatsächlich deshalb nicht von Belang, da ja
ohnehin bei allen Hypothekargeschäften eine Nachgangserklärung

erfolgt.
Das Konkursamt besorgt, unter Beiziehung des Schuldners,

die Jnventarsation des Maffavermögens, die Schliessung

der Magazine, Waarenlager, Werkstätten, Wirthschaften
u. dgl., die Verwerthung der Konkursmasse im

summarischen Verfahren, wenn der Erlös derselben voraussichtlich

zur Deckung der Kosten des ordentlichen
Konkursverfahrens nicht hinreichen würde, den Schuldenruf und
die Leitung der ersten Gläubigerversammlung. Letztere
entscheidet, wenn sie beschlußfähig ist, darüber, ob das

' Konkursamt oder eine besondere Kommission die
Konkursverwaltung zu besorgen habe; sie ist in beiden Fällen
befugt, einen Gläubigerausschuß zu bestellen, welchem
das Gesetz gewisse Aufsichtsfunktionen zuweist; endlich
faßt sie Beschlüsse über solche Fragen der Vermögensverwaltung,

welche wegen Dringlichkeit keinen Aufschub erleiden.
Ist diese erste Gläubigerversammlung nicht beschlußfähig,
so führt das Konkursamt die Verwaltung bis zur zweiten
Gläubigerversammlung fort.

Nach Ablauf der Eingabsfrist prüft die Konkursver¬

waltung, unter Beiziehung des Schuldners, diq eingegebenen

Forderungen und entscheidet über die Anerkennung
derselben, ohne an die Erklärungen des Schuldners gebunden

zu sein; sie entwirft den Kollokationsplan; derselbe ist
dem Gläubigerausschuß vorzulegen, welcher befugt ist,
Abänderungen daran vorzunehmen; nachher wird der

Kollokationsentwurf beim Konkursamte aufgelegt, die

Auflage öffentlich bekannt gemacht und die Gläubiger,
welche mit ihrer Forderung ganz oder theilweise
abgewiesen worden, oder die nicht den von ihnen in Anspruch

genommenen Rang erhalten haben, werden hievon besonders

benachrichtigt. Erfolgt Einspruch gegen den Kollokationsentwurf,

so greift gerichtliches Verfahren Platz. Verspätete
Eingaben können bis zum Schlüsse des Konkursverfahrens
angebracht werden; diese Gläubiger haben jedoch auf
vorausgegangene Abschlagsvertheilungen keinen Anspruch.

Nach stattgefundener Prüfung der Konkurseingaben
beruft die Konkursverwaltung diejenigen Gläubiger, deren

Forderungen von ihr ganz oder theilweise anerkannt worden
sind, zu einer zweiten Versammlung ein. Derselben wird
über den Gang der Verwaltung und den Stand der

Aktiven und Passiven Bericht erstattet. Sie beschließt über
die Bestätigung der Konkursverwaltung und des Gläubigerausschusses

und ordnet in souveräner Weise alles Weitere
für die Durchführung des Konkurses an. Verpfändete
Vermögensstücke dürfen indessen nur mit Zustimmung
der Pfandgläubiger anders als durch Verkauf an öffentlicher

Steigerung verwerthet werden. Sind Liegenschaften

zu verwerthen, so erfolgt die Bekanntmachung des

Steigerungstages mindestens einen Monat vorher; den

Hypothekargläubigern werden Exemplare der Bekanntmachung
besonders zugestellt. Bewegliche Sachen werden dem

Meistbietenden zugeschlagen; Liegenschaften ebenfalls, wenn
das Angebot die Schatzungssumme erreicht; ist letzteres bei
der ersten Steigerung nicht der Fall, so wird innerhalb
zweier Monate eine zweite Steigerung, mit vorausgehender
ei »monatlicher Bekanntmachung angeordnet, an welcher
die Hingabe unter allen Umständen an den Meistbietenden
erfolgt. — Das kantonale Recht kann auch hier, wie in dem

Gantverfahreu, bestimmen, welche Hypothekarforderuugen
dem ErWerber auf Rechnung des Kaufpreises überbunden
werden und also bei ihren bisherigen Titelsrechten
verbleiben sollen.

Nachdem der Kollokationsplan in Rechtskraft erwachsen
und der Erlös der Konkursmasse eingegangen ist, stellt
die Konkursverwaltung die Vertheilungsliste und die

Schlußrechnung auf. Die Konkurskosten werden vorab
gedeckt, jedoch auf den Erlös von Pfandgegenständen nur
die Kosten ihrer Verwaltung und Verwerthung verlegt.
Absch lagsvertheilungen könn en v orgenommen w erd en, s ob ald
der Kollokationsplan in Rechtskraft erwachsen ist.

Nach vollzogener Vertheilung des Erlöses legt die

Konkursverwaltung dem Richter Schlußbericht vor. Findet
derselbe, daß das Verfahren vollständig durchgeführt sei,
so erklärt er dasselbe als geschlossen. Gibt die Geschäftsführung

der Verwaltung zu Bemerkungen Anlaß, so bringt
der Richter dieselben der Aufsichtsbehörde zur Kenntniß.

k. Dem Abschnitte über das Konkursrecht, mit
Ausnahme der Vorschriften über die Organisation der

Verwaltung, dienten das französische Gesetz über die Failliten,
vom 28. Mai 1838, und die Konkursordnung für
das deutsche Reich, vom 10. Februar 1877, als
Vorbilder. Die wesentlichste Abweichung gegenüber dem
bernischen Gesetze besteht darin, daß dort, mit Ausnahme



der auch zukünftig dem kantonalen Rechte vorbehaltenen
Befugnisse betreffend den Ueberbund von Hypothekarforderungen,

alles auf Versilberung hin drängt, während
umgekehrt das bisherige Gesetz für Vermögensobjekte, bei welchen

an der Steigerung nicht mindestens der Schatzungswerth

erreicht wurde, und für die Forderungsrechte den

Zuschlag an Zahlungsstatt an die Gläubiger vorschrieb.
Dadurch entstunden Rechtsgemeinschaften, bei deren
Auflösung, wenigstens soweit es das Miteigenthum an Jnmo-
bilien anbetrifft, die größern und besser berechtigten
Hypothekargläubiger die kleinen zu verdrängen pflegten, so

daß Letztere nominell zwar Deckung erhielten, in Wahrheit

aber Verlust erlitten. Allerdings blieb denselben
das Recht gewahrt, trotz ihrer Theilnahme an der
Aufhebung des Miteigenthums, die erhaltene Anweisung
auszuschlagen, in welchem Falle dann der Geltstager um
diesen Betrag wieder belastet wurde. Auch hier darf übrigens,
wie bei dem Abschnitte über Grundpfandverwerthung, die
Bemerkung gemacht werden, daß das Steigerungsverfahren
des Bundesgesetzes genügende Garantie für Erreichung
eines richtigen Erlöses bietet.

Das Geltstagsverfahren nach bernischem Gesetze stellt im
Allgemeinen verhältnißmäßig leidliche Zustände dar, gewisse
Unzukömmlichkeiten abgerechnet, wie die Langsamkeit des

Geschäftsganges, der Mangel einer Vorschrift über
Abschlagsvertheilungen, die Belastung des Liquidationsergebnisses
mit einer Prozentgebühr, welche auch von illiquidem
Vermögen berechnet und häufig auf dem Erlöse von
Pfandgegenständen zum Nachtheile der Pfandgläubiger erhoben
wird, die hohen Ansätze für die Maffaverwaltung, die
übermäßigen Eingabskosten der Gläubiger, bezw. ihrer
Bevollmächtigten.

Dagegen steigern sich die Uebelstände und Mißbräuche
in den jurassischen Failliten häufig bis zu einem wahren
Justizskandale. Die nachfolgenden Angaben sind einem
Berichte entnommen, welchen Herr Generalprokurator
Teuscher im Jahre 1870 dem Appellations- und
Kassationshofe über diese Materie eingereicht hat: — In den
Amtsbezirken Pruntrut, Freibergen und Conrtelary wird
das Verfahren « à la trantzàe», d. h. ausschließlich
nach den Vorschriften des französischen Handelsgesetzbuches,

in den Amtsbezirken Münster und Delsberg
« à la bernoise », d. h. unter einiger Annäherung an
das bernische Gesetz durchgeführt, während die Praxis
in den Amtsbezirken Laufen und Neuenstadt wieder
andere Variationen aufweist. Zur Zeit der stattgefundenen
Untersuchung, d. h. Ende des Jahres 1869 und Anfangs
des Jahres 1870, waren Failliten im Rückstände aus
den Jahren 1847, 1849, 1850, 1853, 1854, 1855, 1856,
1859, 1860, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 und 1867.
Mit der langen Dauer der Liquidationen geht Hand in
Hand die Kostspieligkeit des Verfahrens (der Bericht
zitirt einen Fall, wo bei einer Vermögensmasse von
Fr. 2149. 90 an Liquidationskosten Fr. 545. 60
verrechnet wurden, also mehr als 25 °/o). Das Uebel liegt
im Verfahren selbst und in seiner Unangemessenheit zu
den jurassischen Verhältnissen: Voraussetzung eines
korrekten Rechtsganges sind gut bestellte Handelsgerichte und
ein Handelspersonal, aus welchem die Agenten und die
Syndics nach Auswahl zur Verfügung stehen. Fehlt es

nun aber durchgängig schon an der Möglichkeit einer
richtigen Bestellung dieser unmittelbaren Verwaltungsorgane,

so kommt dann zum Ueberflusse noch hinzu, daß
das Aufsichtsorgan, der Richterkommissär, aus der ihm
durch das Gesetz zugewiesenen Stellung sich häufig eine
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Erwerbsquelle macht und infolge dessen an der,Langsamkeit
und Kostspieligkeit des Verfahrens direkt interessirt

ist. Der Bericht des Herrn Teuscher gelangt daher mit
Recht zu dem Schlüsse, daß eine Abhülfe gegen die
eingerissenen krassen Uebelstände und Mißbräuche nur in
einer neuen Gesetzgebung gefunden werden könne. — Seither

haben sich die Verhältnisse nicht gebessert, weil den
obern Behörden kein gesetzliches Mittel zur Abhülfe
zusteht. *)

Einem solch' heillosen Zustande gegenüber darf daher
mit einem Gefühle wahrer Erlösung darauf verwiesen werden,

daß nach dem Bundesgesetze die Konkursverwaltung,
auch wenn sie nicht aus dem Konkursbeamten besteht, der
Disziplinaraufsicht der Aufsichtsbehörden unterstellt ist,
und daß im Ferneren das Konkursverfahren binnen
6 Monaten seit der Eröffnung des Konkurses durchgeführt

sein muß und eine Verlängerung dieser Frist nur
von der Aufsichtsbehörde gestattet werden darf.

7» Außer den soeben erwähnten Ordnungsvorschriften
ist das neue Gesetz überhaupt darauf bedacht, sowohl die
Thätigkeit der staatlichen Organe an einen prompten
Geschäftsgang zu verweisen, als auch ein trölerhaftes
Verhalten des Schuldners unmöglich zu machen. Als
Vorschriften der ersterwähnten Kategorie sind zu nennen:
Die Festsetzung einer Maximalfrist von 6 Monaten bis und
mit dem oberinstanzlichen Endurtheil, in Streitsachen,
welche das Gesetz in das beschleunigte Verfahren verweist,
— Fristsetzungen an den Betreibungsbeamten von 1 Tag
für die Zustellung des Zahlungsbefehls, von 3 Tagen
für die Vornahme der Pfändung, für die Benachrichtigung

des Schuldners von dem Verwerthungsbegehren
und für die Zustellung der Konkursandrohung, von 10
Tagen bis zu einem Monat für den Verkauf gepfändeter
Beweglichkeiten, und von 2 Monaten für die Versteigerung

von Liegenschaften, — Fristsetzung an den Richter
von 5 Tagen für den Entscheid im Rechtsöffnungsverfahren

und von 3 Tagen für den Entscheid über das
Konkursbegehren in der Wechselbetreibung. Als Präventivmaßregeln

gegen Trölerei sind namentlich anzusehen: die
Vorschrift, daß eine Beschwerde, Weiterziehung oder
Berufung nur auf besondere Anordnung der Behörde, an
welche sie gerichtet ist, aufschiebende Wirkung hat, — sowie
das Institut der Rechtsöffnung, wenn die bestrittene
Forderung auf einem vollstreckbaren Urtheile oder gleich-
werthigem Titel, auf einer öffentlichen Urkunde oder
schriftlichen Schuldanerkennung beruht.

8. Dem Gesetze ist es gelungen, Strenge und
Milde gegen denSchuldnerin angemessener Weise
zu verbinden. Es legt ihm unter Strafandrohung die
Pflicht auf, der Pfändung beizuwohnen und seineVermögens-
gegenstände anzugeben, dem Konkursamte gegenüber bei
der Aufnahme des Inventars das Gleiche zu thun und
während des Konkursverfahrens zur Verfügung des
Konkursverwalters zu stehen; unredliche und leichtfertige
Handlungen zum Nachtheile der Gläubiger schließen den
Schuldner von^der Wohlthat des Nachlaßvertrages aus;
betrügerische Handlungen desselben und Verheimlichung
des Vermögens bei Vornahme der Pfändung berechtigen
den Gläubiger zur Stellung des Konkursbegehrens. —

*) In einem Falle aus jüngerer Zeit, der dem Unterzeichneten
bei einem geschäftlichen Anlasse zu Gesichte kam, hat die Liquidation
des liegenschaftlichen Massavermögens im Werthe von Fr. 93,838. 85
Kosten verursacht im Betrage von Fr. 3738. 57.
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Auf der andern Seite gewährt das Gesetz während der

heiligen Zeiten und um die Zeit des eidgenössischen

Bettages je 14 Tage, im Ganzen 8 Wochen, Ferien.
(Die vollen 2 Monate Herbstferien beizubehalten war
nicht möglich, weil die andern Kantone sie nicht kennen
und weil nicht ohne Grund eingewendet wurde, daß dann
der Küher gleichen Anspruch auf Sommer- uud der Winzer
auf Oktoberferien hätte.) Während der Dauer des

Militärdienstes und bei einem Todesfall in der Familie ist
Rechtsstillstand. Ein solcher kann auch durch denBetreibungs-
beamten einem schwer kranken Schuldner gewährt und im
Falle einer Epidemie oder eines Landesunglücks, sowie in
Kriegszeiteu, durch die Kautonsregierung verfügt werden.
Wenn es sich um die Verwerthung gepfändeter Gegenstände
handelt und der Schuldner einen Viertel der Betreibungssumme

zahlt, kann ihm durch den Betreibungsbeamten
für den Rest der Schuld 3 Monate Frist gewährt werden,
insofern er die weitern Zahlungen pünktlich leistet. Das
strenge Recht des Gläubigers, sich aus dem Vermögen
des Schuldners Bezahlung zu verschaffen, findet vor der

Rücksichtnahme des Gesetzes auf die Nothdurst des Lebens
angemessene Schranken, indem gewisse Gebrauchsgegen-
stäude, Alimente, Erwerbseinkommen, Pellsionen aus
Invalidität, Ersatz für Schädigungen der Arbeitskraft und
Bezüge aus den Krankenkassen, Sterbefallvereinen u. s. w.
als unpfändbar erklärt sind. Man macht geltend, daß
im gleichen Maße, wie das Gesetz die zur Existenz des

Schuldners und seiner Familie absolut nothwendigen
Mittel schütze, umgekehrt der Kredit desselben vermindert
werde. Bis zu einem gewissen Grade mag dies, materiell
argumenlirt, richtig sein; aus der andern Seite hat es

aber gewiß einen hohen Werth für den bedrängten Schuldner,
die nothwendigsten Existenzmittel gesichert zu wissen und
an der Hand dieses Besitzthums sich aus dem ökonomischen
Ruin wieder herausarbeiten zu können.

9» Den landwirthschaftlichen Besitz durch
weise Bestimmungen zu Gunsten des Hypothekarkredites

zu sichern und bei dem verschuldeten
Kleinbauern den Gedanken der Heimstätte zur Geltung zu
bringen, hat der Gesetzgeber in vorzüglicher Weise
verstanden. So lange der Schuldner die auf seinem Besitzthum
lastenden Kapitalien richtig verzinst, oder in Fehljahren
für den fälligen Zins vom Gläubiger Stündigung erhält,
ist es nicht leicht denkbar, daß er wegen anderweitiger
Schulden sein Heimwesen durch Vergantung verlieren
könne, weil eine Hingabe und gantrechtliche
Liquidation nur erfolgen darf, wenn das Angebot die
aufhaftenden Schulden übersteigt. Wird der Schuldner für
eine gekündete Hypothekarschuld betrieben, so gewährt ihm
die llmonatliche Frist des Zahlungsbefehls, in Verbindung
mit der ei »monatlichen Publikationsfrist für die
Versteigerung, die denkbar ausgiebigste Zeit, um anderweitig
ein neues Anleihen suchen zu können. Die nämlichen
Fristen sind für die Vergantung von gepfändeten
Liegenschaften aufgestellt. — Umgekehrt bieten die Vorschriften,
daß dem Hypothekargläubiger von derLiegenschaftssteigerung
rechtzeitig besondere Kenntniß gegeben und sowohl im Gant-,
als im Konkursverfahren die aus den Grundbüchern ersichtlichen

Hypothekarforderungen mit dem laufenden Zins von
Amtes wegen in das Schuldenverzeichniß aufgenommen
werden sollen, dem Kapitalisten Schutz vor jeder daherigen
Ueberraschung.

19. Im Weitern sei noch erwähnt, daß die
Anfechtungsklage gegen Rechtsgeschäfte des Schuldners,
welcher sein Vermögen den Gläubigern zu entziehen sucht,
eine dem gegenwärtigen Stande der Gesetzgebung und
Wissenschaft entsprechende Lösung gefunden hat, — daß
der Nachlaßvertrag es dem redlichen Schuldner ermöglichen
wird, unter Mitwirkung einsichtiger Gläubiger die
bedrängte finanzielle Lage wieder günstiger zu gestalten und
sich vor dem ökonomischen Ruine zu retten, — daß endlich
die staatsbürgerlichen Folgen des Konkurses und der
Insolvenz durch den kantonalen Gesetzgeber in einer Weise
geordnet werden können, welche einer Seits nicht mehr
die Härten des jetzigen absoluten Systems an sich trägt,
ander Seits aber doch den unredlichen oder leichtfertigen
Wirthschafter den Ernst der Worte fühlen läßt, daß es

in der Schweiz noch eine Bedeutung habe, ein Lump
zu sem.

IV.
Der Unterzeichnete ist am Schlüsse seines Berichtes

angelangt, in welchem versucht wurde, eine Parallele zu
ziehen zwischen den Zuständen im Schuldbetreibungs- und
Liquidationswesen der Gegenwart und den Verhältnissen,
wie sie sich in Zukunft, nnter der Geltung des neuen
Gesetzes, gestalten werden. Auf die Bedeutung des Bundesgesetzes

aus dem Gesichtspunkte der schweizerischen Rechtseinheit

einzutreten, hieße die Grenzen der gestellten Aufgabe
überschreiten. Immerhin darf darauf verwiesen werden,
daß es dem bernischen Gläubiger von großem Werthe
sein muß, zukünftig genau zu wissen, nach welchem Rechte
er semen in einem andern Kantone wohnenden Schuldner
zu betreiben hat.

Hierseits gelangt man zu folgenden Resultaten:
1. Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und

Konkurs ist in hohem Maße geeignet, an Platz
des bisher bei uns bestehenden Rechtswirrwarrs
einheitliches und klares Recht, und an Platz der
Uebelstände der bestehenden Gesetzgebung und der
Mißbräuche der Praxis, wohlgeordnete
Rechtszustände zu setzen, in welchen die Bedürfnisse des
Kredits, sowie die wirthschaftlichen und sozialen
Verhältnisse der bernischen Bevölkerung eine
allseitige, weise Berücksichtigung gefunden haben.

2. Sollte das Schweizervolk in seiner Mehrheit das
Bundesgesetz verwerfen, so könnte der Große Rath
nichts Besseres thun, als auf den Grundlagen
desselben ein kantonales Gesetz zu erlassen.

3. Sollte aber das Unglaubliche geschehen, daß das
Bernervolk selbst in Mehrheit das Gesetz verwirft,
dann wäre allerdings Abhülfe schwer zu schaffen.

Bern, den 2S. Oktober 1889.

Der Justizdirektor:
Eggli.

Vom Regierungsrathe genehmigt und mit Empfehlung
an den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 28. Oktober 1889.

Im Namen des Regierungsraths

Der Präsident: Stockmar,
Der Staatsschreiber: Kerger.
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jîmcht im EisàWnktm
an den

Wegierungsrath des Kantons Wern
über die

Fusion äee Ei^ettöalnige^eü^a^ten

«lurA-Lerv-I^u^srn und Suisss-OeeiÄsQtÄlS-Siinploli.

(Oktober 1889.)

Meine Herren!

Die Versammlung der Aktionäre der Eisenbahngesellschaft

Jura-Bern-Luzern hat am 12. Oktober abhin mit
großer Mehrheit folgende Beschlüsse gefaßt:

„1. Die Generalversammlung der Aktionäre der
Eisenbahngesellschaft Jura-Bern-Luzern, auf den
Antrag des Verwaltungsraths, genehmigt die Fusion
(Vereinigung) mit der Eisenbahngesellschaft Suisss-Oooi-
àoràìe-LlmpIon, sowie die Verträge, welche sich daran
knüpfen, und die Statuten der fusionirten Gesellschaft
Jura-Bern-Luzern und Làsô-Oooiàoàlô-Zimplon.

„2. Die Generalversammlung der Aktionäre der
Eisenbahngesellschaft Jura-Bern-Luzern gibt ihre
Zustimmung zum Ankauf der Eisenbahnlinie Bern-Luzern
durch die fusionirte Gesellschaft Jura-Bern-Luzern und
8m88e-OvviävlltaIs-8impIoll um den Preis von vierzehn

Millionen Frankem
„3. Die Generalversammlung der Aktionäre der

Eisenbahngesellschaft Jura-Bern-Luzern ertheilt dem

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 138S.

' Verwaltungsrathe der Gesellschaft Vollmacht, alle Vor¬
kehren zu treffen, welche nöthig sein werden, um die
Fusion gemäß den Beschlüssen 8ub Ziff. 1 und 2 hie-
oben zu vollziehen.

„Diese Beschlüsse treten in Kraft, sobald dieselben
die Genehmigung der verfassungsmäßigen Organe des

Kantons Bern erhalten haben werden. Diese
Genehmigung hat bis zum 31. Dezember 1889 zu
erfolgen."

Obenerwähnte Beschlüsse sind bereits am 11. Oktober
abhin von der Versammlung der Aktionäre der Gesellschaft

8lli88o-(1vc;iàentalk-3imploll angenommen worden.
Sie treten aber, erst definitiv in Kraft, nachdem sie von
den verfassungsmäßigen Organen des Kantons Bern
genehmigt sein werden und nachdem die Bundesversammlung

die Uebertragung der bezüglichen Konzessionen an
die neue Gesellschaft bewilligt haben wird.

Wir beehren uns, Ihnen anmit die Gründe
auseinanderzusetzen, welche Sie nach unserer Anficht bestimmen
sollen, dem Großen Rathe die Ratifikation der Fusions-
Beschlüffe zu empfehlen.

4«
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I.

Das Projekt der Fusion der beiden Gesellschaften
datirt bereits von lange her. Im Jahre 1875 wurde
dasselbe von Herrn Jakob Stämpfli, damals Präsident
der Eidgenössischen Bank, bei welcher die Gesellschaft
Snisse-doeiàoàle in ihren finanziellen Verlegenheiten
Hülfe gesucht hatte, angeregt. Die Aktionäre der Gesellschaft

verwarfen jedoch das Projekt, obgleich der

Verwaltungsrath dasselbe in empfehlendem Sinne begutachtet
hatte. Es wurde wieder aufgenommen im Laufe dieses

Jahres und zwar auf neuen Grundlagen und unter
vortheilhafteren Bedingungen für die Jura-Bern-Luzern-
Bahngesellschaft, deren Lage sich seit 1875 erheblich
verbessert hat. Die beiden Gesellschaften haben übrigens
das gleiche Interesse, das Projekt anzunehmen: die Suisse-
Oeeiàentale-Simplon-Gesellschaft, weil ihr die Fusion
große finanzielle Vortheile gewährt und ihr überdies die

Zuversicht verleiht, daß sie ihr seit langer Zeit verfolgtes
Ziel, nämlich den Durchstich des Simplon, erreichen wird,
— und die Jura-Bern-Luzern-Bahngesellschaft, weil die

Fusion die günstige finanzielle Lage, in welcher sie sich

infolge von Umständen befindet, deren Fortdauer nicht
absolut sicher ist, dauernd befestigt.

Wenn man somit die Interessen der beiden
Gesellschaften in Berücksichtigung zieht, so sind die Vortheile
der Fusion einleuchtend. In den Berichten der Direktion
der Jura-Bern-Luzern-Bahn sind diese Vortheile so klar
und überzeugend dargelegt worden, daß wir nicht nöthig
haben, uns hier mit diesem Punkte weiter zu befassen.
Die Vereinigung wird eine Verbesserung des Betriebes
gestatten und gleichzeitig bedeutende Ersparnisse auf den

verschiedenen Dienstzweigen zur Folge haben. Das
Personal der neuen Gesellschaft wird besser situirt sein, als
dasjenige der dermaligen beiden Gesellschaften. Das
Publikum selbst wird seine Rechnung finden durch eine

bessere Einrichtung der Bahnzüge, durch die Vereinfachung
der Förmlichkeiten und hauptsächlich durch die
Gleichstellung und Verbesserung der Tarife. Die Aktionäre
sind übrigens die besten Richter in dieser Sache: sie

haben ihren Willen manifestirt, indem sie mit übergroßen
Mehrheiten die Anträge angenommen haben, welche ihnen
von den Verwaltungen der beiden Gesellschaften vorgelegt

worden sind. Sie haben mit Recht gefunden, daß
die Fusion ebensosehr in ihrem eigenen Interesse liege, wie
in demjenigen des Publikums, welches schon seit zu langer
Zeit die Vereinheitlichung des Betriebs der schweizerischen
Eisenbahnen verlangt, um den entscheidenden Schritt,
der in dieser Richtung gethan werden soll, nicht lebhaft
zu begrüßen.

Wir beschränken uns daher darauf, die Frage näher
zu prüfen, ob die Fusion im Interesse des Kantons Bern
liegt.

II.

Die Fusion vollzieht sich unter folgenden Bedingungen :

Die Gesellschaften der Jura-Bern-Luzern-Bahn und
der Snisse-deoickentale-SimpIon-Bahn werden auf den
1. Januar 1890 aufgelöst, uud an deren Stelle tritt die
neue Gesellschaft, welche auf den nämlichen Zeitpunkt in
gesetzlicher Weise konstituirt sein muß. Die respektiven
Organe der beiden Gesellschaften werden indessen ihre
Funktionen fortsetzen bis zur Liquidation des laufenden
Betriebsjahres. Der Sitz der neuen Gesellschaft ist in
Bern; jedoch werden von den fünf Direktoren zwei in

Lausanne residiren, wo verschiedene Dienstzweige installirt
werden. Das Gesellschaftskapital ist auf 86 Millionen
festgesetzt; es soll dasselbe aber auf 100 Millionen
erhöht werden, sobald der Kanton Bern die Linie Bern-
Luzern der Gesellschaft abgetreten habrn wird. Das
Kapital wird eingetheilt in privilegirte Aktien von je

Fr. 500 und in gewöhnliche Aktien von je Fr. 200. Die
privilegirten Aktien werden den Inhabern der dermaligen
Aktien der Jura-Bern-Luzern-Bahn und den Inhabern
der dermaligen privilegirten Aktien der Suisse-doeiàen-
tale-Simpion-Bahn abgegeben. Die Letzteren haben
jedoch das Recht, die Rückzahlung ihrer Aktien zu Fr. 600 zu
verlangen, in welchem Falle die Gesellschaft die nämliche
Zahl neuer gleichwerthiger Titel ausgeben wird.

Die privilegirten Aktien in der Zahl von 104,000
werden repräsentirt durch 76,000 Aktien der Jura-Bern-
Luzern-Bahn und durch 28,000 privilegirte Aktien der
Suisse-dovicksntale Simplon-Bahn Sie sollen vorab eine
Dividende von 4'/s "/» genießen. Die Zahl der gewöhnlichen
Aktien beträgt 170,000, bezw. 240,000, nachdem die
Linie Bern-Luzern dem Bahnnetze einverleibt sein wird.
Den Inhabern der heutigen Stammaktien der Suisse-
Ovviàontale-Simplon-Bahn wird beim Austausch
derselben gegen die neuen Titel ein Gutschein im
Nominalwerthe von Fr. 50 zugestellt, welcher jedoch erst dann
Antheil am Reinertrage der Bahn hat, wenn die privilegirten

Aktien 4'/s "/» und die gewöhnlichen Aktien 4°/»
bezogen haben werden. Der Gesellschaft steht das Recht
zu, die privilegirten Aktien zu Fr. 650 zurückzukaufen.

Jede Aktie gibt dem Inhaber das Recht zu einer
Stimme an der Generalversammlung. Der Verwaltungsrath

besteht aus 50 bis 60 Mitgliedern, wovon 20 durch
die Kantonsregierungen gewählt werden (Bern und
Waadt je 4, Freiburg 3, Wallis, Neuenburg und Genf
je 2, Solothurn, Baselland und Basel-Stadt je 1 Für
die drei ersten Jahre wird der Verwaltungsrath aus den

dermaligen Administratoren der beiden Gesellschaften
zusammengesetzt.

Die neue Gesellschaft verpflichtet sich, den Durchstich
des Simplon zu bewerkstelligen, sobald die Bedingungen
der Erstellung des Tunnels zwischen der Schweiz und
Italien vereinbart und die Subventionen zu Gunsten der

Unternehmung die Summe von 30 Millionen erreicht
haben werden.

Endlich verpflichten sich die beiden Gesellschaften, ihre
Unternehmungen sofort zu den für die Fusion festgesetzten

Bedingungen der Eidgenossenschaft abzutreten, wenn
dieselbe es verlangen sollte.

III.

Kann und soll der Kanton Bern die Bedingungen
der Fusion annehmen?

Wir zögern keinen Augenblick, diese Frage zu bejahen.
Der Kanton Bern ist ganz bedeutend interessirt bei

der Unternehmung der Jura-Bern-Luzern-Bahn. Er ist
Eigenthünier der Linie Bern-Luzern, die er der genannten
Gesellschaft für 10 Jahre, vom 1. Januar 1882 an,
verpachtet hat. Sodann besitzt er 38,020 Aktien der Gesellschaft,

also mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals.
Die Linie Bern-Luzern figurirt unter dem Staatsvermögen
mit einer Summe von Fr. 19,600,000 und die Aktien
der Jura-Berr-Luzern-Bahn mit Fr. 19,010,000. Dieses
Kapital hat dem Kanton im Jahre 1888 eine Summe
von Fr. 1,117,171. 85 Cts. abgeworfen.



Wenn die Fusion zu Stande kommt, wird die Linie
Bern-Luzern von der Gesellschaft um den Preis von 14
Millionen angekauft, was zu 3'/s V« eine jährliche
Einnahme von Fr. 490,000 ausmacht. Die Aktien der Jura-
Bern-Luzern-Bahn, umgewandelt in privilegirte Aktien
der fusionirten Gesellschaft, werden eine fixe Dividende
von 4'/s V». also Fr. 855,450 abwerfen, wozu wahrscheinlich

später noch eine Supplement-Dividende kommen wird.
Macht im Ganzen Fr. 1,345,450, oder eine Vermehrung von
Fr. 228,278 auf dem Ertrage des Betriebsjahres 1888,
d. h. den Zins von 3 V- V» eines Kapitals von Fr. 6,370,300.

Soviel wird, wenn ma« keine andern Faktoren in
Anschlag bringt, der sofortige Gewinn betragen, welchen
die Fusion dem Kanton Bern verschaffen wird. Man wird
nun ohne Zweifel einwenden, daß die Ergebnisse des

Betriebsjahres 1888 nicht als definitive Grundlage für die
Berechnung dienen können und daß der Ertrag der Jura-
Bern-Luzern-Bahn der Steigerung fähig sei. Es ist wahr,
daß, wenn man nur die Ergebnisse des Betriebes in's
Auge faßt, die Jura-Bern-Luzern-Bahn im verflossenen
Jahre ihren Aktionären eine größere Dividende hätte
vertheilen können, als sie es gethan hat, und daß auch
das laufende Jahr ein günstigeres Resultat verspricht.
Allein man muß nicht vergessen, daß der dermalige
Ertrag wenigstens znm Theil Umständen zugeschrieben werden

muß, die der Veränderung unterliegen, und daß man
stets darauf gefaßt sein muß, daß an unsern Grenzen
politische Aenderungen eintreten, welche den Verkehr
beeinträchtigen und infolge dessen den Ertrag der produktivsten

Linien des Netzes vermindern können. Anderseits
kommt eine allfällige Steigerung des Ertrages dem Kanton

Bern bei der neuen Einrichtung ebensosehr zu statten,
als wenn der gegenwärtige Zustand der Dinge
beibehalten würde.

Rücksichtlich der materiellen Vortheile entspricht also
die Fusion unbestreitbar den bernischen Interessen, und
ist dies nicht weniger auch bezüglich der volkswirthschaft-
lichen Gesichtspunkte der Fall-

Der Kanton Bern hat mit großen Opfern successive
die Linien des Jura-Bern-Luzern-Bahnnetzes gebaut, um
alle seine Gebietstheile und insbesondere diejenigen Bezirke,
welche von der Privatindustrie, weil nicht hinreichende
Gewinnchancen bietend, vernachlässigt worden wären, mit
dem großen internationalen Verkehr in Verbindung
zu bringen. Gleichzeitig wollte er auch die Interessen
des Publikums in Bezug auf Tarife, Fahrtenpläne u. s. w.
wahren, — kurz, verhindern, daß das öffentliche Wohl
der Spekulation geopfert werde. Nach beiden Richtungen
hin ist der beabsichtigte Zweck erreicht: Das bernische
Eisenbahnnetz ist vollendet; alle Hauptlinien sind gebaut,
und es bleiben nur noch einige kleine Lokalbahnen, für
welche sich ein Bedürfniß fühlbar zu machen beginnt,
zu erstellen übrig. In Bezug auf das öffentliche Interesse
ist jetzt durch die Vorschriften der Bundesgesetzgebung
vorgesorgt. Der Bund übt zur Zeit über den Betrieb
und das Rechnungswesen der schweizerischen Eisenbahnen
eine scharfe Aufsicht aus, und man kann ihm die Sorge
dafür überlassen, daß Unordnungen, gegen die sich die

öffentliche Meinung s. Z. so laut ausgesprochen hat,
nicht wiederkehren.

In der fusionirten Gesellschaft wird der Kanton Bern
nicht das Uebergewicht ausüben, welches die Höhe seiner
Aktienbetheiligung ihm gegenwärtig in der Jura-Bern-
Luzern-Bahn sichert. Nichts destoweniger wird sein Einfluß
noch ein beträchtlicher sein, und mit Unterstützung der
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andern Kantdne wird er denselben dazu benutzen, in der
neuen Gesellschaft die Grundsätze einer guten Verwaltung
und der Sorge für die Interessen des Publikums, welche
die Jura-Bern-Luzern-Bahngesellschaft stets auszeichneten,
aufrecht zu erhalten. Zudem ist es wahrscheinlich, daß
die Fusion nur der Vorläufer des Rückkaufs ist: der
Augenblick scheint für die Eidgenossenschaft gekommen
zu sein, wo sie sich darauf vorbereiten muß, den Betrieb
sämmtlicher schweizerischer Bahnlinien in die eigene
Hand zu nehmen. Dem Kanton Bern wird die Ehre
zukommen, dem Bunde in dieser Beziehung den Weg
geebnet zu haben.

Mit Rücksicht auf diese Eventualität glaubten wir
in den Beschlussesentwurf, den wir Ihnen zu unterbreiten
die Ehre haben, zu Gunsten des Bundes einen Vorkaufsvorbehalt

aufnehmen zu sollen, um damit zu beweisen,
daß der Kanton Bern, getreu seiner bisherigen Politik,
der Idee der Verstaatlichung der Eisenbahnen zugethan
bleibt.

Eben diese Erwägung ist es auch, welche uns über
die Tragweite der im Laufe der Verhandlungen in die
Statuten aufgenommenen Abänderung bezüglich des

Stimmrechts beruhigt. Der erste Entwurf räumte den
Aktien ein ihrem Nominalwerth proportionelles Stimmrecht

ein, während nach den definitiven Statuten allen
Aktien gleiches Recht zukommt. Die erste Bestimmung
verstärkte den Einfluß der betheiligten Aktionärkantone,

und wenn wir bedauern, daß dieselbe nicht so
belassen wurde, so geschieht es deshalb, weil nach unserer
Ansicht dadurch nicht ausschließlich die Interessen des
Kantons Bern begünstigt worden wären, sondern
diejenigen des ganzen Landes. Nichts destoweniger halten
wir dafür, daß das der Kantonalvertretung in der
Verwaltung der fusionirten Gesellschaft eingeräumte Verhältniß

— später noch durch die Eidgenossenschaft verstärkt —
für das Preisgeben jener Garantie ein hinreichendes
korrektiv aufstellt.

Die der Stadt Lausanne gemachten Konzessionen
entsprechen der Wichtigkeit des Verkehrs dieses Platzes und
der waadtländischen Linien. Die Organisation des Dienstes
der fusionirten Gesellschaft wird durch eine theilweise
Decentralisation nichts einbüßen, diese letztere sichert im Gegentheil

eine bessere Kontrole des Betriebs. Der dem-
nächstige Bau des Simplontunnels würde ohnedies die

Verlegung eines Theils der Verwaltung nach einem dem

Baugebiete näher gelegenen Punkte erfordern. Da der
Kanton Bern bei der Fusion keinen selbstsüchtigen Zweck
verfolgt, können ihm diese Konzessionen keinen Nachtheil
bringen.

Was die Durchbohrung des Simplons anbetrifft, so

hat das aufmerksame Studium der gegenwärtigen
Verkehrsverhältnisse nur die von der bernischen Regierung
offen ausgesprochene Ansicht bestätigt, die sich schon im
Jahre 1875 verpflichtet hatte, dem Bernervolke die Sub-
ventionirung dieses Unternehmens zu den gleichen
Bedingungen wie diejenige der Gotthardbahn zu empfehlen.
Vom Gesichtspunkte der bernischen Interessen aus ergänzen
sich diese beiden Unternehmungen gegenseitig. Die
Erstellung der Simplonlinie wird einen beträchtlichen
Rundreiseverkehr hervorrufen, aus welchem hauptsächlich das
Mittelland, das Emmenthal und das Oberland vermöge
ihrer centralen Lage zwischen den beiden großen Routen,
welche die Schweiz mit Italien verbinden werden, Nutzen

zu ziehen berufen sind. Der Simplon wird dem Kanton
Bern diejenigen Vortheile bringen, welche ihm der Gott-
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hard nicht in dem Maße verschaffte, wie er'es erwarten
zu dürfen glaubte. Damit sich aber diese Hoffnung
verwirklicht, ist es unerläßlich, daß die bernischen Linien
einen integnrenden Bestandtheil des Netzes bilden, das
der Simplontunnel als letztes Glied abzuschließen bestimmt
ist, damit dieser Verkehr nicht noch zu unserem Schaden
abgelenkt werden kann. Die Betriebsergebnisse der Gott-
hardbahn lassen übrigens voraussehen, daß, abgesehen

von den indirekten Vortheilen, für die sie den Gegenwerth
bilden, die für die großen Alpentunnels bewilligten
Staatsbeiträge nicht à koncls peräus angelegt sind. Auch sind
wir überzeugt, daß das bernische Volk im gegebenen
Moment nicht zögern wird, die im Jahre 187S vom
Regierungsrath eingegangene Verpflichtung dadurch zu
bestätigen, daß es ein Unternehmen subventionirt, welches
das Gedeihen der Eisenbahnen, in welchen ein beträchtlicher
Theil des kantonalen Vermögens ruht, endgültig kon-

solidiren wird.
In Zusammenfassung des Gesagten glauben wir, daß

die projektirte Fusion für alle betheiligten Kreise eine

ebenso schätzbare als vortheilhafte Lösung und vom ber-
nischen Gesichtspunkte aus der würdige Abschluß einer

Politik ist, die, nachdem sie leidenschaftlich bekämpft worden

war, schließlich selbst ihre Gegner für sich gewann,
die sie durch ihre Resultate entwaffnete.

IV.

Kann die von der Generalversammlung der Jura-
Bern-Luzern-Bahngesellschaft den verfassungsmäßigen
Organen des Kantons Bern vorbehaltene Genehmigung der
Fusion vom Großen Rathe ausgesprochen werden oder
muß sie vom Volke ausgehen? — Man kann angesichts
des Wortlautes der gesetzlichen Bestimmungen, welche die

Ausübung des Referendums betreffen, in dieser Beziehung
verschiedener Meinung sein. Das gleiche ist der Fall
bezüglich des Versprechens des Verkaufs der Bern-Luzern-
Bahn, welchen Verkauf der Große Rath ohne Zweifel zu
genehmigen kompetent wäre, da der Verkaufspreis höher
ist, als der vom Kanton im Jahre 1877 bezahlte
Ankaufspreis. Da jedoch der Werth der Bern-Luzern-Bahn
in der Staatsrechnung mit einer höhern Summe, als
der Verkaufspreis beträgt, erscheint, so hat der Verkauf
eine wenigstens scheinbare Verminderung des Staatsvermögens

zur Folge, und es erscheint daher als nothwendig,
denselben dem Volke zur Genehmigung zu unterbreiten.
Nun aber stehen die Fusion und die Abtretung der Bern-
Luzern-Bahn mit einander in engem Zusammenhang;
das eine bildet die Bedingung des andern, und somit
sollen beide Gegenstände dem Volke zur Genehmigung
vorgelegt werden.

Abgesehen von formellen Bedenken scheint es unthun-
lich, eine Frage von dieser Tragweite ohne Vorbehalt der

Zustimmung des Volkes zu entscheiden. Die berttischen
Wähler haben bei mehreren Gelegenheiten den vom Großen
Rathe in Eisenbahnsachen eingeschlagenen Weg
gutgeheißen. Indem sie für die Erwerbung der Bern-Luzern-
bahn, die Garantie des Jura-Bern-Luzern-Bahn-Anleihens
u. s. w. stimmten, bekundeten sie den festen Willen, ein
Programm aufrecht zu erhalten, das sie als den Bedürfnissen

des Landes entsprechend fanden. Man kann also
diesem Programme nicht diejenige Ausdehnung geben,
welche die Fusion mit sich àingt, ohne die Zustimmung
des Volkes nachzusuchen.

Ob über das Fortbestehen der Staatsgarantie für das
3Vs °/o 29 Millionen Anleihen der Jura-Bern-Luzern-
Bahn eine Erklärung nöthig sein wird, ist zweifelhaft.
Eine solche ist jedenfalls nur Formsache, insofern durch
die Fusion die Sicherheit nicht vermindert, sondern
vermehrt wird. Nicht nur werden nämlich die zu konver-
tirenden Anleihen der Luisso-Oooiàoiàle-Kimplon auf
die Jurabahnlinien im Nachgange jener 29 Millionen
hypothezirt werden, sondern das Aktienkapital der fusio-
nirenden Gesellschaften wird auf 100 Millionen Franken
erhöht und dient, abgesehen von der ersten Hypothek,
welche das erwähnte Anleihen besitzt, zur Vermehrung
der Sicherheit, welche somit als eine vollkommene
angesehen werden kann. Es genügt daher, den Großen
Rath zu ermächtigen, diesbezüglich eine allfällige Erklärung

auszustellen.
Die Fusion der beiden Gesellschaften und der Verkauf

der Bern-Luzern-Bahn an die fusionirte Gesellschaft
bilden ein Ganzes, das der Große Rath mit
Vertrauen der souveränen Würdigung des bernischen Volkes
unterbreiten darf. Das Volk hat zu sehr das Bewußtsein
von dem, was seinen wahren Interessen dient, als daß
es dieser Vorlage die Genehmigung versagen könnte.

Gestützt auf das Angebrachte haben wir die Ehre,
Ihnen den nachstehenden Beschlussesentwurf zu
unterbreiten, und bitten wir Sie, denselben dem Großen
Rathe zur Genehmigung empfehlen zu wollen.

Mit Hochachtung!

Bern, 18. Oktober 1889.

Der Direktor der Eisenbahnen:

Swckmar.
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MilttWlt der Filmstirekti««

zum

Vortrage der Eisenbahndirektion

über die

projektirte Fusion der Jura -Kern -Kuzern -Kahn

mit der Kuisse-Ocndentale-Simpton-Kahn.

(Oktober 1889).

Meine Herren,

Sie haben die unterzeichnete Direktion beauftragt zu
untersuchen, welche Wirkung die Fusion der beiden
genannten Gesellschaften im Falle ihres Zustandekommens
voraussichtlich auf die Finanzen des Kantons Bern in
seiner Eigenschaft als Aktionär der Jura-Bern-
Luzern-Bahng es ellschaft und als Eigenthümer
der Bern-Luzern-Bahn ausüben werde.

Da die Stellung des Kantons Bern zu der Fusions-
srage eine doppelte und eine wesentlich verschiedene ist,
so empfiehlt es sich, die beiden Seiten der Frage getrennt
zu behandeln.

Wir beginnen mit den Jurabahnaktien. An
solchen besitzt der Kanton Bern 38,020 Stücke im
Nominalbetrage von Fr. 19,010,000, herrührend von der

Betheiligung des Staates bei der Erstellung des

Jurabahnnetzes. Wie allbekannt war zur Zeit, als die
Subventionen für die Jurabahnen votirt wurden, die Hoffnung,
daß dieselben je eine volle Rendite abwerfen werden,
eine sehr geringe, und wirklich verging eine längere Reihe

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1839.

von Jahren, bevor die verausgabten Summen, die den
Staat in der Form von Anleihen schwer belasteten, nutzbar
zu werden anfingen. Erst im Jahre 1880 konnte eine
Dividende von 1 °/o ausgerichtet werden; es folgten 1881
wieder mit 1 °/o, 1882 mit 2 °/o, 1883 mit 3 °/o, 1884
mit 2'/s °/°, 1885 und 1886 mit je 3 °/o, 1887 mit
3'/s "/» und 1888 mit 4 °/« Dividende, Für das Jahr
1889 ist die Ausrichtung einer Dividende von 4 "/-> sicher,

wahrscheinlich wird dieselbe 4Vs V» erreichen. Diese
zunehmende Prosperität der Jurabahnen und die dadurch
bewirkte Vermehrung der Erträgnisse der staatlichen
Eisenbahnkapitalien ist ein wesentlicher Grund der Besserung
der Staatsfinanzen und hat in hohem Maße dazu
beigetragen, daß das während 10 Jahren angestrebte Ziel
der Wiederherstellung des Gleichgewichtes im
Staatshaushalt erreicht worden ist. Es ist das Eisenbahnkapital
zu einem der Grundpfeiler des bernischen Finanzwesens
geworden, eine Thatsache, die nebst ihrer guten auch eine

gefährliche Seite hat, denn wenn je die Erträgnisse der

Jurabahnaktien zurückgehen sollten, so wird das kantonale
Büdget dadurch unmittelbar beeinflußt, und könnte es

nur zu leicht geschehen, daß das Gleichgewicht wieder
47
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gestört würde. Nun ist es Thatsache und macht die
Verwaltung der Jura-Bern-Luzern-Bahn am wenigsten Hehl
daraus, daß die so günstige Entwicklung des Verkehrs
und die Vermehrung der Erträgnisse ihres Netzes zum
Theil dem Eintreten von Verumständungen zu
verdanken sind, die, weil ganz außerhalb der Machtsphäre

der Verwaltung gelegen, den Charakter von
Zufälligkeiten an sich tragen. Es hängt demnach vom Zufalle
ab, ob jene glücklichen Verumständungen bleiben oder
durch Verhältnisse ersetzt werden, die den Verkehr und
den Ertrag des Bahnnetzes in ungünstiger Weise
beeinflussen. Ein solch unsicherer Zustand ist für eine stabile
Verwaltung, wie es die Staatsverwaltung ist, die auf
möglichst viele sichere Einnahmeposten sollte zählen können,
nicht ersprießlich, und wenn er an einen sichern Zustand
vertauscht werden kann, so sollte die Verwaltung eine
sich bietende Gelegenheit nicht unbenutzt Vorbeigehen lassen.
Eine solche Gelegenheit scheint uns nun vorhanden zu
sein. Durch die Fusion würden die 38,020 Stück
Jurabahnaktien vertauscht gegen ebenso viel Stücke Prioritätsaktien

der neuen Gesellschaft, denen eine feste Dividende
von 4^2 "/» zugesichert ist, mit der Aussicht, an dem

Reinertrage der Bahn noch weiter zu Participiren. Der
Staat bekommt somit ein Papier in die Hände, das
mindestens V2 °/o. d. h. Fr. 9S,000 per Jahr, mehr
einträgt, als bis jetzt die Jurabahnaktien eingetragen haben
und das überdies den großen Vorzug hat, daß der
Minimalertrag von 4'/2 °/° gesichert ist. Zwar beruht
vorläufig diese gesicherte Position nur auf den statutarischen
Bestimmungen der neuen Gesellschaft, ist somit nur eine

juristische und formelle; zu ihrer Verwirklichung gehört,
daß der Reinertrag des neuen Unternehmens hoch genug
sei, um aus demselben an die Prioritätsaktien die
statutarische Vorzugsdividende von 4^2 "/« auszurichten. In
dieser Beziehung nun hegen wir keine Zweifel; auch wir
nehmen mit der Verwaltung der Jura-Bern-Luzern-Bahn
aus den von ihr dargelegten Gründen, die wir hier nicht
wiederholen wollen, zuversichtlich an, daß die Minimaldividende

von 4V2 V» für die Prioritätsaktien als eine

gesicherte betrachtet werden könne.
Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob der Kanton

Bern, im Falle des Zustandekommens der Fusion, die
neuen Aktien behalten oder aber verkaufen solle. Wir
glauben, es sei keine Nothwendigkeit vorhanden, diese

Frage schon jetzt zu entscheiden, sondern man dürfe da
füglich sagen: kommt Zeit, kommt Rath! Nach unserer
Meinung sollte der Staat die Aktien nicht aus der Hand
geben bis zu dem Moment, wo er keine staats- und
eisenbahupolitischen Gründe mehr hat, solche in Händen
zu behalten. Glaubt der Staat einmal diesen Zeitpunkt
gekommen, so wird es ihm an Gelegenheit, die Aktien
zu einem guten Kurse zu verkaufen, nicht fehlen. Wie
hoch dieser Kurs und wie hoch der Gewinn über den

Nominalwerth sein wird, kann natürlich heute nicht mit
Bestimmtheit vorausgesagt werden; doch dürste ein
Anhaltspunkt gefunden werden in Art. 7 der Statuten,
wonach die neue Gesellschaft berechtigt ist, die Prioritätsaktien

auf eine sechsmonatliche Kündigung hin zum Preise
von Fr. 659 per Aktie zurückzubezahlen. Die beste Lösung
wäre wohl der Ankauf der Aktien durch den Bund als
Vorbereitungs- und Einleitungs-Maßregel zum Eisenbahnrückkauf,

eine Lösung, bei welcher der Kanton Bern,
namentlich in eisenbahnpolitischer Beziehung, am meisten
Befriedigung finden würde. Da bei den Bundesbehörden
für eine solche Maßregel Neigung vorhanden sein soll,

so sollten die neuen Aktien dem Bunde zum Kaufe
angeboten und eventuell auf Wunsch eine gewisse Zeit
reservirt werden, bevor man sie allfällig in andere Hände
gelangen läßt.

Ueber den Preis würde eine Verständigung wohl
unschwer zu erzielen sein und ebenso in Bezug auf den

Zahlungsmodus, da der Kanton Bern nicht unter allen
Umständen baares Geld verlangen, sondern auch Bundes-
Obligationen annehmen würde, wenn der Bund Convenienz
fände, solche an Zahlungsstatt zu geben.

Uebergehend zum Verkaufe der Bern-Luzern-
Bahn an die projektirte Gesellschaft, so ist wohl für
Jedermann einleuchtend, daß der Kaufpreis von 14 Millionen
Franken für den Kanton Bern ein annehmbarer ist. Der
Reinertrag der Bahn betrug in den letzten Jahren nur
Fr. 350,000 bis 400,000 und würde sich in Zukunft
kaum wesentlich heben mit Rücksicht auf außerordentliche
Ausgaben, die bereits beschlossen sind oder in sicherer

Aussicht stehen (Erweiterung der Bahnhöfe Bern und
Luzern u. s. w.)- Es wird sich demnach aus dem Kaufpreis

von 14 Millionen bei'r Berechnung eines Zinses
von 4°/» ein jährlicher Mehrertrag von Fr. 210,000 und
bei 3V2 V" Zins von Fr. 120,000 ergeben. Wenn die

neue Gesellschaft gleichwohl einen Kaufpreis von 14
Millionen acceptirt hat, so geschah es auf den von der

Verwaltung der Jura-Bern-Luzern-Bahn geleisteten Nachweis

hin, daß die Beru-Luzern-Bahn auch dem neuen
Netz so große direkte und indirekte Vortheile biete, daß
die Zahlung des höhern Preises durchaus gerechtfertigt sei.

Auch darf nicht übersehen werden, daß seit einigen Jahren
schon die Jura-Bern-Luzern-Bahn auf dem Betrieb der
Linie Bern-Luzern einen bedeutenden Gewinn macht, was
ihr als Pächterin um so mehr zu gönnen ist, als sie

früher daran Geld einbüßte und als ferner am heutigen
Mehrertrag auch der Staat als Aktionär partizipirt.

Betreffend die Verwendung des Kaufpreises so muß
derselbe, weil gleich wie das Verkaufsobjekt zum Stamm-
vremögen des Staates gehörend, zinstragend angelegt
werden. Als vortheilhafteste Anlage betrachten wir die

Rückzahlung des 4°/» Anleihens von 1885, das von
Seite des Kantons Bern jederzeit auf kurze Frist gekündet
werden kann. Dieses Anleihen beträgt auf Ende 1888
Fr. 13,000,000 und erfordert für seine Verzinsung und
Rückzahlung während den Jahren 1889 bis 1940 einen
jährlichen Aufwand von circa Fr. 598,000
welche durch die Rückzahlung des Anleihens
dahinfallen würde; dagegen wird auch der

Ertrag der Staatsbahn, welchen wir zu. „ 350,000

angenommen haben, dahinfallen und das
Büdget um den Unterschied von Fr. 248,000
erleichtert.

Was die nach Verwendung der 13 Millionen zur
Schuldentilgung vom Kaufpreise übrig bleibende Million
anbetrifft, die ebenfalls dem Stämmvermögen erhalten
bleiben muß, so ist sie auch hier eine mehr oder weniger
gegebene. Infolge der großen Domänenankäufe des

Staates ist das Vermögen der Domänenkasse nicht nur
vollständig erschöpft, sondern die Passiven derselben
übersteigen die Aktiven auf Ende 1888 um Fr. 1,843,403 16.
Dieses Verhältniß wird sich vorerst noch ungünstiger
gestalten durch den Ankauf der Blindenanstalt in Bern,
dann aber nach und nach, namentlich infolge der
Veräußerung der von der Insel- und Außerkrankenhaus-



Korporation übernommenen Liegenschaften sich wieder
bessern; immerhin wird es lange dauern bis ein normales
Verhältniß wieder hergestellt ist, wenn der Domänenkasse
nicht neue Kapitalien zugewendet werden. Es erscheint
deshalb durchaus angezeigt, den Rest des Erlöses der

Staatsbahn mit 1 Million der Domänenkasse zuzuwenden.
Einen wichtigen Einfluß würde der Verkauf der Staatsbahn

Bern-Luzern auf den Bestand des Stammvermögens
des Staates ausüben, wenigstens äußerlich und in formeller
Beziehung. Die Staatsbahn ist nämlich im Vermögensetat

auf 31. Dezember 1888 mit einer Summe von
Fr. 19,600,000 aufgeführt. Wie diese Summe entstanden
ist, ergibt sich aus folgender Darstellung, die zugleich eine

Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Bern-Luzern-
Bahn in Ziffern enthält:
Aktien-Betheiligung bei'r Ostwest-

Bahn
'

Fr. 2,000,000. —
Nach erfolgter Erstellung der Güm-

ligen-Langn au-Bahn im Staatsbau:

Subventionirung der Bern-
Luzern-Bahn durch Abtretung
obiger Linie im Jahr 1872 „ 6,600,000. —
und Baarsubvention „ 1,7S0,000. —

Vorschuß zur Bahnvollendung im
im Jahr 1875 „ 1,120,165. -

Ankauf der Bern-Luzern-Bahn im
Jahr 1877 um „ 8,475,000. —

Vollendungskosten „ 1,709,038. 82

Zusammen Fr. 21,654,203. 82
Von 1879—1888 wurden Schatzungsreduktionen

vorgenommen im Ge-
sammtbetrage von „ 2,054,203. 82

Bleiben Fr. 19,600,000. —
entsprechend der Werthung im
Vermögensetat des Staates.

Durch den Erlös für die Bern-Luzern-
Bahn werden von diesen Summen
gedeckt „ 14,000,000. —

Ungedeckt bleiben also Fr. 5,600,000. —
Dieses Defizit ist aber eigentlich bloß ein scheinbares,

denn innerlich sind die 14 Millionen, die der Kanton
Bern in baarem Gelde erhalten würde, soviel Werth, als
die Fr. 19,600,000, die auf dem Papier stehen, indem
der Ertrag dieser 14 Millionen größer ist, als der Ertrag
der Staatsbahn bis jetzt war Aber immerhin liegt eine,
wenn auch nur formelle Verminderung des Eisenbahnkapitals

des Staates vor, die nicht ignorirt werden kann,
sondern ausgeglichen werden muß. Der kürzeste Weg,
die Ausgleichung herbeizuführen, wäre, die Summe der
Fr. 5,600,000 vom Staatsvermögeu abzuschreiben. Eine
solche Abschreibung müßte jedoch vom Volke beschlossen

werden; da aber ein bezüglicher Antrag vom Volke leicht
mißverstanden werden könnte und übrigens mit den

Grundsätzen der bernischen Finanzverwaltung nicht im
Einklang stehen würde, so ist es besser, davon zu ab-
strahiren und die Ausgleichung auf dem solidern Wege der

Amortisation aus der Laufenden Verwaltung zu suchen,
wie es bereits mit den hievor erwähnten Reduktionen auf
dem Schatzungswerthe der Staatsbahn im Betrage von
Fr. 2,054,203. 82 geschehen ist- Diese sind nämlich
in der Hauptsache nichts anderes als Rückzahlungen auf
den Eisenbahnkapitalien, die während einer Reihe von
Jahren aus der Laufenden Verwaltung geleistet worden
sind, und nur eine Summe von Fr. 50,000 rührt aus
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einer andern Quelle, nämlich von dem auf den Brünig-
bahn-Aktien gemachten Gewinne her.

Mit dem Jahre 1891 beginnen nun die Rückzahlungen
auf dem konvertirten Anleihen von 1887 von Fr. 50,316,000,
und es wird dasselbe in 50 Jahren, d. h. bis zum Jahre
1940, vollständig getilgt sein; es werden also
durchschnittlich per Jahr circa Fr. 1,000,000 Schulden getilgt.
Wenn nun die jährlichen Amortisationsquoten vorerst
von dem ungedeckten Rest des Schätzungswerthes der
Staatsbahn abgeschrieben würde, so würde durch dieses
einfache, durchaus gesetzliche Mittel nach einer Reihe von
Jahren die Differenz zwischen dem Erlös der Bern-
Luzern-Bahn und ihrem Bilanzwerthe ausgeglichen sein.

Ohne eigentlich zu unserer heutigen Aufgabe gehörend,
halten wir es doch nicht für überflüssig, die Frage zu
berühren, welche Verwendung diejenigen Summen finden
sollen, welche infolge Verkaufes der Bern-Luzern-Bahn
der Laufenden Verwaltung in der Form von Ersparnissen
mehr zur Verfügung gestellt würden und die oben auf
circa Fr. 250,000 per Jahr berechnet worden sind. Daß
es an Verwendungsarten und an Ansprüchen an die
Staatskasse nicht fehlen wird, darüber hegen wir nicht
den mindesten Zweifel, halten aber nur diejenige
Verwendung für berechtigt, durch welche die dringendsten
und die die weitesten Volkskreise berührenden Bedürfnisse
befriedigt werden. Daß in dieser Beziehung die Erweiterung

der Jrrenpflege den ersten Rang einnimmt, wird
wohl allseitig zugegeben werden. Das Land erwartet
sehnlichst, daß der eigentlichen Nothlage, die in der Irren-
Pflege herrscht und die von Jahr zu Jahr drückender
wird, abgeholfen werde; es ist gewiß auch bereit, wie es
durch den Volksbeschluß vom 28. Wintermonat 1880
bewiesen hat, die nöthigen Geldmittel zu bewilligen. Die
letztern reichen nun aber nicht hin, um in nächster Zeit
diejenigen größern Bauten auszuführen, wie sie
nothwendig sind, um die vorhandenen Bedürfnisse wirksam
zu befriedigen. Auf Ende 1889 wird nämlich der
Jrrenbaufonds erst circa 1 Million Franken, auf Ende
1890 circa Fr. 1,200,000 betragen, eine für das große
Werk viel zu kleine Summe. Von 1890 an würde sich

aber der Fonds nur noch um seinen Zinsertrag äufnen,
da der Bezug der im Jahr 1880 beschlossenen Extrasteuer
aufhört, es sei denn, das Volk würde den Bezug dieser
Steuer auf eine neue Periode bewilligen. Das Zustandekommen

der Fusion vorausgesetzt, würde es aber gar
nicht nöthig sein, mit einer neuen Steuerforderung an
das Volk zu gelangen, da der Laufenden Verwaltung
Mittel genug zur Verfügung stehen würden. Es wird
nämlich, wie wir gesehen haben, aus dem Verkauf der

Bern-Luzern-Bahn für die Laufende Verwaltung eine
Summe verfügbar von rund Fr. 250,000

Durch den Wegfall der Extrasteuer wird
vom Jahr 1890 an der Laufenden
Verwaltung der volle Ertrag der Staatssteuer
steuer zufallen, also jährlich mehr circa „ 150,000

Die Summe, über welche neu verfügt
werden könnte, wird demnach ungefähr Fr. 400,000

betragen, groß genug, um der Laufenden Verwaltung auf
eine Reihe von Jahren zum Zwecke der Erweiterung der
Jrrenpflege Fr. 200,000 zu entnehmen und doch noch
andere berechtigte Ansprüche an die Staatskasse entgegenkommend

zu behandeln. Wären wir einmal so weit, so

dürften die Jrrenhausbauten an die Hand genommen
werden, sobald di» technischen Vorarbeiten komplet sind;
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finanzielle Schwierigkeiten wären keine mehr vorhanden.
Natürlich ist es nicht der Fall, in dieser Angelegenheit
schon jetzt und bei diesem Anlaß definitiv Beschluß zu
fassen, aber es sollte und kann geschehen, daß dem Volke
schon jetzt in bestimmte Aussicht gestellt wird, daß von
den dem Kanton Bern aus der Fusion zufließenden
finanziellen Vortheilen ein guter Theil zur Ausführung eines

großen und wohlthätigen, die dringendsten Landesbedürfnisse
befriedigenden Werkes verwendet werden soll.

Wir kommen zum Schlüsse, und unsern Ausführungen
entsprechend geht derselbe dahin, daß die Fusion der Jura-
Bern-Luzern-Bahn und der Suisse-Voeickontule-Limplon-
Bahn im finanziellen Interesse des Kantons Bern liege,
und daß deshalb dem Fusionsprojekt seitens der Behörden
und des Volkes zuzustimmen sei.

Mit Hochachtung!

Bern, den 25. Oktober 1889.

Der Finanzdirektor:
Scheurer.

Vom Regierungsrathe wird der vorstehende Bericht
der Eisenbahndirektion, sowie derjenige der Finanzdirektion

nebst dem Beschlussesentwurfe genehmigt und mit
Empfehlung an den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 28. Oktober 1889.

Im Namen des Regierungsraths
der Präsident

Stockmar,

der Staatsschreiber
Kerger.

KejW-Enwurf
betreffend

die Genehmigung des zwischen den Gesellschaften der

Jura-Dern-Kuzern-Sahn und der 8àk-èàtà
8ii»jàDahn abgeschlossenen Fuswnsvertrages.

(Oktober 1889.)

Der Kroße Wath des Kantons Wern,
auf den Antrag des Regierungsraths,

beschließt:

Art. 1.

Die Vereinigung der beiden Gesellschaften Jura-Bern-
Luzern-Bahn und Kuisso-Oveickontnle-Kimplon-Bahn zu
den durch die Beschlüsse der Generalversammlung der

Jura-Bern-Luzern-Bahngesellschaft vom 12. Oktober 1889
festgesetzten Bedingungen wird genehmigt.

Art. 2.

Der Staat Bern verpflichtet sich, der aus der Fusion
der beiden Gesellschaften Jura-Bern-Luzern-Bahn und
Luisso-Ovoickontale-Kimplon-Bahn hervorgehenden neuen
Gesellschaft die Bern-Luzern-Bahn zum Preise von 14
Millionen Franken, innert 6 Monaten in baarem Gelde
zahlbar, abzutreten.

Diese Abtretung bildet einen integrirenden Theil der
Fusionsbedingungen.

Art. 3.

Von dem Kaufpreise für die Staatsbahn Bern-Luzern
von vierzehn Millionen Franken ist eine
Summe von Fr. 13,000,000
zur Rückzahlung des 4 °/o Anleihens
vom Jahre 1885 zu verwenden, und
der Rest von Fr. 1,000,000
ist der Domänenkasse zuzuweisen.

Art. 4.

Der Große Rath wird ermächtigt, den Verkauf aller
oder eines Theils der dem Staate gehörenden Aktien der
fusionirten Gesellschaft zu beschließen. Für diesen Fall
bleibt dem Bunde das Vorkaufsrecht vorbehalten.

Art. 5.

Rücksichtlich der vom Staate Bern zu Gunsten der
Jura-Bern-Luzern-Bahn übernommenen Anleihensgarantie
bleibt es bei den bestehenden Verpflichtungen, worüber
der Große Rath, auf Verlangen, eine Erklärung
ausstellen wird.

Art. 6.

Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung dieses
Beschlusses beauftragt.

Art. 7.

Derselbe unterliegt gemäß Z 2 des Gesetzes vom
4. Juli 1869 der Volksabstimmung.

Bern, den November 1889.

Im Namen des Großen Raths:
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^>A6bms8 cisr weiten kSràuoA vom 21. IVIai 1389.

über àie

àvktv 8iaats- und Komkinlik8ikuex

ver 6r088ö lìatli às Lantoii8 Lsrv

bsseâ'ssst:

I. 8iaat38îkusi'.

^rt. 1.

Dis àirebìe Ltaatssteuer bestellt in
einer Vermögenssteuer unà
einer Xrwerbssteuer.

vie Ve>mv^e»àv»ei'.
Vrt. 2.

Der Vermögenssteuer unterliegt àas im Xantons-
gebiet beûnàliebe unbewsgliebe Vermögen, sowie
àas^enigs Vermögen un Xapitalien, welvbes einem
Xinwobner àes Xantens oàer einer innerbalb àes
Xantens àomisilirten ocler ibren Desvbättsbetrieb in
àemselben ausûbenàen Dnternebmung oàer Demein-
sobatt angebört.

àt. 3.

Die Vermögenssteuer wirà erboben:
1. von àem Drunàeigentbum;
2. ven àen grunàptanàlieb vsrsieberten verzins-

lieben Xoràerungen, servie von allen anàern
versinslieben Xapitalien (Dbligationen, Lvbulà-
versebrsibungen, Depositen, Ltammantbsile),
àen Vbtien soleber Desellsebatten, welebs niebt
im Xanten Lern iliren Là baben, unà àen
unsinstragenàen Lrämienobligationen.

^rt. 4.

Letreit ven àer Vermögenssteuer sinà:
1. àie öbtentlieben Debauàs (Vmtsgebâuàe) unà

Diegensobatten àes Ltaates unà àer Demeinàeu,
wslebe unmittelbar su Ltaats- eàer Demeinàe-
swsebsn bestimmt sinà;

2. àie Xireben unà Ltarrbäuser àes Ltaates unà
àer Demsinàen, àie ötkentlioben Lebulbäuser
unà àie ötkentlioben Xranben- unà Xrmsnspital-
gsbâuàe;

3. àie öttentlioben Laeben, wie Ltrassen, Xlüsss,
Leen (Là. 335 D.).
Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889.

Vrt. 5.

Der Lteuerptliebtige ist belügt, seine versinslieben
Lebulàen ven àem steuerptliebtigen Vermögen absu-
sieben, soweit àer Dläubiger im Xanten stsuer-
ptliebtig ist.

Dnterptanàliob versieberte Lebulàen weràen von
àem Drunàeigentbum, aut welebem sie batten, unà
teste versinsliobs Lebulàen ebne L^potbeb, sotern
sie sebrittlieb verurbunàet sinà, von àem beweglieben
Vermögen in Vbsug gebraebt.

Degentbeilige Vsrabreàungen swisobsn Dläu-
bigern unà Lebulànern sinà ungültig.

Die Lteusrbsbôràen sinà bereebtigt, àie Xinsiebt-
nabme àer àie Lebulà- unà Änsptliebt bourbunàen-
àen Vbtenstüebv su verlangen.

Vrt. 6.

Xür àie Anlage àer Vermögenssteuer wirà àer
Nassstab vom Xausenà su Drunàe gelegt, in àem
Linné, àass àie Vermögenssteuer beträgt:

1. bei lanàwirtbsebattlieben Debâuàen unà Drunà-
stüeben, sowie bei >Valàungen 1 Xraàen vom
Xausenà;

2. bei àem übrigen unbeweglieben Vermögen
Xr. 1. 20 vom l'ausenà;

3. bei àem in ^,rt. 3, Aitk. 2, beseiobneten Ver-
mögen Xr. 1. 50 vom Vaussnà. Lei àer
Lebàung ist àer Zinsertrag su berüebsiebtigen.

Vrt. 7.

Das unbeweglivbe Vermögen (Drunàeigentbum) ist
in àeHenigen Demeinàe su versteuern, wo es liegt.

Das versteuerbare bewegliebe Vermögen (s^rt. 3,
2itk. 2) ist àagegen in àer^enigen Demeinàe su ver-
steuern, wo àer Lteuerptliebtige seinen IVobnsits bat.

Xrt. 8.

Die Lteuer vom unbeweglieben Vermögen kür àie
letstsn swei .labre baktet auk àem betretkenàen
Drunàeigentbum ptanàwsiss unà swar allen anàern
Xtanàrsebten vorgebenà.

48
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vie krneidssteuei'.

àt. 9.

vie Lrworbssteuer baben 211 entrivbtsn:

1. die im vanton wobnbaftsn vantonsbürger,
8ebwei?erbürger und vremden;

2. die innerbalb des vantons domi?ilirten oder
ibren Vesebäktsbetrieb ill demselben ausübenden
Ilnternebmungen oder Vemeinsebakten, deren
'Lbätigkeit auf vrwerb geriebtet ist.

à 10.

ver vrwerbssteuer ist unterworfen:
1. deder vrwerb, weleber von einem wissen-

sebaktlieben oder künstlerisebon öorufe oder
einem Handwerke oder einer Leamtung oder
Anstellung oder irgend welebsr ^rt von
Industrie, Handel und Vewerbe, einsvbliesslivb
des Betriebes der Vandwirtbsebaft auf fremden
Vrundstüvken, berrübrt.

vie Vinse des im Handels- oder Gewerbebetrieb

angelegten eigenen Capitals der Kteuer-
pllivbtigen sind, soweit dasselbe naeb Vrt. 3

nivbt der Vermögenssteuer unterliegt, als ?beil
des versteuerbaren Vesebäftsgewinnos ?u be-
traebten.

2. vas Einkommen von Leibrenten und Ten¬
sionen.

3. vor von vinwobnern des Cantons bezogene
vrtrag von im Auslande gelegenen Liegen-
sebaften.

vin vrwerb von weniger als vr. 500 ist von der
Kteuerplliebt befreit.

à 11.

Lei Lereobnuug des versteuorbaren vrwerbes sind
die Gewinnungskosten in Vb?ug ?u bringen.

à 12.

vie vrwerbssteuer wird bereebnot wie folgt:
1. Vine feste Kteuer von vr. 2 be?ablen:

Lersvnen ledigen Ktandes, deren vrworb vr. 800
nivbt übersteigt,
kinderlose vbegattou mit dem gleivben vr-

werb,
vbegatten, IVittwer und IVittwen mit einem

bis drei minderjäbrigen Ländern, deren vrwerb
vr. 1000 niebt übersteigt,

vbegatten, IVittwer und ^Vittwen mit mobr
als drei minderj übrigen vinderb, deren Vrwerb
vr. 1200 nivbt übersteigt.

2. vür die kesteuerung des vrwerbos, soweit der
daberigo Letrag die in Vider 1 be/eiebneten
Kummen übersteigt, wird der Idassstab von
vr. 100 ?u Vrunde gelegt.

ver Kteuersat? riebtet sieb naeb der
Vermögenssteuer in der IVeise, dass, wenn vom
Vermögen eine einfaobe Kteuer naeb Vrt. 6 er-
boben wird, die vrwerbsstouer vr. 1. 50 vom
Hundert beträgt und im valle der vrböbung
der Vermögenssteuer in gleiebem Vorbältnisse
erbökt wird.

Vrt. 13.

ver vrwerb aus einer Llnternebmung oder aus
einem Leruf oder einer Leamtung ist in derjenigen
Vömöindö versteuorbar, wo der Kteuorpllivbtige den
Kit? seiner vrwerbstbütigkeit bat.

Angestellte und Arbeiter, die ibren vrwerb niebt
in der Vemeinde ibres IVobnorts baben, sind für
diesen vrwerb an letzterem vrte steuerplliebtig.

vie Leibrenten und Lensionen sind da ?u
versteuern, wo der Kteuerplliebtige seinen Vobnsit? bat.

8leue^u8vlilax.

à 14.

KVenn die Vesammtsteuer, welebè ein Kteuer-
plliobtiger ?u be?ablen bat, den Letrag von vr. 200
übersteigt, so linden folgende Vusobläge statt:

Lei einem Kteuerbetrag von
vr. 201 bis 400 : 5 °/°
' 401 600: 10°/°
» 601 » 800: 15 °/o
» 801 » 1000: 20°/°
» 1001 » 1200 : 25 °/o

Ueber 1200: 30°/°

kààunx à 8teuvi'.

Vrt. 15.

vie Vermögenssteuer wird alljübrlieb vom Vrossen
katbe festgesetzt.

Kollte jedoeb der Kteuerkuss den ?weifaeben Le-
trag der in Vrt. 6 normirton Kteueransüt/.e
übersteigen, so unterliegt der betreffende össebluss des
Vrossen Latbes der Volksabstimmung.

vie ^U8mittluiix à Steuer.

àt. 16.

vür die kesteuorung des unbeweglieben Vermögens
gilt die vatastersebàung. Kleber sämmtliebe Vrund-
stüoke und Vebüude einer Vemeinde ist in Verbin-
dung mit dem Vermessungswerke ein naeb vigen-
tbümern geordnetes Register mit Angabe des vläeben-
inbaits und der Kebat?ung der einzelnen vbjekto ?u
kübren.

à 17.

vie àsmittlung und veststellung des übrigen
versteuerbaren Vermögens erkolgt auf Vrundlage
einer Kelbstsvbàung des Kteuerplliebtigen.
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ver versteuerbare Lrwerb wird von den Steuer-
beüörden okas Selbstsoüatsung dlassenweise testée-
setst.

àt. 18.

Legen die Vbänderung der Sslbstsebatsung eines
Steuerpllivütigen, sowie gegen die kestsetsung geins»
versteuerbaren krwerbes bat derselbe das Rekurs-
reeüt. dede Abänderung der Selbstsoüatsung und
jede kestsetsung des versteuerbaren krwerbes ist
ii>in unter Mittbeilung der Ledurskrist und «1er Ils-
dursbeüörde ansuseigen.

Dein Staate und àer Lemeinde stellt das Redurs-
réélit gegen erstinstansliebe Steuersobatsungen gleivb-
kails su.

àt. 19.

Lei Steuerpdioütigen, weleüe eine Sslbstsebatsung
einsureioüsn unterlassen, linàet die kestsetsung des
versteuerbaren beweglieüen Vermögens naeìi kr-
inessen der Steuerbeüörds statt. Oie Unterlassung
der kinreieüung einer Selbstsoüatsung svliliesst den
Versiebt auk den Seüuldenabsug und auf das Le-
kursreoüt in sied.

àt. 20.

Vile Ledurssingaüen müssen motivirt sein. Die
blosse Lebauptung der Lnrioütigdsit der ersten
Svüatsung ist nivllt su bsrüvdsieütigen.

à 21.

Oegenübsr dem abreisenden kntseüeid der Le-
dursbeüörde steüt dem Steuerpliiebtigen das Leeüt
su, die Anordnung einer amtlioüen Lntersuoüung su
verlangen. Das kesultat dieser Lntersuoüung ist kür
die Steuerbeüörden verbindlioü.

IVer dem Lntersueüungsbeamten über seine
Vermögens- oder krwerbsverüältnisse absieütlieü kalselis
Angaben maeüt, oder auf Lekragen absieütlieü waüre
^üatsavüen versvüweigt, wird naeü Vrt. 118 des Strak-
gesetsüuvües bestraft.

àt. 22.

Landen und andere (Geldinstitute sind verpllioütst,
die Steuerverwaltung und iüre Organe auk Ver-
langen von den bei iünen gemaeüten Oeldeinlagen
Kenntnis» neümen su lassen. Die Lebernaüme der
Steuer am Llatse der Linleger ist iünen untersagt.

à. 23.

Lei dem Todesfall eines Steuerptlieütigen sind,
sokern versteuerbares Vermögen vorbanden ist oder
als vorbanden vermutbet werden dann, dessen Lrbsn
verptlivütot, über die Verlassensebakt ein Inventar
su Landen der Steuerbeüörden auksuneümen oder
auknebmen su lassen, kommen die Lrben dieser Ver-
ptiioktunMiivüt naeü, oder sollte die Livütigdeit oder
Vollständigdeit dieses Inventars von den Steuer-
beüörden beanstandet werden, so ist die amtlieüe
Llltersuebung ansuordnen. (àt. 21.)

8te«ei'bedvràk!u.

Vrt. 24.

Lie kinwoünergemeindrätüe oder deren kom-
Missionen besorgen unter Verantwortlieüdeit der
Oemeinden die Anlage und küürung der Steuer-
register. Sie begutaoüten in Lstrelk des versteuer-
baren beweglieüen Vermögens (Vrt. 17) die Selbst-
svüatsung der Steuerpliiebtigen su Landen der Le-
sirdssteuerdommissionen und maeüen iüre Vorseüläge
kür die Taxation des versteuerbaren krwerbes, so-
wie des versteuerbaren beweglieüen Vermögens der-
^ enigen Steuerplliebtigen, weleüe deine Sslbstsebatsung
kingereivüt üaben.

Meürere Lemeinden dönnen sieb sur Besorgung
der Steuerangelegenbeiten vereinigen.

Vrt. 25.

kür Lillsvkatsung der Steuerpäieütigen werden
Lesirdssteuerdommissionen von fünf bis neun
Mitgliedern aufgestellt. Lie Vkaül derselben steüt dem
Lögierungsratüe su.

Meürere ^.mtsbesirde dünnen su einem Steuer-
besird vereinigt werden.

Lie Linwobnergemeinderätke oder deren Steuer-
dowmissionen sind bereeütigt, sieb bei den Verband-
lungen vor den Lesirdssteuerdommissionen vertreten
su lassen.

àt. 26.

Line vom kegierungsratüe kür vier daüre ge-
wäklte dantovale Ledursdommission von 9 Mit-
gliedern entseüeidet über die Steuerrednrse endgültig.
Vorbebaltön bleibt ^edovü der Vrt. 21.

Vrt. 27.

kür die unter Mitwirkung der Oemeinden vor-
suneümende kinseüätsung der Liegensebakten (ka-
tasterseüatsung) wird eine dantonale Kommission von
15 Mitgliedern aufgestellt, deren IVaül dem kegie-
rungsratü susteüt.

àt. 28.

Lei allen Steuerverüandlungen soll der Staat dureü
geeignete Organe vertreten sein.

Vrt. 29.

Lie Mitglieder der in den à. 25, 26 und 27

genannten Kommissionen üaben das Landgelübds
su leisten.

kteiMàiix.
Vrt. 30.

Ler Steuerbesug wird von den Kinwoünerge-
meindrätben unter der Verantwortlieüdeit der Oe-
meinden gegen eine dureü Ledret kestsusetsende

kntseüädigung besorgt.
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Oie steuern werden in der Kegel Mdrlied de-

2ogen, jedoed ist den Osmeinden gestattet, den Le-
?ug dalb^ädrlied vor^unedmen.

à 31.

Löswillige kiedterküllung der Ltsuerptliedt wird
rnit Wirtdsdausverdot bestraft. Dasselbe dauert se

lange tort, dis der Lteuerptliedt Oenüge geleistet ist.

8tvuei vv>8eIiIaxiliWe unll 8teuer8tieitixkvi<e».

à 32.

Lteuerptliedtige, welede versteuerdares Vermögen
oder versteuerdaren Orwerd entweder gar niedt oder
nur unvollständig versteuern, kaden im Ontdeekungs-
falle die entzogenen steuern dis ^um ^weikaeken
Retrace /u entrivdten.

à 33.

Wenn dis Ontdeekung von Lteuerversedlagnissen
naed dem ?ode des Lteuerplliedtigen erfolgt, so
dakten die Orden dis ?um Lelauke der Verlassensedakt
für den navd^u^adlenden Lstrag.

Ontstedt in soloden Oällen ein Ltreit üder das
Vordandensein oder die Höbe von Lteuerversvdlag-
nisssn, so daden die Orden in Le^ug auk die ?ur Ver-
lassensvdaft gebärenden, auf das Ltreitverdältniss sied
beliebenden Urkunden (Oinsrödel, Laus- und Handels-
büeder, Inventarien, l'deilungsinstrumente, u. s. w.)
die nämliede Oditionsptliedt, wie sie den Oarteien
im Oivilproless obliegt, und es treten im Oalle der
Verweigerung der Odition die dort vorgesedenen
Oolgen sin. 203 und folgende des Oesstlduedes
über das geriektliede Verfadren in Oivilreedtsstreitig-
Leiten.)

àt. 34.

Oie steuern mit Inbegriff der Lteue^dussen gs-
boren lu den ölkentlieden Leistungen und werden
bei Streitigkeiten als solede dedandelt. (Vrt. 19 des
Oesetles üder das Verfadren in Ltreitigkeiten über
ölkentliede Leistungen vom 20. Närl 1854.)

». Kkmààleuei'.
àt. 35.

ver Lelug der Gemeindesteuer erfolgt auf Orund-
lags des Ltaatssteuerregisters des laufenden ladres,
und es gelten für die Gemeindesteuer die nämlieden
Vorsedrikten, wie für die Ltaatssteuer, ^edoed mit
folgenden Vusnadmen:

1. Lei Lereednung der Gemeindesteuer findet
Lein Lteuerlusvdlag und mit àsnadme der
wodltdätigen und gemeinnützigen Vnstaltsn
Lein Leduldenablug statt.

2. Ois staatlieden Oreditanstalten sllvpotdekar-
Lasse und Oantonalbank) sind sowodl für das
in Vrt. 3, Oilker 2, genannte Vermögen, als
für idren Orwerd von der Oemeindesteuer
dekreit.

3. Oer naed Vrt. 3 der Oantonsverkassung stimm-
fädige, in der Oemeinde wodndafte Lürger
beladlt Mdrlied an dieselbe eine Vktivdürger-
Steuer von einem Oranken.

4. Os ist einer Oemeinde gestattet, das naed
Vdlug der Ledulden sied ergebende reine
Vermögen, soweit es naed Vrt. 3 und 4 der
Vermögenssteuer unterliegt, bei Lereednung
der Oemvindesteuer dem Lteuerlusvdlag lu
unterstellen.

5. Ltsuerptliedtige, die in versedisdenen Oemsin-
den idr Oewsrbe oder idren Leruk ausüben,
baden die Gemeindesteuer naed Verbältniss
der Vusdednung des Oesedäktes an diese Oe-
meinden lu entriedten.

6. Lteuerpliiedtige, welede wädrend eines Lteuer-
Ladres idren Wodnsitl weedseln, baden die
daldMdrliode Oemeindesteuer )sweilen da lu
entriedten, wo sie sied wädrend des grösseren
libelles des Oallyadres aukgedalten baden.

»I. ök80Nl!ki'k Kk8îimmung kàttenl!
llie H8enbàge8ell8ekàn.

à 36.

Oie vom Ltaate sudventionirten Oisendadngesell-
svdaftön sind steuerfrei, so lange die Mdrliede Oivi-
dende 5 °/o niedt errsiedt.

lV. 8oklu88bk8»mmungvn.

Vrt. 37.

Oer Orosse katd wird die lur Vollliedung dieses
Oesstles notdwendigen Dekrete erlassen und darin
namentlied festsetzen:

1. die Vorsedrikten über die nädere Organisation
und die Olltsedädigung der Lteuerbedörden,
sowie üder die Oundtionen der Lteuerorgane
des Ltaates und deren Olltsedädigung,

2. das Verfadren üder Ledàung der Steuer-
odjekte, Leduldenadlug, Oestsetlung des ver-
steuerbaren Orwerdes, Vusmittlung und Lelug
der steuern, sowie Oükrung der Steuerregister,

3. die lur Oinkübrung des Oesetlss im neuen
Oantonstdeil erkorderlieden Nassregeln,

4. die erkorderlieden Vorsedrikten üder das Lteuer-
wesen in den Oemeinden.

àt. 38.
»

Dieses Oesetl tritt naed dessen ^.nnadme dured
das Volk und naed Orlass der in ^,rt. 37 vorge-
»ebenen Dekrete in Orakt und ist der kegierungsratd
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mit dem Voll?ug beauktragt. ^uk den genannten
Zeitpunkt sind aukgeboben aile mit diesem Liesst?«
und den erlassenen Lekreten im Widersprueb steilen-
den Lestimmungen der bisberigen Lieset?e und Ver-
Ordnungen über das Lteuerwesen.

lüamentlivb sind im genannten Zeitpunkte auk-
gebbben:

1. das Liesst? über die Vermögenssteuer kür den
alten ILantonstbeil vom 15. När? 1856 nebst
àen saebbe?ügliebsn Voll?iebllllg8verordnun-
gen;

2. das Lieset? über die Linkommeussteuer vom
18. När? 1865, nebst àen saebbe?üglioben
Voll?iebungsVerordnungen;

3. àas Lieset? über das Kteuerwesen in den
Liemsindsn vom 2. September 1867 ;

4. der Vrt. 7 des Volksbeseblusses betrekkend die
Letbeiligung des Ktaates am Lau neuer Risen-
badniinien vom 28. Lornuug 1875;

5. die im dura novb in Xrakt bestebenden be-
sondern Lieset?« und Verordnungen über die
Lirundsteuer.

Zern, den 21. Nai 1889.

à àmsw des Grosse»» Râs
der Lräsident

fr. kiiblmann,
der Ltaatssvbreiber

Lvrgor.

<?686t?i«lltWlirk

über die

àklv 8taaî8- uni! lZemeinclesteuei-.

(November 1889.)

kvriedtixiivxen ill ketieff à kàltti«».

1. In alien Vuksebrikten ist das Vorwort weg?u-
lassen.

2. Im Iet?ten 8at?s des ^.rt. 22 ist das Wort
«Ilebernabmv» dureb «Rntriebtung» ?u erset?en.

3. ver àt. 32 lautet:
Rteuerpkliebtige, welebe versteuerbares Ver-
mögen entweder gar niobt oder nur unvoll-
ständig versteuern, baben im Rntdevkungs-
kalle die ent?ogenen Ltsuern bis ?um ?wei-
kaeben öetrage ?u evtriebten. Las biämliobo
gilt kür den versteuerbaren Rrwerb, wenn
derselbe auk erbobene Reklamation bin ?u
gering eingesobät?t und versteuert worden ist.

Beitagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889. 49
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Botschaft

des

Kroßen HìatHes des Kantons Wern

an das Vernervolk.

^November 1889.)

Liebe Mitbürger!

Wir legen Euch den untenstehenden Gesetzesentwurf
über die direkte Staats- und Gemeindesteuer zur
Annahme oder Verwerfung vor. Der Entwurf macht keinen
Anspruch auf Unfehlbarkeit. Wir waren uns dabei
vollständig der Schwierigkeiten bewußt, welche der Annahme
eines jeden irgendwie eingreifenderen Steuergesetzes
entgegenstehen.

Wenn wir Euch heute gleichwohl denselben zur
Annahme empfehlen, so geschieht es in der Ueberzeugung,
daß damit manche Ungerechtigkeiten der gegenwärtigen
Steuergesetzgebung beseitigt, die Garantien des Bürgers
für seine richtige Besteurung erhöht und unserm Gemeinwesen

die erforderlichen Mittel gesichert werden, um den
sich immer steigernden Anforderungen an Staat und
Gemeinde Genüge leisten zu können.

Daß die Revision unserer gegenwärtigen Steuergesetzgebung

ein unabweisbares Bedürfniß ist, bedarf keines
besondern Nachweises. Man wirft ihr mit Recht vor, sie

sei zu komplizirt, sie biete dem ehrlichen Steuerpflichtigen
zu wenig Garantien gegen allzu hohe Einschatzungen, sie

ermögliche es aber dem unehrlichen Steuerpflichtigen, dem
Staate und der Gemeinde einen guten Theil seines
steuerpflichtigen Vermögens der Besteurung zu entziehen und
bewirke damit eine Erhöhung des Steuerfußes, die in
keinem Verhältniß zu den vermehrten Einnahmen stehe;

die Steuerlasten seien unbillig vertheilt: die Gesetzgebung
sei hart gegen den kleinen Erwerb und treffe mit Sicherheit
nur die fix Besoldeten, weil nur deren Einkommen offen
am Tage liege, sich also vor den Steuerbehörden nicht
verbergen lasse; sie sei endlich verschieden, je nach dem

Landestheil, in welchem der Steuerpflichtige wohne, und
stelle bei der Abrechnung, welche von Zeit zu Zeit
zwischen dem alten und neuen Kautonstheile zu treffen sei,
diese beiden Landestheile wie zwei souveräne Staaten mit
widerstreitenden Interessen einander gegenüber.

Der Euch vorgelegte Gesetzesentwurf beseitigt manche
dieser Uebelstände: er vereinfacht die Steuergesetzgebung,
er erhöht die Garantien für den Steuerpflichtigen, er sorgt
für wirksamere Heranziehung des steuerpflichtigen
Vermögens, er gleicht manche Ungleichheit in der Besteurung
aus, er erleichtert den Steuerdruck des weniger oder ganz
Unbemittelten, er hebt die unnatürliche Zweitheilung des

Kantons in Stenersachen auf und er beseitigt definitiv
das bisherige System der Abrechnung zwischen dem Jura
und dem alten Kantoustheil.

Das, liebe Mitbürger, sind die Gesichtspunkte, welche
uns bei dem neuen Entwurf geleitet haben, und an Euch
ist es nun zu entscheiden, ob wir diese Aufgabe im
Bereiche des Möglichen erfüllt haben. Wir betonen die
Worte „im Bereiche des Möglichen", weil wir überzeugt
sind, daß nirgends weniger als auf dem Gebiete des

Steuerwesens sprungweise Fortschritte möglich sind.



I. Staatsfteuer.
Der Entwurf umfaßt die Staatssteuer und die

Gemeindesteuer, welch' letztere auf Grundlage des

Staatssteuerregisters des laufenden Jahres und mit Ausnahme
einiger besonders bezeichneter Ausnahmen auch nach den

Vorschriften über die Staatssteuer bezogen wird. Diese
letztere bildet daher den ersten und wichtigsten Abschnitt
des Gesetzes und umfaßt die Artikel 1 bis 34. Im
Wesentliche» ist hierüber zu bemerken:

Die direkte Staatssteuer besteht in einer V e r m ö g e n s -
steuer und einer Erwerbssteuer; die erstere umfaßt
das Grundeigenthum, sowie die Kapitalien aller Art, also
auch diejenigen, welche nach dem gegenwärtigen
Einkommenssteuergesetz in der 3. Steuerklasse figuriren (Art.
1, 2 und 3), und befreit von der Vermögenssteuer sind
bloß solche Sachen, welche öffentlichen Zwecken dienen, wie
die öffentlichen Gebäude, Kirchen. Schulhäuser, Kranken-
und Armenspitäler u. s. w, (Art. 4); die Erwerbssteuer
dagegen umfaßt hauptsächlich den eigentlichen Erwerb,
d. h. den Verdienst der Arbeit, womit auch die Zinse
des eigenen Handels- oder Gewerbekapitals, soweit
dasselbe nicht wie das Grundeigenthum der Vermögenssteuer
unterliegt, verbunden sind, sodann das Einkommen von
Leibrenten und Pensionen, welches nach dem gegenwärtigen
Gesetz über die Einkommenssteuer in die zweite Steuerklasse

eingereiht ist, und endlich der von Einwohnern des

Kantons bezogene Ertrag von außerhalb der Schweiz
gelegenen Liegenschaften (Art, 9 und 10). Diese zwei
letztgenannten Einkommenskategorien gehören zwar streng
genommen nicht zum Erwerb, allein sie wurden nach dem
Vorbilde anderer Steuergesetzgebungen gleichwohl hier
eingereiht, weil ihnen kein im Kanton steuerpflichtiges
Vermögen zu Gruude liegt und sie erfahrungsgemäß von
zu wenig Bedeutung sind, um aus ihnen eine besondere
Steuerrubrik zu bilden. Befreit von jeder Steuer ist ein
Erwerb, der nicht Fr. 500 per Jahr erreicht.

Betrachten wir, nach dieser übersichtlichen Darstellung
der zwei Steuerarten, dieselben etwas näher, so stellt sich

uns zunächst dar

die Vermögenssteuer.

Hier sind drei Neuerungen von Bedeutung,
Erstlich sind die Steuerpflichtigen befugt, alle ihre

verzinslichen Schulden von dem steuerpflichtigen Vermögen
abzuziehen, ein Recht, das nach der gegenwärtigen
Gesetzgebung nur der Grundeigenthümer im alten Kantonstheil
und auch dieser nur für seine unterpfändlichen Schulden
besitzt. Das neue Gesetz verlangt jedoch für den Abzug
der verzinslichen Schulden ohne Hypothek feste, d. h, nicht
bloß vorübergehende, nichtkontrollirbare Anlagen und
schriftliche Beurkundung, damit die Steuerbehörden die

Richtigkeit der Angaben der Steuerpflichtigen prüfen
können. Die unterpfändlichen Schulden werden wie bisher

von dem Grundeigenthum, auf dem sie lasten, die

nicht hypothezirten Schulden dagegen von dem beweglichen

Vermögen in Abzug gebracht und gegentheilige
Verabredungen zwischen Gläubiger und Schuldner sind
ungültig, da es sich hier um eine öffentlich-rechtliche
Vorschrift handelt, die nicht der Willkür der Parteien unterstellt

werden darf. Es ist das Prinzip des Schuldenabzuges

die nothwendige Konsequenz der Vermögenssteuer,
welche ihrer Natur nach nur das wirkliche Vermögen
treffen soll. Immerhin glaubten wir, diesen Schulden-
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abzug nur insoweit gestatten zu sollen, als der-Gläubiger
im Kanton Bern steuerpflichtig ist, der Staat also an
seiner Steuerhoheit nichts einbüßt. Nach unserem
gegenwärtigen Gesetz über die Vermögenssteuer wird nämlich
zufolge bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein Theil
unseres Grundbesitzes der bernischen Steuerhoheit entzogen,
indem nicht nur die auswärtigen Hypothekargläubiger im
Kanton Bern steuerfrei ausgehen, sondern auch die
Besitzer solcher Liegenschaften nichts zu versteuern brauchen.

Zweitens weiß das neue Gesetz in Betreff des Schuldenabzuges

nichts mehr von der bisherigen Zweitheilung der
Gesetzgebung, je nachdem der Steuerpflichtige im alten
Kantonstheil oder im Jura wohnhaft ist. Es war längst
eine bittere Klage der jurassischen Grundbesitzer, daß ihnen
im Unterschied zu denjenigen des alten Kantonstheils der

Schuldenabzug nicht gestattet sei, und in der That lag
hierin eine Ungleichheit in der Besteurung der Grundbesitzer

des gleichen Staates, die mit dem Art, 4 der
Bundesverfassung nicht vereinbar war. Wir haben daher
die Beseitigung dieser Ungleichheit als ein Gebot des

Rechts und der Billigkeit betrachtet und mit sehr großer
Mehrheit nach einläßlichen Berathungen auch beschlossen

(Art. 5).
Die dritte und wichtigste Neuerung ist Wohl die

Einführung eines verschiedenen Steuerfußes, je nach dem

Ertrage der verschiedenen Vermögensgegenstände. In
Art, 6 ist nämlich die Vermögenssteuer nach dem Maßstabe

vom Tausend festgesetzt wie folgt: Fr. 1 vom Tausend
betrifft nach Ziffer I die landwirthschaftlichen Gebäude
und Grundstücke, sowie die Waldungen; etwas höher mit
Fr, 1. 20 vom Tausend stellt sich nach Ziffer 2 der Steuerfuß

für das übrige unbewegliche Vermögen, also
namentlich für städtische Gebäude, herrschaftliche Wohnsitze
und Anlagen, und dem höchsten Steuerfuß mit Fr, 1, 50
vom Tausend unterliegen zufolge Ziffer 3 die verzinslichen

Kapitalien, die Aktien außerkantonaler Gesellschaften
und die Prämienobligationen,

Diese Unterscheidung ist gerechtfertigt.
Der Ertrag der Landwirthschaft ist heutzutage ein

sehr bescheidener und er ist abhängig von Zufälligkeiten
und Schicksalsschlägen, gegen die der Mensch nichts
vermag, Es ist daher ein Gebot der einfachsten Billigkeit,
die Landwirthschaft auf eigenem Grund und Boden unter
den niedrigsten Steuerfuß zu stellen, und das Nämliche
gilt auch für die Waldungen, wesentlich mit Rücksicht
auf den im Verhältniß zum übrigen Grundeigenthum
niedrigeren Ertrag. Schon besser steht es mit dem
Ertrag und dem Werth des städtischen oder stadtähnlichen
Grundbesitzes, so wie mit dem Werth herrschaftlicher
Wohnsitze und Anlagen. Wir haben deshalb diese letztern
trotz des in der Regel geringen Ertrages in Betreff des

Steuerfußes dem städtischen Grundeigenthum gleichgestellt.
Der höchste Steuerfuß gilt für das zinstragende, bewegliche

Vermögen, dessen Verwaltung mit weniger Mühe
und weniger Kosten verbunden ist, als bei dem Grundbesitz,

und dessen Ertrag in der Regel ein größerer ist.
Immerhin kann auch hier von einem übermäßigen Steuerfuß

nicht gesprochen werden und zwar um so weniger,
als bei der Schätzung solchen Vermögens der Zinsertrag
und bei Kurs habenden Papieren der Kurswerth in
Berücksichtigung fallen müssen.

Im Unterschied zu den meisten andern Steuergesetzgebungen

haben wir die Fahrhabe wie bisher nicht zur
Besteurung herangezogen. Die Frage selbst war im
Schooße unserer Behörde, namentlich mit Rücksicht auf
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die Schwierigkeit der Feststellung der Grenze zwischen
nothwendiger und luxuriöser Fahrhabe eine sehr bestrittene
und ist nach verschiedenen Wandelungen schließlich mit
einer ansehnlichen Mehrheit verneinend entschieden worden.
Es verbleibt also hierin beim Alten.

Die Kruierbssteuer.

Die Art. 9 und 10 besagen, wer diese Steuer zu
entrichten habe und was derselben unterworfen sei. In
dieser Beziehung verweisen wir zunächst auf das Gesetz

selbst und heben behufs leichterer Orientirung die
wichtigsten Punkte heraus.

Der versteuerbare Erwerb des neuen Gesetzes in der

Ziffer 1 des Art. 10 entspricht im Allgemeinen unserer
gegenwärtigen Einkommenssteuer I. Klaffe, und beigefügt
sind dann noch aus den schon oben angeführten Gründen
in Ziffer 2 das Einkommen von Leibrenten und Pensionen
(II. Klaffe der gegenwärtigen Einkommenssteuer) und in
Ziffer 3 der von Einwohnern des Kantons bezogene

Ertrag von im Auslande gelegenen Liegenschaften.
Daß die Gewinnungskosten wie bisher durchweg von

jedem Bruttoerwerb abzurechnen sind, versteht sich von
selbst (Art. 11).

Der Erwerb aus der Landwirthschaft, d. h. der
Gewinn, den der Landwirth über den normalen Ertrag
seines Grundbesitzes, wofür er die Vermögenssteuer
bezahlt, hinaus macht, unterliegt wie bisher keiner Besteu-

rung, obschon in den meisten andern Steuergesetzgebungen
dieser Erwerb neben der Vermögens- oder Grundsteuer
besonders besteuert ist. Die Erwägung, die uns hiebei
leitete, war die nämliche, welche den Steuerfuß von
landwirthschaftlichem Grundeigenthum auf das niedrigste
Maß herabsetzen ließ: der ohnedies niedrige Ertrag und
die Zufälligkeiten, von denen derselbe abhängt.

In einer ganz andern Stellung als der Grundeigenthümer

befindet sich dagegen der Pächter, dessen Erwerb
der Steuer unterliegt. Von einer Doppelbesteurung kann
hier nicht gesprochen werden. Wer sein Grundstück
verpachtet hat, bezieht von demselben den Pachtzins und
bezahlt nach Art. 6 Ziffer 1 die Vermögenssteuer mit
Fr. 1 vom Tausend, der Pächter aber versteuert nicht das
Grundstück und noch viel weniger den von ihm zu
entrichtenden Pachtzins, sondern lediglich seinen wirklichen
Erwerb, d. h. den Gewinn, der sich für ihn nach Abzug
seiner Auslagen, worunter selbstverständlich der Pachtzins
in erster Linie figurirt, ergibt. Dieser Pachtzins bildet
für ihn den hauptsächlichsten Theil seiner Gewinnungskosten,

welche nach Art. 11 von jedem Eewerbenden bei

Berechnung des versteuerbaren Erwerbes in Abzug zu
bringen sind. Der Pächter bleibt auch nach dem neuen
Gesetze immer noch besser gestellt als derjenige, der die

Landwirthschaft auf seinem eigenen Grund und Boden
betreibt. Dieser letztere muß die Vermögenssteuer von
seinem Grundeigenthum bezahlen, mag das Jahr ein

gutes oder ein schlechtes gewesen sein. Der Pächter
dagegen wird immer nur dasjenige zu versteuern haben,
was er in Wirklichkeit verdient hat, in schlechten Jahren
unter Umständen gar nichts. Es wäre demnach ungerecht
gegenüber dem Grundbesitzer, der seine Landwirthschaft
selbst betreibt, den Erwerb des Pächters steuerfrei zu
erklären und ihm gegenüber allen andern Gewerbsleuten
eine besonders privilegirte Stellung einzuräumen.

Von diesen Erwägungen geleitet, haben wir den
Erwerb aus dem Betriebe der Landwirthschaft auf fremden

Grundstücken in Art. 10 Ziffer 1 wie jedes andere
Gewerbe der Erwerbssteuer unterworfen.

Von entscheidender Bedeutung und neu in unserer
Steuergesetzgebung ist der Art. 12. Es werden nämlich
hier zwei Grundsätze durchgeführt: erstlich die erhebliche
Entlastung des kleinen Erwerbes und zweitens die
durchgängige Berücksichtigung der Kinderzahl bei der Erwerbssteuer.

Wir haben oben das gegenwärtige System hart gegen
den kleinen Erwerb genannt und gewiß mit Recht. Bei
einer Vermögenssteuer des Staates von 2 vom Tausend,
wie sie gegenwärtig besteht, müssen nach jetzigem Gesetz
bei einem Erwerb über Fr. 600 von je Fr. 100 Fr. 3

bezahlt werden, ohne Rücksicht darauf, ob der Betreffende
eine zahlreiche Familie mit noch minderjährigen Kindern
habe oder ob er ledig sei. Von einem Verdienst bis auf
Fr. 800 sind also nach der gegenwärtig bezogenen
zweifachen Vermögenssteuer an Staatssteuer Fr. 6, von einem
solchem von Är. 1000 Fr. 12 und von einem solchen
von Fr. 1200 Fr. 18 zu bezahlen, wozu in der Regel
eine mindestens eben so hohe Gemeindesteuer kommt. Das
sind nicht normale Steuersätze und man darf sich nicht
verwundern, wenn sie vielerorts zur Folge hatten, daß
Leute, welche mit Leichtigkeit eine mäßige Steuer hätten
bezahlen können, entweder gar nicht eingeschätzt wurden, also
nichts bezahlten, oder bei richtiger Einschätzung ihre Steuerbeträge

am Schlüsse des Jahres nicht bezahlen konnten.
Die vielen nicht eingeschätzten arbeitsfähigen Leute und
die zahlreichen Steuerausstände im ganzen Kanton bilden
die beredteste Verurtheilung des dermal geltenden
Steuersystems.

Das neue Gesetz hilft diesem Uebelstande zu einem

großen Theile ab, indem es für den kleinen Erwerb von
Fr, 500 an bis auf Fr, 1200 je nach der Kinderzahl
eine feste Erwerbssteuer von bloß Fr. 2 verlangt. Ist
Einer ledig oder kinderlos, so bezahlt er bei einem
Erwerb bis auf Fr. 800 Fr. 2 statt wie jetzt Fr. 6; hat
er eins bis drei minderjährige Kinder, so bezahlt er bei
einem Erwerb bis auf Fr. 1000 Fr. 2 statt wie jetzt
Fr. 12 und hat er mehr als drei minderjährige Kinder,
so bezahlt er bei einem Erwerb bis auf Fr, 1200 wiederum
nur Fr. 2 statt wie jetzt Fr. 18.

Im gleichen Verhältniß der Kinderzahl sind diejenigen
Steuerpflichtigen, deren Erwerb obige Summen übersteigt
und die daher unter den gewöhnlichen Steuersatz von
Fr. 1. 50 vom Hundert im Falle einer einfachen
Vermögenssteuer fallen, zum Abzug der sie betreffenden
Summe bei der Berechnung ihres verstenerbaren Erwerbes
berechtigt (Art. 12 Ziffer 2), während nach dem
gegenwärtigen Gesetz alle Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf
ihre Kinderzahl nur zu einem Abzüge von Fr. 600 berechtigt

sind. Wir wollen auch hier die Sache an einem
Beispiele klar machen. Derjenige, der bei mehr als drei
minderjährigen Kindern einen Erwerb von Fr. 1300
aufweist, fällt nicht mehr unter die feste Erwerbssteuer, allein
er ist berechtigt, von seinem Erwerb Fr. 1200 in Abzug
zu bringen, so daß er bloß Fr 100, diese aber nach dem
gewöhnlichen Steuersatz mit Fr. 1. 50 bei einer einfachen
Vermögenssteuer oder mit Fr. 2. 25 bei der voraussichtlich

eintretenden anderthalbfachen Vermögenssteuer
bezahlen wird, während ein Solcher nach dem jetzigen
Gesetze bei einem bloß anderthalbfachen Steuerfuß des

Vermögens einen Erwerb von Fr. 700 mit Fr. 2. 25
per Hundert versteuern muß, also im Ganzen Fr. 15. 75
zu bezahlen hat.



Angesichts dieser ziffernmäßigen Ergebnisse dürfen
wir unbedenklich den Satz aufstellen, daß nach Art, 12
des neuen Gesetzes in der Erwerbssteuer eine sehr erhebliche

Entlastung des kleinen Mannes stattfindet, Diese
Entlastung wird für den Einzelnen um so fühlbarer,
als sie sich auch auf die Gemeindesteuer erstreckt, für
welche hier die nämlichen Vorschriften gelten, wie für
die Staatssteuer.

Der dadurch entstehende Ausfall in der Steuereinnahme

wird nach unserer Ueberzeugung weit weniger
bedeutend sein, als es auf den ersten Anblick scheinen
möchte. Nicht nur werden eine größere Anzahl zur Be-
steurung herangezogen, sondern die Steuerausstände
werden sich sehr erheblich reduziren und der Bezug wird
ein sicherer sein. Wir verweisen übrigens auf den
Steuerzuschlag und die Vorschriften über die Ausmittlung der

Steuer, welche, richtig durchgeführt, den Ausfall in der

Erwerbssteuer 'mehr als decken werden.

Der Steuerzuschtag.

Eine immerhin bescheidene Mehrbelastung nach oben
bildet der in Art. 14 vorgesehene Steuerzuschlag, ähnlich

dem schon jetzt bestehenden Zuschlag bei der
Erbschafts- und Schenkungssteuer, wenn das betreffende
Vermögen den Betrag von Fr. SO,000 übersteigt. (Vergl
das Gesetz betreffend die Erbschaftssteuer vom 4. Mai
1879, Z 4.) Rationeller wäre wohl eine mäßige Progression
sowohl der Vermögens- als der Erwerbssteuer gewesen,
allein einerseits walteten gegen eine solche verfassungsmäßige

Bedenken und anderseits hatte das Beruervolk
schon einmal den Grundsatz des Steuerzuschlages
gutgeheißen, so daß wir sicherer zu gehen glaubten, auch in
dem vorliegenden Gesetze uns an denselben zu halten.

Der Steuerzuschlag beginnt erst, wenn die Gesammt-
steuer, welche ein Steuerpflichtiger zu bezahlen hat, den

Betrag von Fr. 200 übersteigt, trifft also nur die
Vermöglichen. Bei einem Steuerbetrag von Fr. 201 bis
Fr. 400 findet ein Zuschlag von S "/<>, also für Fr 201
ein solcher von Fr. 10 und für Fr. 400 ein solcher von
Fr, 20 statt, von da an aufwärts steigt der Zuschlag
um je 5 °/o in Absätzen von je Fr. 200. Das Maximum
des Zuschlages beträgt 30 "/» und beschlägt alle Ge-
sammtsteuerbeträge über Fr. 1200. Wer daher einen Ge-
sammtsteuerbetrag von Fr. 1300 zu bezahlen hat, erhält
einen Zuschlag von Fr. 390, muß also im Ganzen eine
Steuer entrichten von Fr. 1690.

Es bildet dieser Steuerzuschlag in gewissem Sinne
das Gegenstück zu der Entlastung der Landwirthschaft und
des kleinen Erwerbes, und er wird, so mäßig er auch

ist, nach den von der Finanzdirektion gemachten
Erhebungen über die Steuerverhältnisse speziell der Stadt
Bern, voraussichtlich einen nicht unerheblichen Mehrbetrag

an Steuern abwerfen.

Die Festsetzung der Vermögenssteuer

findet alljährlich, wie bisher, durch den Großen Rath
statt, womit auch jeweilen die Festsetzung der beweglichen

Erwerbssteuer gegeben ist (Ft. 1. 50 vom Hundert
bei einer einfachen Vermögenssteuer, Art. 6 und 12

Ziffer 2). Auch in Betreff des Steuerfnßes haben
wir die gegenwärtige Kompetenz des Großen Rathes zur
definitiven Festsetzung einer doppelten Vermögenssteuer
(zwei vom Tausend) grundsätzlich beibehalten, so daß ein

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 188S.
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Steuerbeschluß nur dann der Volksabstimmung unterliegt,

wenn der Steuerfuß den zweifachen Betrag der in
Art. 6 normirten Steueransätze übersteigt (Art. 15).
Wir hoffen zwar bestimmt, bei richtiger und konsequenter
Ausführung des neuen Gesetzes unter jenen Steuerfuß
herabgehen zu können, wollen aber, bis die Erfahrungen
gemacht sind, bestimmte Znsicherungen in dieser Richtung
nicht machen.

Die Ausmittlung der Steuer

ist in einem jeden Steuergesetz ein wichtiges Kapitel, in
dem vorliegenden vielleicht das wichtigste, denn hievon
hängt es ab, ob die zwei Hauptzwecke eines jeden Steuergesetzes,

die möglichst vollständige Heranziehung des ge-
sammten steuerpflichtigen Erwerbes und Vermögens und
die gerechte Taxation des Einzelnen erreicht werden oder
ob das Gesetz ein Messer mit stumpfer Klinge und ein
Instrument der Willkür sein wird.

Ueber die Ausmittlung der Steuer handeln die Art.
16 bis 23.

1. Für die Besteurung des unbeweglichen
Vermögens gilt wie bisher die Katasterschatzung, welche
unter Mitwirkung der Gemeinden durch eine vom Re-
gierunzsrath zu ernennende kantonale Kommission von
15 Mitgliedern vorzunehmen ist. (Art. 16 und 27.)
Mit Rücksicht auf die in einzelnen Bezirken
b e st eh en den Un richtigkeitend er g egenwärti gen
Katasterschatzung soll nach dem Inkrafttreten
des Gesetzesunverzüglicheinegeuaue Revision
derselben stattfinden. Die Wichtigkeit der
Feststellung des wirklichen Werthes des Grundeigenthums
ist allgemein anerkannt, nicht nur für eine rationelle
und gerechte Besteurung, sondern auch für den für unsern
Kanton so wichtigen Hhpothekarkredit und dessen weitere
Entwicklung. Daß unsere landwirthschaftlichen Zustände
leidend sind und daß namentlich dem verschuldeten
Grundbesitz früher oder später durch einschneidende
Maßnahmen geholfen werden muß, gibt schon heute Jedermann

zu, der unsere sozialen Mißstände mit vorurteilslosem
Blick betrachtet. Es ist hier nicht der Ort, um

uns über die Lösung dieser ebenso schwierigen als wichtigen

Frage auszusprechen, allein das Eine ist sicher:
die Ausmittlung des wahren Werthes des Grundeigenthums

wird einer jeden Lösung als Grundlage dienen
müssen, und auch aus diesem Gesichtspunkte ist deshalb
eine richtige Katastelschatzung von großer Bedeutung.

2. Die Ausmittlung und Feststellung des versteuerbaren
beweglichen Vermögens erfolgt wie bisher auf Grundlage

einer Selbstschatzung des Steuerpflichtigen. Die
grundpfändlich versicherten Kapitalien bieten für die

Besteurung keine Schwierigkeiten, denn sie lassen sich nicht
verheimlichen. Anders dagegen verhält es sich mit der

Ausmittlung aller übrigen steuerpflichtigen Kapitalien,
wie sie in Art. 3 Ziffer 2 aufgezählt sind, und wir
geben unbedenklich zu, daß hiefür die Selbstschatzung keine

ausreichende Garantie für eine abselut richtige Taxation
bildet. Die vielen Werthpapiere des In- und Auslandes
sind jedoch während des Lebens des Steuerpflichtigen ohne
die Einführung eines komplizirten Mechanismus kaum
anders als auf Grundlage der Selbstschatzung den
Steuerbehörden zur Kenntniß zu bringen, und wir haben daher
diese Art der Ausmittlung auch im neuen Gesetze

beibehalten.

5,0
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Die wirksamste Kontrolle für eine richtige Schätzung
des versteuerbaren Vermögens bildet der Art. 23, wonach
bei dem Todesfall eines Steuerpflichtigen, sofern versteuerbares

Vermögen vorhanden ist oder als vorhanden
vermuthet werden kann, dessen Erben verpflichtet sind, über
die Verlassenschaft ein Inventar zu Handen der
Steuerbehörden aufzunehmen oder aufnehmen zu lassen. Diese
Vorschrift besteht zwar schon jetzt, aber nur für solche,
welche der Erbschaftssteuer unterliegen, und es ist bekannt,
daß mittelst dieses Verfahrens schon sehr erhebliche
Steuerverschlagnisse entdeckt worden sind. Diese gleiche Vorschrift
fehlt aber für die von der Erbschaftssteuer befreite direkte

Erbfolge, welche die große Mehrheit der Erbfälle bildet.
Der Art. 23 verpflichtet nun auch die direkten Erben zur
Zustellung eines Inventars an die Steuerbehörden und
statuirt im Weitern, daß, falls die Erben dieser Verpflichtung

nicht nachkommen oder falls die Steuerbehörden die

Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses Inventars
beanstanden, die amtliche Untersuchung allzuordnen sei. Es
ist dies die mildeste Form der Jnventarisation auf den

Todesfall; sie besteht mit gutem Erfolg in Baselstadt, lvo
sie dem Staate alljährlich sehr erhebliche Nachsteuern
sichert, und sie bildet einen nothwendigen Bestandtheil
eines jeden ernstlich gemeinten Steuergesetzes.

Der Art. 22 enthält eine wohlthätige Neuerung gegenüber

denl dermal bestehenden Steuerbezug betreffend die

Geldeinlagen bei Banken und andern ähnlicheil
Geldinstituten. Es soll nämlich die Entrichtung der Steuer
nicht mehr wie bisher am Platze der Einleger durch die

betreffenden Banken erfolgen, sondern durch die Einleger
selbst. Damit werden die unklaren Verhältnisse beseitigt,
und manche Einbuße, die der Fiskus gegenwärtig erleidet,
vermieden. Selbstverständlich bleibt es dabei den Banken
unbenommen, sich mit ihren Einlegern in gutfindender
Weise über die Tragung der Steuer zu verständigen, die

Steuerbehörden aber halten sich direkt an die Einleger.

3. Der versteuerbare Erwerb soll hinkünftig nicht
mehr nach einer individuellen Selbstschatzung, sondern
ohne solche und klassenweise festgesetzt werden.
(Art. 17.)

Mit den Selbstschatzungen beim Erlverb hat man
vielfach üble Erfahrungen gemacht und der ehrliche Steuerzahler

mußte unter dem unehrlichen leiden. Die
Selbstschatzungen sind aber hier weniger nöthig, weil den

Steuerbehörden in der Regel der Erwerb der
Steuerpflichtigen im Großen und Ganzen annähernd genug
bekannt ist und die klassenweise Einschätzung sie einer
allzu minutiösen und deshalb meistens willkürlichen
Berechnung des Erwerbes jedes Einzelnen enthebt. Wenn sie

sich bei ihren Schätzungen irren, so läßt sich ein solcher

Irrthum berichtigen, es wird sich aber keiner mehr darüber
zu beklagen haben, daß man ihm seine Erklärungen ohne
Weiteres als unwahr bei Seite geschoben hat.

In Betreff des Steuerbezuges, der Steuerverschlagnisse

und der Steuerstreitigkeiten verweisen wir auf die
Art. 36 bis 34 und heben bloß hervor, daß es den
Gemeinden gestattet ist, den Steuerbezug nicht nur jährlich,

sondern auch halbjährlich vorzunehmen und dadurch
die Zahlung dem Steuerpflichtigen zu erleichtern.

Die Steuerbehörden.

Für die Ausmittlung und Feststellung des nicht in
Grundeigenthum bestehenden versteuerbaren
Vermögens und Erwerbes, zerfällt der Kanton

in einzelne Steuerbezirke, die durch Dekret näher zu
bestimmen sind und mehrere Amtsbezirke umfassen können.
Die Einschätzung erfolgt durch Bezirkssteuerkommissionen,
welche aus fünf bis neun vom Regierunsrath zu wählenden

Mitgliedern bestehen nnd die erste Instanz in Steuersachen

bilden. Die Rekursinstanz ist nicht mehr wie bisher

der Regierungsrath, sondern eine von diesem für
vier Jahre gewählte kantonale Rekurskommission von 9

Mitgliedern, in welcher alle Landestheile ihre Vertretung
finden sollen. (Art. 25 und 26.)

Diese Neuerungen bieten gegenüber der gegenwärtigen
Einrichtung (Gemeinde-, Bezirks-und Centralsteuekommission
mit dem Regierungsrath als oberster Rekursbehörde) weit
größere Garantien für eine richtige Einschätzung der
Steuerpflichtigen. Die Einwohnergemeinderäthe oder deren

Kommissionen besorgen die Anlage und Führung der

Steuerregister, sie begutachten die Selbstschatzungen der

Steuerpflichtigen zu Handen der Bezirkssteuerkommissionen
und machen ihre Vorschläge für die Taxation, wo
Selbstschatzungen fehlen (Art. 24). Wegfallen wird die
bisherige Centralsteuerkommissiou, indem die Ausgleichung
in den Steuerschatzungen unter Mitwirkung geeigneter
staatlicher Organe nach Anhörung der betreffenden
Steuerpflichtigen durch die kantonale Rekurskommission erfolgen
wird. Wir können nicht umhin, bei diesem Anlaß zu
betonen, daß die korrekte Durchführung eines jeden
Steuergesetzes ganz wesentlich von der Tüchtigkeit der

Orgaue abhängt, welche den Staat bei den
Steuerverhandlungen zu vertreten haben. Gerade hieran krankt
aber unser gegenwärtiges Steuersystem. Diese Vertretung
ist deshalb in Art. 28 ausdrücklich vorgeschrieben und
deren besondere Organisation durch ein Dekret vorgesehen

(Art. 37).
Eine wichtige Garantie gegen unrichtige Einschatzungen

bietet endlich dem Steurpflichtigen der Art. 21, wonach
er sogar gegenüber einem abweisenden Entscheide der
Rekursbehörde die Anordnung einer amtlichen Untersuchung
verlangen kann, deren Resultat für die Steuerbehörden
verbindlich ist. Es wird sich daher in Zukunft Niemand
mehr über zu hohe Einschätzung beklagen können; denn
bei ihm steht es, ob er sich bei dem letztinstanzlichen
Entscheide beruhigen oder ob er all den obersten Richter in
Steuersachen, die amtliche Untersuchung, rekurriren will.

II. Gemeindesteuer.

Für die Gemeindesteuer gilt als Regel das nämliche
Steuersystem, wie für die Staatssteuer, immerhin mit
einigen Ausnahmen, die in Art. 35 aufgezählt sind.

Befreit von jeder Gemeindesteuer, mit Ausnahme der

Vermögenssteuer von ihrem Grundeigenthum, bleiben
wie bisher die Hypothekarkasse und die Kantonalbank
(Ziffer 2). Die Gründe hiefür sind bekannt..

Ebenso konnten wir den Schuldenabzug für die
Gemeindesteuer nur in sehr beschränktem Maße gestatten,
d. h. nur für die wohlthätigen und gemeinnützigen
Anstalten (Ziffer 1). Andernfalls würden der kleine
Erwerb allzusehr belastet und vielerorts finanziell unmögliche

Zustände für die Gemeinden herbeigeführt werden.

Im Zusammenhang hiemit steht der Wegfall des

Steuerzuschlages bei Berechnung der Gemeindesteuer
(Ziffer l), wobei es jedoch einer Gemeinde gestattet ist,
das nach Abzug der Schulden sich ergebende reine
Vermögen dem Steuerzuschlag zu unterstellen, weil für solches
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Vermögen der Grund zur Befreiung vom Steuerzuschlag
wegfällt (Ziffer 4),

In die Gemeindekasse fällt endlich eine alljährlich
von einem jeden nach der Verfassung stimmfähigen
Bürger zu bezahlende feste Aktivbürgersteuer von Fr. 1.

Diese in zahlreichen Kantonen schon längst bestehende
Steuer haben wir absichtlich so niedrig festgesetzt, daß
sie von allen Stimmfähigen bezahlt werden kann (Ziff. 3).

Um den zahlreichen Streitigkeiten über die Berechtigung
der Gemeinden zum Bezug der Gemeindesteuer ein Ende

zu machen, haben wir in Ziffer 5 und 6 die zwei Fragen
geordnet:

wie die Besteurung von Gewerben stattzufinden habe,
welche in verschiedenen Gemeinden ausgeübt werden und

wie diejenigen ihre Gemeindesteuer zu bezahlen haben,
welche während eines Steuerjahres ihren Wohnsitz wechseln.

Die erste Frage haben wir in dem Sinn entschieden,
daß die Steuer nach Verhältniß der Ausdehnung des

Geschäftes an die verschiedenen Gemeinden zu entrichten
sei, und

die zweite Frage entschieden wir dahin, daß die
halbjährliche Steuer jeweilen an diejenige Gemeinde zu
entrichten sei, wo sich der Betreffende während des größern
Theiles des Halbjahres aufgehalten hat.

III.

In Betreff der besonderen Bestimmung über die
Besteurung der Eisenbahngesellschaften verweisen wir auf die
in Art. 36 normirte beschränkte Steuerfreiheit der vom
Staate subventionirten Eisenbahngesellschaften. In den

Schlußbestimmungen endlich sind die zur Vollziehung des

Gesetzes erforderlichen Dekrete vorgesehen (Art- 37) und die
nach Erlaß dieser Dekrete wegfallenden Gesetze und
Verordnungen aufgeführt (Art. 38).

Werthe Mitbürger,
Wir haben Euch in dieser Botschaft die wichtigsten

Bestimmungen des neuen Steuergesetzes wahrheitsgetreu
dargelegt. Wir bezwecken damit eine gerechtere Vertheilung
der Steuerlast und eine wirksamere Heranziehung des

versteuerbaren Vermögens. An Euch liegt nun der Entcheid.
Wir empfehlen das neue Steuergesetz Eurer Annahme.

Bern, —. November 1889.

Im Namen des Großen Rathes,

Der Präsident:

Der Staatsschreiber:
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Vortrag der Finaiydirektion

betreffend

Abänderung des Aekrets vom 26. Mai 1873

über die

Organisation der Finanzverwaltung.

(Oktober 1889.)

Hochgeachtete Herren,

Bei Anlaß der Behandlung des Verwaltungsberichts
der Finanzdirektion für das Jahr 1887 ist von der

Staatswirthschaftskommission das Postulat gestellt und
vom Großen Rathe angenommen worden:

„Die Regierung möchte eingeladen werden, die

Revision des Dekrets vom 26. Mai 1873 in dem Sinne
„an die Hand zu nehmen, daß ein fernerer verantwortlicher

Beamter bei der Kantonsbuchhalterei angestellt
„werde."

Ueberdies ist von der Staatswirthschaftskommission
folgende Anregung gemacht worden:

„Ferner finden Sie im folgenden Abschnitte „Allgemeine

Kassen" eine Bemerkung, die schon das letzte

„Jahr gemacht wurde, nämlich daß es schwierig sei, auf
„den Amtsschaffnereien die Kontrolle in der Weise
durchzuführen, wie es nöthig erscheint, um Unordnungen zu
„vermeiden und allfällige Unregelmäßigkeiten rechtzeitig
„entdecken zu können. Es ist nun von der Kantons-
„buchhalterei mitgetheilt worden, daß die Hauptgefahr
„darin liege, daß Bezugsanweisungen hie und da als
„nicht verrechnet in den Rückständen erscheinen, während
„die Zahlungen schon geleistet sind. Man hat nun
„geglaubt, es sollte möglich sein, in dieser Beziehung
„Remedur zu schaffen, und ohne einen bestimmten Antrag
„zu stellen, haben die Delegirten und die Kommission
„geglaubt, es sollte von der Finanzdirektion untersucht
„werden, ob es nicht zweckmäßig wäre, wenn bei diesen

„Bezugsanweisungen zugleich die Quittung, die verabfolgt
„werden muß, der Anweisung als Talon angefügt wäre
„und bei der Ouittirung von derselben abgelöst werden
„müßte. Natürlich dürfte vom Amtsschaffner nur auf
„diesen Talon gültig quittirt werden. Es liegt auf der
„Hand, daß man auf diese Weise immer sofort sehen

„würde, ob die Bezahlung erfolgt ist oder nicht."

Es soll hier zunächst diese letztere Anregung in
Betracht gezogen werden.

Zu einer geordneten und regelmäßigen Kassaführung
gehört in erster Linie, daß das Kassabuch ein genaues
und vollständiges Protokoll über die Kassaverhandlungen
enthalte. Diese getreue Protokollirung der Kassaverhandlungen

ist ein absolutes Erforderniß, und ohne dieselbe
kann von einer guten Ordnung in der Kassaführung
nicht die Aede sein. Sie ist nothwendig, damit der

Kassasaldo zu jeder Zeit leicht und genau ermittelt und
mit dem Kassabestande verglichen werden kann, und
damit es möglich wird, auch später genau zu konstatiren,
wann und wie jede einzelne Verhandlung stattgefunden
hat. Es ist dies nicht nur für die Verwaltung, für
welche die Kasse geführt wird, sondern eben so sehr auch

für den Kassier selbst, von großer Wichtigkeit. Das eine
wie das andere kann aber nur dann erreicht werden,
wenn in den Kassabüchern jede Einnahme und jede Ausgabe

an dem Tage, an dem sie stattgefunden hat, und
mit Angabe des Zahlenden oder Bezahlten eingetragen
wird. Nur für Ausgaben gleicher Art, wo die bezüglichen

Quittungen bis zur Buchung als Kassawerthe
behandelt werden können, und die Zeit der Verhandlungen
und die handelnden Personen in den Quittungen proto-
kollirt und ersichtlich sind, darf summarische Buchung,
resp, die Verschiebung der Buchungen zugegeben werden.

Das Dekret vom 31. Oktober 1873 über die
Verwaltung, Kassaführung und Kontrolle im Staatshaushalte

des Kantons Bern schreibt deshalb in H 13 vor:

„Alle Verhandlungen der Kassiere sollen in den ihnen
vorgeschriebenen Büchern unter demjenigen Datum
erscheinen, unter welchem sie stattgefunden haben", und
fügt im letzten Alinea dieses Z bei: „Zuwiderhandlungen

gegen diese Vorschriften sind als Verletzung der

Amtspflicht anzusehen."



Ein Mittel, Abweichungen von dieser Vorschrift
absolut und für alle Arten von Einnahmen zu verhindern,
gibt es nicht. Zwar, wo diese Abweichungen aus Un-
kenntniß. Nachlässigkeit oder Bequemlichkeit stattfinden,
können dieselben leicht und bald entdeckt werden, und
wo es sich um Einnahmen in Kontokorrenten handelt,
wo dem Korrespondenten periodisch ein Auszug seiner
Rechnung zugestellt wird, da muß die Entdeckung der
Unterlassung oder Verspätung der Buchungen mit
Nothwendigkeit bei der Prüfung dieses Rechnungsauszuges
erfolgen. Aber es gibt namentlich iu der Staatsverwaltung

eine Menge von Einnahmen, wo eine solche
gegenseitige Kontrolle zwischen der Verwaltung und den

Zahlenden nicht besteht und auch nicht möglich ist. Bei
der gegenwärtigen Einrichtung der Verwaltung und
Rechnungsführung des Staates ist es zwar den Kassieren
mehr oder weniger unmöglich gemacht, die Buchung von
Einnahmen, welcher Art sie sein mögen, gänzlich zu
unterlassen, ohne daß die Entdeckung nothwendig erfolgen
müßte, und es ist auch die zeitweilige Verschiebung der
Buchung von Einnahmen sehr erschwert; aber diese

zeitweilige Verschiebung ist keineswegs für alle Einnahmen
unmöglich gemacht, und es wird auch schwerlich ein
Mittel zu finden sein, dieses vollständig zu erreichen,
selbst wenn man jedem Kassier einen Kontrolleur an
die Seite stellen würde, der alle seine Quittungen zu
kontrasigniren hätte, um dieselben dadurch zu kontrolliren.

Wo die Verspätung der Buchung von Einnahmen
absichtlich und zur Verdeckung eines Kassadefizites
stattfindet, da wird dieselbe auf solche Einnahmen beschränkt,
wo die Entdeckung für kürzere oder längere Zeit nicht
möglich ist oder doch nur zufällig stattfinden kann. Wir
wollen nur ein einziges Beispiel anführen: Es findet
eine Zahlung für Holzverkauf vor dem Zahlungstermine
statt, und der Kassier unterläßt die Buchung bis zu dem
drei oder vier Monate später eintretenden Verfalltermine
und bringt den Sconto für Baarzahlnng, den er
ausgerichtet hat, nicht in Rechnung, sondern bestreitet
denselben selbst. Daß der Posten unterdessen unter den
Rückständen auftritt, hat nichts Auffälliges, da er nicht
eingefordert werden kann und es ganz von dem Belieben
des Schuldners abhängt, die Zahlung früher zu leisten
oder nicht. Die Entdeckung der Unterlassung der Buchung
kann in diesem Falle nur durch Zufall stattfinden oder
indem sich die Kontrollstelle mit dem Schuldner in
Verbindung setzt, um sich bei ihm zu erkundigen, ob er
Zahlung geleistet hat oder noch Schuldner ist. Dieses
Verfahren kann jedoch nicht regelmäßig stattfinden, sondern
nur in Fällen, wo ein besonderer Grund zu demselben
vorhanden ist, und es führt überdies, wie die Erfahrung
gezeigt hat, namentlich wenn die Erkundigungen nicht
mündlich eingezogen werden können, nicht immer sicher

zum Ziele.
Es sind zur Hintanhaltung solcher Unterschleife schon

verschiedene Einrichtungen vorgeschlagen und auch da und
dort versucht worden, welche mehr oder weniger darauf
ausgehen, das mit der Kasse verkehrende Publikum zur
Kontrollirung des Kassiers heranzuziehen; aber alle
erweisen sich als unzulänglich, und ihre Wirkung erstreckte
sich entweder nur auf einzelne Arten von Einnahmen,
oder sie verfehlten ihren Zweck gänzlich, indem sie an
der Indifferenz, Bequemlichkeit oder Unkenntniß des mit
dem Kassier verkehrenden Publikums scheiterten, das sich

meistentheils mit jeder Quittung des Kassiers begnügt,
Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889.
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ohne auf die Form derselben oder auf vorgeschriebene
Formalitäten zu achten; kommt es ja doch nicht selten
vor, daß nicht einmal eine Quittung für die dem Kassier
geleistete Zahlung begehrt wird.

Die nämliche Klippe gefährdet auch das von der
Staatswirthschaftskommission angedeutete Verfahren. Die
Vorschrift, daß der Kassier nur auf einem bestimmten
Formulare auf einen Talon der Anweisung quittiren
darf, würde einen ungetreuen Kassier nicht hindern,
gleichwohl in gewissen Fällen auf einem andern Formulare

oder auf einem beliebigen Papierblatte zu quittiren,
und sie würde auch nicht hindern, daß solche Quittungen
gleichwohl angenommen werden. Freilich könnten solche
Quittungen, wenn sie in die Hand einer Behörde gelangen
würden, zur Entdeckung führen. Aber die Quittungen
verbleiben dem Zahlenden und kommen gewöhnlich nur
dann in andere Hände, wo von Seite des Ouittung-
nehmers eine Rechnungslegung stattfindet. Wo eine
Entdeckung auf diesem Wege eintreten würde, käme sie

meistentheils viel zu spät. Der Kassier, welcher absichtlich
von der Vorschrift abweicht, könnte die Fälle, wo er
dieses wagen darf, vorsehen und sich danach einrichten.
Es ivürde durch das angegebene Mittel die Entdeckung
verspäteter Buchungen, welche absichtlich stattgefunden
haben, keineswegs eine nothwendige werden, sondern eine

zufällige bleiben. Selbst in dem Falle, wo die Quittung
auf dem hiefür bestimmten Talon der Anweisung
ausgestellt wird, könnte die Buchung der Einnahme zeitweilig
unterbleiben oder mit der Quittung nicht übereinstimmen,
ohne daß dies entdeckt werden könnte.

Der Anwendung dieses vorgeschlagenen Mittels würden
auch große technische Schwierigkeiten gegenüberstehen,
welche kaum gänzlich und nur mit großer Erschwerung
des Geschäftsverkehrs beseitigt werden könnten. Bei
vielen und ganz besonders bei großen Forderungen finden
häufig Abschlagszahlungen statt, die man bei der
Ausstellung der Anweisung nicht vorsehen ^kann. Nur wo
Ratenzahlungen stattfinden sollen, könnte man die
Anweisung mit einer entsprechenden Zahl von Ouittungs-
formularen versehen ; aber selbst auf solche Ratenzahlungen
können Abschlagszahlungen vorkommen. Der Kassier
würde bei Abschlagszahlungen Jnterimsquittungen
ausgeben müssen, welche bei der Schlußzahlung gegen die

auf dem vorgeschriebenen Formulare ausgestellte Generalquittung

umgetauscht würden. Der Kassier könnte die

Jnterimsquittungen beseitigen, und es könnte alsdann in
diesem Falle, selbst mit der Quittung in der Hand, nicht
mehr konstatirt werden, wann die einzelnen Zahlungen
stattgefunden haben, sofern der Kassier dieselben nicht
regelmäßig gebucht hat. Die Entdeckung unregelmäßiger
Buchung würde damit nicht nur nicht gefördert, sondern
in 'gewissen Fällen sogar erschwert werden.

Kollektive Bezugsanweisungen müßten oft mit Hunderten

oder Tausenden von Ouittungsformularen versehen
werden, und bei den Anweisungen für den Bezug der
direkten Steuern und der Brandversicherungsbeiträge
könnte nicht vorausgesehen werden, welche Ablieferungen
der Kassier von den Gemeinden zu beziehen hat, und
welche Einzelforderungen ihm zur direkten Einkassirung
übrig bleiben.

Wie aus dem Angebrachten hervorgeht, kann das

angegebene Verfahren nicht empfohlen werden. Es würde
die zeitweilige Unterlassung der Buchung von Einnahmen

si
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nicht Hindern und nicht einmal die nachträgliche
Entdeckung erleichtern, sondern dieselbe unter gewissen
Umständen sogar noch erschweren.

Bei der Kontrolirung der Kassiere kommt es nicht nur
darauf an, daß die Unterlassung der Buchung von
Einnahmen möglichst sicher entdeckt werden könne, sondern
eben so sehr darauf, daß dies möglichst bald geschehe.

Hiezu ist das wirksamste Mittel eine genaue und in's
Einzelne gehende Ueberwachung der Rückstände und eine

eingehende Kritik der ausstehenden Einnahmeposten, welche
bei der gegenwärtigen Einrichtung des Rechnungswesens
des Staates der Kontrollstelle stets vollständig und genau
bekannt sind, sofern die Verwaltungsbehörden vorschriftgemäß

Verfahren, ferner daß man, wo es erforderlich
erscheint, direkte Erkundigungen an Ort und Stelle einzieht.
Diese eingehende Kritik der Geschäftsführung der Kassiere
und insbesondere der Rückstände, erforderlichen Falls mit
speziellen Untersuchungen bei den Kassen oder mit
Informationen bei den Schuldnern, sowie die in's Einzelne
gehende Ueberwachung der Rechnungsprüfungsarbeiten der

Angestellten der Kantonsbuchhalterei konnte bisher wegen
der Unzulänglichkeit der Organisation dieser Behörde nicht
in dem Maße in Anwendung kommen, wie es wünschens-
werth und nothwendig war.

Die durch das angeführte Postulat der
Staatswirthschaftskommission vorgeschlagene Reorganisation der
Kantonsbuchhalterei wird jedoch diesen Mangel beseitigen und
wird es ermöglichen, die Ueberwachung der Geschäftsführung

der Kassiere und der Rechnungsprüfungsarbeiten der

Angestellten der Kantonsbuchhalterei in zweckentsprechender
Weise durchzuführen.

Ueberdies wird es sich auch empfehlen, gegen Kassiere,
welche sich Unregelmäßigkeiten in der Buchführung zu
schulden kommen lassen, auch wenn der Staat dabei nicht
geschädigt wird, mit rücksichtloser Strenge vorzugehen
und solche aus dem Amte zu entfernen, soweit und
sobald dies möglich ist, und keinen Kassier wieder zu wählen,
dessen Buch- und Kassaführung nicht tadellos ist.

Das Dekret vom 26. Mai 1873 ist auch durch
Veränderungen, welche seit 1873 in der Finanzverwaltung
des Kantons Bern stattgefunden haben, revisionsbedürftig
geworden. Durch die Aufhebung des Ohmgeldes ist die

Ohmgeldverwaltung dahingefallen; über die Organisation
der Staatsforstverwaltung hat der Große Rath am 9. März
1882 ein besonderes Dekret erlassen, und die Stelle eines
Adjunkten des Kantonskassiers, welche seit längerer Zeit
nicht mehr besetzt ist, kann aufgehoben werden. Dagegen
muß das in H 29 des Gesetzes über die Kantonalbank
vom I I. Februar 1886 vorgesehene Jnspektorat, welches
nicht sowohl ein Organ der Kantonalbank als vielmehr
der Iinanzdirektion ist, in das Dekret über die Organisation

der Finanzverwaltung aufgenommen werden.

Die wesentlichen Abweichungen eines neuen Dekrets
über die Organisation der Finanzverwaltung gegenüber
dem bisherigen Dekrete werden demnach darin bestehen
müssen, daß in dem neuen Dekrete alle Bestimmungen,
welche die Ohmgeldverwaltung, die Staatsforstverwaltung
und den Adjunkten des Kantonskassiers betreffen, in Wegfall

kommen, und daß dagegen Vorschriften aufgenommen
werden über das Jnspektorat für die Kantonalbank und
über die Vermehrung der Beamten der Kantonsbuchhalterei

von zwei auf drei Beamte.

Der nachstehende Entwurf eines Dekrets über die

Organisation der Finanzverwaltung ist in diesem Sinne
ausgearbeitet und wird Ihnen, Herr Präsident, Herren
Regierungsräthe, zu Handen des Großen Rathes zur
Genehmigung empfohlen.

Mit Hochachtung!

Bern, den 7. September 1889.

Der Finanzdirektor:
Schemer.

Dekretsentwurf
über

die Organisation der Mnanzverwaltung.

Der Große Rath des Kantons Kern.

in Ausführung der W 34 und 37 des Gesetzes über
die Finanzverwaltung vom 21. Juli 1872,

beschließt:

H 1. Das Dekret über die Organisation der
Finanzverwaltung bestimmt den Geschäftskreis und die innere
Organisation folgender Abtheilungen derFinanzverwaltung :

I. Kantonsbuchhalterei,
II. Kantonalbank-Jnspektorat,

III. Kantonskasse, »

IV. Salzhandlung,
V. Steuerverwaltung,

VI. DomänenverwaltunH»
VII. Finanzverwaltung in denBezirken.

Der Geschäftskreis und die spezielle Organisation der
übrigen Abtheilungen der Finanzverwaltung wird durch
die Gesetze und Dekrete über die betreffenden Verwaltungen

festgestellt.
Durch Beschluß des Großen Rathes können einzelne

Abtheilungen der Finanzverwaltung andern Direktionen
als der Finanzdirektion zur selbstständigen Besorgung
übertragen werden.



I. Kantonsbuchhalterei.

§ 2. Die Beamten der Kantonsbuchhalterei sind:
». der Kantonsbuchhalter,
b. zwei Revisoren.

§ 3. Der Geschäftskreis der Kantonsbuchhalterei
umfaßt:

1) die Leitung und Beaufsichtigung des gesummten
Rechnungs- und Kassawesens des Staates;

2) die Msirung sämmtlicher von den Verwaltungen
ausgestellten Bezugs- und Zahlungsanweisungen
und die Ueberwachung des Anweisungswesens
überhaupt ;

3) die Passation sämmtlicher Rechnungen der Kantons¬
kasse und der Amtsschaffner, die Prüfung und
Begutachtung sämmtlicher Rechnungen der
SpezialVerwaltungen und der Rechnungen über die Spezial-
fonds und die Ueberwachung des Kassawesens
überhaupt;

4) die Abfassung der Staatsrechnung, die Führung
der hiezu erforderlichen Rechnungsbücher und Sammlung

der sämmtlichen speziellen Rechnungen und
Belege;

5) die Entwerfung des Voranschlages nach den

Vorschlägen der Verwaltungen und Begutachtung
derselben;

6) die Begutachtung derjenigen Finanzgeschäfte, welche

ihr zu diesem Zwecke von der Finanzdirektion
zugewiesen werden.

§ 4. Die Geschäftsvertheilung zwischen den Beamten
der Kantonsbuchhalterei wird vom Regierungsrathe
festgesetzt.

II. Kantonalbank-Jnspektorat.

§ S. Beamter des Kantonalbank-Jnspektorates ist
der Kantonalbank-Jnspektor.

§ 6. Der Geschäftskreis desselben umfaßt:
1) die Ueberwachung der Geschäftsführung der

Kantonalbank und ihrer Filialen, die Prüfung der
Rechnungen derselben und die bezügliche
Berichterstattung an die Finanzdirektion;

2) die Inspektion der übrigen Kassaverwaltungen des

Kantons, soweit er hiemit von der Finanzdirektion
beauftragt wird.

Das Nähere über die Obliegenheiten und Kompetenzen
des Kantonalbank-Jnspektors wird eine vom Regierungsrathe

zu erlassende Instruktion bestimmen.

III. Kantonskaste.

§ 7. Beamter der Kantonskasse ist der Kantonskassier.

§ 8. Der Geschäftskreis der Kantonskasse umfaßt:
1) den Vollzug der auf die Kantonskaffe ausgestellten

Bezugs- und Zahlungsanweisungen;
2) die Rechnungsführung über diese Verhandlungen.
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IV. Salzhandlung.

§ 9. Centralbeamter der Salzhandlung ist der
Salzhandlungsverwalter.

§ 10. Der Geschäftskreis der Salzhandlung umfaßt:
1) die Besorgung des Salzankaufs;
2) die Leitung und Beaufsichtigung des Salzverkaufs;
3) die Anordnung der betreffenden Einnahmen und

Ausgaben.

V. Steuerverwaltnng.

§11. Die Centralbeamten der Steuerverwaltung
sind:

». der Steuerverwalter,
b. der Adjunkt desselben.

Wenn die Geschäfte es erfordern, kann dem
Steuerverwalter ein zweiter Adjunkt beigeordnet werden.

§12. Der Geschäftskreis der Steuerverwaltung
umfaßt:

1) die Leitung und Beaufsichtigung der Taxation der
Steuerregister und des Bezugs der direkten Steuern;

2) die Leitung und Beaufsichtigung des Bezugs der
indirekten Steuern;

3) die Anordnung der betreffenden Einnahmen und
Ausgaben.

§ 13. Die Geschäftsvertheilung zwischen den
Beamten der Steuerverwaltung wird vom Regierungsrathe
festgesetzt.

VI. Domänenverwaltung.

§ 14. Der Geschäftskreis der Domänenverwaltung
umfaßt:

1) die Verwaltung des sämmtlichen Grundeigenthums
des Staates mit Ausnahme der Forsten;

2) die Verwaltung des Bergbauregals;
3) die Verwaltung des Jagdregals und des Fischerei¬

regals ;

4) die Anordnung der betreffenden Einnahmen und
Ausgaben.

VII. Finanzverwaltnng in den Bezirken.

§ 15. Die Beamten der Finanzverwaltung in den

Bezirken sind:
». die Amtschaffner,
b. die Salzfaktoren,
«z. der Mineninspektor im Jura.

§ 16. In jedem Amtsbezirk besteht eine Amtschaffnerei.
Ausnahmen von dieser Regel kann der Regierungsrath

beschließen, wo die Verhältnisse dies zweckmäßig erscheinen
lassen.

Die Zahl der Salzfaktoren wird vom Regierungsrathe
nach dem jeweiligen Bedürfnisse bestimmt.
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Z 17. Der Geschäftskreis der Amtschaffner umfaßt:
1) den Vollzug der auf die Amtschaffnereikassen

ausgestellten Bezugs- und Zahlungsanweisungen;
2) die Besorgung derjenigen interimistischen (nicht zum

Voraus angewiesenen) Einnahmen und Ausgaben,
zu deren Vollzug sie von den betreffenden Verwaltungen

autorisirt oder beauftragt werden;
3) die Kassaführung über die in Ziffern 1 und 2 be¬

zeichneten Verhandlungen;
4) die Mitwirkung bei der Steuertaxation und bei der

Beaufsichtigung der Steuerregister, soweit sie hiezu
von den betreffenden Verwaltungen beauftragt
werden;

5) die Beaufsichtigung des Staatsvermögens in den Be¬

zirken.

Z 18. Der Geschäftskreis der Salzfaktoren umfaßt:
1) die Besorgung des Salzverkaufes an die Salzaus¬

wäger ;

2) die Kassaführung über die bezüglichen Verhandlungen.

Schlutzbeftimmungen.

S 19. Die Zahl der Angestellten der Finanzverwaltung
wird von den betreffenden Direktionen (Z I, letztes

Lemma) je nach dem Bedürfnisse bestimmt.
Die Anstellung und Entlassung derselben unterliegt der

Genehmigung der nämlichen Behörden.

H 20. Außer den in diesem Dekrete den einzelnen
Beamten zugetheilten Verwaltungszweigen könne^denselben
vom Regierungsrathe noch andere Verwaltungszweige
übertragen werden, soweit es zur Vereinfachung des Geschäftsganges

dient und der Grundsatz der Trennung zwischen
Verwaltung, Kasse und Kontrole nicht verletzt wird.

H 21. So lange über die Grundsteuer im Jura und
über die Einregistrirung die gegenwärtig bestehenden
Gesetze in Kraft bleiben, werden die betreffenden Verwal-
tungseiurichtungen im Allgemeinen beibehalten, jedoch sind
dieselben so viel möglich zu vereinfachen.

Z 22. Dieses Dekret, durch welches dasjenige vom
26. Mai 1873 aufgehoben wird, tritt sofort in Kraft.

Bern, den 12. Oktober 1889.

Im Namen des Regierungsraths
der Präsident

Stockmar,

der Staatsschreiber
Kerger.

H l»

Dekretsentwurf
über

die Errichtung einer zweiten Umstelle in Fangnnn.

(September 1889.)

Der Große Rath des Kantons Kern,

in Betrachtung:

daß die Kirchgemeinde Langnau durch die stetige
Bevölkerungszunahme über das Maß einer gewöhnlichen
Kirchgemeinde hinaus gewachsen ist;

daß die große territoriale Ausdehnung der Gemeinde
die pfarramtliche Bedienung sehr erschwert;

daß ein Geistlicher in Langnau nicht mehr genügt,
um die religiösen Bedürfnisse dieser Gemeinde zu befriedigen

;

auf den Antrag des Regierungsraths,

beschließt:

Art. 1. Es wird in der Kirchgemeinde Langnau eine

zweite Pfarrstelle eingerichtet, welche in Bezug auf die
Rechte des Inhabers derselben der bestehenden Pfarrstelle
gleichgestellt sein soll.

Art. 2. Ueber die Vertheilung der Obliegenheiten
unter die beiden Pfarrer wird der Regierungsrath, auf
das Gutachten der Synodalbehörde, ein Regulativ
aufstellen.

Art. 3. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft und soll
in die Gesetzsammlung aufgenommen werden.

Bern, den 28. September 1889.

Im Namen des Regierungs raths
der Präsident

Stockmar,

der Staatsschreiber
Kerger.
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StrctfnclchLctßgesuche.

(November 1889.)

1. Zaugg, Rudolf, von Trub, Tapezierer, wohnhaft
in Bern, geboren 1837, welcher am 19. März dieses

Jahres vom Polizeirichter von Bern, wegen WiderHandlung

gegen das Armenpolizeigesetz, zu 10 Tagen
Gefängniß verurtheilt wurde, hat um Erlaß dieser Strafe
nachgesucht. Derselbe hatte unter falschen Vorgaben über
feine Verhältnisse zum Zwecke angeblicher Auswanderung
bei Privaten Geldbeiträge erbettelt. Die eingezogenen
amtlichen Berichte gehen dahin, daß im vorliegenden
Falle ein Nachlaß nicht gerechtfertigt wäre, indem der
Gesuchsteller, wegen Holzfrevel, Schulunfleiß und Skandal,
Bußurtheile in bedeutender Anzahl aufzuweisen hat und
überdies wegen Bettel und Holzdiebstahl auch schon mit
Gefängniß bestraft worden ist.

Antrag des Regierungsraths: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

2. Anna Hosstetter geborne Hostettler, ver-
wittwete Krauter, von Langnau, wohnhaft zu Scherli,
welche am 17. Mai 1889 vom Polizeirichter von Schwarzenburg,

wegen WiderHandlung gegen die Polizeivorschriften
über die Holzschläge und Flößungen vom 7. Januar 1824
und 26. Oktober Í8S3, zu einer Buße von Fr. 201 nebst
Kosten verurtheilt wurde, sucht um ganzen, eventuell
theilweisen Erlaß dieser Buße nach. Frau Hosstetter ist dafür
bestraft worden, daß sie im Sommer 1888 in der ihr
damals gehörenden Waldung am Helfenstein, Gemeinde

Wahlern, circa 34 Klafter stehendes Holz hatte schlagen
und aus dem Kanton ausführen lassen, ohne vorher
hiefür die vorgeschriebene Bewilligung eingeholt zu haben.
Frau Hosstetter entschuldigt sich mit der Behauptung,
daß sie nicht gewußt habe, daß sie eine solche Bewilligung

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1889.

habe lösen sollen. Das Forstamt, welches sich infolge
des von der Frau Hosstetter eingereichten Nachlaßgesuches
nachträglich auf Ort und Stelle des ausgeführten
Holzschlages begab, konstatirt, daß der letztere die üblichen
Grenzen nicht überschritten, und die Bewilligung dazu
jedenfalls ertheilt worden wäre, wenn Frau Hosstetter
darum nachgesucht hätte. Dagegen hält die forstliche
Behörde es der Konsequenzen wegen nicht für angezeigt,
der Petentin die ganze Buße zu erlassen, mit dem
Hinweise darauf, daß es sich im vorliegenden Falle um einen
Holzschlag an den felsigen Hängen der Sense handle,
wo gegenwärtig sehr viel und oft in unverantwortlicher
Weise Holz geschlagen werde, so daß ernste Befürchtungen
in betreff des zukünftigen Wasserstandes dieses Wildflusses
sich nicht unterdrücken lassen. Das Forstamt empfiehlt
in Berücksichtigung der obwaltenden Umstände, die der
Frau Hosstetter auferlegte Buße um drei Fünftel
herabzusetzen. Der Regierungsrath hat beschlossen, sich dieser
Empfehlung anzuschließen.

Antrag des Regierungsraths: Herabsetzung der Buße auf
Fr. 81. 60.

„ der Bittschriftenkommission: id.

3. Schneider, Johann, Küfer, von und wohnhaft
zu Koppigen, geboren 1849, wurde am 22. Mai 1889
vom Amtsgericht Burgdorf wegen Unterdrückung des

Familienstandes zu 30 Tagen Einzelhaft verurtheilt.
Derselbe hatte nämlich durch eine vor Notar und Zeugen
abgegebene Vaterschaftsanerkennung ein von seiner Ehefrau
vorehelich gebornes Kind, obschon er nicht der natürliche
Vater desselben war, légitimât und hierauf gestützt
bewirkt, daß die falsche Legitimation im Geburtsregister,

69
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am Rande des Geburtseintrages des Kindes beurkundet
wurde. Das Amtsgericht Burgdorf sucht jedoch beim
Großen Rath um die Begnadigung des Schneider nach,
beifügend, daß es aus der Gerichtsverhandlung die

Ueberzeugung gewonnen habe, daß Schneider mit der fingirten
Legitimation bloß bezweckt habe, dem Kinde den Mackel
der unehelichen Geburt zu benehmen, und keineswegs die

Abficht gehabt habe, eine rechtswidrige Handlung zu
begehen. Der Verurtheilte hat ebenfalls ein Begnadigungsgesuch

eingereicht und darin den Sachverhalt eingehend
dargestellt. Die Untersuchungskosten im Betrage von
Fr. 58. 60 hat Schneider bereits bezahlt, so daß, wenn
ihm auch die Freiheitsstrafe erlassen wird, er dennoch
nicht ganz straflos ausgeht, da er durch Bezahlung jenes
Kostenbetrages immerhin einen fühlbaren Vermögensnachtheil

erleidet. Der Regierungsrath hat beschlossen,
dem Gesuche des urtheilenden Gerichts entsprechend, die

Begnadigung des Johann Schneider zu empfehlen.

Antrag des Regierungsraths: dem Joh. Schneider die auf¬
erlegte 30tägige Einzelhaft
zu erlassen.

„ der Bittschriftenkommission: id.

4. Burkhalter, Jakob, von Seeberg, Handlanger,
geboren 1847, und Sollberger geb. Därendinger,
Elisabeth, Jakobs Witwe, von Wynigen, geboren 1845,
beide wohnhaft zu Orvin, welche am 27. Februar 1889
vom korrektionellen Richter von Courtelary wegen Kon-
kubinats jedes zu acht Tagen Gefangenschaft verurtheilt
worden sind, suchen um Erlaß dieser Strafe nach, indem
sie nachweisen, daß sie damals schon Anstalten zu ihrer
Verheiratung getroffen hatten und am 8. März zu Pöry
getraut worden sind. Da nach bisheriger Uebung in den

^ Fällen, wo die Ehe nachträglich zu stände kömmt und
sonst nichts Nachtheiliges gegen die betreffenden Personen
bekannt ist, die wegen Konkubinats ausgesprochene
Gefängnißstrafe in der Regel nachgelassen wird, so wird, da
jene Voraussetzungen im vorliegenden Falle zutreffen, der
von den nunmehrigen Eheleuten Burkhalter nachgesuchte
Nachlaß ebenfalls empfohlen.

Antrag des Regierungsraths: Erlaß der 8tägigen Ge¬

fängnißstrafe.

„ der Bittschriftenkommission: id.

5. Aebersold, Klara, von Niederhünigen, geboren
1874, wurde am 28. Januar 1889 vom Amtsgericht
Signau wegen fortgesetzten Diebstahls zu 15 Monaten
Enthaltung in eine Besserungsanstalt verurtheilt. Das erst

vierzehnjährige, mütterlicherseits verwaiste Mädchen war
von seiner ältern, verheirateten und mitbestraften Schwester,
bei welcher es verkostgeldet war, zu kleineren Geld- und
Brennholzdiebstählen zum Nachtheile von Hausgenossen
verleitet worden. Die Vollziehung des Urtheils konnte

vorläufig nicht stattfinden, da die Aufnahme des Mädchens
in die Rettungsanstalt zu Köniz erst auf Ostern möglich
war. Mittlerweile ist dasselbe von seiner Wohnsitzgemeinde
Tägertschi bei einer braven Bauernfamilie untergebracht
worden. Diese Familie wäre nun Willens, das Mädchen
Aebersold. nachdem es durch seitherige gute Aufführung
in Schule und Haus ihre Zuneigung erworben hat und
nun zur Hoffnung berechtiget, daß es sich in Zukunft
brav und ehrlich halten werde, wenigstens für die Dauer
der ausgesprochenen Enthaltungszeit zu verpflegen und zu
erziehen. Infolge dessen sah sich der Gemeinderath von
Tägertschi, der diese Versorgungsweise ganz im Interesse
des Mädchens findet, veranlaßt, bei dem Großen Rathe
um dessen Begnadigung einzukommen. Vom Amtsgericht
Signau wird die Begnadigung des Mädchens Aebersold
sehr empfohlen, indem das Gericht den mit der
Unterbringung desselben in eine Besserungsanstalt beabsichtigten
Zweck durch die Versorgung des Mädchens in einer sehr
geachteten Bauernfamilie ebenfalls für erreicht ansieht.
Dieser Empfehlung haben auch die beiden Regierungsstatthalter

von Signau und Konolfingen sich angeschlossen.
Bei dieser Sachlage hat der Regierungsrath beschlossen,
das vorliegende Begnadigungsgesuch ebenfalls zu
befürworten.

Antrag des Regierungsraths: Erlaß der 15-monatlichen
Enthaltungsstrafe.

„ der Bittschriftenkommission: id.

6. Pulver, Rudolf, geboren 1860, Hammer,
Rudolf, geboren 1860, und Mathys, Friedrich, geboren
1857, alle drei Angestellte eines Buchdruckereigeschäftes
in Bern, welche am 6. Februar 1889 von den Assisen
des zweiten Geschwornenbezirks wegen fortgesetztem Diebstahl

an Packpapier zu je 3 Tagen Gefängniß verurtheilt
worden sind, suchen um Erlaß dieser Strafe nach, indem
sie, unter Hinweisung auf ihre bisherige unbescholtene
Vergangenheit, bestreiten, die Absicht gehabt zu haben,
eine rechtswidrige Handlung zu begehen. Der Regierungsrath

findet indessen in den Anbringen der Petenten keine
Gründe zum Nachlaß der verwirkten Strafen. Die Frage,
ob die Petenten sich des eingeklagten Vergehens sich schuldig
gemacht haben, ist durch den Wahrspruch der Geschwornen
endgültig beantwortet und darum nicht mehr zu erörtern,
und was die Strafe betrifft, so erscheint sie jedenfalls
nicht zu hoch. Ueberdies war die Kriminalkammer bei
ihrer Zumeffung an kein Minimum gebunden, so daß
sie bei deren Festsetzung den Umständen Rechnung tragen
konnte, die zu Gunsten der Petenten gesprochen haben
mochten.

Antrag des Regierungsraths: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

7. Walther, Alexander, von Aetigkofen, wohnhaft
zu Schwadernau, geboren 1851, hat im Mai dieses Jahres



ini Schwadernaugrien zwei junge Hasen eingefangen und
nach Hause genommen. Auf eingereichte Anzeige wurde
Walther deswegen am 11. Juni 1889 vom Polizeirichter
von Nidau der WiderHandlung gegen die Vorschriften des

Jagdgesetzes schuldig erklärt und in Anwendung der Art. 19,
lit. b, und Art. 20 der kantonalen Vollziehungsverordnung

zu diesem Gesetz zu einer Buße von Fr. 160
verurtheilt, gleichzeitig aber zur theilweisen Begnadigung
empfohlen. Infolge dessen hat Walther ein bezügliches
Gesuch eingereicht. Der Regierungsrath hat beschlossen
dasselbe zu empfehlen, indem nicht nur die ausgesprochene
Buße für den vorliegenden Fall viel zu hoch erscheint,
sondern auch der Thatbestand des Art. 19, lit. b, der
kantonalen Vollziehungsverordnung überhaupt nicht
vorhanden ist.

Antrag des Regierungsraths: Herabsetzung der Buße auf
Fr 40.

„ der Bittschriftenkommission: id.

8. Sessa, Carl, von Jspera, Provinz Como, geboren
18H5, Johann Brovelli von Angrea, Provinz Como,
geboren 1867, und Joseph Cattoni, von Balzano,
Provinz Novara, Königreichs Italien, geboren 1848, alle
drei Maurer, in Meiringen, welche am 3. Juli 1889 von
der Polizeikammer wegen Theilnahme an einem
Raufhandel mit Meiringer Bürgern, wobei Verletzungen durch
Messerstiche vorgekommen sind, zu je IS Tagen Gefängniß
verurtheilt wurden, haben durch ihren Vertheidiger zu
Handen des Großen Rathes ein Begnadigungsgesuch
einreichen lassen, worin sie ausführen, daß die über sie

verhängten Freiheitsstrafen viel zu hart seien, im Verhältniß
zu den geringen Bußen, welche das erstinstanzliche Gericht
den mitbetheiligten Meiringer Bürgern auferlegt hat.
Die Petenten waren erstinstanzlich zu je 6V Tagen
Gefängniß verurtheilt worden, so daß ihnen durch das
Urtheil der Polizeikammer eine Herabsetzung der Strafe um
je 45 Tage zu Theil geworden ist. Das eingereichte
Begnadigungsgesuch erscheint nun gegenüber dem Johann
Brovelli und dem Joseph Cattoni gegenstandlos, indem
des Ersteren Strafe als durch die Untersuchungshaft getilgt
erklärt ist, und der Letztere seine Strafe ebenfalls schon

vor Einreichung des Begnadigungsgesuches ausgehalten
hat. Es hat somit nur Sessa seine Strafe noch nicht
verbüßt, es liegt aber kein Grund vor, ihn günstiger zu
stellen, als seine Mittverurtheilten. Das vorliegende Gesuch
wird deshalb nicht empfohlen.

Antrag des Regierungsraths: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

9. Hirt, Johann Friedrich, von Stilli, Kantons
Aargau, geboren 1844, war während einer Reihe von
Jahren Kassier der Spar- und Leihkasse in Thun, und
hat sich in dieser Eigenschaft eine Reihe von Unterschlagungen

und Fälschungen im Gesammtbelaufe von Fr.
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47,813 zu schulden kommen lassen, wofür er am 13. Juli
1887 von den Assisen des I. Geschwornenbezirks zu 3Vs
Jahren Zuchthaus, abzüglich 6 Monate Untersuchungshaft,

verurtheilt worden ist. Hirt, welcher diese Strafe
mit dem 29. August dieses Jahres bis auf den letzten

Viertheil abgebüßt hat, sucht nun um Erlaß des Restes
nach. Zur Begründung macht er im Wesentlichen geltend,
er bereue aufrichtig die begangenen strafbaren Handlungen,
zu denen er sich durch den infolge von Bürgschaften für
seine Verwandten über ihn hereingebrochenen finanziellen
Ruin habe verleiten lassen, und wünsche den verursachten
Schaden später nach Möglichkeit zu vergüten. Er möchte
seiner Familie, die unter den Folgen des Ereignisses
unverschuldet schwer leiden müsse, möglichst bald wieder eine

kräftige Stütze werden. Das Gesuch wird von der
Verwaltung der hiesigen Strafanstalt sehr empfohlen; sie

hält eine theilweise Abkürzung der Strafzeit für gerechtfertigt,

indem sie der Ueberzeugung Ausdruck gibt, daß
die Strafe hier ihren Zweck voll und ganz erreicht habe.
Der Regierungsrath hat indessen beschlossen, das
vorliegende Strafnachlaßgesuch nicht zu empfehlen. Es ist
zuzugeben, daß das Zeugniß, welches dem Petenten seitens
der Verwaltung der Strafanstalt zu Theil wird, sehr zu
dessen Gunsten spricht. Allein es würde doch den Grundsätzen,

nach welchen das Begnadigungsrecht in Straffällen
vom Großen Rath bisher ausgeübt^worden, widersprechen,
wenn in jenem, auf das gute Betragen in der
Strafanstalt gegründeten Zeugnisse der Verwaltung, sowie in
den individuellen Verhältnissen des Petenten, nunmehr
genügende Gründe erblickt würden, um über den üblichen
Nachlaß des letzten Zwölftels hinauszugehen.

Antrag des Regierungsraths: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

10. Buxton, Friedrich, aus London, geboren 1845,
angeblich Civilingenieur, wurde am 24. April 1889 von
der Polizeikammer wegen Betrugs zu einem Jahre
Korrektionshaus, abzüglich drei Monate Untersuchungshaft,
verurtheilt. Nach dem Ergebnisse der Untersuchung ist
Buxton, welcher sich als reicher, lediger Engländer
aufspielte, ein gemeiner Schwindler. Obschon verheiratet
und von seiner in London lebenden Ehefrau rechtlich nicht
geschieden, hat er im Herbst 1888 im hiesigen Stadt-
anzeiaer ein Heiratsgesuch veröffentlichen lassen, in der
erwiesenen Absicht, heiratslustige Frauenzimmer anzulocken

und auszubeuten. Eine auf diese Weise in's Garn
gegangene Person, der Buxton die Ehe versprach, hat er
um ihre sämmtlichen Ersparnisse im Betrage von circa
Fr. 1000 betrogen und sich darauf mit einer andern
Weibsperson, mit der er ebenfalls ein Verhältniß
angeknüpft hatte, aus dem Staube gemacht. Buxton sucht nun
um Erlaß der Strafe nach. Der Regierungsrath glaubt
auf die Begründung des Gesuches nicht näher eintreten
zu sollen, weil sie in unziemlichem Tone gehalten ist und
ihrem wesentlichen Inhalte nach nur aus der Ableugnung
erwiesener Belastungsthatsachen, sowie aus Schmähungen
und Verleumdungen gegen die Civilpartei besteht.

Dagegen konstatirt der beigefügte Bericht der Verwaltung
der Strafanstalt St. Johannsen, daß Buxton während
seiner bisherigen Enthaltung zu keinen Klagen Anlaß ge-
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geben hat. Dieser Umstand wird, wenn das klaglose
Betragen anhält, bei dem Nachlasse des Zwölftels
Berücksichtigung finden. Zu einer weiteren Milderung der Strafe
liegt ein Grund nicht vor.

Antrag des Regierungsraths: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommisfion: id.

II. Bonvalat, Eugène, von Miècourt, Uhrmacher,
37 Jahre alt, welcher am 25. September 1885 von den

Assisen des fünften Geschwornenbezirks wegen
Brandstiftung zu 6 Jahren Zuchthaus, abzüglich 3 Monate
Untersuchungshaft, verurtheilt wurde, sucht um Begnadigung

nach. Derselbe hat in der Nacht vont 13. auf den

14. April 1885 im Dorfe Miècourt an zwei Wohnhäuser
vorsätzlich Brand gelegt. Das Feuer war indeß noch

rechtzeitig bemerkt worden, so daß es an beiden Orten
gelöscht werden konnte, bevor es großen Schaden verursacht

hatte. Der Petent sucht in seiner Bittschrift die
Sache so darzustellen, als wäre seine Schuldigerklärung
durch unwahre Zeugenaussagen bewirkt worden. Für eine

solche Annahme fehlt es aber nach den Untersuchungsakten

an jedem Anhaltspunkte. Die Schuld ist vielmehr
zweifellos erwiesen. Der Petent ist schon durch seine
Vergangenheit einer Begnadigung nicht würdig. Er wird
von der Gemeindsbehörde von Miècourt als ein dem
Trunke ergebener, liederlicher Mensch geschildert, der auch
bereits vielfach bestraft worden ist. Sein bisheriges
Verhalten in der Strafanstalt ist ebenfalls weit davon
entfernt, ihn zu empfehlen.

Antrag des Regierungsraths: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

' 12. Hirt, Rudolf, von Schleinikon, Kantons Zürich,
Drechslermeister, in Viel, welcher infolge zweier Urtheile
des korrektionellen Richters von Viel vom 25. Januar
und 8. Februar dieses Jahres wegen Uebertretung des

Wirthshausverbotes eine fünftägige Gefangenschaftsstrafe
auszuhalten hätte, sucht um deren Erlaß nach, indem er
zugleich den Nachweis leistet, daß er sowohl die
rückständigen Gemeindesteuern, wegen deren Nichtbezahlung
das Wirthshausverbot über ihn verhängt worden, als
die dem Staate schuldigen Untersuchungskosten seither
bezahlt hat. Der Regierungsrath hat beschlossen, das
vorliegende Strafnachlaßgesuch mit Rücksicht auf die geleistete
Bezahlung und weil sonst nichts Nachtheiliges über Rudolf
Hirt bekannt ist, zu empfehlen.

Antrag des Regierungsraths: Erlaß der fünf Tage Ge¬

fangenschaft.

„ der Bittschriftenkommission: id.

welche von einem hiesigen Kaufmanne im Laufe einiger
Jahre Waaren zum kommissionsweisen Verkaufe bezogen,
aber den Erlös davon nicht vollständig abgeliefert,
sondern eingestandenermaßen in ihrem eigenen Nutzen
verwendet hatte und deshalb am 4. Februar 1888 von der
Polizeikammer wegen Unterschlagung zu 2 Monaten
Korrektionshaus, umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft,
verurtheilt wurde, sucht um Erlaß dieser Strafe nach.
Die Witwe Leiser macht hiefür im Wesentlichen geltend,
sie sei ohne Vermögen und müsse für drei noch

unerzogene Kinder sorgen, die in Noth gerathen würden,
wenn sie ihre Strafe aushalten müßte. Das Strafnachlaßgesuch

ist von der Ortspolizeibehörde von Bern, sowie
vom Regierungsstatthalter empfohlen. Der Regierungsrath

findet sich dagegen nicht bewogen, dieser Empfehlung
beizutreten. Es handelt sich im vorliegenden Falle um
kein geringfügiges Vergehen. Die von der Eivilpartei
als unterschlagen eingeklagte Summe betrug Fr. 1090. 60.
Zur Milderung des Strafurtheils ist überdies auch um
so weniger Anlaß vorhanden, als schon die Polizeikammer

die erstinstanzlich ausgesprochene Strafe, welche auf
4 Monate Korrektionshaus bezw. 60 Tage Einzelhaft
gelautet hatte, bedeutend herabgesetzt hat. Völlige
Straflosigkeit der Wittwe Leiser würde sich daher unter keinen

Umständen rechtfertigen lassen.

Antrag des Regierungsraths: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommisfion: id.

14. Streit geb. Balsiger, Elisabeth, Samuels
Wittwe, von Englisberg, wohnhaft zu Zimmerwald, geboren
1835, welche am 12. August 1889 vom korrektionellen
Richter von Seftigen wegen Verleumdung zu 10 Tagen
Gefangenschaft und einer Geldbuße von Fr. 20 verurtheilt
wurde, sucht um Erlaß der Gefangenschastsstrafe nach,
indem sonst während ihrer Strafhaft ihr jüngstes Kind
und ein von ihr verpflegtes Großkind von der Armenbehörde

versorgt werden müßten. Die betreffende
Gemeinde hat das Gesuch empfohlen, ebenso der dortige
Regierungsstatthalter. Aus den bezüglichen Akten geht
hervor, daß die Wittwe Streit gegenüber Nachbarsleuten,
mit denen sie im Unfrieden lebt, falsche Thatsachen
behauptet hat, welche geeignet waren, die Ehre und den

Ruf jener Personen schwer zu schädigen. Die
ausgesprochene Strafe erscheint demnach ganz dem Grade der
Verschuldung angepaßt. Auf die möglichen Nachtheile,
welche die Strafvollziehung im Gefolge hat, kann nicht
Rücksicht genommen werden. Es liegt daher kein
stichhaltiger Grund vor, um die Strafe nachzulassen oder
herabzusetzen.

Antrag des Regierungsraths: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommisfion: id.

13.Leisergeb. Egli, Katharina, Niklausen Wittwe,
von Seedorf, Krämerin, wohnhaft in Bern, geboren 1839,



15. Christen, Johann, von Leimiswhl, geboren
1868, und Friedli, Friedrich, von Ochlenberg, geboren
1871, beide wohnhaft zu Thörigen, sind am 13. Juni
1889 vom Polizeirichter von Wangen, in Anwendung
der gesetzlichen Vorschriften über die Jagd, wegen
WiderHandlung gegen das Verbot betreffend das Tragen von
Stock- und zusammengeschraubten Flinten jeder zu einer
Geldbuße von Fr. 40 verurtheilt worden, weil beide

Sonntags den 12. Mai d. I., mit einer
zusammengeschraubten, geladenen Flinte bewaffnet, im Bollodingen-
Walde vom Jagdaufseher betroffen wurden. Dieselben
suchen um Herabsetzung der Buße auf die Hälfte nach.
Sie behaupten, daß sie an jenem Sonntage nicht haben
jagen wollen, sondern mit der fraglichen Schraubenflinte
uur deshalb in den Wald gegangen seien, um einen
alten, darin befindlichen Schuß abzufeuern. Der
Regierungsrath kann das vorliegende, vom Gemeinderath von
Thörigen und von den Bezirksbeamten empfohlene
Gesuch nicht empfehlen, da weder in den persönlichen
Verhältnissen der Petenten, noch in ihrer Ausrede, die ohnehin
keine große Wahrscheinlichkeit für sich hat, ein genügender
Grund zur Herabsetzung der das Minimum nicht
übersteigenden Buße gefunden werden kann. Sodann sind
Fälle, wie der vorliegende, zur Nachsicht überhaupt nicht
geeignet, da bekanntlich Stock- und zusammengeschraubte
Flinten in der Regel zur Schleichjagd benutzt zu werden
Pflegen.

Antrag des Regierungsraths: Abweisung.

„ der Bittschciftenkommission: id.

16. Humair, Charles, Uhrmacher, geboren 1863,
und Rebetez, Martin, Landarbeiter, geboren 1867,
beide von und wohnhaft zu Genevez, am 28. November
1888 von den Assisen des fünften Geschwornenbezirks
wegen Mißhandlung, der erstere zu 18 Monaten Zuchthaus,

der letztere zu 15 Monaten der nämlichen Strafe
verurtheilt. Dieselben haben, wie aus dem durch die

Untersuchung festgestellten Thatbestande erhellt, nebst zwei
andern Mitverurtheilten in der Nacht vom 2./3.
September 1888 eine friedliche Abendgesellschaft, die sich in
einem Privathause zu Genevez unterhalten hatte, auf
muthwillige Weise gestört und dadurch einen Raufhandel
provozirt, bei dem, durch Gebrauch gefährlicher Instrumente,

drei der angegriffenen Partei so arg zugerichtet
wurden, daß die ihnen zugefügten schweren Körperverletzungen

sie für 15 bis 35 Tage vollständig
arbeitsunfähig machten und der eine von ihnen außerdem
infolge Verlustes eines Auges einen bleibenden Nachtheil
erlitten hat. Die beiden Väter der obengenannten Ver-
urtheilten suchen nun um die Begnadigung der letzteren
nach. Nach der Ansicht der Petenten habe das Urtheil
nicht die richtigen Schuldigen getroffen. Der Regierungsrath

ist nicht im Falle, das vorliegende Gesuch zu
empfehlen, weil ein genügender Grund zu dem nachgesuchten
Nachlaß nicht vorliegt. Das gute Betragen wird, wenn
es anhält, bei dem Zwölftel berücksichtiget werden. Gegen
die Annahme, daß nicht die richtigen Schuldigen bestraft
worden, spricht der mit dem Untersuchungsergebnisse in

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 188S.
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voller Uebereinstimmung stehende Wahrspruch der

Geschwornen.

Antrag des Regierungsraths: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

17. Mühle mann, Jakob, von Seeberg, geboren
1847, gewesener Spielkartenfabrikant zu Hasle,

gegenwärtig wohnhaft im Rüegsauschachen, welcher in die
bekannte Spielkartenaffäre ebenfalls einbezogen war, Und

am 26. November 1887 vom Amtsgericht Burgdorf wegen
Fälschung und Gebrauches französischer Staatsstempel
und wegen Nachmachung und Verwendung von geschützten

Fabrik- und Handelsmarken zu 2 Monaten Korrektionshaus,

umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft, und Fr. 50
Buße verurtheilt wurde, hat nun, gleich wie sein
gewesener Associe Jakob Walther, der des gleichen Vergehens
wegen ebenfalls bestraft worden, zu Handen des Großen
Rathes ein Gesuch um Nachlaß der ausgesprochenen
Freiheitsstrafe eingereicht; eventuell hat er um Umwandlung
dieser Strafe in eine entsprechende Geldbuße nachgesucht.
Das Gesuch ist von mehreren Seiten empfohlen. Der
Regierungsrath kann indessen dasselbe so wenig empfehlen,
als dasjenige des mitverurtheilten Jakob Walther. Er
geht von der Ansicht aus, daß, nachdem sowohl die Ver-
urtheilten, als die Kläger und die Staatsanwaltschaft
durch den Rückzug ihrer Appellationen das erstinstanzliche
Urtheil des Amtsgerichts Burgdorf in allen Theilen
angenommen haben, zu welchem Rückzüge jedenfalls die

Initiative nicht von der klagenden Civilpartei
ausgegangen war, keine Veranlassung vorliegt, die Wirkungen
des Urtheils gegenüber dem Jakob Mühlemann aufzuheben,

indem in den Anbringen der bezüglichen Bittschrift
kein genügender Grund zu finden sei, um die ihm
auferlegte Einzelhaftsstrafe nachzulassen, oder solche ihm in
eine Geldbuße umzuwandeln.

Antrag des Regierungsraths: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

18. Pulver, Christian, von Wattenwyl, Schneider,
wohnhaft in Bern, geboren 1829, und dessen Ehefrau
Christina Pulver geb. Zaugg, geboren 1829, welche
am 27. Juli 1887 vom korrektionellen Richter von Bern
wegen Drohung, Ehrverletzung und Nachtlärm vermtheilt
wurden, und zwar der erstere zu einer Buße von Fr. 20
und 10 Tagen Gefangenschaft und die letztere zu einer
Buße von Fr. 15, sind um Erlaß ihrer Strafen
eingekommen. Da nach dem Berichte des Regierungsstatthalters
wegen fortwährender Krankheit der Eheleute Pulver das

Urtheil bis jetzt nicht vollzogen werdetl konnt« und ferner
nach den, mit dem Strafnachlaßgesuche eingereichten
ärztlichen Zeugnissen nicht voraussichtlich ist, daß die

Gesundheitsverhältniffe der Petenten sich wesentlich bessern

SS
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werden, so hat der Regierungsrath beschlossen, das
vorliegende Strafnachlaßgesuch zu empfehlen.

Antrag des Regierungsraths: Nachlaß der Bußen
und Gefangenschaft.

„ der Bittschriftenkommission: id.

19. Schütz, Jakob, von Diemtigen, Negotiant in
Viel, geboren 1847, wurde am 5. April 1889 vom
korrektionellen Richter von Biel wegen WiderHandlung
gegen das Gesetz betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln.

Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen vom
26. Februar 1888 zu 2 Tagen Gefangenschaft nebst einer
Buße von Fr. 300 verurtheilt. Derselbe war schuldig
befunden worden, verfälschte Waaren verkauft zu haben,
nämlich Pfefferpulver, welches zur Hälfte mit Kartoffelmehl

vermischt war, ferner „gesottene Butter", welche
nach dem Ergebnisse der chemischen Untersuchung gar
keine Spur von Butter enthielt, sondern nur aus Rindstalg

bestand, dem eine geringe Menge irgend eines Oeles
nebst entsprechendem Farbstoff beigemischt worden war.
Das dem Publikum unter der Bezeichnung „gesottene
Butter" verkaufte Produkt war also in Wirklichkeit nichts
Anderes als eine sogenannte Kunstbutter von geringster
Qualität. Schütz sucht nun sowohl um Erlaß der

Gefängnißstrafe, als um Herabsetzung der Buße auf Fr. 100

nach, unter Hinweisung auf die Praxis der Polizeikammer,
wonach in ähnlichen Fällen keine höhern Bußen als
Fr. 100 gesprochen werden; er habe irrthümlicher Weise
die Appellation unterlassen. Für den Erlaß der Gefängnißstrafe

beruft sich Schütz insbesondere auf ein Arztzeugniß,
demzufolge er mit einem langjährigen Magenleiden
behaftet ist. Nach Kenntnißnahme der bezüglichen Akten
hat jedoch der Regierungsrath gefunden, daß kein Grund
zur Begnadigung des Petenten oder zum Bußnachlaß
vorliege. Beide zum Verkaufe gelangten Gegenstände
waren in hohem Maße verfälscht, und zwar mit Wissen
des Schütz. Wollte dieser das Publikum nicht täuschen,
so hatte er dasselbe gemäß Art. 13 des Gesetzes vom
26. Februar 1888 durch einen deutlichen Anschlag im
Verkaufslokale zu informiren, was nicht geschehen ist.
Das beigebrachte Arztzeugniß genügt auch nicht zur
Rechtfertigung einer Schenkung der zweitägigen Gefängnißstrafe,

da bei zweitägiger Gefangenschaft dem Magenleideu
des Petenten in der Verabreichung der Nahrung immerhin

Rechnung getragen werden kann, ohne daß diese

kurze Haft seinen: Gesundheitszustande nachtheilig werden
dürfte. Wenn das Gesetz vom 26. Februar 1888 die von
der öffentlichen Meinung verlangte und erwartete Wirkung
ausüben soll, so ist in Fällen, wie der vorliegende, wo
sich aus den Akten gar keine Milderungsgründe ergeben,
dem Urtheile des Richters volle Nachachtung zu
verschaffen.

Antrag des Regierungsraths: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.



Naturalisationen.

(November 1889.)

Der Regierungsrath stellt den Antrag, die nachge^
nannten Personen, welche sich über den Genuß eines

guten Leuniundes, den Besitz der bürgerlichen Rechte und
Ehren, sowie über günstige Vermögens- und
Erwerbsverhältnisse ausgewiesen haben, auf ihr Ansuchen hin in
das bernische Landrecht aufzunehmen, in dem Sinne
jedoch, daß die Naturalisation erst mit der Zustellung der

Naturalisationsurkunde in Wirksamkeit tritt.

1. Jean Baumann von Boulogne in Frankreich,
geb. 1856, Gastwirth in Montfaucon, seit 17 Jahren
im Kanton Bern wohnhaft, verheirathet mit Lina Marie
Farine, kinderlos, mit zugesichertem Ortsburgerrecht der

Burgergemeinde Epiquerez.

2. Ferdinand Wolfer von Conrcelles bei Belfort
(Frankreich), geb. 1847, Uhrenfabrikant in Vendelincourt,
seit 30 Jahren daselbst wohnhaft, verheirathet mit Mélanie
Corbat, Vater von sieben minderjährigen Kindern, mit
zugesichertem Ortsburgerrecht der Burgergemeinde Miá-
court.

3. Benedikt Fritz von Krumbach in Vorarlberg
(Oesterreich), geb. 1845, Gypser- und Malermeister in
Bätterkinden, seit 1872 daselbst niedergelassen, verheirathet

mit Lisette Althaus, Vater von sieben minderjährigen
Kindern, mit zugesichertem Ortsburgerrecht der Einwohnergemeinde

Bätterkinden.

4. Adam Dreyfus von Belfort in Frankreich, geb.
1833, Uhrenfabrikant, seit mehr als zwanzig Jahren in
Viel, verheirathet mit Elisabeth Dreyfus, Vater von drei
minderjährigen Kindern, mit zugesichertem Ortsburgerrecht
der Burgergemeinde Bözingen.

5. Israel Dreyfus von Belfort in Frankreich, geb.
1835, Uhrenfabrikant, seit dem Jahr 1871 in Viel
wohnhaft, verheirathet mit Clementine Erlanger, Vater
von vier minderjährigen Kindern, mit zugesichertem
Ortsburgerrecht der Burgergemeinde Bözingen.

6. Joseph Leo Weber von Solothnrn, geb. 1841,
Sekretär für Gesetzgebung und Rekurswesen im eidge-
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nössischen Jnstiz- und Polizeidepartement in Bern,
verheirathet mit Anna Louise Antonia Perth, Vater eines

minderjährigen Sohnes, mit zugesichertem Ortsburgerrecht
der Bnrgergemeinde Bern.

7. Johann Girsberger von Ossingen, Kantons
Zürich, geb. 1842, Handelsmann, seit 1868 in Bern
niedergelassen, verheirathet mit Selina Bay, Vater von
drei minderjährigen Kindern, mit zugesichertem
Ortsburgerrecht der Bnrgergemeinde Bern.

8. Johann Heinrich Kesselring von Müllheim,
Kantons Thurgau, geb. 1832, Sekundarlehrer, seit vielen
Jahren in Bern wohnhaft, verheirathet in zweiter Ehe
mit Katharina von Arx verwittwete Wittmer, mit
zugesichertem Ortsburgerrecht der Bnrgergemeinde Bern.-

9. Bertha Louise Kessel ring, mehrjährige Tochter
des Vorigen, geb. 1866, Lehrerin in Bern, seit ihrer
Jugend daselbst wohnhaft, mit zugesichertem Ortsburgerrecht

der Bnrgergemeinde Bern.

10. Johann Albert Lüscher von Seon, Kantons
Aargau, geb. 1839, Rektor des städtischen Progymnasiums
in Bern, verwittwet. nebst seinem minderjährigen Sohn,
mit zugesichertem Ortsburgerrecht der Bnrgergemeinde
Bern.

11. Maria Elise Anna Lüscher, geb. 1869,
mehrjährige Tochter des Vorigen, zur Zeit Lehrerin in Riggis-
berg, mit zugesichertem Ortsburgerrecht der Bnrgergemeinde
Bern.

12. August Karl Sievers von Basel, geb. 1826,
ledig, Zahnarzt in Bern, seit 1868 daselbst wohnhaft, mit
zugesichertem Ortsburgerrecht der Bnrgergemeinde Bern.

13. Eduard Steiner von Mühlethal, Kantons
Aargau, geb. 1850, Schuhmachermeister in Thun, seit
seiner Jugend daselbst wohnhaft, verheirathet mit Emma
Bucher, Vater von fünf Kindern, mit zugesichertem
Ortsburgerrecht der Bnrgergemeinde Thun.

14. Peter Joseph Kocher von Altreu, Kantons
Solothnrn, geb. 1818, Angestellter der Dampfschifffahrtsgesellschaft,

seit mehr als 20 Jahren in Thun wohnhaft,
verheirathet mit Susanna Schmocker, kinderlos, mit
zugesichertem Ortsburgerrecht der Bnrgergemeinde Thun.

15. Adam Friedrich Büchi von Winterthur, Kantons
Zürich, geb. 1843, Optiker und Mechaniker, seit 1868
in Bern niedergelassen, verheirathet mit Anna Sophie
Katharina Stettier, Vater von zwei minderjährigen
Kindern, mit zugesichertem Ortsburgerrecht der Bnrgergemeinde
Bern.

16. Johann Jakob Widm er von Hottingen, Kantons

Zürich, geb. 1843, Goldschmied, seit 1866 in Bern
niedergelassen, verheirathet mit Ida Appenzeller, Vater
von fünf minderjährigen Kindern, mit zugesichertem
Ortsburgerrecht der Bnrgergemeinde Bern.
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17. Robert Meyer von Aeule, Großherzogthums
Baden, geb. 1847, Handelsmann in Bern, seit 1863
beinahe ununterbrochen im Kanton Bern wohnhaft,
verheirathet mit Louise Rudigier, Vater von drei Kindern,
mit zugesichertem Ortsburgerrecht der Burgergemeinde
Bern.

18. Eduard Ott von Basadingen, Kantons Thurgau,
geb. 1848, Doktor der Philosophie, Gymnasiallehrer in
Bern seit dem Jahr 1885, verheirathet mit Anna
Katharina Franziska Zollinger, kinderlos, mit zugesichertem
Ortsburgerrecht der Burgergemeinde Bern.

19. Benjamin Salomon von Delle in Frankreich,
geb. 1840, Handelsmann in Pruntrut, Mitglied der
dortigen Priinarschulkommission, seit mehr als 25 Jahren
daselbst wohnhaft, verwittwet, Vater von drei
minderjährigen Kindern, mit zugesichertem Ortsburgerrecht der
Burgergemeinde Miêcourt.

20. Paul Joseph Schmitt von Delle (Frankreich),
geb. 1855, Wirth in Miecourt, seit seiner Geburt im
Kanton Bern wohnhaft, verheirathet mit Eugàie
Josephine Choulat, Vater von 2 Kindern, mit
zugesichertem Ortsburgerrecht der Burgergemeinde Miocourt.

21. Johann Baptist Rünzi von Wallbach, Oberamts
Säckingen, Großherzogthums Baden, geb. 1835, Schreinermeister,

seit 1863 in Bözingeu wohnhaft, verheirathet
mit Maria Emma Moniua, Vater von fünf
minderjährigen Kindern, mit zugesichertem Ortsburgerrecht der

Burgergemeinde Bözingen.

22. Georg Eduard Reib er von Gönningen, Königreichs

Württemberg, geb. 1853, Samenhändler in Bern,
seit 1882 daselbst niedergelassen, verheirathet in zweiter
Ehe mit Maria Elise Schuhmacher, Vater von drei
Kindern, mit zugesichertem Ortsburgerrecht der Einwohnergemeinde

Bremgarten.

23. Salomon Bernheim von Dijon, Frankreich,
geb. 1837, Handelsmann, seit 1867 in Bern wohnhaft,
verheirathet mit Henriette Bloch, Vater von fünf
minderjährigen Kindern, mit zugesichertem Ortsburgerrecht der

Einwohnergemeinde Stettlen.

24. Paul Löon Gasser von Delle, Frankreich, geb.
1859, Uhrmacher zu Bassecourt, seit seiner Jugend im
Kanton Bern wohnhaft, ledig, mit zugesichertem
Ortsburgerrecht der Burgergemeinde Epiquerez.

25. Wilhelm Georg Schleidt, von Pfungstadt,
Großherzogthums Hessen-Darmstadt, geb. 1840,
Musikdirektor in Aarmühle, seit mehr als 20 Jahren daselbst
wohnhaft, Wittwer, für sich und seine sieben
minderjährigen Kinder, mit zugesichertem Ortsburgerrecht der
Burgergemeinde Oberried.

AK 2t

Postulate
der

Staatswirthschaftskommission
zum

Staatsverwaltungsbericht
pro 1888.

Zum Bericht der Justizdirektiou.
Der Regierungsrath wird eingeladen, die Frage zu

prüfen und darüber Bericht und Antrag zu stellen, ob

nicht zum Zwecke der Vornahme regelmäßiger Inspektionen

der Amts- und Gerichtsschreibereien eine besondere
Beamtung eingerichtet werden sollte.

Zum Bericht des Obergerichts.

1) Der Regierungsrath wird eingeladen, beförderlich
dafür zu sorgen, daß dem Obergericht und dem Richteramt

Bern genügendere Lokalien zur Verfügung gestellt
werden.

2) Es sei der Appellations- und Kassationshof
einzuladen, dem bei Anlaß der Prüfung der
Staatsverwaltungsberichte pro 1886 und 1887 gestellten Postulat
betreffend schnellere Ausfertigung der Civilurtheile
nachzukommen, eventuell die nöthigen Maßnahmen zu
beantragen, um diesem Uebelstande abzuhelfen.

Bern, den 24. Oktober 1889.

Im Namen der Staatswirthschaftskommission

Der Präsident
A. Wallif.
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llàvkeàui's k'eojet cle äsceet

betrokkenà Lxant

äie Veststellu»? âe« kepàentàlionsvei'Ilàltàj»««« le ediffrv âe là repàelltàtio» àes

à liàiltoilài Usdlltrelse. eerele» eleetoiaux vantvààux.

(Oktober 1889.) (Octobre 1889.)

ver (rro.886 Ratti äs« Cantons Lsrn, I^s (xranà OonKsil äu santon äs Lsins,

in àskûbrunA àes § 7, 2ikk. 3, àes Oesàes über On exécution àe l'art. 7, n° 3, ào 1» loi àu

àie VolksabstimmunKen unà ô^entlioben Vi7ablöll vom 31 octobre 1869 sur los votations populaires et les

31. Oktober 1869, élections publiques;

auk àeu Antrag cles ksIierunAsratbs, Kur la proposition àu OonseiI>ex6cutik,

beso^llesstckàèts:
Z 1. Ois Aabl àer NitKlieàor àes Orosssv katbs,

vvelcbe àie kantonalen V^ablkreise 2U rväblen baben,

virà llavb àssxabe àer Volks^äblunK vom 1. Oe-

member 1888 kestAvsàt, v?ie kolxt:

àriolli! ruD^liDN. Os nombre àes membres àu

Oranà Ovnseil à élire par les vereles électoraux ost

Lxê, vu les résultats àu recensement àu 1<" âêvembre

1888, ainsi c^u'il suit:

Beilagen zum Tagblatt des Großen Bathes. 1389.
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Wahlkreise.

Lsrclss électoraux.

Amtsbexirks

lìirckgomeinllon.

Districts

paroisses.

« .s
»> 1Z
Z ^
« ?-» oa.

0Zzsr1s>iicl..

1. Oberbasle Oberbasle

2. krisiiü

3. Outerseen

4. OstvÎA

5. ?!veililt8oblneu

k. OrutÎASiì

7. Kaausn

8. Obsrsiiunieiitbal

Lriôllî!

kiuMsubsrA
Ontersveu
Oablrsrn
LsatsubsrA
OvisSÎKSU

OstsÎA

l Oriudslvald 1

ì I^auterbrunusu /

OrutiAvn

Laaneu

Obersimrusu-
tbal

9. Hiedersilumeutbal Medersiiumen-
tbal

19. OilterkuZeu

11.

12. KtsWsburA

13. Ibisraobern

s IliltertlnASn
ì SlKrisvrxl

Ibuu
l StsNsburA

< SvbvarîlvuvAA /
î LaobbolterderZi
1 A.iu8oìdiuAeu 1

1 ^bisraobor» >

i Llumeiistsiii ^

1V4itis11s.nâ.

14. Our^elen

15. Lslp

16. RiZAÌsberg

17. OuAAÎsbsrA

18. Gablern

19. LâÎ2

29. Obere Osmelude

21. Nittlere »

22. Outers »

s ^attsuv^l
< Ourî-elvu
^ blirobdork
s Oerzisusov

< Lelp
I Aiuwervald
1 ?burner>
1 RûôAAÎsbsrK
s OuKAÎsberK
ì RüsoböM
s ablsru
ì ^.lbliZeu
s Oberbalm

< bleuis!
I Lüiupll?

7,169

4,489

6,244

8,123

6,273

19,891

5,191

7,278

9,991

5,277

8,425

19,849

5,656

5,235

K,1?H

8,993

5,291

5,822

19,219

21,663
11,715

12,631

Ilk! Sir
Mgiiàà
ksiîîi»
ûllkî,

ûoài
l!»î

à Klîsv.

11

6

6

Wahlkreise.

Lerclos électoraux.

Amtsdexirks
oàor

Kirvkgemeinllvn.

Districts

paroisses.

!-Z

co

23. LolIÍAvii

s LolliAsu i
1 Ststtlsii I

i VeobiAsu i
I Nuri

ZZmiri.siiill.s.1.
^Vorb

24. LiZIsn

25. UüusluAsu

26. Oisssbaob

27. Oöobstettsll

28. Si^uau

29. bauKuau

39. Oaupsrsv^l

31. Luiuisvald

32. RüvKsau

33. Outtv^I

^ ValbrinAsu
I RÎAleu

NÜllslNASU

l ^Viobtraeb
i Oiessbaeb
I Lur^snberA

i^l
ì llëebstettsu

t LÌKuau
Rëtbsubaob

I

OanAuau
Irub
SvbanAuau
Irubsobaobeu

^ Oauxsrsv^l
^ Kiidsrsv^ì
i Kuwisvald

?raebsslvald
i aseu

s Oütusldüb
< küsKsau
I ^lîoltoru

îaltersvz^l
Oilrrsurotb
Orisv^l
Outtv^l

34. Nobrbaob

35. OauKsutbal

36. ^arvanAvu

Odsrs.s.rg^s.11.
s Robrbacb

< lllslobuau
^ Orsenbaob

/ Nadlsvvl
I Oetêiv^I
> OauKsutbal
1 Llsieubaob

l'bunstetteu

^V^uau
A.arvanAsu

9.974

8,528

5,431

6,299

5,624

7,585

11,869

5,368

7,234

6,993

9,839

9,213

19,183

7,361

Il!>! à
Wtglîoà
à

Lroszsn

kisà.

lioào
lies

lispuiss
à sliie.

vrn-od vokrst 'àss Srosssii Râss vom 31. àvukti 1884 ist àis
Div-^oàiier- Ollâ L^irolisssmsíiiàs HisöOdaod vom ^.mtsdsLîitì ^Vanssso
los^otrsuiit llnci äsm ^mtsbssiià ^.aivaiiASli i-uKsàsilt -woràsv.



w AS — 213

Vaiilicrsise.

Verves èisotoraux.

Amtsboxiriis

Xiroiigvmeinilon.

Ilistrivts

paroisses.

H °
ö > »« l ^
Z Z-

«» a.

Istil llsr
Mtlliisà

lj«8

Krosssn
Nstds.

liombrs
kle8

«jâpulà8
à «lire.

Xieàerbipp l
37. Okorbipp Oberbipp > 8,012 4

IVanASll I

XerLoZenbueb- l
38. Rvr20A0llì>u<zìl8vo < see 9,165 5

8eoberZ

^V^NIASN l
39. LurZàork Reiinisv^l 12,040 6

vui'Fclork j
I s OdordurA 1

40. Oberkurs vasle > 7,239 4
Xrauobtbal 1

vinâslkanìc l
41. XirobberA Xirebberx 10,219 5

Xoppixen I

lltêisustork

42. LâttorRinàon Lâttsrlîinàsn
5,520 3

Riinpaob
îlsssvn
Orakonrioà l

43. ^oZenstork 3oAen»tork > 7,453 4

lllünekenkuobtt« ^

gssls-ncl..
l RroinAarten l

44. >VobIsn Xireblinàaeb 6,404 3

^IVoklen

45. Raupen Raupen 8,958 4

RaàslûnASn
Xallnaok

46. ^.ardvrA Xappelvn 8,037 4

^.ardorK
8voàork

Neikireb
8obüpken

47. 8obüxken Rappersv^l 8,751 4
Orossaikoltern

^ R^ss

48. Lüron Lüren 9,712 5

49. Xiàau Xiàau 14,892 7

50. Rrlavb Rrlaeb 6,534 3

51. Liol Viel 18,493 9

52. Xeuveville Xeuvsville 4,473 2

(Xeuenstaàt) Vauikelin
Orvin
l?er^

53. dourteìar^ 8ombeval 13,011 7

Rranaelan
dorZemont
dourteìar^

Vakilcreiss-

Lsrelss èlevtorsux.

/ìmtsbvxirllv

Xirodgemsinilsn

vistriots
o»

paroisses.

54. 8t-Inner
(8t. Innuer)

55. Ravannes
(vaoilskelàen)

56. Noutisr (Minster)

57. Oelemont
(veìsdorZ)

58. Lasseeourt

59. Rauken

6V. R»nà Hoiit»x»e»

(RrsibsrAen)

61. Rorrvutru^
(vruntrut)

62. dourteiualelie

l 8t. Imisr
I 8onvilier
> Rénal»
I Ra Rvrrièro
8ornstan
Rajoux
Ravannes
Lôviìarà
Ovuvt

Oranàval
Alontisr
Oourronàlin
Oordan
Usrvelior *
Vernies
Oourroux
Oelêinont
RlsÎANe
RoAKvildlirA
Uontsevelior
(oommime mmieix»!«)

Oourkaivre
vnàervelisr
Loeoourt
Olovelisr
Rauken

kr»»«de» lootsxiios

8t. Rrsanne
OourAvna^
Oliarinoills
Niêoourt
Rorrentru^
Rontenais

Olievonos
Oranàkontaine
vainvant
Luix
dourternaiolle
vainpiìroux
Lonkol

* 01iii6 àio Livvodn6rA6iii6Ìiià6 ^loiiì86vs1isr,
vslods LUlli 57. ^Vàk1^r6ÌS6 xvdört.

*) Laus I» oomiiiuiis às >lovts6vs1ior.

s«
Hz
«o a.

13,992

8,465

7,332

8,616

5,455

5,935
10,750

15,004

10,415

536,679

vis Oesainiiàaiil àer OrossratlisMitAlioàor ds->

träxt 1

Rs nslndrs total àos meindres àu Oranà don-
soil ost às



214 — ZK SS

tz 2. Dieses Dekret tritt auk 1. àin 1890 in
Trakt.

Dared dasselbe vird das Dekret vom 23. winter-
monat 1881 über die Teststellunx des kepräsentations-
verbaìtnisses der kantonalen ^Vablkreise »uk^eboben.

àr. 2. De présent dêvret entrera en vigueur
le 1°^ Min 1890.

Tst abrogé le dderet du 23 novembre 1881 tixant
le vbikkre de la représentation des verelss êleetoraux

eantonaux.

Lsr», den 9. Oktober 1889. Fsr»s, le 9 ovtobre 1889.

à âms/î cüss ^îsAis^«»AS»-âs

Der Präsident

Ltovlcmar,

Der ötaatssvbreiber

»vrxvr.

Köm à <7owsei?-eâ?àtî/'.'

De président,
Ltoekmsr,

De Obanvelier,

Lsrxor.
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KM! der IirckIilH des Inm
an

den Regierungsrath zu Handen des Großen Rathes

betreffend die

Hrrichtung einer HöHern KerverbefchuLe.

(Oktober 1889.)

Herr Präsident!
Meine Herren!

Der Große Rath hat am 26. Mai 1888 folgende
Motion des Herrn Demme erheblich erklärt: „Der
Regierungsrath ist eingeladen, über die Gründung einer
kantonalen Gewerbeschule sobald als möglich Bericht und
Antrag zu stellen" mit dem ferneren Auftrag: „Der
Regierungsrath sei einzuladen, baldmöglichst eine Fachkommission

zu ernennen, welche Bericht und Antrag zu
bringen hat."

In Vollziehung dieses Auftrages hat der Regierungsrath
eine Kommission von 14 Mitgliedern zur Prüfung

der erwähnten Frage bestellt; im März 1889 hat
dieselbe ihren Bericht nebst Anträgen dem Regierungsrathe
eingereicht und es wurde dieser Bericht gedruckt sämmtlichen

Mitgliedern des Großen Rathes zugestellt, so daß
wir denselben als bekannt voraussetzen und hinsichtlich
der an eine höhere Gewerbeschule zu stellenden Anforderungen

und der innern Organisation derselben auf jenen
Bericht verweisen können. Die Anträge der Kommission
gehen dahin:

1. Es sei eine kantonale Gewerbeschule in Bern zu
errichten.

2. Diese Anstalt ist in vier Abtheilungen zu zer¬

gliedern nach folgenden Berufsarten:
u. Bauqewerkliche Abtheilung (Schule für

Bauhandwerker) ;

Beilagen zum Tagblalt des Großen Rathes. 1S8S.

b. Mechanisch-technische Abtheilung (Schule für
Mechaniker, Schloffer u. s. w.);

v. ChemischeAbtheilungfürdasgesammte chemische

Gewerbe;
à. Vorkurs.

3. Das Gebäude der Blindenanstalt ist zu diesem
Zwecke zu verwenden und einzurichten.

4. Die Muster- und Modellsammlung, resp, das
Gewerbemuseum, ist in nahe Verbindung mit der
Gewerbeschule zu bringen und in die sogenannte
Kavalleriekaserne oder in einen Neubau zu verlegen.

5. Die Kurse der Kunstschule in Bern sind so ein¬

zurichten, daß der kunstgewerbliche Unterricht der
Bau- und mechanischen Abtheilung (Modelliren für
die Kunstschlosserei und -Schreinerei) dort ertheilt
werden könne. Ueberhaupt ist ein enger Anschluß
beider Anstalten zu erzielen.

Es sind ferner, diese Angelegenheit betreffend, folgende
Eingaben an den Regierungsrath gelangt:

1. Eine Eingabe des Gemeinderaths von Biel mit
Bewerbung um den Sitz der Schule, vom 7. Februar
1889 ;

2. eine solche des Gemeinderaths von Bern mit gleicher
Bewerbung, vom 1. Mai 1889;

3. eine Petition des kantonalen bernischen Gerberei¬
verbandes, vom 19. April 1889;
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4. ein Gesuch des Centralkomites des bernischen Ver¬
eins für Handel und Industrie, vom Mai 1889;

5. ein Gesuch des Vorstandes des kantonalen bernischen
Gewerbeverbandes, vom 22, Mai 1889;

6. eine Petition der Kooiötä àes kabrivants à'bor-
loterie et okeks à'utelier àe kienue et environs
mit 6447 Unterschriften, vom 25. September t889.

Alle diese Eingaben anerkennen in hohem Maße das
Bedürfniß nach Errichtung einer höhern Praktisch-Wissen-
schaftlichen Gewerbeschule oder eines Technikums für den
Kanton Bern, so daß wir glauben, über dieWünsch-
barkeit einer solchen Anstalt uns nicht weitläufig
verbreiten zu sollen. Der Umschwung, welchen die Neuzeit

mit ihren wissenschaftlichen und technischen
Fortschritten auf dem Gebiete des Handwerks und der
Industrie hervorgerufen hat, stellt nicht bloß an die
Großindustriellen, sondern an die Techniker, ohne Ausnahme,
und an die Angehörigen vieler kleingewerblichen Berufszweige

hinsichtlich der persönlichen wissenschaftlich-praktischen

Ausbildung Anforderungen, welchen weder die Bdlks-
schule auf ihren verschiedenen Stufen, noch die von Alters
her übliche Einrichtung des Lehrlingswesens zu genügen
vermag. Es ist auch eine nicht zu bestreitende Thatsache,
daß Industrie und Gewerbe im Kanton Bern nicht durchweg

auf der wünschbaren Höhe stehen; daß mancher Ge-
werbsmann aus Mangel an der erforderlichen Ausbildung
nur mühsam um sein Dasein ringt und in der Konkurrenz
auf dem Weltmarkte zurückstehen muß; daß endlich in
denjenigen Gewerbszweigen selbst, welche mehr oder minder
blühen, eine große Zahl nichtbernischer und sogar
ausländischer Kräfte verwendet werden müssen, weil in unserm
Kantone, in Ermanglung der erforderlichen Gelegenheit,
zu wenig junge Leute die den Forderungen der Gegenwart
entsprechende höhere gewerbliche Ausbildung sich zu
erwerben pflegen.

Wohl hat der Staat seit längerer Zeit dem
empfundenen Bedürfniß nach gewerblicher Fortbildung und
Fachbildung in mehrfacher Richtung einigermaßen zu
genügen sich bestrebt, insbesondere durch die Unterstützung
der Handwerkerschulen, Zeichnenschulen, Uhrmacher- und
Schnitzlerschulen, der kantonalen Muster- und
Modellsammlung, sowie einzelner Fachkurfe und endlich der
stadtbernischen Lehrwerkstätten für Schreiner und Schuster,
Bestrebungen und Einrichtungen, welche viel Gutes
gewirkt haben und noch mehr hätten wirken können, wenn
sie seitens der zunächst interessirten gewerblichen Kreise
überall die wünschbare Anerkennung und Unterstützung
gefunden hätten. Es hat namentlich die durch den Bundesbeschluß

betreffend die gewerbliche und industrielle
Berufsbildung vom 27. Juni 1884 eingetretene finanzielle
Mithülfe des Bundes die Bestrebungen des Kantons in der
angegebenen Richtung in spürbarer Weise gefördert. Gleichwohl

bilden die erwähnten Einrichtungen, abgesehen von
den Uhrmacher- und Schnitzlerschulen, nur erst ein sehr
dürftiges Mittel der gewerblichen Fortbildung, und eine

allseitig befriedigende Lösung dieser für die allgemeine
Volkswohlfahrt wichtigen Aufgabe wird nur eintreten
können durch die Gründung einer kantonalen höhern
Gewerbeschule, wie sie z. B. der Kanton Zürich im
Technikum zu Winterthur besitzt.

Die Aufgabe einer solchen Schule wird von der

Eingangs erwähnten Kommission folgendermaßen
vorgezeichnet: „Den angehenden Handwerkern und Gewerbe¬

treibenden einen wissenschaftlichen, abschließenden Unterricht,

verbunden mit praktischen Arbeiten, zu ertheilen,
so daß sich die Jünglinge diejenigen Kenntnisse und
Fertigkeiten aneignen können, welche sie befähigen, sofort
mit Nutzen in dem erwählten Beruf zu arbeiten und eine

ersprießliche industrielle Thätigkeit zu entwickeln. Damit
die jungen Leute den großen Forderungen des Lebens an
Leistungsfähigkeit, Ausdauer und Pflichtgefühl entsprechen,

verlangt der Lehrplan entsprechende Anstrengung der

Schüler und strenge Durchführung."
Hinsichtlich des zu diesem Zwecke von den Behörden

einzuschlagenden konstitutionellen Weges sind wir der

Ansicht, daß die Errichtung der geplanten Anstalt nur
durch ein Gesetz vorgenommen werden könne. Wie die

Primär- und Sekundärschulen, die Hochschule, die
Mädchenarbeitsschulen auf Gesetzen beruhen, so muß auch die

höhere Gewerbeschule, als eine ganz neue, keineswegs in
den Rahmen einer der genannten Schulorganisationen
fallende Anstalt mit ständigem Charakter, durch ein vom
Großen Rathe einer zweimaligen Berathung unterstelltes
und vom Volke angenommenes Gesetz in's Leben gerufen
werden. Dieses Gesetz sollte die Aufgabe der Schule,
die Grundzüge ihrer äußern Organisation, die wesentlichen

Bestimmungen über den Eintritt und das Schulgeld

der Schüler, sowie die an den Sitz der Schule für
die betreffende Gemeinde geknüpfte Beitragspflicht
enthalten, während dem Großen Rathe die Bestimmung des

Sitzes und der genauern innern Organisation der Anstalt,
sowie die Festsetzung der Lehrerbesoldungen und die

Bewilligung der zum Betriebe der Schule erforderlichen
Mittel zu beschließen überlassen bleibt und der Regierungsrath

den Lehrplan für die einzelnen Abtheilungen aufzustellen

hat.
Die Kosten der Gewerbeschule bestehen außer dem

für die Lokalitäten zu berechnenden Miethzins in den

einmaligen Einrichtungskosten, und den jährlichen
Betriebsausgaben. Erstere werden von der Kommission auf
Fr. 33,200 veranschlagt, können jedoch, der Entwicklung
der Anstalt entsprechend, auf mehrere Jahre vertheilt
werden; letztere dürften im ersten Jahre Fr, 25,000 à
30,000, im zweiten Fr. 50,000 und vom dritten an
jährlich Fr. 60,000—70,000 betragen. Sowohl an die

Einrichtung^- als an die jährlichen Betriebskosten kann
voni Bunde, gestützt auf den Bundesbeschluß vom
27. Juni 1884, ein Beitrag bis zu einem Drittel der
Gesammtkosten beansprucht werden. Auch wird ohne
Zweifel diejenige Stadt, in welche der Sitz der Anstalt
verlegt wird, sich sowohl bei der ersten Einrichtung als
beim jährlichen Betriebsbüdget der Anstalt mit einem
erheblichen Beitrage betheiligen. Die regelmäßige Ausgabe

des Staates dürfte sich demnach seiner Zeit bei
einem Jahresbüdget.von Fr. 70,000 ohne den Miethzins
nicht höher als auf Fr. 30,000—35,000 belaufen, ein

Opfer, welches gegenüber dem durch eine Gewerbeschule
dem Lande entstehenden Gewinn nicht als zu hoch
erscheinen darf.

Nachdem sich über die Frage nach dem Sitz der
Anstalt eine Rivalität zwischen den Städten Bern und
Viel erhoben hat, scheint es uns angezeigt, daß diese

Frage im Gesetz noch offen gelassen und erst, nachdem
die Errichtung eines Technikums grundsätzlich gesichert
sein wird, durch den Großen Rath nach rein sachlichen
Rücksichten und dem Interesse des ganzen Kantons
entsprechend entschieden werde.



Schließlich halten wir dafür, daß die Leitung und
Beaufsichtigung der Anstalt der Natur der Sache
gemäß der Direktion des Innern, Abtheilung
Volkswirthschaft, übertragen werden solle. Sie unterscheidet
sich nämlich von allen der Erziehungsdirektion unterstellten
Schulanstalten wesentlich dadurch, daß sie als
wissenschaftlich praktische Fachschule für bestimmte Gewerbe
direkt praktischen gewerblichen Bedürfnissen und nicht
Zweckn der allgemeinen Volksbildung oder wissenschaftlicher

Berufsbildung im engern Sinne des Wortes zu
dienen Hat, und daß sie nur in vollkommenerer Weise

dasjenge ausführen soll, wozu die Anfänge bereits in
den ebenfalls der Direktion des Innern unterstellten
Handwerkerschulen, gewerblichen Zeichnenschulen,
Uhrmacher- und Schnitzlerschulen und Lehrwerkstätten
vorhanden sind.

Gestützt auf das Angebrachte beehren wir uns
demnach, Ihnen, Herr Präsident, meine Herren, den

beiliegenden Gesetzesentwurf zur Annahme zu empfehlen.

Hochachtungsvoll

Bern, im Oktober 1889.

Der Direktor des Innern:
Steiger.

Der Große Rath des Kantons Kern,

in Erwägung,

daß es Pflicht des Staates ist, die höhere
Berufsbildung auf dem Gebiete des Gewerbes und der Industrie
und damit die Wohlfahrt des Landes nach Kräften zu
fördern,

daß zu diesem Zwecke die Errichtung einer höhern
Gewerbeschule für den Kanton ein anerkanntes
Bedürfniß ist,

auf den Antrag des Regierungsraths

beschließt:

s 1.

Der Staat errichtet eine kantonale höhere Gewerbeschule

unter dem Namen Technikum.
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s 2.

Diese Anstalt hat zur Aufgabe, durch Wissenschaft-
schaftlichen Unterricht und durch praktische Uebungen die
Aneignung derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten zu
vermitteln, welche dem Techniker mittlerer Stufe in Handwerk

und Industrie unentbehrlich sind.

s Z-

Die Anstalt zerfällt in drei Abtheilungen nach
folgenden Berufsarten:

a. Baugewerbliche Abtheilung,
b. Mechanisch.technische Abtheilung,
o. Chemische Abtheilung.
Es können je nach Bedürfniß durch den Großen Rath

auch andere Abtheilungen eingerichtet werden.
Auch kann, zum Zwecke der nothwendigen Vorbereitung

der Schüler, mit Bewilligung des Regierungsraths
ein Vorkurs abgehalten werden.

s 4.

Zur Vornahme der praktischen Uebungen werden die
erforderlichen Werkstätten und ein chemisches Laboratorium
eingerichtet.

s 5.

Außer den regelmäßigen, zusammenhängenden
Lehrkursen können von Zeit zu Zeit auch kürzere Fachkurse
für Arbeiter verschiedener Gewerbszweige abgehalten werden,
welche den Arbeitern möglichst zugänglich zu machen sind.

s 6.

Der Große Rath setzt alljährlich einen nach Maßgabe
der Entwicklung des Technikums bemessenen Kredit auf
den Voranschlag der Ausgaben.

Ebenso wird die zur Verabreichung von Stipendien
an Schüler dieser Anstalt erforderliche Summe alljährlich
vom Großen Rathe durchWas Büdget festgesetzt.

s 7-

Diejenige Stadt, in welche der Sitz des Technikums
verlegt wird, hat einen Drittel der auf die drei ersten
Jahre fallenden Bau- und Einrichtungskosten zu bestreiten
und an die Betriebskosten nach Abzug des auf Grund des
Bundesbeschlusses betreffend die gewerbliche und industrielle
Berufsbildung vom 27. Juni 1884 bezogenen
Bundesbeitrages einen jährlichen Beitrag von einem Drittheil
zu leisten.

s 8.

Durch Dekret des Großen Raths werden bestimmt:
». der Sitz der Anstalt,
b. die Organisation derselben,
o. die Besoldungen der Lehrer,
à. das Schulgeld.



s 9.

Der Lehrplan für die einzelnen Abtheilungen wird
vom Regierungsrath aufgestellt.

8 10.

Das Technikum steht unter der Leitung und Aufficht
der Direktion des Innern, Abtheilung Volkswirthschaft.

8 11.

Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme durch das
Volk in Kraft.

Bern, den 5. November 1889.

Im Namen des Regierungsraths

Der Präsident
Stockmar,

Der Sekretär
Kerger.
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